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Die neue Entwicklungs-  sammenarbeiten von Staatsführung und Volk die 
richtung, die die deut-  Krise der Jahre 1929/32 voll überwunden und 
sche  Volkswirtschaft  die Wirtschaft über alle vorher erreichten Posi-
seit nunmehr fünf Jah-  tionen hinaus in Neuland vorstoßen konnte, zeigt 
ren unter der plan-  am besten, wie weit die Neuformung der Wirt-
mäßigen Führung der  schaft schon vorgeschritten ist. 
nationalsozialistischen  Der vorliegende systematische Überblick über 

1ou m m m w['a  100  Regierung eingeschlagen  die Wirtschaftsgesetzgebung des Dritten Reiches r• hat,  wird  m  diesen  kann — aus Raumgründen und um die Lesbarkeit 
ee Be,'üdg4t"  ' ea Blättern laufend, jedoch  der Darstellung zu erhalten — natürlich kein 
'■ o•�'  e „  überwiegend an Hand  vollständiges Bild der GeschPhn'sse vermitteln. 

statistischerDaten darge-  Die Darstellung macht aber überzeugend klar, wie 
60 A ,�  bo stellt. Die vorliegende  sich der  wirtsc haftspolitische Einfluß der Staats-
, .._,�.�RRR" 50  Nummer des Wochen-  fhrung bis in die feinsten Verästelungen der 
1932 1933 1934 1935 19361937  berichts macht den Ver-  Wirtschaft erstreckt und so für die Wirtschaft 

such,  in  zusammen-  in ihrer Totalität neue Arbeitsformen, ja eine neue 
UMS   fassender Betrachtung  Wirtschaftsethik heranreifen läßt.  Die Gesetz-

sich dem Problem noch  gebung der vergangenen fünf Jahre zeigt weiter, 
von einer anderen Seite zu nähern: Auf Grund  welche Beweglichkeit der Führung und des wirt-
der wirtschaftlichen Gesetzgebung im weitesten Sinne  schaftspolitischen Einsatzes notwendig war, um den 
des Wortes soll ein Bild gegeben werden von den  eweils wechselnden, überwiegend außenwirtschaft-
großen und einschneidenden Veränderungen im  hich bedingten Schwierigkeiten mit den geeigneten 
Aufbau und Gefüge der Wirtschaft, die ent-  Mitteln zu begegnen. 
scheidend zur Durchsetzung einer neuen Wirt-  Auch heute sind noch Schwierigkeiten zu 
schaftsgesinnung beitragen. Natürlich kann diese  überwinden. Aber: „Die hohe und strenge Ethik-
neue Gesinnung durch Gesetze allein nicht er-  des Nationalsozialismus entspricht der Schwere 
reicht werden; es kommt auf den Geist an, in  der Aufgabe,  einen allzu engen Lebensraum 
dem die Vorschriften erlassen und ausgelegt  neu zu gestalten, einer Aufgabe, die kraftvolle 
werden, sowie auf die innere Einstellung, mrt  Völker unter harten Opfern bewältigen." Von 
der die wirtschaftenden Menschen diese Gesetze  der nationalsozialistischen Weltanschauung ge-
aufnehmen.  tragen, ist das deutsche Volk an der Arbeit, 
Die Tatsache aber, daß unter dem Wirken  um auch den zweiten Vierjahresplan seiner be-

dieser Gesetzgebung, bei dem einhelligen Zu-  stimmten Vollendung entgegenzuführen. 
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1. Lenkung des Arbeitseinsatzes  

�eh a�tigtQn Die  Aufgaben  des  B. Der allgemeine gesetzliche Rahmen zur Regelung -johl aer ge in M UM M  Arbeitseinsatzes haben  des Arbeitseinsatzes 
19 ■ ■ ■ . ■  19 sich in den letzten fünf  Die  Aufgaben,  die  sich  im  Ze ichen  des  steigen-
s ,s  Jahren von Grund auf  den  Kräftemangels  ergaben,  bedingten  einen  stär-
„ a u n a v = _ „  gewandelt.  Angesichts  keren  Ausbau  der  Arbeits-  und  Arbeitseinsatz-
a � � nf Z  der  großen  Massen-

,e  ,e organisation und vor allem die Schaffung von 
B arr'̂i���  arbeitslosigkeit kam es  gesetzlichen Grundlagen, die — zum Teil weit-
5 ■ .►  � ■ ■ t5 in den Jahren 1933 und  gehende — Eingriffeln das Arbeitsverhältnis er-
,4  w  1934 darauf an, mög-  laubten. 

m a n ,n fichst viele Arbeitslose 
,z  : R a n n 1z in den Arbeitsprozeß  Das G. über die Treuhänder der Arbeit vom 

B a n n  einzugliedern. Je mehr  19. 5. 1933 (RGBI. I S. 285), das G. zur Ordnung 
jedoch die Belebung der  der nationalen Arbeit v. 20. 1. 1934 (RGBI. I 
Wirtschaft fortschritt,  S. 45) (mit bisher 19 DVO.) und das G. zur Ordnung 

IM 1 9932 33 34' 33 36 37  desto klarer zeigte sich,  der Arbeit in öffentlichen Verwaltungen und Be-
daß  der  vorhandene  trieben v. 23. 3. 1934 (RGBI. I _S. 220) berührten 

Bestand an Arbeitskräften nicht ausreichte, um  zwar nicht unmittelbar den Arbeitseinsatz, bildeten 
alle Arbeitsmöglichkeiten zu verwirklichen. Schon  aber eine seiner stärksten Stützen, indem sie die 
1935 trat da und dort ein empfindlicher Mangel  Grundlagen einer neuen Sozialverfassung schufen. 
an Arbeitskräften auf, der sich noch steigerte,  Unmittelbar der Arbeitsvermittlung diente das 
als die einsetzenden Arbeiten am Wiederaufbau  G. über die Einführung eines Arbeitsbuches v. 
der Wehrmacht die Produktion erhöhten. Eine  26.2.1935 (RGBI. I S. 311). Erst mit dem Arbeits-
besondere „Arbeitsbeschaffung" war damit über-  buch ist der Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung 
flüssig geworden.  und Arbeitslosenversicherung die Möglichkeit ge-

ggeben, einen umfassenden Überblick über die vor-
Noch ehe der zweite Vierjahresplan in Gang  handenen Kräfte zu gewinnen und so das Interesse 

gekommen war, war der Überfluß an Arbeits-  des einzelnen an der zweckmäßigsten Ausnutzung 
kräften verschwunden. Die neuen Arbeiten be- seiner Fähigkeiten mit den Notwendigkeiten eines 
anspruchten die letzten noch freien Kräfte und  volkswirtschaftlich richtigen Arbeitseinsatzes zu 
führten zu einem allgemeinen Mangel an Arbeitern  verbinden. Das G. über Arbeitsvermittlung, Berufs-
und Angestellten, wie er in dieser Form noch  beratung und Lehrstellenvermittlung v. 5. 11. 1935 
niemals in Deutschland aufgetreten war.  So  (RGBI. I S. 1281) erleichterte der Reichsanstalt 
mußten die Maßnahmen zur Bekämpfung der  die neuen Aufgaben des Arbeitseinsatzes, indem 
Arbeitslosigkeit durch Planungen abgelöst werden,  es der Reichsanstalt die alleinige Zuständigkeit 
die sich die Deckung des dringlichsten Bedarfs  auf dem Gebiet der Arbeitsvermittlung, Berufs-
an Arbeitskräften zum Ziele setzten. Jetzt gilt  beratung und Lehrstellenvermittlung übertrug und 
es, den Bestand an Arbeitern und Angestellten  diese Arbeiten mehr noch als bisher bei den 
zu erweitern, die Ergiebigkeit der Volkswirtschaft-  Arbeitsämtern einheitlich zusammenfaßte. 
liehen Arbeit zu steigern und schließlich sogar den  Die VO. zur Durchführung des Vierjahresplans 
weniger dringlichen Bedarf an Arbeitskräften  v. 18. 10. 1936 (RGBI. I S. 887) schuf die gesetz-
zurückzustellen. lithe Handhabe, den Arbeitseinsatz stärker den 

Bedürfnissen  des  neuen  Vierjahresplans  an-
zupassen. Mit der Rückgliederung des Saarlandes 

A. Die gesetzlichen Maßnahmen zur Bekämpfung  war endlich die Sonderaufgabe gestellt, den Rechts-
zustand des Reiches auf das Saarland zu übertragen. 

der Arbeitslosigkeit 
Die beiden großen Gesetze zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit  C Die Bestimmungen zur Deckung des notwendigen 

waren das O. zur Verminderung der Arbeitsiosigkeity. 1. 6.1983 (RGBI. I  Bedarfs an Arbeitskräften 
S. 823) und das 2. G. zur Verminderung der Arbeitslosigkeit v. 21. 9.1933 
(BGBl. I S. 651). Soweit sie den Einsatz des Staatskredite für öffentliche  Schon  1934 zeigte es sich, daß sich mit Maß-
Arbeiten und Zuschüsse für Instandsetzungs- und Neubauarbeiten an  nahmen der Arbeitsbeschaffung allein eine zweck-
Wohngebäuden vorsahen, haben sie mit dem Auslaufen dieser Aktionen  mäßige Gestaltur  des Arbeitseinsatzes nicht 
und der Beseitigung der Arbeitslosigkeit nur mehr historische Bedeutung.  g  g 
Die Bestimmungen über die Ehestandsdarleben, die zum erstenmal  erreichen ließ.  Anlaß zu neuen Eingriffen war 
in dem G. v. 1. ß. 1933 niedergelegt waren, sind durch mehrere Gesetze  anfangs die Tatsache, daß die Arbeitslosigkeit 
und Verordnungen umgebildet und ausgebaut worden. Am Anfang  nicht gleichmäßig abnahm.  Sie Sank auf de m 
war es neben der bevölkerungspolitischen Zielsetzung der Ehestands-
darleben besonders wichtig, daß gleichzeitig das Angebot an weiblichen  Lande weit stärker als in den Großstädten. 
Arbeitskräften eingeschränkt wurde. Die Ehestandsdarlehen wurden  Außerdem waren es gerade die jüngeren Arbeits-
infolgedessen nur dann gewahrt, wenn die Frau vor der Ehe als Arbeiterin  losen, die am schnellsten wieder Beschäftigung 
oder Angestellte tätig war, nach der Eheschließung aber dem Erwerbs-
leben fernblieb. Die letzte Bestimmung fiel mit dem 3. 0. zur dndemtng  fanden, während ein großer Teil der älteren An-
des O. Fiber Förderung der Eheschließungen v. 3.11.1937 (BGBl. I B. 1158)  gestellten noch im mer  auf  einen  Arbeitsplatz 
fort. Angesichts der Knappheit an Arbeitskräften wird den Empfänge-  warten m ußte. Schon da mals m achten sich aber be-
rinnen von Ehestandsdarleben gestattet, weiter zu arbeiten oder die   Arbeit wieder aufzunehmen.  an reits die ersten Anzeichen eines verstärkten M  e1S 

an landwirtschaftlichen Arbeitskräften bemerkbar. 
Bis in die Gegenwart reichen dagegen die Be- Im G. zur Regelung des Arbeitseinsatzes v. 

stimmutigen, die die Einstellung von Haus-  15. 5. 1934 (RGBI. I S. 381) wurde daher die 
gehilfinnen fördern sollen. Das G. zur Befreiung  Reichsanstalt ermächtigt, für einzelne Gebiete 
der Hausgehilfinnen von der Pflicht zur Arbeits-  Zuzugssperren zu verhängen. Sie machte davon 
losenversicherung v. 12. 5.1933 (RGBI. I 5.265)  für Berlin, für die Wirtschaftsgebiete Hamburg 
befreit die Hausgehilfinnen von der Beitragspflicht  und Bremen und vorübergehend auch für das 
zur Arbeitslosenversicherung; die VO. über die  Saarland Gebrauch. Den gleichen Zielen dient die 
Herabsetzung der Beiträge zur Invalidenversiche-  Bestimmung,  daß  aus  der  Landwirtschaft 
rung für Hausgehilfinnen v. 16. 5. 1933 (RGBI.  stammende Arbeitskräfte in bestimmten Industrie-
I S. 283) ermäßigt ihre Beitragsleistung zur  zweigen nur mit Genehmigung der Arbeitsämter 
Invalidenversicherung.  Nach dem Einkommen-  Aufnahme finden können.  Das Gesetz bietet 
steuerG. v. 16. 10. 1934 (RGBI. I S. 1007) bleiben  weiter den Arbeitsämtern die Handhabe, in solche 
für Hausangestellte monatlich je 50 .all im Rahmen  Wirtschaftszweige abgewanderte landwirtschaft-
der Sonderausgaben frei.  liehe Arbeitskräfte wieder aufs Land zurück-
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zuführen. Die Anordn. über die Verteilung von  (RAB1. I 5.294), daß diejenigen Betriebe, die 
Arbeitskräften v. 28. B. 1934 (RAB1. I S.202)  Metallarbeiter oder Baufacharbeiter in berufs-
richtete einen einmaligen „Arbeitsplatzaustausch"  fremder Arbeit beschäftigen, dies dem Arbeitsamt 
ein. Erwerbstätige unter 25 Jahren wurden nach  mitteilen:  Das Arbeitsamt kann dann diesen 
Möglichkeit in die Landwirtschaft, Hauswirtschaft,  Kräften Arbeitsplätze in der Metall- oder Bau-
den Arbeitsdienst usw. übergeführt, um Beschäfti-  wirtschaft zuweisen, die ihrer Fachausbildung ent-
gung für ältere arbeitslose Arbeiter und Angestellte  sprechen.  Zur besseren Kontrolle des Arbeits-
zu schaffen.  Die Einstellung von Angestellten  platzwechsels verbietet ferner die 6. Anordn. zur 
über 40 Jahre wurde außerdem noch dadurch  Durchführung des Vierjahresplans über das Verbot 
erleichtert, daß die Betriebe dafür vorübergehend  von Kennwortanzeigen für die Anwerbung oder 
eine laufende Beihilfe aus Mitteln der Reichs-  Vermittlung von Metallarbeitern und Baufach-
anstalt bekommen konnten.  arbeitern v. 7. 11. 1936; (RAB1 I S. 297) die 
Noch heute in Kraft ist die Bestimmung, daß  Anwerbung von Metallarbeitern und Baufach-

die Einstellung von Arbeitern und Angestellten  arbeitern durch Kennwortanzeigen. Die 7. Anordn. 
unter 25 Jahren nur mit Zustimmung des Arbeits-  zur Durchführung des Vierjahresplans über die Ver-
amts zulässig ist. Sie wurde durch die Anordn.  hinderung  rechtswidriger  Lösung  von Arbeits-
zur Änderung der Anordn. über die Verteilung von  verhältnissen v. 22. 12. 1936 (RABl. I S. 13) 
Arbeitskräften v. 1. 3. 1938 (RA. Nr. 51) auch auf  erlaubt es außerdem den Unternehmern in der 
Lehrlinge und Praktikanten ausgedehnt; gleich-  Eisen- und Metallwirtschaft, im Baugewerbe, in 
zeitig bestimmt die Anordn. zur Durchführung des  der Ziegelindustrie und in der Landwirtschaft, bei 
Vierjahresplans über den verstärkten Einsatz von  unberechtigter vorzeitiger Lösung des Arbeits-
weiblichen Arbeitskräften in der Land- und Haus-  verhältnisses durch den Arbeiter oder Angestellten 
wirtschaft v. 15. 2. 1938 (RABl. I S. 46), daß  das Arbeitsbuch so lange zurückzubehalten, bis die 
ledige weibliche Arbeitskräfte unter 25 Jahren  Beschäftigung im Falle einer ordnungsmäßigen 
nur dann eingestellt werden dürfen, wenn sie vor-  Kündigung enden würde. Die Anordn. zur Ände-
her ein Jahr in der Land- oder Hauswirtschaft rung der 4. Anordn. zur Durchführung des Vier-
gearbeitet haben.  Vorläufig gilt diese Anordn.  jahresplans über die Sicherstellung der Arbeits-
nur für Neueinstellungen von Arbeiterinnen in  kräfte und des Bedarfs an Rohstoffen für staals-
der Bekleidungs-, Textil- und Tabakindustrie und  und wirtschaftspolitisch bedeutsame Bauvorhaben 
für Neueinstellungen als Angestellte.  v. 23. 7. 1937 (RAB1. I S. 175) ermöglicht es 
Auch heute ist die Arbeitslosigkeit bei den  sogar, den Arbeitseinsatz der Bauarbeiter zu be-

älteren Angestellten noch nicht ganz beseitigt.  g enzen: alle Bauarbeiten, bei denen mehr als 
Die Eingliederung der älteren arbeitslosen An-  2 t Baueisen verwendet werden, sind dem Arbeits-
gestellten wurde daher durch die 5. Anordn. zur amt anzuzeigen. 
Durchführung des Vierjahresplans Tiber die Be- Die gesetzlichen Maßnahmen zur Regelung des 
schäfligung älterer Angestellter v. 7. 11. 1936  Arbeitseinsatzes begnügen sich aber nicht nur 
(RABl. I S. 296) weiter vorangetrieben. Hiernach  damit, die vorhandenen Arbeitskräfte zweckmäßig 
haben alle Betriebe und Verwaltungen mit zehn  einzusetzen. Sie versuchen außerdem, den Bestand 
und mehr Angestellten in einem angemessenen  an Arbeitskräften, vor allem an Fachkräften, so-
Umfang Angestellte über 40 Jahre zu beschäftigen.  weit es nur irgend geht, zu erweitern. So ver-
Zu diesem Zwecke wird die Kündigung jüngerer  pflichtet die I. Anordn. zur Durchführung des Vier-
Arbeitskräfte erleichtert.  Soweit die einzelnen  jahresplans zur Sicherstellung des Facharbeiter-
Betriebe und Verwaltungen solche Einstellungen  nachwuchses v. 7. 11. 1936 (RAB1. I S. 292) 
nicht freiwillig vornehmen, kann sie das Arbeits-  sämtliche Betriebe der Eisen- und Metallwirtschaft 
amt erzwingen.  sowie des Baugewerbes mit zehn und mehr Be-
Im übrigen war aber der Mangel an Arbeits-  schäftigten, eine Zahl von Lehrlingen zu beschäf-

kräften besonders in der Metsltindustrie und im  tigen, die in einem angemessenen Verhältnis zur 
Baugewerbe so stark geworden, daß eine ordnungs-  Zahl der beschäftigten Facharbeiter steht. 
mäßige Erledigung der staatspolitisch dringlichen  Wichtig in diesem Zusammenhang ist auch die 
Arbeiten, vor allem der Arbeiten im Rahmen des  VO. über den Personenkreis der Kurzarbeiter-
Vierjahresplans,  in Frage gestellt war.  Die  unterstützung v. 30. 6. 1937 (IR-ABI. I S. 163), 
2. Anordn. zur Durchführung des Vierjahresplans  die den Kreis der Bezugsberechtigten der Kurz-
zur Sicherstellung des Bedarfs an. Metallarbeitern für  arbeiterunterstützung erheblich einschränkt. Bis-
staats- und wirtschaftspolitisch bedeutsame Aufträge  herige Empfänger der allgemeinen und der ver-
der Eisen- und Metallwirtschaft v.7.11.1936(RAB1.I  stärkten  Kurzarbeiterunterstützung  und  der 
S. 293) und die Anordn. über den Arbeitseinsatz von  Sonderhilfe für langfristige Kurzarbeit in der 
Metallarbeitern v. 11. 2.1937 (RAB1. I 5.38) schufen  Textilindustrie erhalten die Unterstützung nur 
daher folgenden Rechtszustand:  dann weiter, wenn sie älter sind als 30 Jahre oder 
1. Kein Unternehmer darf einen Metallarbeiter  wenn sie mindestens einen zuschlagsberechtigten 
einstellen, kein Metallarbeiter darf eine Be- An ehörigen haben. Dieser Maßnahme liegt der 
schäfligung annehmen, ohne daß eine schrift-  Gedanke zugrunde, daß es heute bei dem Arbeiter-
fiche Zustimmung des Arbeitsamts vorliegt.  mangel nicht zu verantworten ist, daß junge 

2. Metallarbeiter sind alle gelernten und an-  unverheiratete Arbeiter, für die an sich volle 
gelernten Fachkräfte des Eisen- und Metall-  Arbeitsmöglichkeit besteht, ihre Arbeitskraft nicht 
Bewerbes (einschl. der technischen Angestellten  voll ausnutzen. 
bis zu 1 000 AA Monatsgehalt).  Eine andere Möglichkeit, den Bestand an 

Ähnliches bestimmt die Anordn. über den Arbeits-  Arbeitern und Angestellten zu erweitern, besteht 
einsatz v. 6. 10. 1937  (RAB1. I 5.248) für  darin, daß Selbständige in übersetzten Berufen 
Maurer und Zimmerer. Entsprechend dem Saison-  und Gewerben veranlaßt werden, Arbeit als 
charakter der Bauarbeit ist die Zustimmung aller-  Arbeiter oder Angestellte anzunehmen. Den ersten 
dings nicht notwendig, wenn die Einstellung von  Schritt in dieser Richtung machte die Anordn. zur 
Maurern und Zimmerern in der Zeit vom 1. Dezem-  Durchführung des Vierjahresplans über Beschrdn-
ber bis zum 28. Februar erfolgt oder wenn nach-  kungen in der Ausübung des Wandergewerbes und 
gewiesen werden kann, daß das letzte Arbeits-  Stadthausiergewerbes v. 14. 12. 1937  (RAB1. I 
verhältnis vom Betriebsführer wegen Arbeits-  S. 6) : Wandergewerbescheine und Stadthausier-
mangel gelöst worden ist. Weiter verlangt die  scheine dürfen in Zukunft nur noch mit Zustim-
3. Anordn. zur Durchführung des Vierjahresplans  mung des Arbeitsamts erteilt werden.  Bereits 
über die Rückführung von Metallarbeitern und  erteilte Scheine sind zu entziehen, wenn es das 
Baufacharbeitern in ihren Beruf v. 7. 11. 1936  Arbeitsamt verlangt. 
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2. Wiederaufbau der Landwirtschaft 

- Agraewirt�eha�t  Die  nationalsozialisti-  Die geschilderten Maßnahmen dienten der 
sehe Regierung fand bei  Liquidierung der Krisenfolgen und waren daher 

!918/29-1974/15-mo no der  Machtübernahme  vorübergehender Natur. Um für alle Zukunft der-
um  lau,.  eine durch die lang-  artige Gefährdungen des Besitzstandes auszu-

„s grobubtions- . . 1 e jährige Agrarkrise er-  schließen, wurde ein neuer Weg von grundsätzlicher 
mange  mir,  schütterte  Landwirt- Bedeutung beschritten: es wurde die „Mobilisie-

100  i '•  ah- loo Schaft vor. Die ins Un- rung " des  bäue rlichen Grund und Bodens unter-
so `� � � MU 96  erträgliche gewachsene  bunden.  Das  ReichserbhofG.  v.  29. 9. 1933 

• � •.man B0 Verschuldung hatte be- (RGBI. I S. 685 -692), das am 1. Reichs-Ernte-
1'�[e *,">ganz 10 reits den Besitzstand  danktag im Herbst 1933 verkündet wurde, schließt 

+sa%, N',hl Ix4 ,�3..  des  alteingesessenen  die Belastung und den Verkauf von Bauern-
  Bauerntums  ernstlich  wirtschaften grundsätzlich aus und verhindert 

gefährdet,  die  Preis-  damit eine Entwurzelung des Bauerntums. Weiter 
zusammenbrüche auf dem Weltmarkt hatten das  wurde durch das G. über die Neubildung deutschen 
gesamte agrarische Preisniveau unter die Renta-  Bauerntums v. 14.7. 1933 (RGBI. I S. 517 -518) 
bilitätsgrenze gedrückt und zu einer unsteten, der  die Errichtung neuer lebensfähiger Bauernhöfe 
heimischen Bedarfslage vielfach nicht angepaßten  gefördert und die Bildung von zu kleinen oder zu 
Produktion geführt. Dieser Zustand war untragbar  teuren (besser gesagt zu hoch belasteten) Siedlun-
angesichts der biologischen, staatspolitischen und  gen verhindert. Darüber hinaus ist man bestrebt, 
kulturellen Wichtigkeit des Bauerntums und des  auch den Städter durch Schaffung von Schreber-
aus der weltpolitischen Lage geborenen Zwanges,  gärten,  Stadtrandsiedlungen,  Industriearbeiter-
die Versorgung des Volkes mit Agrarprodukten  Heimstätten usw. stärker mit der Scholle zu 
mehr als bisher auf die Erträge des deutschen  verbinden (Erl. über den Reichskommissar für das 
Bodens zu gründen.  Siedlungswesen v. 29. 3. 1934 (RGBI. I S. 295), 
Hieraus ergaben sich für die Gesetzgebung im  da hierdurch die Gesundheit und Leistungsfähig-

landwirtschaftlichen bzw. im ernä.hnulgswiltschaft-  keit erhöht werden kann'). Zur Lösung dieser für 
liehen Sektor des deutschen Volkes drei große  das gesamte Volk außerordentlich wichtigen 
agrarpolitische Ziele:  Probleme der zweckmäßigen Bodenverteilung vurden 
1. die Landwirtschaft in ihrem Besitz und  durch Reichsgesetze die Reichsstelle für Raum-

Bestand zu sichern, d. h. allen in der Landwirt-  ordnung und Landesplanung sowie die Reichsstelle 
schaft tätigen Menschen die Möglirbkeit zu geben,  für Landbeschaffung ins Leben gerufen und mit 
auf dem Lande einen - allen kulturellen Ansprü-  entsprechenden Vollmachten ausgestattet. (G. über 
eben genügenden - Lebensunterhalt und Lebens-  die Regelung des Landbedarfs der öffentlichen 
inhalt zu finden,  Hand v. 29. 3. 1935 [RGBI. I S. 468] und Erlaß 
2. die Produktivität der Landwirtschaft zu  über die Reichsstelle für Raumordnung v. 26.6.1935 

steigern und vor Erschütterungen zu bewahren  RGBI. I S. der  sowie G. über die Landbeschaffung tei g  g  =ür- Zwecke der Wehrmacht v. 29. 3. 1935 [RGBI. I 
sowie  1935 S. 467]). 
3. eine festgefügte Marktordnung zu schaffen,  Einen weiteren Schntt auf dem Wege, dem 

um einerseits den Absatz und die „gerechte Preis-  landwirtschaftlichem Grund und Boden den Cha-
bildung" für landwirtschaftliche Produkte zu  rakter als Handelsware zu nehmen, bedeutet das 
sichern und andererseits eine stetige und • preis-  vor einiger Zeit erlassene G. zur Änderung der 
werte Versorgung der Bevölkerung mit Lebens-  Bekanntmachung über den Verkehr mit landwirt-
mitteln zu gewährleisten.  schaftlichen Grundstücken v. 26. 1. 1937 (RGBI. 
Diese Aufgaben sind mit Hilfe umfassender und  I S. 32 -34), das die Genehmigung zum Verkauf 

zum größten Teil grundlegend neuer Gesetzesmaß-  landwirtschaftlicher Grundstücke an Bedingungen 
nahmen in bemerkenswertem Umfang verwirklicht  knüpft, durch die die Interessen der Allgemeinheit 
worden.  gewahrt werden. Demselben Zweck dienen die 

VO. zur Sicherung der Landbewirtschaftung v. 

A. Sicherung des Besitzes und des Bestandes  23. 3. 1937 (RGBI. I S. 422) und die Reichs-
umlegungsordnung v.  16. 6. 1937  (RGBI. I 

der Landwirtschaft  S. 629 648). Der Sinn der letzten Maßnahme 
Die Gefahr des an der Jahreswende 1932/33  besteht darin, die allzu starke Zersplitterung vieler 

infolge übermäßiger Verschuldung drohenden Zu-  Bauernbetriebe in kleine und kleinste Parzellen 
sammenbruchs vieler landwirtschaftlicher Betriebe  (bei vielen Bauernhöfen übersteigt die Zahl der 
wurde zunächst durch eine VO. des Reichspräsi-  Teilstücke die Zahl der insgesamt bewirtschafteten 
denten über Maßnahmen auf dem Gebiete der Zwangs-  Hektare, ja oft sogar der Viertelhektare!) zu be-
vollstreckung V. 17. 1. 1933  (RGBI. I S. 19)  seitigen und durch die Zusammenlegung der Par-
gebannt, die sich insbesondere auch auf Pacht-  zellen die Möglichkeiten für die Anwendung 
betriebe erstreckte. Hierdurch wurde die notwen-  moderner Arbeitsmethoden zu schaffen.  Durch 
dige Atempause gewonnen, um die Entschuldung  das Reichserbhofgesetz, das einer künftigen Zer-
(G. zur Regelung der landwirtschaftlichen Schuld-  splitterung Einhalt gebietet,  hat diese Flur-
verhältnisse v. 1. 6. 1933 (RGBI. I S. 331 -344)  berelnigung einen dauernden Wert erhalten. 
der Landwirtschaft durchzuführen und den über-  von weittragender Bedeutung ist endlich noch dos 0. über die 
schuldeten und zahlungsunfähig gewordenen Be- Schätzung des EuUurbodens [BodSchatZG.] v. 16. 10. 1935 [BGBl. I 
trieben wieder eine wirtschaftliche Grundlage zu  B. 105011051], mit dessen Hilfe zuverlässige Unterlagen fur eine gerechte 

g  Besteuerung der Landwirtschaft sowie fur die Durchfubrung von 
schaffen. Die Entschuldung soll etwa in 10 Jahren,  Meliorationen aller Art, fur die Anlage von Siedlungen sowie für 
d. h. voraussichtlich bis 1943, beendet sein.  Werttaxen bei Verkäufen, Verpachtungen usw. gewonnen werden sollen 

(vgl. auch Reichsbewertungs0. [RBewG.] v. 16. 10. 1934 [BGBl. I 

Ein besonders schwieriges Problem bildete hierbei die Pächter-  8.1035-1049]). 
Entschuldung (0. über Pächterschutz v. 22.4. 1933 [BGBl. I S. 221j222]), 
denn eine Sanierung dieser Betriebe konnte häufig nur durch zum Teil  ') Mindestens ebenso wichtig Ist aber, wie der Reichwiedlungs-
erhebliche Herabsetzung des Pachtzinses ermöglicht werden. Da hier-  Beauftragte Ludowici betont, daß durch den Besitz eines Stuckehen 
durch aber die Verpächter ihrerseits z. T. in Zahlungeechwierigkeiten  Erde der Industriearbeiter und Städter erst eine „Heimat" erhält; 
kamen und Gefahr liefen, ihren Besitz zu verlieren, mußte als Ergänzung  denn: „wer eine Heimat verteidigen soll, der muß erst einmal eine Heimat 
zur Pächterentschuldung eine Verpächter-Entschuldungsordnung erlassen  besitzen". - (Im Kriege, so sagt Ludendorff, gab es in Württemberg 
werden.  - mit seiner gunstigen Grundbesitzvertellung - nur gute Regimenterl) 
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Ebenso wichtig wie diese Gesetze zum Schutze  der Preise, Regelung des Absatzes, Lenkung und 
des Bodens und zur Sicherung der Betriebe, d. h.  Steigerung der Produktion) zu bewältigen. Sie 
der Betriebsleiter und ihrer Familien, sind die  wurde geschaffen durch die Errichtung des Reichs-
zahlreichen Maßnahmen zum Schutz und zur  nährstandes (G. über den vorläufigen Aufbau des 
Förderung der Landarbeiterschaft.  Vor allem  Reichsnährstandes und Maßnahmen zur Markt- und 
müssen hier die Bestrebungen zur Verbesserung  Preisregelung für landwirtschaftliche Erzeugnisse v. 
der Arbeits- und Wohnverhältnisse der Land-  13. 9. 1933 [RGBl. I S. 626/627]). In ihm sind 
arbeiter (V0. zur beschleunigten Förderung des  die mit der Erzeugung, der Verarbeitung und 
Baues von Heuerlings- und Werkwohnungen sowie  Verteilung landwirtschaftlicher Produkte beschäf-
von Eigenheimen für ländliche Arbeiter und Hand-  tigten Betrebe zu einer Körperschaft öffentlichen 
werker v. 10. 3. 1937 (RGB1. I S. 292-295)  Rechts zusammengeschlossen, der es obliegt, Preise 
erwähnt werden. Durch Schaffung einer Land-  und Preisspannen festzusetzen, den Absatz in 
arbeiterordnung (Grundregel des Reichsnährstandes  geregelte Bahnen zu lenken und überhaupt die 
für die Ausbildung in den männlichen praktischen  gesamte Agrarwirtschaft den Bedürfnissen des 
Berufen der Landwirtschaft v. 1.10.1937 [RNVbl.  Volksganzen entsprechend zu ordnen. 
S. 543]) ist die bisher als „ungelernt" (!) eingestufte  Neben der Ordnung der Erzeugung und des 
Landarbeit zur „gelernten" Arbeit geworden.  Absatzes (vgl. unten), die mittelbar natürlich 
Hierdurch, sowie durch den beabsichtigtenAusbau,  auch der Produktionssteigerung dient, wurden 
des  (Fortbildungs-) Schulwesens  (Landarbeiter-  seit 1933 auch eine Reihe von Maßnahmen zur 
Ausbildungsordnung), durch die Förderung des  Senkung der Gestehungskosten, zur Erleichterung 
Heuerlingswesens, durch die Schaffung des Siedler-  von Investitionen usw. getroffen, die unmittelbar 
seheins und nicht zuletzt durch die grundsätzliche  auf die Förderung der Produktion hinzielten. 
Neuordnung des gesamten Siedlungswesens sind die  Von den wichtigsten Maßnahmen allgemeiner 
sozialen Aufstiegsmöglichkeiten in der Landwirt-  Natur sind die folgenden hervorzuheben: Die 
schaft wesentlich verbessert worden. Ferner ist  Steuererleichterungen aller Art, wie Fortfall der 
durch die V0. über ausländische Arbeitnehmer v.  Grundvermögensteuer für die Landwirtschaft (2. 
23.1.1933 (RGB1. I S.26-29) dafür Sorge ge-  G.zurVerminderungderArbeitslosigkeit[Abschnittll] 
tragen, daß - im Gegensatz zur Vorkriegszeit -  v. 21. 9. 1933 [RGB1. I S. 651]), Senkung der 
hierdurch kein Lohndruck und keine Verschlechte-  landwirtschaftlichen Umsatzsteuer (2. G. zur Ver-
rung der Arbeitsbedingungen für deutsche Land-  minderungderArbeitslosigkeit [AbschnittII11 v. 21.9. 
arbeiter stattfindet. Auf lange Sicht betrachtet,  1933 [RGBl. I S. 652]), Befreiung der in der Land-
werden sich alle diese Maßnahmen zweifellos als  und Forstwirtschaft, der Binnen- und Küsten-
eine wirksame Waffe im Kampf gegen die Land-  fischerei Tätigen von der Arbeitslosenversicherung 
flucht erweisen (vgl. auch RA. 1934, Nr. 302).  (G. über Anderungen der Arbeitslosenhilfe v. 22.9. 

Dem Landarbeiterproblem ist seit 1933 besondere Aufmerksamkeit  1933 [RGB1. I S. 656 657]), Anrechnung rück-
gewidmet worden, und zwar einmal, weil auf diesem Gebiet in den letzten  Ständiger  ..Steuern auf bauliche Betriebsverbesse-
Jahrzehnten vieles versäumt worden war und zweitens, weil die Wieder-
belebungferner der Wirtschaft seit 1933 die Abwanderung vom Lande  gP11  gen (G• 
begünstigt und noch im selben Jahr zu einem Arbeitermangel auf dem  über die Zinserleichterung für landwirtschaftlichen 
Lande gefUhrt hatte. Um die Entblößung des Landes von Arbeitskräften  Auslandskredit v. 20.7. 1933 [RGBl. I S. 524/525]) 
zu verhindern und gleichzeitig die damals noch große Arbeitslosigkeit  Wodurch die Zinslasten von etwa 1,1 Mrd. A£in den Städten wirksamer bekämpfen zu können, wurde es notwendig, 

die Freizügigkeit der Landarbeiter (0. zur Regelung des Arbeitseinsatzes  jährlich (1931/32) auf 0,61 Mrd. A£ (1935/36) 
v. 15.5. 1934 [BGBl. I S. 3811382)) vorübergehend aufzuheben. Zugleich  Sanken. In diesem Zti.mmenhan e ist auch der 
aber wurden mit der Landarbeiterordnung [Grundregel des Beichsnähr-  Ausbau der BetriebSberatun üIIü  die intensive 
standes für die Ausbildung in den männlichen praktischen Berufen der  g 
Landwirtschaft v. 1. 10. 1937 [BNVbl. S. 543] und Grundregel des Reichs-  Aufklärung und Werbetätigkeit im Rahmen der 
nähistandes fair die Ausbildung in den weiblichen praktischen Berufen  Erzeugungsschlacht zu nennen. 
in der Landwirtschaft v. 1. 10. 1937 [RNVbl. S. 549D,  mit der Regelung 
der Lohnverhältnisse sowie der Schaffung besserer Aufstiegsmöglich-  Ergänzt wurden diese Alpenleinen Bestim-
keiten die Ursachen der Landflucht bekämpft. Weiter wurden ab 1934  mullgell durch zahlreiche Einzelmaßnahmen für 
die Wohn- und Arbeitaverbültnisse der Landarbeiter durch die Deutsche  jeden landwirtschaftlichen Betriebszweig.  Da 
Arbeitsfront und den Relebsnfib tand planmä ig betreut. Hinzu kamen  g 
die Beihilfen zum Bau von Landarbeiter- u. Heuerlingswohnungen (➢0.  eine Steigerung der Selbstversorgung wegen des 
des Reichspräsidenten über die Übernahme von Reichsbürgschaften für  beschrankten deutschen Raumes nur durch Be-
Instandsetzungs- und Umbauarbeiten und über die Instandsetzung von  triebsintensivierung erfolgen kann, so galt eS, 
landwirtschaftlichen Wirtschaftsgebäuden v. 22. 2. 1933 [RGB1. I S. 79] 
u. [LWRMBI. 1936 Nr. 1]) und zur Anschaffung arbeitserleichternder  alle Möglichkeiten auszunutzen, die die Flächen-
Maschinen usw. (LwRMBI. 1937 Nr. 23). Jedoch ist es bisher noch nicht  leistung erhöhen.  Im wesentlichen handelte e5 
gelungen, das Problem der Bereitetellung von genügend Arbeit kräf en sich dabei um folgende Maßnahmen • Moderni-
zur Erzielung von Höchsternten zu lösen. Zur Erleichterung der Arbeits-
verhältnisse wurden daher Verordnungen über den Einsatz des Arbeits-  Sierung der Wirtschaftsgebäude '(Zuschüsse zu 
dienstes, der Wehrmacht, der Studenten und der Hitlerjugend erlassen.  1Zeparaturen aller Art und Neuinvestitionen, 
Endlich verdienen auch die Einrichtungen der „Landhilfe", des Weib-  Steuererleichterung Eilt Ersatzinvestitionen, Zu-
lieben Pflichtjahres und des Landjabrs in diesem Zusammenhang Er-
wähnung, sowie die mit einigen ausländischen Staaten getroffenen  schüsse zum Bau von Arbeiterwohnungen, Ställen, 
Vereinbarungen über die Beschäftigung ausländischer Wanderarbeiter.  Silos, neuzeitlichen Dungstätten und Jauchegruben 
Trotz allem bildet aber die Lösung des Arbeitsproblems vorläufig noch  sowie zur Anschaffung von bestimmten Ma-
eine der wichtigsten Aufgaben im Agrarsektor. 

sehirren - Richtlinien für die Gewährung von Reichs-
beihilfen zum Bau von Dungstätten und Jauchegruben 

B. Steigerung der landwirtschaftlichen Erzeugung  v. 21. 4. 1937 [LwRMB1. Nr. 19] ; Richtlinien für 
die Gewährung von Reichsbeihilfen zur Beschaffung 

Der in ihrem Besitz gesicherten Landwirtschaft  von Kartoffeldämpfanlagen v. 29.4. 1937 [LwRMBL 
waren die wirtschaftlichen Voraussetzungen zu  Nr. 20] ; Richtlinien für die Gewährung von Beihilfen 
einer gesteigerten Produktivität zu eröffnen und  aus Reichsmitteln zur Förderung des landwirtschaft-
auf die Dauer zu sichern. Das Problem wurde -  liehen Maschinenwesens v. 24. 5. 1937 [LwRMBI. 
ähnlich wie bei der Besitzsicherung - von Grund  Nr. 23] ; Richtlinien für die Gewährung von Beihilfen 
aus angepackt: An die Stelle der ungeregelten,  zum Bau von Tabaktrockenschuppen, [LwRMB1.1937 
durch den freien Marktpreis mangelhaft gesteuerten  Nr. 24] usw.), Förderung derAckerwirtschaft durch 
Wirtschaft wurde eine planvolle Bedarfsdeckungs-  Verordnungen zur Verbilligung des Kunstdüngers 
wirtsehaft gesetzt (G. über die Zuständigkeit des  (VO. über die Verbilligung von Stickstoff- und Kali-
Reichs für die Regelung des ständischen Aufbaues  düngemitteln v. 23. 3.1937 [RGB1. I S. 376]), Sen-
der Landwirtschaft v.  15. 7. 1933  (RGB1. I kung  der Preise  für Lan dm aschinen und andw. 
S.495).  Geräte (VO. über die Regelung der Preise und 
Diese Zielsetzung erforderte eine umfassende  Handelsspannen im Geschäftsverkehr mit Land-

und straffe Organisation, die in der Lage war,  maschinen u. landwirtschaftlichen Geräten v. 10. 2. 
die Fülle administrativer Aufgaben (Festsetzung  1938 [RGB1. I S. 188]), durch Zuschüsse beim 
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Kauf von Saatgut, durch Beihilfen zum Umbruch  wurden ihm auferlegt. Dagegen tauschte er den 
von Wiesen und Weiden (Reichsbeihilfe für Grün-  großen Vorteil ein, daß er der Sorge um den 
landumbruch und Grünlandverbesserung. Richtlinien  Absatz enthoben war und seine Kräfte ganz auf 
d. RuPrMfEuL. v. 13. 3. 1937 [I,wRMBl. Nr.14]),  die Produktion konzentrieren konnte. 
durch die Gesetze über Pflanzenschutz, Saatgut-  Stabilisierung der Preise und Regelung des 
erzeugung und -handel u. a. m., Hebung der Vieh-  Absatzes lassen sich wirksam nur durchfuhren, 
zucht mit Hilfe des Tierzuchtgesetzes (G. zur  wenn sie gestützt werden durch umfassende 
Förderung der Tierzucht v. 17. 3. 1936 [RGBI. I  Vorratsbildung. Die in technischer und organi-
S. 175]) sowie durch Zuschüsse zum Ankauf von  satorischer Hinsicht immer vollkommener ge-
Zucht- und Nutzvieh (insbesondere der Geflügel-  staltete Vorratshaltung wurde mehr und mehr 
und Schafzucht) usw.  zum Kernstück der Marktordnung. 

C. Die Schaffung der Marktordnung  Um den geordneten deutschen Markt gegen 
g  g  Störungen durch die Einfuhr zu schützen, wurden 

(Regelung der Preise und des Absatzes)  in den bestehenden lückenlosen Zolldamm in 
Im Laufe der letzten ffinf Jabre wurde nach  Gestalt der Reichsstellen „Schleusen" eingebaut. 

und nach fast das gesamte agrarische Preisnetz  Die fünf ReicHsteUen 
in die nährständische Regelung einbezogen. Die  1. Reichsstelle für Getreide, Futtermittel und son-
Preispolitik ist getragen vom Gedanken des  stige landwirtschaftliche Erzeugnisse durch G. 
gerechten Preises. Dieser soll einerseits hoch genug  vom 30. 5.33 (RGBI. I S. 313). 
sein, um dem Erzeuger eine Deckung der Pro-  2 Reichsstelle für Milcherzeugnisse, Öle und Fette 
duktionskosten oder dem Verteiler eine Deckung  durch VO. vom 23.3.1933 und 4.4.1933 (RGBI. I 
der Verteilerkosten zuzüglich eines angemessenen  S. 166). 
Verdienstes zu gewährleisten, und andererseits  3. Reirhsstelle für Eier durch G. vom 20. 12. 1933 
wieder niedrig genug, um die Lebenshaltung (RGBl. I S. 1094). 
der Städter nicht mehr als unbedingt nötig zu  4. Reichsstelle für Tiere und tierische Erzeugnisse 
belasten. Dieser letztere Gesichtspunkt, die soziale 
Seite der Festpreise, gewann mit der forts Welt  . - 5 Reichsstelle für Garten- und Weinbauerzeugn durch G. vom 23. 3. 1934 (RGBI. I S. 224).isse 
tenden Abschließung Deutschlands vom Welt-  durch VO. vom 30. 9. 1936 (RGBI. I S. 857). 
markt und den dadurch bedingten zeitweiligen 
Verknappungserscheinungen steigende Bedeutung.  Das Durchschleusen geschieht in der Form, daß 
Die Festlegung der Lebensmittelpreise wurde  der Importeur die Auslandsware zunächst der 
zur entscheidenden Voraussetzung für die Durch-  Reichsstelle zum Kauf anbieten muß. Dadurch, daß 
führ ulg der Arbeitsschlacht. Der Landwirtschaft  die Reichsstellen die Übernahme verweigern oder 
gaben die Festpreise eine gesicherte Kalkulation-  an Auflagen knüpfen können (z. B. über Art 
grundlage und ermöglichten es ihr, eine zweck-  und Ort der Verwendung im Inland), haben sie 
mäßige und geordnete Frachtfolge einzuhalten.  die Kontrolle der Einfuhr und ihrer Auswirkungen 
Die zweckentsprechende Abstufung der ein-  auf den Binnenmarkt vollkommen in der Hand. 

zelnen Preise gegeneinander bietet ein wirksames  Der Erfolg der Marktordnung zeigt sich darin, 
Mittel zur Beeinflussung der Produktion. So hat  daß die Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Pro-
z. B. die Anbaufläche der Wintergerste zuge-  dukte aus dem Krisentiefstand herausgeführt 
nommen, die Schafhaltung hat sich ausgedehnt,  und an das allgemeine Preisniveau angepaßt 
die Erzeugung von Ölfrüchten und Spinnfaser-  wurden.  Insgesamt sind die Preise für land-
pflanzen (Hanf, Flachs) sowie von Futterpflanzen  wirtschaftliche  Produkte beim  Erzeuger von 
ist beträchtlich gestiegen.  ihrem tiefsten Stand Anfang 1933 bis zum Januar 
Durch die Festlegung büßte der Preis seine  1938 um 38 v. H., die Schlachtviehpreise, die 

Funktion  als Regulator der Warenverteilung  vorher ganz besonders gesunken waren, sogar 
ein, und die Absatzregelung wurde Aufgabe der  um 52 v. H. gestiegen.  Die Landwirtschaft 
preisfestsetzenden Stellen. Der Erzeuger mußte  wurde dadurch wieder produktionsfähig gemacht. 
genau vorgeschriebene Absatzformen einhalten,  Andererseits stieg der Index der Nahrungskosten 
Ablieferungskontingente und Andienungspflichten  in der gleichen Zeit nur um 9 v. H. 

3. Neue Forst- und Holzwirtschaftspolitik 

A. Entwicklung der Zuständigkeiten  Versorgung ausgerichtet wurde. Darüber hinaus 
und Ermächtigungen  hebt sich bereits jetzt der Begriff der neuen 
Bis 1933 war die Forstpolitik in Deutschland  einheitlichen Forst- und Holzwirtschaftspolitik 

Sache der Länder; sie wurde im Rahmen anderer  deutlich ab. 
Ressorts (Landwirtschafts- und Finanzmini-teriuln)  Durch das O. zur Oberleitung des Forst- und Jagdwesens an/, das Reich 
betreut. Die Tätigkeit der zuständigen Stellen  v. 8. 7. 1934 (BGBl. i S. 534) wurde „zur Sicherung der Erhaltung und 

h g  Pflege des deutschen Waldes in seiner Bedeutung für Volk und Landes-
bestand im wesent lien in der Verwaltung der  kultur, zur Förderung der Forstwirtschaft und ihrer Aufgaben für die 
Pflege und dem Ausbau des staatlichen Forst-  Arbeits- und Rohatoffversorgung des Volkes" als oberste Reichsbehörde 
besitzes.  An eine einheitliche Forstpolitik im  das Reichsforstamt gebildet. Der Reichsforstmeister hat als Leiter des 

Reichsforstamtes die Stellung und Befugnisse eines Reichsministers 
Reich im Sinne möglichst weitgehender Sicherung  (1. DVO. zur Oberleitung des Forst- und Jagdwesen auf dar Reich v. 
des Rohstoffbedarfs konnte unter diesen Um-  12. 7. 1934 [BGBl. 1 s. 617, g 1, Ziff. 21). 
ständen nicht gedacht werden • die großen Auf-  Diese Regelung war bereits seit 1933 vorbereitet worden. Im No-
gaben, die der Forst- und Holzwirtschaft in den  vember 1933 wurde Im Reichsernährungsmhrfsterium eine besondere 

forstpolitische Abteilung gebildet. Durch G. v. 1. 12. 1934 wurde in 
le tzten 5 Jahren erwuchsen, hätten angesichts  Preußen eine dem Ministerpräsidenten unmittelbar unterstellte Landes-
der zersplitterten Zuständigkeiten und der un-  forstverwaltung geschaffen (in Bayern ab 1. 4. 1935 durch das G. über 

genii enden Einwirkungsmöglichkeiten rlie  elÖSt  die Landesforstverwaltung in Bayern). Nach der Errichtung des Reiebs-
g g  forstamtes wurde das Preußische Landesforstamt vom 1. März 1935 ab 

werden können. Deshalb wurden zunächst die  mit dem Reichsforstamt vereinigt. 
bestehenden Zuständigkeiten auf dem Gebiet  Die 1. DVO. zur Überleitung des Forst- und Jagdwesens auf das 
der Forstpolitik bei dem neu gebildeten Reichs-  Reich v. 12. 7. 1934 übertrug dem Reichsforstamt die bis dahin fm 
forstamt zusammengefaßt, wobei die Forst  litik  Reichsministerium für Ernährung und Landwirtschaft bearbeiteten 

g  Angelegenheiten des Forstwesens. Die Zuständigkeiten des Ernährnugs-
sogleich auch auf die Sicherung der Ro toff- ministeriums auf dem Gebiet der Holzwirtschaft blieben aber zunächst 



ausdrücklich ausgenommen.  Durch die V0. Tiber den Warenverkehr v. 
4. 9. 1934 (BGBl. I S. 816) erhielt der Reichsminister für Ernährung und 
Landwirtschaft die Ermächtigung, den Verkehr mit Holz zu über-
wachen und zu regeln, insbesondere Bestimmungen zu treffen über 
Beschaffung, Verteilung, Lagerung, Absatz und Verbrauch von Holz. 
Durch den Erl. über den t*bergang einzelner Aufgaben des Reichsmini-
steriums für Ernährung und Landwirtschaft auf das Reichsforstamt v. 
12. 7. 1985 (BGBl. I S. 1031) wurden auch diese Zuständigkeiten auf 
das Reichsforstamt übertragen (vgl. auch die V0. zur Ergänzung der 
V0. über den Warenverkehr v. 28.6. 1937 [BGBl. I S. 7011824, Artikel 61). 

Durch das G. über die Marktordnung auf dem 
Gebiete der Forst- und Holzwirtschaft (v. 16. 10. 1935 
[RGBI. I S. 1239]) wurde der Reichsforstmeister 
ermächtigt, die Erzeugung, den Absatz sowie die 
Preise und Preisspannen von Erzeugnissen der 
Forst- und Holzwirtschaft zu regeln und zu 
diesem Zweck Betriebe, die Holz erzeugen, be-
arbeiten oder verteilen, zusammenzuschließen. 

Auf Grund dieses Gesetzes wurde zunächst die Neuerrichtung und 
Erweiterung von Bearbeiter- und Verteilerbetrieben einer Genehmigungs-
pflicht unterworfen (Vo. zur Regelung der Erzeugung von Schnittholz 
und Holzhalbwaren v. 6. 5. 1936 [RGBI. I S. 4381 und V0. zur Regelung 
des Absatzes von Rohhok, Schnittholz und Holzhalbwaren v. 17.6. 1936 
[RGBI. I S. 4951).  Diese Verordnungen gehen über die in der ge-
werblichen Wirtschaft erlassenen ähnlichen Maßnahmen hinaus; sie 
sollen eine Einwirkung auf die Standortsverteilung der Betriebe ermög-
lichen und geben dem Reiebsforstmeister ferner die Macht, den Umfang 
der Ausnutzung bestehender Betriebe zu bestimmen. Durch die V0. 
Tiber die Errichlung und Erweiterung Forst- und holzwirtschaftlicher Be-
arbeiter- und Verteilerbetriebe v. 28. 2. 1938 (RGBI. I B. 231) wurden 
diese Regelungen zusammengefaßt und auch auf die Übernahme von 
Betrieben durch Kauf oder Pachtung ausgedehnt. 

Eine wichtige Erweiterung seiner Einwirkungs-
möglichkeiten wurde dem Reichsforstmeister durch  C. RegelungvonEinsehlägenundPreisen im einzelnen 
die VO. zur verstärkten Deckung des Rohstoffbedarfs  Hauptmittel zur Kontrolle der laufenden Ent-
an Holz (v. 7. 12. 1936 [RGBI. I S. 1011], erlassen  wicklung der Forst- und Holzwirtschaft bildeten 
auf Grund der VO. zur Durchführung des Vier-  Einschlags- und Preispolitik.  Sie müssen zwar 
Jahresplanes v. 18. 10. 1936) zuteil; der Reichs-  aus Gründen der Zweckmäßigkeit getrennt be-
forstmeister wird ermächtigt,  die  Höhe des  trachtet  wer den,  bilden  aber  nac h Absicht un d 
jährlichen Einschlages in Waldungen jeder Besitz-  wirtschaftlicher  Auswir kung  ein Ganzes.  D ie 
art zu regeln, auch Holzarten und Sortimente  Erhöhung der Einschläge sollte die Hebung der 
zu bestimmen, in denen der Einschlag - gebiets-  Holzpreise in Grenzen halten; umgekehrt sollten 
weise oder in einzelnen Betrieben - zu erfüllen ist.  durch die Art der Preisregelung und ihre Fort-
Die Marktvereinigung der deutschen Forst- und  entwicklung die Preisverhältnis-- zwischen den 

Holzwirtschaft wurde durch die VO. über den  Bearbeitungsstufen sich so einspielen, daß eine 
Zusammenschluß der Forst- und Holzwirtschaft  volkswirtschaftlich höchstmögliche Leistung erzielt 
(v. 20. 10. 1936 [RGBI. I S. 909]) errichtet.  wird. 
Sie ist ausführendes Organ des Reichsforstmeisters 
zur Durchführung der Ziele, die im Gesetz über 
die Marktordnung genannt sind, und in jeder  i. Einschlage 
Hinsicht an seine Weisungen gebunden.  Die Regelung des Einschlags wurde allmählich 

Der Marktvereinigung wurde zunächst durch die Anordn. zur Rege-  ausgebildet in dem Maße, wie sich die wirtschaft-
lung des Absatzes von Papierholz v. 17. 12. 1936 (RA. Nr. 295) die Zu-  liehen Erfordernisse und die Zuständigkeiten des 
teilung dieses Sortiments an Bearbeiter, Verarbeiter und Verteiler über-
tragen;durch die Anordn. zur Regelung der Verteilung und des Absat  
von Rundholz und Holzhalbwaren v. 10. 4.1937 (RA. Nr. 82) wurde  In den Preußischen Staatsforsten war für das Forstwirtschaftsiahr 
diese Ermächtigung auf den gesamten Verkehr mit Holz (auch aus-  1933134 der Normaleinschlag vorgesehen; bei Bedarf sollte darüber auch 
ländischer Herkunft) erweitert. Nach Durchführung ihres organisa-  hinausgegangen werden. Für das folgende Forstwirtschaftsjahr wurde 
torischen Aufbaus machte die Marktvereinigung durch ihre Anordn. Nr. 5  hier zum erstenmal der Einschlag bis zu 150  v. H. des normalen Hieb-
betr. Regelung des Absatzes von Nadelnutzholz v. 28. 9. 1937 (RMinBI.  satzes angesetzt. Das geschah nicht nur mit Rücksicht auf den großen 
d. Forstverw. Nr. 35) allgemein vom Forstwirtschaftsjahr 1937138 ab den  Holzbedarf - im gesamten deutschen Staatswald wurde der normale 
Verkauf aller Sorten Nadelnutzholz vom Erzeuger an Bearbeiter, Ver-  Hiebsatz 1933134 im Durchschnitt um 27 v. H., 1934/35 um 47 v. H. 
teller oder Verbraucher von ihrer Genehmigung abhängig. Durch die  überschritten -, sondern auch aus Anlaß der in diesem Jahr wirksam 
Anordn. Nr. 2 betr. Regelung des Absatzes von Nadelrund- und Nadel-  werdenden Einteilung in drei Pflegeblöcke; es war anzunehmen, daß 
schnitthok ausländischer Herkunft innerhalb der Reichsgebiets v. 14 .5.  bei dem ersten Durchhieb große Mengen Hölzer geschlagen werden 
1937 (RMinB1.d.Forstverw. Nr. 19) war eine gewisse Regelung für die  könnten, deren weiteres Verbleiben im Walde nutzlos wäre. 
Einfuhr - selbstverständlich angepaßt an die hier durch die Zuständig-
keit der Überwachungsstelle Holz bestimmten Verhältnisse (Mitteilungs-  Für das Forstwirtschaftsjahr 1935/36 wurde 
statt der Genehmigungspflicht, verbunden mit dem Recht der Markt.  durch  den Erlaß des Reichsforstmeisters und 
vereinigung, den Absatz des eingeführten Holzes von Auflagen ab-
hängigPreußischen zu machen) - schon einige Monate vorher getroffen worden.  Prell Y  f 
Durch die LL. AVO. zur Auslandswarenpreiwerordnung v. 1. 12.1937  (Zeichen: III Nr. 17676) allgemein ein Mehr-
(RGBI. 18. 1318)  wurde die Marktvereinigung weiter ermächtigt, Preise,  einschlag von 50 v. H. in den Staats- und Ge-
Kosten- und Gewinnaufschläge, Zahlungs- und Liefenmgsbedingungen  en öffentlich-
biete 

und in den Waldungen für den inländischen Verkehr mit ausländischen Waren auf dem Ge-  me  g 
biete der Forst- und Holzwirtschaft - im Einvernehmen mit der Über-  rechtlicher Körperschaften usw. angeordnet; auch 
wachungsstelle Holz - festzusetzen.  der Privatwaldbesitz - dessen Einschläge 1934/35 

teilweise kleiner ausgefallen waren als 1933/34 
B. Erhaltung und Steigerung der Leistungsfähigkeit  (über 500 ha: 118 v. H. des planmäßigen Hieb-
der deutschen Forst- und Holzwirtschaft  satzes gegenüber 125 v. H.; 50 bis 500 ha: 140 v. H. 

gegenüber 130 v. H.) - sollte veranlaßt werden, 
Durch das G. gegen Waldverwüstung (v. 18. 1.  einen erhöhten Einschlag durchzuführen.  Der 

1934 [RGBI. I S. 37]) wurde die Abholzung  Erlaß wurde daher den übrigen Landesforst-
hiebunreifer - d. h. noch nicht 50 Jahre alter -  Verwaltungen und dem Reichsnährstand, Haupt-
Nadelhochwaldbestände sowie auch die Abholzung  abteilung III (für die Privatforsten) zugestellt. 
zu großer Teile der Hochwaldfläche einer Betriebs-  Entsprechend wurde zunächst auch der Einschlag 
einheit verboten. Das Forstliche Artgesetz (v. 13. 12.  für 1936/37 geregelt (Erl. des Reichsforstmeisters 
1934 [RGBI. I S. 1236]) legte grundsätzlich die  und Preußischen Landesforstmeisters v. B. 9. 1936 
Verpflichtung der Waldbesitzer zur Ausmerzung [III Nr. 61491); durch die VO. zur Verstärkung des 
schlechtrassiger Bestände fest; ferner erhielt der  Holzeinschlags v. 15. 12. 1936 (RGBI. I S. 1018) 

Reichsforstmeister  die  Ermächtigung,  vorzu-
schreiben, daß nur anerkanntes Saatgut Ver-
wendung finden dürfe. Durch die 1. und 2. DVO. 
(v. 19. 3. 1935 u. v. 20. 10. 1936 [RGBI. I S. 469 
u. 906]) wurde von dieser Ermächtigung für 
Kiefer und Lärche Gebrauch gemacht. 

In der V0. zur Yerhütung und Bekämpfung von Waldbränden in den 
nicht im Eigentum des Reichs oder der Länder stehenden Waldungen v. 
18. 6. 1937 (RGBI. I S. 721) wird die Bildung von Gefahrenbezirken und 
die Ernennung von besonderen Beauftragten vorgeschrieben. 

Einen wichtigen Schritt auf dem Wege zu 
vollständiger  Durchführung forstwirtschaftlich 
richtiger Bewirtschaftung und damit auch zur 
Erhöhung der Leistungsfähigkeit der deutschen 
Wälder bedeutet die V0. zur Förderung der 
Nutzholzgewinnung (v. 30. 7. 1937  [RGBI. I 
S. 876]) besonders in ihrem II. Teil. Danach 
müssen Holznutzungsrechte an Waldgrundstücken 
(sowohl für Nutzholz als auch für Brennholz) so 
umgewandelt werden, daß die volkswirtschaftlich 
beste forstliche Bewirtschaftung des Grundstücks 
nicht gehindert wird, oder sie sind abzulösen. 

Die beiden VO. zur Erzeugung von Schnittholz und Holzhalbwaren 
und zur Regelung des Absatzes von Rohholz, Schnittholz und Holzhalb-
sraren v. 6. 5. 1936 u. v. 17. 6. 1936 (BGBl. I S. 438 u. 495) haben große 
Bedeutung für die Erhöhung der volkswirtschaftlichen Leistungsfähig-
keit der Holzwirtschaft. 



konnte jedoch der Einschlag von 150 v. H. des  Eingangs ist die V0. über die Aushaltung, Messung und Sortenbildung 
Abnutzungssatzes für Waldungen aller Besitz-  des Holzes in den deutschen Forsten („lWehshoma") v. 1. 4. 1936 (RA. g  g  Nr. 89) zu erwähnen, durch welche die vorher in den Staatsforsten 
arten verbindlich gemacht werden. Die 3. VO.  geltenden Bestimmungen (vor allem Preußische „Roma" und „Hell-
zur Verstärkung des Holzeinschlags (v. 30. 4. 1937  bronner Sortierung") vereinheitlicht und allgemein fUr den markt, 
[RA. Nr. 102]) gestaltete die Regelung beweglicher.  mäßigen Absatz von Rohholz verbindlich gemacht wurden. 
Der „Herbsterlaß" für 1937/38 erschien von  Als erste Verordnung zur Regelung der Holzpreise wurde die sogen. 
vornherein in einer Form, die den erweiterten  105-Mark-Verordnung (Anordn. über Preise Jür Kiefernschnittholz v. 13.2. 

1935 MA. Nr. 43]) erlassen, die mit Wirkung vom 9. Februar 1935 an den 
Zuständigkeiten als 4. VO. zur Verstärkung des  Preis für unbesäumte ostdeutsche Kiefernstammware (60 v. H. I. KI., 
Holzeinschlags (v. 26. 6. 1937 [RGBL I S. 752])  Rest II. Kl.) auf 105 A£ festlegte. 
Rechnung trug; der Mehreinschlag von 50 v. H.  Die Preise für alle anderen GUteklauen, Abmessungen und Her-
wurde beibehalten.  ktinfte sollten in das verkehrsübliche Verhältnis dazu gebracht werden. 

Durch die V0. über gnderu  der 2. und 4. V0. zur Verstlirkun  Es wurde erwartet, daß die Anordnung auch auf laufende Verträge 
n9  g  weitgehend angewendet würde. Die Anordnung blieb bis zur Reichs-

des Holzeinschlags vom 22. 9. 1937 (BGBl. I S. 1056) wurde einerseits  regelung der Schnittholzpreise im September 1037 in Kraft; sie wurde 
die Marktvereinigung der deutschen Forst- und Holzwirtschaft in die  durch die (nicht aufgehobene) 2. Anordn. Uber Preise flir Kiefernschnitt-
Kontrolle des Einschlags eingeschaltet, andererseits wurde der Inhalt  holz v. 23. 3. 1935 (RA. Nr. 72) ergänzt, die gewisse Ausnahmen fUr 
der 3. VO. zur Verstärkung des Holzeinschlags in die 4. VO. Ubemommen.  besonders hochwertiges Kiefernschnittholz (sogen. Flugzeugkiefern) bei 
Eine Zusammenfassung der Gesamtregelung erfolgte in der V0. zur  Verkauf unmittelbar an die Verwender zuläßt, wenn die Verkäufe an-
Verstärkung des Holzeinrrhlags v. 4. 3. 1938 (RGBI. I S. 234).  gezeigt werden. 

Um bei gegebenem Gesamteinschlag einen  Eine umfassendere Regelung der Schnittholzpreise wurde in dem 
volkswirtschaftlich möglichst hohen Nutzeffekt  besonders wichtigen Verbrauchsgebiet Rheinland-Westfalen noch 1935 
aus dem Einschis zu erzielen, wurde durch die  erforderlich. Abgesehen von dem im Nordwesten des Reiebs erzeugten 

g  Schnittholz - das zur Deckung des Bedarfs nicht entfernt ausreicht -
VO. zur Verstärkung der Gewinnung von Fichten-  werden hier ostdeutsche, vor allem aber seit langer Zeit sUddeutsche 
pap¢ierliolz v. 17. 12. 1936 (RA. Nr. 295) die Auf-  Schnitthölzer sowie Uber Holland eingeftihrte Erzeugnisse der nordischen 
arbeiten  Fihten  Staaten verbraucht. Die V0. über die Preise für Schnittholz in Rheinland 

g VOri  c äubenholz verboten.  und Westfalen v. 23. 12. 1935 (RA. Nr. 303) nahm auf diese Verhältnisse 
Dieses - zunächst nur bis Zum Ende des  durch Aufstellung von vier Preisgruppen Rücksicht; ferner wurde dem 

Nebeneinander von Groll- und Platzholzhandel durch Aufstellung von 
Forstwirtschaftsjahres (30. 9. 1937) geltende -  3 nach der umgesetzten Menge abgestuften Preisen Rechnung getragen. 

Verbot wurde durch die VO. zur Verstärkung der  Die V0. fUr Rheinland und Westfalen wurde am B. 12.1936 durch 
Gewinnung von Zellstoffholz v. 30. 9. 1937 (RA.  eine neue, aus drei Verordnungen bestehende Regelung ersetzt. Dabei 
Nr. 230) allgemein verlängert • zugleich wurde  wurden der eigentliche Großhandel mit Inlandssehnittholz (Absatz an 
positiv vorgeschrieben, daß  geeignetes Fichten-  den Rolzhandel), der Großhandel mit nordischem Schnittholz (Verkehr p  g  g äl zwischen Importeuren und Holzhandlungen) und der Absatz an gewerb-
(Tannen-) und auch Kiefernschichtderbholz als  liehe Verbraucher jeflirsich geregelt. Die V0. über die Marktregelung für 
Zellstoffholz aufgearbeitet werden muß.  nordisches Einfuhr-Nadelschnittholz und die daraus hergestellten Hobel-

waren v. 3. 12. 1936 (RA. Nr. 28.5)  gab für diesen Teil des Schnittholz-
Vor allem dient aber die Hinzufügung einer  markten sogleich eine fair das Reich geltende Regelung; sie wurde auch 

neuen Güteklasse D zu den bis dahin vorgesehenen  durch die Anfang September 1937 erfolgte Reichsregelung der Schnitt-
$  holzpreise nicht aufgehoben, sondern erneut bestätigt. Pur den Absatz 

3 Güteklassen für Zellstoffholz (VO. über die  des nach dem Industriegebiet zugefUhrten Inlands-Schnittholzes an den 
Abänderung der Ziffern 13 und 41 der Reichs-  Holzhandel trat die VO. über die Marktregelung für Nadelschnittholz 
holznteßanweisung v. 1. 9. 1937 [RA. Nr. 217])  der Herkünfte aus dem Gebiet westlich Weser-Werra und aus Süddeutsch-

land beim Absatz nach Rheinland und Westfalen v. 3. 12. 1936 (RA. 
der ]Erhöhung des Papierholzaufkommens aus  Nr. 285), in bezug auf den Absatz von Schnittholz aller Art an gewerb-
dem deutschen Wald auf Kosten der - auch  liehe Verbraucher trat die V0. über die Marktregelung für den gewerb-
forstwirtschaftlich weniger erwünschten - Auf-  liehen Absatz von Nadekehnittholz in Rheinland und Westfalen v. 
rbeitun Zü BTeIlIlhOlZ.  3. 12. 1936 (RA. Nr. 285) an die Stelle der Regelung vom Dezember g  1935. In alle drei Verordnungen wurde die bereits In der älteren Rege-
All emein wurde durch den I. Teil der VO. lung angewandte Methode der Bildung von Preisgruppen und der Fest-Allgemein setzung von Höchst- und Mindestpreisen Ubernommea; auch die 

zur Förderung der Nutzholzgewinnung v. 30. 7. 1937  Schaffung von nach der Größe des umgesetzten Postens dreifach ge-
(RGBL I S. 876) der Grundsatz aufgestellt, daß  stuften Preisen kehrt in der Regelung für den Absatz an gewerbliche 
Rohholz, das zur Verwendung als Nutzholz  Verbraucher wieder. 
sei  et ist, als Brennholz weder auf earbeitet  Eine eingehende Regelung der Nadelschnittholzpreise fUr das ge-
g  g  samte Reichsgebiet erfolgte im Herbst 1937 In den beiden Verordnungen 
noch als solches veräußert oder verwendet werden  Uber die Marliregelung für den Absatz von Nadetsehnittholz an den Holz-
darf. Aber auch. der II. Teil der Verordnung,  handel bzw. Uber die Marktregelung für den gewerblichen Absatz von Nadel-
der die Umwandlung bzw. Ablösung von HOlz-  schnitthorz (beide v. 4. 9. 1937 [RA. Nr. 207)). Dabei wurde nach den 

vorher entwickelten Grundsätzen verfahren. Das Reichsgebiet wurde 
nutzungsrechten vorschreibt, hat nicht nur auf  in 14 Preisgebiete eingeteilt. 
längere Sicht Bedeutung.  Entsprechende eingehende Vorschriften über die Rohholzpreise er-

gingen für Fichten- (Tannen-), Kiefern- und Buchenstammholz und fUr 
Papierholz, später auch für Grubenbolz. Zunächst wurden in der VO. 

II. Holzpreise 1)  zur Regelung des Rundholzmarktes, des Absatzes, der Preise und Preis-
spannen für Rundholz während des Forstwirtschaftsjahres 1935186 (bis 

Die Bestimmungen zur Regelung der Holz-  SO. 9.1936) v 23.1. 1936 (RA. Nr. 27) anzustrebende Mittelpreise sowie 
preise werden im folgenden der Übersichtlichkeit  Preisspannen (Höchst- und Niedrigst-Prelse), die nicht Uberschritten 

en für Rohholz  insbesondere Stammholz  bzw. unterschritten werden dürfen, fUr verschiedene Größenklassen wegen (  )  Fichten- (6 Halbklassen) und Bucbenrundholz (3 Klassen) festgesetzt. 
und Schnittholz getrennt dargestellt, obwohl die  Das  Reichsgebiet  wurde  dazu  nach  forstlichen  (Wuchsgeblete, 
Methoden der Preisregelung für Stammholz und  Bringungsverhältnisse) und wirtschaftlichen (Verkehrslage, Besiedlung 
für Schnittholz in enger Verflechtung aufgebaut  ''sw.) Gesichtspunkten in Preisgebiete - etwa von der Größe eines g  g  g  Regierungsbezirlrs - eingeteilt. 
wurden. Die Entwicklung nahm ihren Ausgang  Da eine gewisse Regelung der Schnittholzprelse bereits einige Zeit 
von eim'gen wenigen, gebietsweise beschränkten  in Kraft gewesen war, und nachdem fUr Kiefern- und Fichtenrundholz 
Vorschriften über ceLtgtholzpreise, bildete sodann  bereite seit dem vorangegangenen Forstwirtschaftsjahr die Durchschnitts. 
eine feste Grundlage aus in Gestalt von für das  erlöse des Vorjahrs zur Richtschnur hatten dienen sollen, ging man bei 
gesamte Reichsgebiet geltenden Preisvorschriften  Festsetzung der Preise von den im vorangegangenen Forstwirtschaftsjahr 
g  gbiet g  erzielten, mit den umgesetzten Mengen gewogenen Durchschnitte-
für Rohholz (Fichten-, Kiefern- und Buchen-  erlasen aus. 
rundholz) und gelangte danach mit einer Reichs- enter dem 25. 9. 1936 winde eine entsprechende Verordnung fur 
regelung der Nadelschnittholzpreise zu dem gegen-  das Forstwirtschaftsjahr 1937 erlassen; sie wurde noch während Ihrer 
wärtigen Stand, der einen gewissen Abschluß  Geltungsdauer ersetzt durch die V0. über die Preisbildung für Fichten-
bedeutet. Der allmähliche Fortschritt über die  (Tannen-) und Rotbuchenstammholz für das Forstwirtschaftsjahr 1937 v. 

4. 5. 1937 (RA. Nr. 106), lm Zusammenhang mit dem Erlaß einer ebenso 
Regelung der Rohholzpreise Zu schärferen und  aufgebauten (und entsprechend benannten) Regelung fUr Kiefernstamm-
stärker ms einzelne gehenden Vorschriften beließ  holz v. 4. 5. 1937 (RA. Nr. 106). Nach vortibergehender Verlängerung 
dem Gebäude der Holzpreise noch während des  der für die Stammbolzpreise geltenden Preisvorschriften trat eine Neu-
dem  fassung an ihre Stelle in der V0. über die Preisbildung Jür Rotbuchen-
Aufbaues der Regelung eine gewisse Beweglich-  und Nadelstammholt im Forstwirtschaftsjahr 1938 v. B. 12. 1937 (RA. 
keit, so daß sich innere Spannungen ausgleichen  1938, Nr. 22). 
konnten.  Bei der Preisregelung für Fichten-(Tannen-)Papierholz (Zellstoff-

holz) wurde ähnlich verfahren (VO. v. 24. B. 1937 [RA. Nr. 74p. Die 
r) Die Maßnahmen zur Marktregelung für forstliebes Saatgut, Forst-  Anzahl der Preisgebiete konnte hier etwas kleiner gehalten werden, an 

pflanzen und forstücbe Nebenerzeugnisse (Gerbrinde, Weihnachts-  Stelle von Durchmesserklassen werden Gtiteklassen (A, B, 0) Unter-
bäume, Alpengras) werden hier nicht im einreinen dargestellt.  schieden. Nachdem diese Regelung zunächst in ihrer Geltungsdauer 
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verlangert worden war, wurde sie durch die V0. über die Preisbildung  zur Unterstützung der besprochenen materiellen Preisvorschriften 
für Fichten. (Tannen-) und Hiefern.ZellsW1hoiz (Faserholz) im Forst-  für Rohholz wurden seit dem Winter 1936/37, in dem die Nachfrage 
a irtschaftsfahr 1938 v. 5. 2. 1938 (RA. Nr. 41) ersetzt. Der zunehmenden  nach Holz nach der Verkündung des zweiten Vierjahresplans erneut be-
Aufarbeitung von Klefernpapierholz wurde durch Erweiterung der  sonders großen 'Umfang annahm, noch zwei allgemeine Maßnahmen 
Preisangaben Rechnung getragen. Für die aus dem Brennholz aus-  getroffen. Durch die V0. zur Beschränkung des Verkaufs von auf-
zusortierende Klasse D ist der im Forstwirtschaftsjahr 1936 für Brenn-  stehendem Holz v. 23. 12. 1936 (BGBl. I B. 1144) wurde verboten, Holz 
holz erzielte Preis, vermehrt um einen Zuschlag (bis zu 1,25 9111 je  vor dem Einschlag in Bausch und Bogen zu verkaufen. Die VO. über 
Raummeter) für die Aufarbeitung, anzusetzen. Eine Regelung für  das Verb t von  189 nsprichtein altgemeines äufen nach dem 3feVerbot d gebot  v.  10.  2. 8937 
Buchen-Zellstoffholz steht bevor. 

Die Vorschriften für die Nadelgrubenholrpreise (V0. v. 29. 6. 1936  Mission ans. 
für die Zeit bis 30. 9. 1936; V0. v. 25. 9. 1936 für das ForstKzrtschafta-  Als Ausnahme wird durch die unter dem gleichen Datum erlassene 
jahr 1937) gingen zuerst von 5, dann von 6 Verbrauchsgebieten aus. Die  APO. (RGBL I B. 190) nur der Verkauf von Werthölzern nach dem 
Preise wurden entsprechend einer schon früher im Grubenholzabsatz  mündlichen Meistgebot (Auktion) zugelassen, ebenso wie $leinver-
eingeführten Übung frei Bahnhof einer dort gelegenen Frachtbasis fest-  käufe von Nutzholz an örtliche selbstverbr.•ucher, die gleichfalls auch 
gelegt. Nach dieser Vorbereitung wurden die Grubenholzpreise für 1938  weiterhin im Wege der Auktion durchgeführt werden können. Die 
ebenfalle, wie bei den übrigen Rohholzsorten, in Erzeugungsgebieten  V0. über das Verbot von Brennholzrerkäufen nach dem Meistgebot und 
(hier nur 6) unmittelbar ab Wald vorgeschrieben (V0. v. 15. 11. 1937  über die Preisbildung von Brennholz v. 21. 1. 1938 (RA. Nr. 21) brachte 
[RA. Nr. 2681). Im Unterschied zu den anderen Rohholzpreisregelungen  eine weitere wichtige Einschränkung. Bei der Abgabe von Brennholz 
wurden an Stelle von Preisspannen für Grubenholz nur Festpreise, die  dürfen die Durchschnittspreise des Forstwirtschaftsjahres 1936 nicht 
weder über- noch unterschritten werden dürfen, angesetzt.  überschritten werden. 

4. Sicherung der industriellen Rohstoffversorgung 

4  Deutschland  ist ver-  Nürnberger Parteitag im September 1936. Durch 
-Roh  ['Ob  R- glichen mit anderen In-  die V0. zur Durchführung des Vierpahresplans 
6tnb {$C11�Tpf�QlttfClill' dustriestaaten ein roh-  v. 18. 10. 1936 (RGBl. I S. 887) wurde General-
stoffarmes /A°nOanr 1929-ras   stoffarmes Land. Schon  feldmarschall Göring ermächtigt, die zur Erfüllung 07   vor dem Kriege und  des Vierjahresplans erforderlichen Maßnahmen zu 

,e°  )e0  erst recht nach dem  treffen, Rechtsverordnungen und Verwaltungs-
)ra lnldn°t(cbn Q robubtWn ,   „o  Verlust der Kolonien  vorschrifteu zu erlassen und alle Behörden &417 4»   und 
00  100  und  der  Abtrennung  Parteistellen mit Weisungen zu versehen.  Auf 

wichtiger  Rohstoffge-  Grund dieser Verordnung sind seitdem eine Fülle 
s°  t:_,.-  a:_  -,.« Ts R«�1,.,,0., oroanrra„  riiP auf rinn Pin�Plnan 

°0 Industrie darauf arge-  Gebieten den Ausbauoder deutschen Rohstoff-
°fi°Ibum`̀rm•� 

j 920129130 3t 1321331lI341331„ 3, t0  wiesen, die fehlenden  wirtschaft anregen, lenken und vorwärtstreiben. 
Rohstoffe im Austausch 
gegen deutsche Fertig-
waren aus dem Ausland 

zu beziehen. Da es aber nicht im Machtbereich 
Deutschlands liegt, diesen Austauschverkehr in 
einem dem jeweiligen deutschen Rohstoffbedarf 
entsprechenden Maße auszuweiten, war die Reichs-
regierung schon seit der Machtübernahme bestrebt, 
die Rohstoffversorgung der deutschen Industrie 
wenigstens auf den wichtigsten Gebieten durch 
den Ausbau der heimischen Rohstofferzeugung zu 
sichern. 
Diesem Ziele dienten zunächst alle Maß-

nahmen, die die Kosten und das Risiko der neu  Einfi,hr von Eisenrohstoffen und--erzeugnissen zu 
aufzubauenden Rohstoffversorgung herabsetzen  erteilen (vgl. Anordn. 3 der Ü.St. für Eisen und 
sollen.  Stahl v. 25. B. 1934 [R�1. Nr. 198]). Durch die 
Bereits auf Grund des G. über Steuererleich-  VO. über den Warenverkehr v. 4. 9. 1934 (RGB1. I 

terungen v. 15. 7. 1933 (RGB1. I S. 491) konnten  S. S16) und die VO. über die Errichtung von Ü.St. 
neue Unternehmungen von den laufenden Steuern  v. 4. 9. 1934 (RA. Nr. 209) trat hierzu das Recht, 
des Reichs und der Länder ganz oder teilweise  die Bezahlung der Einfuhr an das Ausland zu 
befreit werden, wenn sie neue Erzeugnisse her-  genehmigen.  Mitte  1935  begann die Ü.St., 
stellen oder Produktionsverfahren anwenden, die  auch der Ausfilhr ihre Aufmerksamkeit zuzu-
als volkswirtschaftlich überragend wichtig an-  wenden. Der Export von Erzen, Abbränden und 
erkannt werden. Mit dem G. über die Übernahme  anderen  eisenhaltigen  Rohmaterialien,  von 
von Garantien zum Ausbau der Rohstoffwirtschaft  Roheisen, Halbzeug, Legierungen und vorüber-
v. 13. 12. 1934 (RGB1. I S. 1253) ging man noch  gehend auch von Walzwerkserzeugnissen wurde 
einen Schritt weiter: Der Reichsfinanzminister  von einer Ausfuhrbewilligung abhängig gemacht 
wurde ausdrücklich ermächtigt, zum Ausbau der  (sog. Ausfuhrverbote, vgl. VO. betr. das Verbot 
heimischen Rohstoffwirtschaft die notwendigen  der Ausfuhr von Waren v. 5. 6. 1935 [RA. Nr. 142] 
finanziellen Garantien zu übernehmen.  und 4 weitere VO.). Überhaupt lag das Schwer-
Daneben wurden durch das G. über die Durch-  gewicht der Überwachung zwei Jahre hindurch 

forschung des Reichsgebiets nach nutzbaren Lager-  auf dem Verkehr mit dem Ausland. Dies änderte 
stätten v. 4. 12. 1934 (RGBl. I S. 1233) und durch  sich im Herbst 1936, als es angesichts der Roh-
das Preußische G. zur Erschließung von Erdöl  stofflage geboten erschien, die Erz- und Schrott-
und anderen Bodenschätzen v. 12. 5. 1934 (GS. vorräte schonend zu behandeln und die Produktion 
S. 257) die Vorarbeiten in die Wege geleitet, an  dementsprechend zu zügeln. 
die dann später der planmäßige Ausbau der  Um Rohstoffaufkommen und Produktion auf-
heimischen Rohstoffproduktion anknüpfen konnte.  einander abzustimmen, wurde durch die Anordit.16 
Die organisatorische Zusammenfassung und  über Lagerhaltung an eisen- und manganhaltigen 

damit die notwendige Stoßkraft erhielten alle  Rohstoffen v. 28. 9. 1936 (RA. Nr. 226) verfügt, 
Bestrebungen auf diesem  Gebiete durch die  daß die Eisen- und Stahlerzeuger ihre Rohstoff-
Verkündung des zweiten Vierjahresplans auf dem  vorräte auf einer Mindesthöhe halten sollten. 

rrtre   
A. Eisen und Stahl 

Die Rohstoffe und Erzeugnisse der Hochofen-, 
Stahl- und Walzwerke sowie der Eisengießereien 
und der Eisen- und Stnhlwarenindustrie werden 
durch die Überwachungsstelle für Eisen und Stahl 
bewirtschaftet, die im August 1934 eingerichtet 
wurde (VO. über Eisen und Stahl v. 13. B. 1934 
[RA. Nr. 188]). Die Hauptaufgabe der Über-
wachungsstelle bestand zunächst darin, die ge-
samte Erzeugung von Walz- und Gußmaterial zu 
erfassen und Einkaufsgenehmigungen für die 
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Um diese Mindesthöhe nicht zu unterschreiten,  Um die Rohstoffversorgung, die in den letzten 
mußte sich die Produktion dem laufenden Anfall  Jahren hinter dem voraneilenden Bedarf der 
an Rohmaterialien aus Einfuhr, heimischer Berg-  Hochofenwerke zurückgeblieben ist, in Zukunft 
werksgewinnung und Altstoff-Sammlung anpassen.  dauerhaft zu bessern, hat sich das Reich an die 
Andererseits nahm die Nachfrage nach Eisen  Spitze der Bemühungen um eine verstärkte 

weiter zu, wobei das sprunghafte Ansteigen der  Ausbeutung der deutschen Erzlagerstätten ge-
Bestellungen damals zum Teil durch Vorein-  stellt. Die Reichswerke A.-G. für Erzbergbau und 
deckengen bedingt gewesen ist. Um solche stoß-  Eisenhütten Hermann Göring, Berlin, die Ende 
weisen Käufe auszuschalten, wurde dem Eisen-  Juli 1937 ins beben gerufen wurde, wird den 
handel durch Anordn. 15 über Lagerhaltung und  entscheidenden Beitrag leisten,  um die Ab-
Auftragserteilung im Eisenhandel v. 26. 9. 1936  hänglgkeit der deutschen Eisenhütten vom Welt-
(RA. Nr. 225), neuerdings ersetzt durch Anordn. 29  markt zu vermindern.  Die Grundlage für die 
über Lagerhaltung, Meldepflicht und Auftrags-  Arbeit der Reichswerke A.-G. bildet die V0. 
erteilung im Eisen- und Stahlhandel und Bau-  des Beauftragten für den Vierjahresplan v. 23. 7. 
g gerbe v. 6. B. 1937 (RA. Nr. 179), aufgegeben,  1937,  nach welcher  Bergbauberechtigte  zum 
künftig nur so viel Bestellungen bei den Werken  Zwecke des Aufschlusses und Abbaus von Mine-
zu erteilen, als er selbst von den Verbrauchern  ralien zusammengeschlossen werden können. Seit 
erhält; ferner mußten die Eisenhändler ihre  September 1937 ist die Errichtung neuer Hoch-
Lager bis Ende Dezember 1936 auf den durch-  öfen, Hüttenkokereien, Stahl- und Walzwerke, 
schnittlichen Stand von Ende 1935 bringen.  Hammer- und Preßwerke sowie Eisen-, Stahl-
Im letzten Viertel des Jahres 1936 schwoll  und  Tempergießereien  genehmigungspflichtig 

der Auftragsbestand der Walzwerke derart an,  (Anordn. zur Sicherstellung des planmäßigen Aus-
daß die Werke sich bei den gegebenen Rohstoff- banes der deutschen Eisenindustrie v. 16. 9. 1937 
und Produktionsverhältnissen immer längere Lie- [RA. Nr. 216]). 
ferfristen ausbedingen mußten. Die fristgemäße 
Erledigung der Ausfuhraufträge und der zahl-
reichen dringlichen öffentlichen Aufträge be- B. Nichteisenmetalle 
gegnete Schwierigkeiten. Die Überwachungsstelle  Auf deal Gebiet der N.E.-Metallversorgung 
griff mit der Anordn. 22 über Auftragsregelung  machten sich früher als bei den meisten anderen 
v. 23. 2. 1937 (RA. Nr. 44) ein: Alle Aufträge,  Rohstoffen, nämlich schon Anfang 1934, Einfuhr-
die nach der Schätzung der Werke nicht bis  schwierigkeiten bemerkbar. Schon im März 1934, 
Ende April 1937 abgewickelt werden konnten,  also ein halbes Jahr vor Inkrafttreten des Neuen 
waren den Auftraggebern bis zum 1. April zurück-  Planes, mußte daher für die Nichteisenmetalle 
zureichen.  eine Bewirtschaftung eingeführt werden. 
Diese Maßnahme leitete eine Neuordnung des  Die Grundlage für die Bewirtschaftung der 

Eisenmarktes ein. Von nun an werden die Eisen-
aufträge Metalle außer danach unterschieden, ob sie aus Export- den  Verkehr e industriellen Rohstoffen und 
geschälten, aus einem bevorzugt zu deckenden  industriellen Erzeugnissen v. industriellen 3. Rohstoffen (RGBI. I 
inländischen Bedarf (Wehrmacht, Vierjahresplan,  m  str  in der Fassung der 2. 3 1 4 7. 1934 
Reichsbahn, Reichspost, Reichsautobahnen u. ä.)  S.(RGBI. I S. 709) und die e und 2. VO. über 934  
oder aus dem sonstigen Inlandsbedarf herrühren. 
Den einzelnen Bedarfsgruppen sind im Rahmen  edle Metalle v. 26. 3. 1934 u. 28. 4. 1934 (RA 
der Produktionsmöglichkeiten Verbrauchskontin-  Nr. 73 u. 100). 
gente Zugeteilt.  Das genannte Gesetz ermächtigte den Iteieluswirtschaftsminister, den 

Verkehr mit Rohstoffen und Erzeugnissen zu überwachen und zu regeln 
Damit den einzelnen Stellen, die nach dieser   und für bestimmte Warenarten Überwachungsstellen einzurichten. Die 

Regelung über Eisenkontingente verfügen, auch  beiden Verordnungen stellen die praktische Anwendung der gesetzlichen 
nur solche Anträge zugehen, die auf einem tat-  Ermächtigung dar: sie konstituieren die Obertrachungsstelle für unedle 

Metalle und enthalten zugleich die Abgrenzung ihres Tätigkeitsbereichs. 
sächlichen Bedarf beruhen, ist den Eisenver-  Im September 1934 wurde die Überwachungsstelle in die allgemeine 
brauehern durch die Anordn. 24 über Auftrags-  Organisation der Überwachungsstellen, wie sie durch den Neuen Plan 
erteilung v. 19. 4. 1937 (RA. Nr. 88) zur Pflicht  aufgestellt worden war, übernommen. 
emacht,  ede S ezifikation nur einmal einzu-  Bei den bekannten Schwierigkeiten, die einer Anpassung der 
g  P  N. E. Metalleinfuhr an den wachsenden Inlandsbedarf entgegenstanden, 
reichen.  mußte die Bewirtschaftung bis ins einzelne gehend auf alle Gebiete des 

Zu diesen grundlegenden Maßnahmen traten noch einige ergänzende  Verkehrs mit unedlen Metallen ausgedehnt werden. Nur so konnte das 
Anordnungen, vor allem über die Lagerhaltung und Lagerbewegung.  knappere Angebot an Metallen gerecht verteilt und der Verbrauch nach 
Am 30. Juni 1937 wurde eine gründliche Erhebung über die Eisen-  volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten gelenkt werden. Um dies zu 

verräte an allen Stellen der Wirtschaft veranstaltet (Anordn. 26 über  erreichen, mußten u. a. folgende Maßnahmen ergriffen werden: 
Bestandserhebung v. 30. 6. 1937 (RA. Nr. 148):  Wer an diesem Tage  1. Die Beleiligunp am Verkehr mit unedlen Metallen wurde In be-
über ein Lager an Eisen und Stahl von 10 t und mehr verfügte, mußte  stimmter Weise beschränkt. Eine Anzahl von Vorschriften bestimmt, 
eine Meldung ausfertigen. Mit Wirkung ab 1. August wurden dann alle  unter welchen Voraussetzungen sich jemand am Verkehr mit unedlen 
Erzeuger, Händler und Verbraucher von Eisen und Stahl verpflichtet,  Metallen Uberhaupt beteiligen darf, und welche bestimmten Tätlgkeite-
über ihre Bestände genau Buch zu führen (Anordn. 28 über Lagerbuch-  gebiete verboten oder nur mit Genehmigung gestattet sind. Unter den 
Führung über den Bestand an Eisenhalbzeug, Walzwerks- und Gießerei-  Begriff „Verkehr mit unedlen Metallen" fallen der Einkauf, Rechts-
erzeugnissen v. 31. 7. 1937 (RA. Nr. 174).  geschäfee, auf Grund deren unedle Metalle veräußert oder erworben 

Die Begrenzung der Lagervorräte im Eisenhandel, die seit dem  werden sollen, der Verkehr mit Lagerscheinen und jede sonstige Ver-
26. September 1936 in Kraft war und alle 'Unternehmungen betraf, die  fügung über unedle Metalle, wie z. B. die Verarbeitung und der Handel 
zur Zeit des Erlasses über einen Bestand von mindestens 100t Eisen  damit. Von früher her ist schon das 0. über den „Verkehr mit unedlen 
verfUgten, gilt seit August 1937 nach der Anordn. 29 über Lagerhaltung,  detallen" v. 23. 7. 1926 (BGB). I S. 415) in Kraft, das sich auf den 
Meldepflicht und Auftragserteilung im Eisen- und Btahlhandel und Bau-  Verkehr mit Alt- und Blockmetallen bezieht und nach mehrfachen, 
Bewerbe v. 6. B. 1937 (RA. Nr. 179) für Handelsbetriebe mit einem Lager  Änderungen und Verlängerungen seit 1929 zeitlich unbeschränkt gilt. 
von mindestens 30  t. Zugleich wurde die Lagerhöchstgrenze auch für  Durch die Anordnungen 5 und 35 der Überwachungsstelle fUr unedle 
die Betriebe der Bauwirtschaft Zwang. Bauunternehmungen, Bau-  Metalle (Anordn. v. 3. 7. 1934 [RA. Nr. 156] und Anordn. v. 25. 2. 1986 
materialhändler und Bauhandwerker dürfen ferner seit August -  [RA. Nr.55]) ist seit März 1936 ein Rechtszustand geschaffen, wonach 
ähnlich wie dies im Eisenbandel bereits ein Jahr lang der Fall ist - nur  jeder, der auf dem Gebiet der unedlen Metalle sich neu betätigen oder 
soviel Eisen erwerben, wie sie zur Erfüllung ihrer Aufträge benötigen.  einen neuen Betriebszweig aufnehmen oder seinen Betrieb erweitern 

Die allgemeine und grundsätzliche Regelung des Eisenverbrauchs  will, dazu einer Genehmigung der Überwachungsstelle bedarf. Das gilt 
wurde ferner seit Mitte November 1936 von Maßnahmen begleitet, durch  bis In die zweite Verarbeitungsstufe hinein. 
die die Verwendung einiger Eisensorten eingeschränkt wird. Die jüngste  2. Darliber hinaus Ist für die am Metallgeschäft beteiligten Betriebe 
ausführliche Liste von Produktionsbeschränkungen ist in der Anordn. 30  Umfang und Art der Aletallrcrsorgung (Anordn. v. 27.4.1935 [RA. Nr. 102] 
über Herstellungsbeschränkung für Gegenstände aus Eiserz und Stahl v,  und Anordn. v. 27.2. 1930 [RA. Nr. 55]) geregelt worden. Dies geschieht 
16. 12. 1937 (RA. Nr. 290) enthalten. In diesem Zusammenhang muß  durch Bestimmungen Uber den Einkauf lm In- und Auslande, über die 
auch auf die Verfügung hingewiesen werden, daß Bauten, die mehr  BedarfscheinpfUcht und Uber die Ein- und Ausfuhr von Metallen. Was 
als 2 t Baueisen benötigen, anzeigepfUchtig sind (4. Anordn. zur Durch-  den Einkauf im Auslande betrifft, so bestehen grundsätzlich keine Ein-
führung des Vierfahresplanes v. 7. 11. 1936 [RA. Nr. 262, in der Fassung  kaufe- oder Einfuhrverbote, wohl aber gibt es Vorschriften Uber die 
v. 23. 7. 1937, RA. Nr. 169]); für diese Bauten darf nach der Anordn.  höchstzulilm en Preise (V0, v. 31. 7. 1934 [BGBl. I S. 766] und V0. v. 
31 tur Lenkung des Eisenverbrauchs in der ßauwirtachaft v. 7. 3. 1938  22. 9. 1934 [BGBl. I 8.843]) und ferner die allgemeinen Zahlungs-
(BA. Nr. 55) Eisen erst dann bestellt und verbaut werden, wenn der  besehränkungen, die für alle Einfuhrwaren gelten. Andererseits ist die 
Bauherr eine Kontrollnummer für die insgesamt benötigte Eisenmenge  Ausfuhr von fast allen unedlen Metallen einschließlich der Legierungen 
erwirkt hat,  daraus grundsätzlich verboten. Ebenso ist der inländische Geschäfte-
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verkebr Bearhranln n000n anterwOrfen, namentlich soweit es sich nicht  aus einer allzu drückenden Kurzarbeit herauszu-
um Material handelt, das nicht unmittelbar zur Verarbeitung im Eigen-  fjihren versuchen. Die 1. DVO. v. 6. 1. 1936 
betrieb bestimmt und verwendbar ist. Schließlich ist eine Reihe geschäft-
licher Vorgänge, nämlich die Lieferung von Rohmaterial im inländischen  (RGBI. I S. 4) regelt einzelne Sonderfragen hin-
Geschäftsverkehr, die Verft gungstellung auf dem Lager des Verkäufers  sichtlich des Lagerbuches und der Verarbeitung. 
und gewisse Rechtsgeschäfte bedarfschempflichtig (Anordn. v. 29.4. 1935  Die 2. DVO. v. 14. 7. 1936 (RGBI. I S. 553) und 
[RA. Nr. 104]).  die 3. DVO. v. 29. 9. 1936 (RGBI. I S. 852) be-

i. Die Lagerhaitung an unedlen Metallen unterliegt zum großen  fassen S1Ch mit Vorschriften über die Kosten-
auf besonderen Vorschriften der Überwachungsstelle, die sich vor  allem  
auf die Höhe der Bestände, die Lagerbuchführung und die Bestands-  rechnung, Verarbeitungsregelung So wie vor alle m 
meldung erstrecken. Für die verschiedenen Materialgruppen und Ver-  über die Preisgestaltung. 
arbeitungsstufen sind Maximalbestände (gewöhnlich im Verhältnis zu 
einer bestimmten Produktion- oder Warenumschlagspedode) festgesetzt 
worden (Anordn. v. 26. 4. 1935 [RA. Nr. 102]). Über die Bestandshöhe II. W olle 
ist Buch zu führen, ferner ist grundsätzlich zweimal im Jahre der Über- Das G zur Förderung der Verwendung inländischer Wolle v. 12. 6. 
wachungsstelle Bericht zu erstatten; zahlreiche Gruppen unterliegen aber 
auch einer monatlichen Meldepflicht.  1933 (BGBl. 18. 359)  stellte den ersten Schritt dar, die daniederliegende 

4. Zu diesen, die Form und den Umfang des Metallgeschäfts regelnden  PreisSchafzucht durch einen Verwendungszwang und die damit verbundenen Woll-
Vorschriften tritt eine umfassende Verbrauchsregelung (Anordn. v. 24. 6.  er zen  und Absatnchaaßn  z e beleben. Alle der heimischen enge  

1935 [RA. Nr. 149]), wobei als Verbrauch ganz allgemein jede Ver-  Sicht getungroffen 
geltenden Maßnahmen können naturgemäß nur auf lange 

arbeit  oder Verwendung im eigenen Betrieb  t. Die Verbrauchs-  Sicht getroffen werden, da sich der Wollanfall rar ganz allmählich 
eng  g  g  �  steigern fläzt. Daher versachte man gleichzeitig, auf Qualitätaverbesse-

regelung erfolgt in der Weise, daß von der Überwachungsstelle für jede  rungen hinzuwirken. Die V0. Tiber die Regelung der Erzeugung und des 
einzelne Metallklasse eine Verbraucbquote in v. H. des Durchschnitt-  Absatzes von Schafwolle v. 30. 1. 1934 (BGBl. I S. 78), die den Reiebs-
verbrauchs 1934 jeweils für einen bestimmten Verbrauchsabschnitt  nährstand zur Organisation der Ablieferung der Wolle an Sammelstellen, 
festgesetzt wird. Die Verbrauchsquote gilt nur für den Inlandsverkehr;  zu Preisfestsetzungen und Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung er-
die unmittelbare und mittelbare Ausfuhr von unedlen Metallen ist an  mächtigte, setzte die oben skizzierten Bestrebungen fort.  Hinzu kam 
sich quotenfrei, doch sind bei der Anrechnung der Ausfuhr besondere  später das G. zur Förderung der Tierzucht v. 17. 3. 1936 (BGBl. I 8.175)• 
Vorschriften zu berücksichtigen.  Die V0. über Wolle und andere Tierhaare v. 26. 3. 1934 (RA. Nr. 73) -

Mit der Verbrauchsregelung hängen die Verwendungsverbote eng  erlassen auf Grund des G. Über den Verkehr mit industriellen Rohstoffen 
zusammen, die für eine große Zahl von Fertigungsprozessen und Erzeug-  und Halbfabrikaten v. 22.3.1934 (RGBI.I S. 212) - übertrug die Regelung 
rissen erlassen worden sind (Anordn. v. 15. 8.1934 [RA. Nr. 190), Anordn.  des Einsatzes der Wolle einer Überwachungsstelle, die nunmehr lauft 
v. 24.4.1935 [RA. Nr. 101), Anordn. v. 25.6.1935 [RA. Nr. 165], Anordn.  ihrer besonderen Ermächtigung durch eine schnelle Folge von Anordnun-
v. 12. B. 1936 [BA. Nr. 1871, Anordn. v. 23. 10. 1936 [RA Nr. 255] und  gen die Einfuhr, die Erzeugung, die Verteilung und die Art des Ein-
Anordn. v. 19. 11. 1936 [RA. Nr. 274D.  satzes (Beimischung, Qualitätsbestimmungen, Mengen der Verarbeitung 

5. Um die Bewirtschaftung vollständig zu machen, muß Vorsorge  usw.) regelte. Bis zum Ende des Jahres 1937 sind insgesamt 25 Anord-
gegen eine Verteuerung der Ware getroffen werden; dies geschieht durch  nungen  (W1 -W25)  dieser  Überwachungsstelle erlassen worden, 
Prefsüberwachung. Die unedlen Metalle unterliegen, soweit sie aus dem  deren Wortlaut jeweils ich Deutschen Reichsanzeiger und Preußischen 

Staatsanzeiger veröffentlicht wurde. 
Ausland kommen (C0. v. 31. 7. 1934 [RGBI. I S. 766], VO. v. 22.9.1934   
RGBI. I 8.843] und Anordn. v. 24. 7. 1935 [RA. Nr. 1711) und un-
bearbeitet im Inland veräußert werden, der Auslandswarenpreinword- III. Bau m wolle 
nung v. 15. 7. 1937 (RGBI. I S. 881) und der 1. AVO. dazu v. 10. B. 
1937 (RGBI. I S. 884). Im übrigen gelten für den inländischen Ge-
schäftsverkehr die V0. über Preise für unedle Metalle v. 31.7. 1934  wurde durch die V0. über Baumwolle v. 26. 3. 1934 (RA. Nr. 78) eine 
(BGBl. I B. 766) und die Anordn. 34 der Überwachungsstelle für unedle  llberwaehungsstelle für Baumwolle geschaffen, die zunächst die Aufgabe 
Metalle v. 24. 7. 1935 betr. Rirhipreise für unedle Metalle sowie für die  hatte, die Vorräte festzustellen. Weiterhin sollte sie den Import und die 
von diesen Vorschriften nicht erfaßten Materialgruppen die Preisstopp  Verarbeitung regeln. Durch nunmehr 15 Anordnungen (B1 -B15), 
V0. v. 26. 11. 1936 (BGBl- I S. 955). Die Richtpreisfestsetzung nach  deren Wortfant im Beichaanvaiger veröffentlicht worden ist, hat diese 
der Anordn. 34 vollzieht sich in enger Anlehnung an die auslän-  Überwachungsstelle die Baumwollwirtschaft als den größten Zweig der 
dischen Metallpreise.  Textilwirtschaft den neuen Erfordernissen angepaßt und sie zugleich 

zur Fördereng des neuen Spinnstoffs Zellwolle eingesetzt. 

Die VO, über Baumwollgarne und -gewebe v. 17.8.1934 (RA. Nr. 194) 
stellte der Überwachungsstelle für Baumwolle eine weitere Überwachungs-
stelle für Baumwollgarne und -gewebe zur Seite. Ihre Zuständigkeit 
grenzt eine Verfügung des Reiebswirtschaftsministers (BA. Nr. 218, 1934) 

der heimischen Erzeugung - der  ab; ihre Tätigkeit erstreckt sich auf das Gebiet der Verarbeitung. Hier 
landwirtschaftlich  gewonnenen ebenso wie  der  hat sie durch die bisher erlassenen 15 Anordnungen (BG - B 15) 

g  nnmittelbaz auf die ständig zunehmende Steigerung des Verbrauchs von 
industriell produzierten Rohstoffe - und Regelung  synthetischen Spinnstoffen durch Beimischungszwang und Bestimmungen 

der Verteilung und des Einsatzes der aus de m  über  die  Streckung  der  vorhandenen  Quantitäten  hingewirkt  mit  dem  Ziele, die Baumwolle solchen Verwendungsgebieten zuzuführen, wo sie 
Ausland eingeführten Rohstoffe der Spinnstoff-  zunächst rar schwer oder lebt ersetzt werden kann. 

wirtschaft stellen die großen Gesichtspunkte dar, 
unter denen alle auf dem Gebiet der Textil-  IV. Bastfasern 
wlrtSchaft  Seit  1933 erlassenen  Bestimmungen,  Auf dem Gebiet der Bastfasern war Deutschland bis 1934 fastvöllig› 
Gesetze und Verordnungen stehen. Diese Ziele  vom Auslands abhängig. Zur Regelung der Versorgung der Flaebs, 
galt es zu erreichen, ohne dabei nach Möglichkeit  Ha, Jure, Sisal, Manila, Kokos, Ramie und dgl. verarbeitenden In-
.e Beschäftigungslage allzu empfindlich zu stören. dastrien wurde durch die VO. über Bastlasern v. 2s. 3.1934 (IIA. N=. 73) 

11 die C.St. für Bastfasern geschaffen. Ihre Arbeit richtet sich, wie aus den 
nunmehr 33 Anordnungen (Anordn. 1-33 der Ü.St. für Bastfasern) 
hervorgeht, einmal auf die Einfuhrregelung, dann aber auch auf die 

I. Gemeinsame Vorschriften für die  Förderung der heimischen Erzeugung und auf die Erhaltung der wert-
Textilwirtschaft  vollen Hartfasergespinte. Die letztere Aufgabe wurde später durch die 

Schaffung einer Jutewirtschaftsstelle (Anordn. Nr.3 v.2. 10. 1934 [RA. 
Zur Anpassung des Arbeitseinsatzes an die beschränkten Rohstoff-  N=. 231])  °erstarkt in Angriff genommen. Nahezu die Hälfte der 33 An-

mengen erging am 19. 7. 1934 die Faserstoff V0. (BGBl. 18. 713). Sie  ordnungen bezieht sich auf Jute und daraus hergestellte Waren. 
sollte Betriebserweiterungen und Preiserhöhungen verhindern.  Die 
Arbeitszeit wurde deshalb generell auf höchsten 36 Wochenstunden  V. Seide, Kunstseide, Zellwolle 
festgesetzt. Aus nbmen wurden einmal für Auslandsaufträge dann aber 
auch für Saisonbetriebe und bei der Verarbeitung unbewirtschafteter  Zuletzt wurde auf dem Textilgebiet die C.St. für Seide, Kunstseide, 
Rohstoffe in Aussicht gestellt. Zur Anpassung an die ständig wechselnden  Kleidung und verwandte Gebiete in der V0. über die Errichtung von C.St. 
Verhältnisse ergingen eine Reihe von Änderungen und.Durchführungs-  v 4. 9.1934 (RA. Nr. 209)  erlassen auf Grund des Gesetzes über wirt-
verordnungen und schließlich am 6. 9. 1934 eine Neufassung der Faser-  schaftl ehe Maßnahmen v. 3. 7. 1934 (RGBI. I S. 565) - geschaffen. 
stof f V0. (RGBI. I 8. 819), der wieder verschiedene Änderungsverord-  Am 29. 10. 1935 (RA. Nr. 261) wurde sie zur C.St. für Seide, Kunstseide 
nungen (13. 10. 1934, 4. 1. 1935, 21. 4. 1935) folgten.  und 7.ellwolle umgebildet. Wie alle Ü.St, ist auch diese für Einkaufs-

bewilligungen, Verarbeitungsmengen und ähnliche Maßnahmen zuständig. 
Die FaserstoffVQ, wurde durch das Spinnsto f f G.  Ihre Arbeit ist vor allem auf eine starke Erhöhung der Zeßwoßproduktion 

v. 6. 12. 1935 (RGBI. I S. 1411) abgelöst. Neben  (�i �j und  ihrer Gründung erließ sie änä ordnen  a Uber Z Sei d 
vielfachen Bestimmungen über Lagerbuchführung,  Z1-Z5), die sich alle mit Fragen der Beimischung, znsam men-
Errichtungs- und Erweiterungsbeschränkungen  und setzung der Garne und Gewebe, Verarbeitungs-, Beschaffungs- und Preis-
dem Verbot von Preiserhöhungen ist durch das  gestalteng befassen. 
Spinnstoffgesetz ein neues regelndes Prinzip ein-  Die geschaffenen Spinnstoffe greifen, da sich ihre Erzeugung am 

schnellsten steigern läßt und sie infolge ihrer großen Vielseitigkeit zum 
geführt worden: nicht mehr die Arbeitszeit, sondern  Ausgleich der verschiedensten anderen Rohstoffe herangezogen werden 
die verarbeitete Menge ist für die Bewirtschaftung  können, sehr stark in die Bereiche der natürlichen Rohstoffe ein. So 
maßgebend. Die Betriebe konnten also mit einer  werden auch in den Anordnungen der anderen Überwachungsstellen 

ständig Verfügungen erlassen, die Kunstseide und Zellwolle betreffen. 
gegebenen Menge bei einer intensiveren  Ver-  Unter anderen finden sich in der W 22 vom 11. 9. 1936 (RA Nr. 216) 
arbeitun  (Ausspinnen höherer N u m mern, Her-  - verarbeitungsvorsebriften fair Bekleidungsstoffe öffentlicher Stellen - 
stellung feinerer und komplizierterer Gewebe) mehr  wertgehende Beimischungacorschriften für die Verarbeitung von Wolle 

en und So ihre Arbeiter  mit deutscher Wolle, Reißwolle und Zellwolle; ebenso in der BG 15 v. 
Arbeit dem Produkt zufügen 29. 6. 1937 (BA. Nr. 147) für Baumwollgarne und -gewebe. 

C. Teztilien 
Förderun 
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D. Leder  liehen Tätigkeitsbereich mehr und mehr ent-
Die deutsche Lederwirtschaft ist gegenwärtig in  wachsen und zu einer spezifisch. „öffentlichen 

ihrer Rohstoffversorgung zu 50 bis 60 v. H. auf  Angelegenheit" werden oder schon geworden sind. 
ausländische Häute und Felle angewiesen. Dabei  In Deutschland sind die allgemeinen Prinzipien 
kann der inländische Häuteanfall kaum durch-  der Energiebewirtschaftung durch die national-
greifend gesteigert werden, weil Häute und Felle  sozialistische Wirtschaftsauffassung des unbeding-
Nebenprodukte darstellen, die bei der Fleisch- ten Vorrangs des allgemeinen Nutzens vor dem 
gewinnung anfallen. Da zudem die Qualität der  Nutzen einzelner Volksteile gegeben. Ihren Aus-
Häute (durch bessere Behandlung des Viehs, sorg-  druck finden sie in dem am 13. Dezember 1935 
fältigere Schlachtung und Konservierung un d verkündeten Energiewirtschaftsgesetz  (RGBI.  I 
durch verstärkte Bekämpfung der Dasselfliee)  S. 1451), das für das Gesamtgebiet der Energie-
nur allmählich erhöht werden kann, war eine  wirtschaft einen gesetzlichen Rahmen schafft. 

Regelung der Versorgung und des Verbrauchs auf  Nach der amtlichen Begründung des Gesetzes 
diesem Gebiete der Rohstoffwirtschaft besonders  besteht die Aufgabe der Energiebewirtschaftung 
dringlich.  darin, möglichst wirtschaftlich zu produzieren, den 

Durch eine VO. des Reichswirtschaftsministers v. 9. 4. 1934 wurde  Produktionsertrag möglichst sozial zu verteilen 
eine „Ü. St. fUr Häute und Felle" (seit der VO. v. 4. 9. 1934 heißt sie  und die Energieversorgung so sicher und so billig 
U.Bi. für Lederwirtschaft") in Berlin eingerichtet, die insbesondere die  gl  gnng  g 
Beschaffung, Verteilung, Lagerung und Verwendung der rohen Häute  wie möglich zu gestalten. Um diese Ziele zu er-
und Felle regeln soll.  reichen, muß die Energiewirtschaft einheitlich 

Die im eingeteilt werd neznlnen getroffenen Maßnahmen können in vier Gruppen  geführt werden. Die verschiedenen Energiearten 
1. Ausfuhrverbot für lederwirtschaftliche Rohstoffe  sind wirtschaftlich einzusetzen, ein schädlicher 
2. Festsetzung von Einerbeitungakontingenten  Konkurrenzkampf zwischen ihnen ist zu ver-. 
3. Regelung der Robstoffbezugswege  meiden, ein zweckmäßiger Ausgleich muß durch 
4. Verarbeitungsvorschriften.  Verbundwirtschaft erreicht werden, vor allem ist 

der öffentliche Einfluß in der Energiewirtschaft 
I. Ausfuhrverbot fair lederwirtschaftliche Rohstoffe  zu sichern. Dabei ist es eine besondere Aufgabe 

'Um den Inländischen Anfall nach Möglichkeit voll der einheimischen  des Energiewirtschaftsgesetzes, die wirtschafts-
Verarbeitung zukommen zu lassen, wurde durch V0. v. 9. 11. 1935  fremden Bedingtheiten der Vergangenheit, wie sie 
jede Ausfuhr von Häuten und Fellen von einer besonderen Genehmigung 
der C.St. abhängig gemacht. Solche Genehmigungen sind bis Anfang  u. a. in dem Vorhandensein einer großen Anzahl 
1986 nur In sehr geringem 'Umfang und seitdem kaum noch erteilt  verschiedenartigster Tarife und Preise, sowie auch 
worden. Laut V0. vom 21. 12. 1936 wurde auch die Ausfuhr von  in gQnitalfehlleitun en zum Ausdruck kamen, Zü 
Lederabfällen untersagt. Dieses Verbot erging nicht allein im Interesse  -  g 
der Lederwirtschaft, da es sich dabei um solche Lederabfälle handelt,  beseitigen. Das Energiewirtschaftsgesetz stellt in 
die nur noch zur Herstellung von Lederleim, Kunstleder oder Kunst-  der Präambel verbindliche Grundsätze der Energie-
dünger verwendet werden können.  wirtschaftspolitik auf und gibt dem Reichswirt-
11. Festsetzung von Elnarbeltungskontingenten  schaftsminister weitgehende Befugnisse, um die 

Laut Anordn. 1 der tt.St. vom 28. 5. 1934 dürfen Häute und Felle  Energiewirtschaft im Sinne der in der Präambel 
nur mit Genehmigung der Ü.St. eingekauft werden. Diese setzt auf Grund  aufgestellten Ziele steuern zu können. 
eines fUr die Zeit vom 1. April bis zum 80. September 1934 errechneten 
.Zormalbedarfs" die Rohstoffmenge fest, die von dem Verarbeiter  Im einzelnen sieht das Gesetz folgendes vor: Die deutsche Energie-
jeweils eingekauft bzw. zur Lohnveredelung in Auftrag genommen werden  wirtechaft wird der Aufsicht des Reiches unterstellt, die vom Relchs-
darf. Die Einkaufagenebmigungen werden in Prozentsätzen des Normal-  wirtschaftsminister ausgeübt wird. Die Energieversorgungsunternebmun-
bedarfe jeweils für ein halbes Jahr erteilt. Seit dem 1. Juli 1937 und bis  gen sind verpflichtet, vor dem Bau, der Erneuerung, der Erweiterung oder 
zum 30. Juni 1938 gUt für Schaf- und Ziegenfelle ein Satz von 75 v. H ,  der Stillegung von Energieerzeugangsanlagen dem Reichswirtschafts-
für alle Ubrigen Sorten wurde der Satz auf 70 v. H. des Normalbedarfs minister Anzeige zu erstatten; dieser kann solche Vorhaben binnen einer 
festgesetzt.  Frist von einem Monat nach Eingang der Anzeige beanstanden oder 

nach einer weiteren Frist von zwei Monaten untersagen, wenn Grunde 
III. Regelung der Rohstoffbezugswege  des Gemeinwohls dies erfordern. Nach einer Anordnung des Minister-

Verschiedene Maßnahmen wurden zugunsten einerVereinfachung und  präaidenten Göring In seiner Eigenschaft als Beauftragter fur den Vier-
Verbilligung des Häutebezugs getroffen. So dürfen (laut Anordn. 1 der  jahresplan vom 21. Januar 1938 kann der ReiebswirtschaftsmInister auch 
tJ.St., ergänzt durch Anordn. 34) auf deutschen Häuteauktionen -  den Bau, die Erneuerung, Erweiterung oder Stillegung von Energie-
neben den Verarbeitern - nur solche Händler einkaufen, die den festen  eigenanlagen bestimmter Größenordnung beanstanden und untersagen. 
Auftrag eines Verarbeiters zur Übernahme der Ware oder zum  Die 1. DVO. zum Euergiewirtschaltsg. v. 26. 10. 1936 (BGBl. I S. 930) 
Abschuß eines amtüch genehmigten Lohnveredelungsvertrages nach-  die nur eine Anzeigepflicht fUr Energieeigenanlagen vorsah, ist mit 
weisen können, es sei denn, daß sie eine besondere Genehmigung zum  Wirkung vom 25. Januar 1938 aufgehoben. 
Kauf haben oder daß es sich um eine Ware handelt, auf die von den  Ferner können Auflagen besonderer Art fUr den Bau von Energie-
Verarbeitern ein Gebot nicht abgegeben worden ist. Die Ware muß  anlagen im Interesse der Landesverteidigung gemacht werden.  Eine 
innerhalb eines Monats der Verarbeitung zugeführt werden. Häute  weitere wichtige Bestimmung des Gesetzes Ist die allgemeine Anschluß-
dürfen aus dem Bezirk des Reiches, in dem sie anfallen, erst entfernt  und Versorgungspflicht der Energieversorgungsunternehmen, wonach 
werden, wenn sie an einen Verarbeiter verkauft oder einem solchen zur  ein 'Unternehmen, des ein bestimmtes Gebiet versorgt, verpflichtet ist, 
Lohnveredelung In Auftrag gegeben worden sind. Ferner wurden die  zu den von ihm öffentlich bekauntzumachenden allgemeinen Bedingungen 
verschiedenartigen Funktionen und Qualifikationen der Händler und  und Tarifpreisen mit bestimmten Ausnahmen jedermann an sein Ver-
der Großhändler genau abgegrenzt.  sorgungsnetz anzuschließen und zu versorgen. Diese Versorgungspflicht 

wird ergänzt durch das nach f 7 des Energiewirtschaftsgesetzes dem 
IV. Verarbeitungsvorschrlften  Reichswirtschaftsminister zustehende Recht, die allgemeinen Bedingun-

ünter den Verarbeitungsvorschriften der Überwachungsstelle wäre  gen und Tarifpreise der Energieversorger durch allgemeine Vorschriften 
das Verbot des Zerteüens (Orouponierens) von rohen inländischen Groß-  und Anordnungen wirtschaftlich zu gestalten. Auf Grund des Gesetzes 
viehbäuten (Anordn. 17) und das Verbot des Scherens von Schaffellen  kommizur Durchführung des Vierjatrr v.  29. -  Eeatcllung einen Relcha-

(Anordn. 22) zu nennen. Zum Schutz des Verbrauchers und, um volles-  jedoch 
eic skom  Preisbildung r v. rei  10. 1936 (RGBI. I S. 9Re  hat 

wirtschaftlich ungerechtfertigte Investitionen zu verhindern, bestimmte  behöjedoch der Reichskommissar Gebiete d für die nilgu  g,  Fe öle den obersten Überwachung 
die Überwachungsstelle (Anordn. 81), daß fUr Sebubsohlen nur solche  oder  il uni dem Gebiete der Genehmigung, Festsetzung, Aufgaben und 

neue Werkstoffe verarbeitet werden dürfen, die von Ihr hierfür besonders  oder Bildung von Preisen oder Entgelten zugewiesenen Aufgaben und 
zugelassen sind. In Anordn. 83 wurde die Verwendung von Leder als  Befugnisse wahrzunehmen. 
Hauptwerkstoff für gewisse Zwecke, wie z. B. Frauenkleidung und -hüte  Der Reiebzwirtechaftaminister kann schließlich einem Versorgungs-
ganz untersagt, die Verwendung von Rindsleder (grundsätzlich einechl.  unternehmen, das sich seinen Versorgangsaufgaben und -pflichten nicht 
Spaltleder, vp], Anordn. 36) fUr Aktentaschen und viele andere Leder-  gewachsen zeigt, den Betrieb untersagen und ein anderes Unternehmen 
waren von derEinsetzung eines MIndestpreises der betreffenden Fertig-  mit dessen Versorgungsaufgaben betrauen. Dieses Ist wohl öle stärkste 
ware abhängig gemacht.  Befugnis, die dem Reichswirtschaftsminister im Energlewlrtachaftsgesetz 

eingeräumt ist. 

E. Energiewirtschaft  In der praktischen Handhabung der Energie-
versorgungspolitik bedeutet eine Anordn. des 

In allen industriewirtschaftlich fortgeschritte-  Reichswirtschaftsministers v. 1. 11. 1937 einen 
nen bändern ist gegenwärtig zu beobachten, daß  wesentlichen Fortschritt, wonach bei 10 Bezirks-
der Staat in immer höherem Maße Einfluß auf  wirtschaftskammern Energieabteilungen für be-
die energiewirtschaftliche Entwicklung nimmt Die  stimmte Bezirke errichtet sind. Die dadurch ge-
Motive hierfür sind fast überall die gleichen: im  schaffenen Energiebezirke sollen den organisatori-
wesentlichen nämlich die Tatsache, daß Energie-  sehen Rahmen für die vorbereitenden Maßnahmen 
erzeugung und -Verteilung dem privatwirtschaft-  zur Sicherung der Energieversorgung geben. 
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5. Raumordnung, Landesplanung, iWollnungs- und Siedlungswesen, 
Städtebau 

Ziel der neuen Staats-  regeln. Grundstücksveräußerung und Einräumung 
Ulohnungibautaügb.ait- führung ist, im Rahmen  von Nutzungs- und Bebauungsrechten müssen 

f.a �nnyv✓Jnumma2vyr.ii9aM Tu einerallgemeinenRaum- grundsätzlich genehmigt werden.Umbau  ordnung und Landes-  Das .,Gesetz gibt sonach die lange entbehrte 

 .?  lanun  ein weiteres  rechtliche Handhabe, die Wohnsiedlungstäti keit 
100 '̀ 30Ö Anwachsen der dicht-  planvoll zu ordnen. Allein in Preußen sind bisher 
e60 / ..  20o  bevölkerten Großstädte  durch 20 Verordnungen zahlreiche Städte und 

und Industriezntrn zu  ländliche Gemeinden zu „Wohnsiedlungsgebieten" 

cao 

too 
au 

II  

,09  vermeiden und darüber  erklärt worden. 
hinaus zu einer allmäh-

0 liehen Auflockerung die-  a. über einstweilige Maßnahmen zur Ordnung des deutschen 
2621402930 31 3233 34 35 35 1 Ser Gebiete zu gelangen.  Siedlungswesens v. B. 7.1984 (R.OBI. 1 8.568) nebst DVO. 

3rRi   Diese m Ziel dient unter  v 5. 7. 1984 (RGBI. I S. 582) 

anderem das Streben, durch geeignete städte-  Dem zuständigen Reichsminister werden um-
bauliche, siedlungs- und wohnungspolitische Ge-  fassende Vollmachten auf dem Gebiete des Be-
setze und Maßnahmen gesunde Wohnungs- und  samten Siedlungswes en erteilt. 
Siedlungsverhältnisse zu schaffen und insbesondere  Die genannte Durchführungsverordnung be-
dn deutschen Arbeiter wieder mit dem Grund und  stimmt • Es bedürfen einer Genehmigung die 
Boden zu verwurzeln.  Errichtung und Niederlegung von Wohngebäuden 
Abgesehen von den gesetzlichen Maßnahmen  reit mehr als 50 Wohnungen, von mehr als 25 

zum Aufbau der Raumordnung und Landes- nichtlandwirtschaftlichen Siedlungsgebäuden und 
planung gliedern sich die Maßnahmen auf dem  von gewerblichen Betrieben, falls durch die be-

Gebiete des Wohnungs. und Siedlungswesens und  absichtigte Maßnahme mehr als 50 Arbeitnehmer 
des Städtebaus in zwei Gruppen.  eingestellt werden müssen. Der Grundstücks-
1. grundlegende Gesetze, die die Ordnung und  erwerb sowie die Aufteilung von Grundstücken 

'Lenkung des Wohnungs- und Siedlungswesens und  sind gleichfalls genehmigungspflichtig. Die Aus-
des Städtebaus im Sinne der nationalsozialistischen  führung kann untersagt werden, wenn die beabsich-
Weltanschauu>s�g anstreben, und  tigtn baulichen Maßnahmen den wirtschafts- und 
2. Einzelmaßnahmen zur unmittelbaren Förde-  wohnungspolitischen Absichten der Reichsregie-

rung des Siedlungs- und Wohnungsbaus. rung widersprechn. 

VO. über die Regelung der Bebauung v. 15. ß. 1986 
A. Raumordnung, Landesplanung  (BOBl.1 S. 194) 

Erl. über die Reichsstelle für Raumordnung v.  Durch Baupolizeiverordnung können Klein-
siedlungsgebiete, Wohngebiete, Geschäftsgebiete 

Die „Reichsstelle für Raumordnung" hat die  und Gewerbegebiete als „Baugebiete" ausgewiesen 
Aufgabe, die Planung und Ordnung des deutschen  werde, in den n jeweils bestimmte Anlagen und A 
Raumes zusammenfassend und übergeordnet zu  Bauten nicht errichtet werden dürfe. Auch kann 
bearbeiten.  der Bau von Gebäuden mit mehr als einem Voll-

geschoß und einem ausgebauten Dachggeschoß 
Erl. über die Reichsstelle für Raumordnung v.  sowie die Errichtung baulicher Anlagen außerhalb 

18. 12. 1935 (RGBI. I S. 1515).  der Bauggebiete (zur Vermeidung unwirtschaftlicher 
Die Reichsstelle für Raumordnung bestimmt  Aufwendungen für Straßen usw.) untersagt werden. 

Organisation und Rechtsverhältnisse der Planungs-
verbände und beaufsichtigt sie.  VO. über die Zulässigkeit befristeter Bausperren v. 29. 10. 
Anordn. zur Durchführung der Reichs- und  1986 (RGBI. I 6.988) 

Landesplanung v. 15. 2. 1936 (RGBI. I S. 104).  Die Gemeinden können befristete Bausperren 
Das Reich wird in Planungsräume aufgeteilt. für Gebiete anordnen, die aus Gründen des öffnt-

Planungsbehörden sind die Reichsstatthalter, in  liehen  Wohls  in  Anspruch  genommen  oder 
Preußen die Oberpräsidenten. In den Planungs- Nutzungsbeschränkimgn  unterworfen  werden, 
räumen werden Landesplanungsgemeinschaftn er-  falls die beabsichtigte Maßnahme durch Aus-
richtet. Diese haben alle Planungsvorarbeiten für  führung oder Änderung baulicher Anlagen er-
die Reichs- und Landesplanung zu leisten und die  sehwert oder unmöglich gemacht würde. 
Planungsbehörden zu beraten. 
Im Reich sind zur Zeit 23 Landesplanungs- VO. über Baugestaltung v. 19. 11. 1986 (RGBI. I B. 986) 

gemeinschaften tätig.  Die Verordnung verlangt, daß alle baulichen 
Anlagen Ausdruck anständiger Baugesinnung sind, 

B. Wohnungs- und Siedlungswesen,  werkgerecht durchgebildet werden und sich ihrer 
g  g  Umgebung anpassen. Durch Ortsgesetz oder bau-

Städtebau  ppolizeiliche Verordnung können AnforderungenI. Grundlegende Gesetze zur Ordnung und Lenkung  hinsichtlich Lage und Stellung der baulichen 

des Wohnungs- und Siedlungswesens und des Städte- Anlagen, der Gestaltung des Baukörpers und der 
baue  von außen sichtbaren Teile, besonders des Daches 

und der Außenwände sowie der Grundstücks-
a. über die Aufschließung  von Wohnsiedlungsgebleten v.  ein friedigung , geste llt wer den.  
88.9.1988 (RQBI. I S. 659) 

Gebiete mit starker Wohnsiedlungstätigkeit  a. über die Neugestaltung deutscher Städte v. 4.10. 1987 
können zu „Wohnsiedlungsgebieten" erklärt wer- (RQBI. I S. 1654) 
den, wenn anzunehmen ist, daß ohne besondere  Das Gesetz ist ein Rahmengesetz für die städte-
Ordnung der Besiedelung das allgemeine Interesse  baulichen Maßnahmen, deren Durchführung der 
oder das Wohl der Siedler beeinträchtigt würde. Führer und Reirh.,kanzler anordnet. Bebauung 
Für solche Gebiete werden „Wirtschaftspläne"  von Grundstücken und Veränderung baulicher 
aufgestellt, die die geordnete Nutzung des Bodens  Anlagen können untersagt werden, wenn durch 
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diese Handlungen die Durchführung der städte-  a) Bau von Kleinsiedlungen 
baulichen Maßnahmen erschwert würde: Aus den  Die Kleinsiedlung ist die wichtigste Form des 
gleichen Gründen kann ferner die Teilung und  Arbeiterwohnstättenbaus und des sozialen Wohn-
Veräußerung von Grundstücken genehmigun s-  stättenbaus der Zukunft überhaupt. Die Klein-
pflichtig gemacht werden. In dem Bereich der  Siedlung, deren Anfänge bis in das Jahr 1931 
städtebaulichen Neuregelun haben die Gemeinden 
ein Vorkaufsrecht. Wertsteigerungen,   die sich aus  zurückreichen, war ursprünglich d reine Erwerbs-
ein lsensiedlung, vorwiegend an den Rändern der 
der Durchführung der städtebaulichen Maßnahmen  Großstädte.  Sie wurde allmählich zur Kurz-
ergeben, können durch Verordnung erfaßt werden,  arbeitersiedlung und schließlich zur Voll- und 
Notwendige Enteignungen erfolgen grundsätzlich  Stammarbeitersiedlung ausgebildet. Dabei wurde 
gegen angemessene' Entschädigung.  das Schwergewicht der Siedlungstätigkeit von den 
Mit der V0. über die Neugestaltung der Reichs-  Großstädten und Industriezentren nach und nach 

hauptstadt Berlin v. 5. 11. 1937 (RGBL I S. 1162)  in die mittleren und kleineren Gemeinden ver-
hat das Gesetz erstmalig Anwendung gefunden.  lagert. Während ursprünglich — im Rahmen der 

Arbeitsbeschaffung — das Reich die Finanzierung 
II. Einzelmaßnahmen zur Förderung des Siedlungs-  der Kleinsiedlerstellen zum größeren Teil bestritt, 
und Wohnungsbaue  beschränkt sich die Reichshilfe seit 1935 auf die 

Spitzenfinanzierung durch nachstellige Reichs-
Neben dieser grundsätzlichen Gesetzgebungs-  darlehen. 

arbeit hat der neue Staat den Siedlungs- und  Die zahlreichen und vielfältigen Bestimmungen 
Wohnungsbau durch eine große Zahl praktischer  über die Kleinsiedlung, die bereits durch Erlaß 
Maßnahmen gefördert.  v. 21. 4. 1936 neu geordnet worden waren, sind 

Bei diesen Maßnahmen stand Zunächst der Gesichtspunkt der  vereinfacht  und  einheitlich  zusammengefaßt 
Arbeitsbeschallung im Vordergrund. Die finanziellen Mittel, die das  worden in den Bestimmungen über die Förderung 
Reich hierfür Zur Verfügung stellte, stammten aus Haushaltsmitteln  der .Klei  v. 14. 9. 1937 RA. Nr. 214 
oder wurden im Rahmen der Arbeitsbeschaffungsgesetze des Reichs zur  g  (  ) 
Verfügung gestellt. Die Maßnahmen erstreckten sich, abgesehen von  Die Kleinsiedlung ist nicht als Maßnahme des 
der Förderung der Kleinsiedlung vor allem auf die Untersttitzuug des 
Eigenhefmbaus und die Förderung von Umbau- und Instandsetzung&  Kleinwohnungs- und El enheimbaus, sondern als 
arbeiten am deutschen Hausbesitz. Die Ergebnisse dieser Maßnahmen  Siedlungs- und Wirtschaftsmaßnahme aufzufa-csen 
waren: und ZU verwirklichen.  Die Gesamtkosten Und 

1. Mit Reichsdarlehen wurde der Bau von rund 30 000 kleinen Eigen-
heimen unterstützt.  hasten der Stelle sind so gering wie nur irgend 

Die Vergebung der sogenannten Reichsbaudarlehen erfolgte nach  möglich zu halten. Die Mindestfläche der Klein-. 
den Bestimmungen über Reichsbaudarlehen für Eigenheinis v. 22. 9. 1933  Siedlerstelle ist auf 800 qm Land und rund 1000 qm 
(RA. Nr. 225).  Gesamtstellengröße festgesetzt. Die oberste Grenze 

2. Für Gebäudeinstandsetzungen und wohnungsumbauten wurden  für Aufbau und Einrichten der Stelle ohne band 
rund '/, Mrd. A.4 Zuschüsse bereitgestellt. Hierdurch wurden 2'/, bis  g 
8 Mrd. A-« Aufträge an das Baugewerbe und Bauhandwerk ermöglicht.  und Erschließung, sowie ohne den Wert der Selbst-
Ein großer Teil der unterlassenen Reparaturarbeiten am deutschen  und Nachbarhilfe und ohne Zusatzdarlehen ist 
Hausbesitz wurde nachgeholt und rund 1/, Mill. Wohnungen durch Umbau  7 000 RäL. Die Belasten aus der Stelle muß für 
(meist größerer Altbauwohnungen) geschaffen. Von den Reichsmitteln  g 
wurden allein 1/, Mrd..'/U durch das 2. G. zur Vermindrrung der Arbeit,-  den Siedler auf die Dauer tragbar sein und darf 
losigkeit (GebdudeinstandseuzungsG.) v. 21.9.1933 (RGBL I S. 651) bereu  nicht mehr als ein Viertel des voraussichtlich 
gestellt.  dauernd gesicherten Reineinkommens der Siedler-
Als das Ziel der Arbeitsbeschaffung, die Be- Familie betragen (je Monat .71ä1 30, —, in Ausnahm e-

seitigung der Arbeitslosigkeit, erreicht war, wurden  fällen höchstens JU 35, — monatlich). Bei der 
die Förderungsmaßnahmen mehr und mehr auf  Finanzierung der Siedlerstelle sind, soweit es sich 
den Arbeiterwohnstättenbau ausgerichtet.  Durch  um Fremdhypotheken handelt, grundsätzlich nur 
die VO. über die Förderung von Arbeiterwohnstätten  Tilgungshypotheken zugelassen. Die Eigenleistung 
v. 1. 4. 1937 (RGBL I S. 437) gewährt das Reich  der  Siedler  wurde auf mindestens 15 v. H. des 
für die in den Rechnungsjahren 1937 bis 1939  Bau- und Bodenwerts herabgesetzt; bei kinder-
errichteten Arbeiterwohnstätten eine Beihilfe in  reichen Familien sowie in Not- oder Grenzgebieten 
Höhe der Grundsteuer für die Dauer von 20 Jahren,  beträgt sie 10 v. H. Das Reichsdarlehen (Haupt-
so daß die Bauten praktisch von der Grundsteuer  darlehen) darf höchstens 1 500 .7t u je Stelle, bei 
befreit sind.  kinderreichen Familien, in Not- oder Grenz-
Als Arbeiterwohnstätten gelten:  gebieten höchstens 2 000 ✓ X betragen. Daneben 

1. Kleinsiedlungen,  werden für kinderreiche Familien unverzinsliche 
2. Volkswöhnungen,  Zusatzdarlehen gewährt. Der Zins für das Haupt-
3. Heuerlings- und Werkswohnungen sowie Eigen-  darlehen ist 3 v. 1-I.; bei bedürftigen Siedlern und 
heime für ländliche Arbeiter und Handwerker  in besonderen Fällen kann er auf 2 und 1 v. H. 
(im folgenden kurz Landarbeiterwohnungen  ermäßigt werden. 
genannt), 

4. sonstige Wohnstätten, die durch die Bürg-
schaftsausschüsse ausdrücklich als Arbeiter-  b) Bau von Volkswohnungen 
wohnstätten anerkannt worden sind.  Der Bau von Volkswohnungen soll den Bau 
Den Bau dieser Arbeiterwohnstätten unter-  von Kleinsiedlungen ergänzen. Er ist gedacht für 

stützt das Reich abgesehen von der genannten  diejenigen Kreise der minderbemittelten Bevölke-
steuerlichen Vergünstigung auch unmittelbar durch rung, für die aus diesen oder jenen Gründen eine 
Gewährung nachstelliger Darlehen, die die Finanzie-  Kleinsiedlerstelle nicht in Frage kommt. Volks-
rungslücke zwischen der zweiten Hypothek und  wohnengen werden auch dort in größerem Umfang 
dem meist nur geringen Eigenkapital ausfüllen.  gebaut werden, wo nicht genügend gärtnerisch 
Bisher hat das Reich gefördert:  nutzbares Land für die Kleinsiedlung vorhanden 
1. rund 120 000 Kleinsiedlungen1),  ist. Für die Förderung des Volkswohnungsbaus 
2. rund 40 000 Volkswohnungen,  gilt zur Zeit der Runderl. des Reichs- und Preußischen 
3. mehrere tausend Landarbeiterwohnen  Arbeitsministers betr. Förderung des Baus von Volks-

gen.  Wohnungen v. 4. B. 1937 (RABI. I Nr. 23 S. 186 f.). 
Die Mittel zur Förderung dieser Arbeiterwohnstätten wurden zum  Die Reichsdarlehen für Volkswohnungen, die 

Teil durch das G. zur Förderung des Wohnungsbaus v. 30.3. 1935 (RGBI.  18. 469) aufgebracht, durch das der Hausbesitz die durch die Senkung auch hier die Finanzierungslücke zwischen der 
der Hauszinssteuer ab 1. April 1935 frei werdenden Mittel in den Reoh-  zweiten Hypothek und 90 v. H. des Bau- und 
nungsjahreu 1936 und 1937 leihweise dem Reich überließ.  Bodenwerts schließen sollen, betragen höchstens 

1) Einschließlich der bereits im Rahmen der Arbeitsbeschaffung er-  1 500 .A£. Zusatzdarlehen für kinderreiche Fami-. 
richteten Siedlungen. lien werden gleichfalls gewährt.  Der Zins des 
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Hauptdarlehens beträgt normalerweise 3 v. H. ;  Der Höchstbetrag der Reichsbürgschaften be-
die Zusatzdarlehen sind zinsfrei.  Die Durch-  trägt gegenwärtig 700 Mill. 91.11. Mit den bisher 
schnittsgröße der Volkswohnung ist die Dreiraum-  beschlossenen rd. 530 Mill. AX Reichsbürgschaften 
wohnurig, für die kinderreiche Familie die Vier-  wurden über 270 000 Wohnungen gefördert mit 
raumwohnung. Die Herstellungskosten je Volks-  einem Bauwert (ohne Grund und Boden) von rund 
wohneng sind auf höchstens 4 500 .x.11, m Aus-  la/, Mrd. JU. An der Gewährung nachstelliger 
nahmefällen auf 5 000 A£ festgesetzt. Die Miete  Darlehen gegen Reichsbürgschaften haben sich alle 
darf A.11 28,—, in besonders teuren Städten  organisierten Kreditgeber beteiligt. 
A,9 32, — monatlich nicht übersteigen.  # 

c) Bau von Landarbeiterwohnungen  Infolge der Förderung der Eheschließungen und 
Der Bau von Landarbeiterwohnungen soll die  des fortschreitenden Wirtschaftsaufschwunps ist die 

Wohnungsverhältnisse auf dem Lande bessern und  Wohnungsnachfrage in Deutschland seit 1933 
damit zugleich einer. Abwanderung vom Lande  ständig gestiegen. Um der sich hieraus ergebenden 
entgegenwirken.  Gefahr von Mietsteigerungen zu begegnen, wurden 
Die Maßnahmen zur Förderung des Land-  das Reichsmietengesetz und das Mieterschutzgesetz 

arbeiterwohnungsbaus wurden  auf eine neue  geändert. 
Grundlage gestellt durch die VO. zur beschleunigten 
Förderung des Baus von Heuerlings- und Werk-  B• zur Änderung des Reichsmietengesetzes und des Mieter-
wohnungen sowie von Eigenhei men für ländliche  sehutzgesetzea v. 18.4.1938 (RQBI.I S. 871) 

Arbeiter und Handwerker v. 10. 3. 1937 (RGBI. I VO. über die Änderung des Relchsmietengesetzes und des 
S. 292) und den Runderl. des Reichs- und Preußi-  Mieterschutzgesetzes v. $0.4.1988 (RQBI.I S. 878) 
scheu Arbeitsministers v. 9. 9. 1937 (RAB1. I Nr. 27  Die zuständigen Minister werden ermächtigt, 
S. 217f).  zur Verhinderung ungerechtfertigter Mietzins-
Zur verstärkten Förderung des Landarbeiter-  steigerung das Reichsmietengesetz und das Mieter-

wohnungsbaus wird die Landesrentenbnnk als  schutzgesetz, deren Geltung während der Wirt-
Finanzierungsstelle eingeschaltet.  Die Landes-  schaftskrise stark eingeschränkt worden war, zu 
rentenbank gibt für den Bau von Heuerlingsstellen,  ändern und die bisherige Regelung zu vereinfachen. 
Werkwohnungen und Eigenheimen für ländliche  Frei gewordene und frei werdende Wohnräume, die 
Arbeiter und Handwerker langfristige Darlehen.  nach den bisherigen Vorschriften bei einer Neu-
Die *Mittel hierfür beschafft sich die Bank durch  vermietung den Schutz des Reichsmietengesetzes 
Ausgabe von Rentenbriefen.  (Für Eigenheime  und Mieterschutzgesetzes verloren, behalten diesen 
kommt die Unterstützung mit nachstelligen Reichs-  Schutz. Eine Berufung auf die gesetzliche Miete 
darlehen bin7u.) Die Verzinsung und Rückzahlung  ist künftig nur ausgeschlossen, wenn seit Beginn 
der Darlehen erfolgt in Gestalt einer Landesrenten-  der Mietzeit ein Jahr verstrichen ist. Die zu-
bankrente, die an erster Stelle gesichert ist. Die  ständigen Reichsminister können Verordnungen 
Darlehen der Landesrentenba.nk betragen bei  treffen, die bisher von den obersten Landes-
Heuerlings- und Werkwohnungen 85 v. H. der  behörden erlassen wurden. Diese haben im übrigen 
gesamten Baukosten (einschließlich Nebenkosten),  ihre landesrechtlichen Vorschriften mit den reichs-
bei Eigenheimen 72 v. H. des Wertes der Eigen-  rechtlichen Bestimmungen in Einklang zu bringen. 
heimstelle. Das Reichsdarlehen für Eigenheime  Durch Bestimmung des Reichsarbeitsministers 
kann bis zu 1500 .x.11 betragen. Neben diesen  können ferner in bestimmten Gegenden Umwand-
Darlehen gewährt das Reich einen verlorenen  lungen von Wohnräumen in gewerbliche Räume 
Zuschuß je Stelle von 600 AM. Die jährliche Be- von einer Genehmigung abhängig gemacht werden 
lastung des Darlehnsnehmers aus dem Landes-  (für eine große Zahl von Gemeinden sind ent-
rentenbankdarlehen stellt sich auf 4 v. H.; das  sprechende Bestimmungen bereits erlassen). 
Reichsdarlehen ist gleichfalls mit 4 v. H. zu ver-  Durch die oben genannte Verordnung vom 
zinsen und zu tilgen. An Lasten sind monatlich  20. April 1936 sind das Reichsmietengesetz und 
zwischen 15 und 26 Aff aufzubringen.  das Mieterschutzgesetz entsprechend geändert 

worden. — Der Geltungsbereich des Mieterschutz-
d) Reichsbürgschaften für den Kleinwohnungs-  gesetzes ist durch die 1.AV0. v. 4.12. 1937 (RGBI. 
bau ')  IS .  1325) zur VO. über Kündigungsschutz für Miet-
Neben  der  1'nmittelbaren  Förderung  des  und Pachträume v. 28. B. 1937 (RGBI. I S. 917) 

Arbeiterwohnstättenbaus fördert das Reich den  erheblich erweitert worden (Einbeziehung der Neu-
Bau von Kleinwohnungen mittelbar durch Reichs-  bauten u. a.). 
bürgschaften für nachstellige Hypotheken bis zu  Über diese Bestimmungen des Reichsmieten-
75 V. H. des Bau- und Bodenwerts: VO. über die  gesetzes und des Mieterschutzgesetzes hinaus sind 
Cbernahme von Reichsbürgschaften für den Klein-  durch die Preisstopverordnung vom November 1936 
Wohnungsbau v. 26. 2. 1934 [RGBI. I S. 128] und  die Mietpreise noch weiter geregelt worden. Seit 
Bestimmungen des Reichsarbeitsministers v. 28. 2.  September vorigen Jahres bedürfen alle Mieterhö-
1934 [RA. Nr.52].  hungenderGenehmigungder;Preisbildungsstellen ). 

Durch die Reichsbürgschaft werden gefördert:  �- Bau-  und  Wohnungswirtschaft 
1. Einfamilienhäuser, 2. Kleinwohnungen in Ge-  g 
schoßbauten.  und Vierjahresplan 

Die nutzbare Wohnfläche ist bei den Einfamilienhäusern auf 100 qm,  Dank der Förderungsmaßnahmen des Reichs 
höchstens 120 qm, bei Qeschoßwohnungen auf 75 qm, äußerstenfalls auf  und infolge der wachsenden privaten Baulust hatte 
90 qm begrenzt. Die Wohnungen mtisven einem wohnungspolitischen  Sich der Wohnungsbau 1936 gegenüber 1932 Ver-
Bedürfnis entsprechen. Das Eigenkapital muß mindestens in Höhe des  g  g, i', 
Wertes des aufgeschlossenen Grundstucks beigebracht werden. Die  doppelt und wieder den Stand der bisher günstig-
Hypothek für das zur verbürgende Darlehen soll einschließlich vorher-  sten Baujahre 192S/29 etwa erreicht.  1937 war 
gehender und gleichstehender Grandpfandrechte die ersten 75 V.   H.  der Wohnungszugang mindestens ebenso hoch 
des Bau- und Bodenwertes nicht übersteigen. Das zn verbürgende Dar-  
lehen soll bei Gesehoßwohnungen 8000 T.Il ;e Wohnung, bei Ein-  wie 1936. 
famüionhäusern 5000 91.11, bei Einfamilienhäusern mit eingebauter 
zweiter Wohnung 7000 Aff nicht übersteigen. Ftir Hypotheken-
forderungen Fertiggestellte und innerhalb der erststelligen Beleihungsgrenze wird eine Reichs-
bürgschaft nicht übernommen. Die Tilgung des zu verbfugenden Dar-  1929   339 000  1935  264 000 
lehens 9011 mindestens 1 v. H. betragen. Der Zins ist auf höchstens  1932   159 000  1936   332 000 
5 v. H. begrenzt. Grundsätzlich werden nur Tilgun gsdarlehen  verbtugt,  1933   202 000  1937 ..330- bis 340 000 

1) Neben dem Bau von Kleinwohnungen wird auch die Klein- 1934   319 000 
Siedlung, abgesehen von den Reichsdarlehen, durch Reichsbtirgschaften 
gefördert.  1) Vgl. den Abschnitt „Preise und Preispolitik", S. 91 (23). 
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Aber auch in den anderen Zweiggen des Hoch-  Der Mangel an Farbkräften im Baugewerbe hat 
und Tiefbaus hatten die WiederwPhrhaftmachung  darüber hinaus auch eine einheitliche Regelung des 
des deutschen Volkes und seit Herbst 1936 die  Arbeitseinsatzes im Baugewerbe, insbesondere bei 
Durchführung des Vierjahresplans zusammen mit  Maurern und Zimmerern, notwendig gemacht (vgl. 
der Belebung der privaten Bautätigkeit einen gro-  hierzu Abschnitt 1:  „Lenkung des Arbeits-
ßenteils noch stärkeren Aufschwung hervorgerufen.  einsatzes" S. 70 (2). 
Die deutsche Bauwirtschaft ist seit Herbst 1936  In Anbetracht der Rohstofflage ist ferner eine 
voll beschäftigt. Vielerorts machte sich ein Mangel  möglichst weitgehende Umstellung auf holz- und 
an Arbeitskräften sowie an einzelnen Baustoffen  eisensparende Bauweisen erforderlich. 
fühlbar. Insbesondere für die reibungslose Durch-
führung des Vierjahresplans wurde eine planmäßige  VO. über baupolizeiliche Maßnahmen zur Einsparung von 
Überwachung und Rangordnung der Bauten nach  Baustoffen v. 80.0.1987 (RQBI.I 6.729) 
dem Grad ihrer Dringlichkeit notwendig.  Baupolizeiliche Genehmigungen vor allem für 

Neubauten, Umbauten und Erweiterungsbauten 

rdn.zur 
Vierjahresplans v Änderung8  7 er 4.  nor d . zur.  9  Durchführung des  könnenan Auflagen gebundenden der odhesntofflage versagt oder 

Ab 1. 4. 1937 sind alle Bauvorhaben vor dem   1) vom 1. 12. 1930 bis 81. 3. 1937 waren bei den zuständigen 
Baubeginn anzuzeigen, bei denen mehr als 2 t Arbeitsämtern vor Baubeginn alle privaten und öffentlichen Hoch-
Baueisen verwendet werden').  und Tiefbauvorhaben anzuzeigen mit Ausnahme der privaten Bau-

vorhaben, die nicht mehr als 5000 .U, und der öffentlichen Bau-
Die verfügbaren Mengen an Baueisen werden auf  vorhaben, die nicht mehr als 25 000 .R.il Arbeitslöhne an der Baustelle 

die einzelnen Bauvorhaben gemäß dem Grad ihrer  erforderten: 4. Anordn. rur Durchführung des Vierjahresplans Über die 
staatspolitischen und volkswirtschaftlichen Dring-  eicherdeuung der ArbeitArreffe und des Bedarfs an Bavatoffen /ür staaty-

und wirtschaftspolitisch bedeutsame Bauvorhaben v. 7. 11. 1936 (RA. 
lichkeit verteilt.  Nr.2G2). 

6. Neuordnung des Nachriehten- und Verkehrswesens 

A. Deutsche Reichspoet')  1. Förderung der notleidenden Verkehrswirt-

Bei der Neuordnung der Verhältnta5e der  Schaft, 
Deutschen Reichspost ist - vor allem durch das  2. Durchführung eines großzügigen Motori-
G. zur Vereinfachung und Verbilligung der Ver-  sierungsplans, 
waltung vom 27. 2. 1934 (RGBI. I S 130) - die  3. Vereinheitlichung der Verkehrspolitik, 
Stellung des Reichspostministers bedeutend ver-  4. Schaffung eines Ausgleichs zwischen den ein-
stärkt worden. Dabei wurde der bisherige mit  zelnen Verkehrsträgern im Sinne des volkswirt-
Entscheidungsbefugnis ausgestattete Verwaltungs-  schaftlich günstigsten Zusammenwirkens der ver-
rat der Deutschen Reichspost in einen nur m  schiedenen Verkehrsmittel, 
grundsätzlichen Fragen zu hörenden Beirat um-  5. Befreiung des deutschen Verkehrswesens 
gebildet  (Neufassung  der  Best.  über  den  von den letzten Fessehl des Versailler Diktats. 
Beirat durch G. über den Beirat der Deutschen 
Reichspost v. 10. 12. 1937 [RGBI. I S. 1350]). Zeitlich gesehen standen zunächst naturgemäß 
Gleichzeitig wurde das Reichspostfinanzgesetz von  jene Gesetze im Vordergrund, die sich unmittelbar 
1924 mit Wirkung vom 1. 4. 1934 aufgehoben  aus der Notwendigkeit der Krisenbekämpfung 
und die aus den jährlichen Einnahmen zu leistende  ergaben: Vor allem Maßnahmen, um den schwer 
Ablieferung an das Reich neu festgesetzt. Das  darniederliegenden Kraftverkehr zu fördern und 
Vermögen des Reichs, das dem Betrieb der  der Notlage in der Binnen- und Seeschiffahrt zu 
Deutschen Reichspost gewidmet und in ihm er-  begegnen. 
worben ist, wurde als Sondervermögen der Deut-  Aber schon im ersten Jahre nach der Macht-
schen Reichspost erklärt, das von dem übrigen  übernahme wurden jene Grundgesetze verkündet, 
Vermögen des Reichs, seinen Rechten und Ver-  nach denen sich die Neugestaltung des deutschen 
bindlichkeiten getrennt zu halten und vom Reichs-  Verkehrswesens vollzog. Das G. über den Neu-
postminister zu verwalten ist. Schon früher war  aufbau des Reichs v. 30. 1. 1934 (RGBI. I S. 75) 
durch das G. über die Postabfindung v. 15. 7. 1933  übertrug die Hoheitsrechte der Länder auf das 
(RGBI. I S. 486) die an Bayern und Württemberg  Reich: damit waren im Bereich der Verkehrs-
für die Übertragung der Verwaltung und des  politik die partikularistischen Sonderbestrebungen 
Eigentums der bayerischen und württembergischen  zugunsten der Verkehrshoheit des Reichs aus-
Posten und Telegraphen zu zahlende Postabliefe-  geschaltet.  Mit dem G. zur Vorbereitung des 
rung neu geregelt worden. Abgsehlossen wurde  organischen Aufbaus der deutschen Wirtschaft v. 
die finanzielle Neuordnung durch die Verordnung  27, 2. 1934 (RGBI. I S. 185) wurde die gesetzliche 
über die allgemeinen Rechts- und Verwaltungsvor-  Grundlage geschaffen für die Errichtung der 
Schriften für die Haushaltungsgebarung und Ver-  Reichsverkehrs  ppen, die die Durchsetzung der 
mögensverwaltung der Deutschen Reichspost vom  staats- und verukehrspolitisehen Ziele und die 
6. 4. 1934 (RGBI. I S. 305).  Zusammenarbeit des Verkehrsgewerbes mit der 

Staatsführung gewährleisten.  Schließlich wurde 
Allgemeine Verkehrs olitik  im G. über die Vereinfachung und Verbilligung 

B. All g  P  der Verwaltung v. 27. 2. 1934 (RGBI. I S. 130) 
Die Maßnahmen der nationalsozialistischen  der Grundsatz der Einheit der Verkehrspolitik 

Verkehrspolitik in den ersten vier Jahren grup-  ausdrücklich festgelegt und der Reichsverkehrs-
pierten sich im wesentlichen um fünf Hauptziele: minister für die Wahrung dieser Einheit ver-

antwortlich gemacht. Alle Verkehrsgebiete wurden 
1) Die Deutsche Reichspost erfüllt zwar in erster Linie staatliche  in die Neuordnung einbezogen, die mit der V0. 

Hoheltaaufgaben. Aus Zweckmaßigkeitsgrßnden worden aber die Wirt-  über den organischen Aufbau des Verkehrs v. 
ecl Wtllch bedeutsamen Gesetz&nderungon in diesem Zivammenhaug   ulit aufgeftlhrt. 25 9. 1935 (BGBl. I S. 1169) durch die Ein-
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richtung der Reichsverkehrsgruppen (mit Fach-  risierung des Verkehrs, schließlich die Regelung 
gruppen, Beiräten usw.), des Reichsverkehrsrats  des gewerblichen Kraftverkehrs, insbesondere des 
und der Bezirksverkehrsräte einen gewissen or- Wettbewerbs zwischen Schiene und Straße. 
ganisatorischen Abschluß erreicht hat. Als Reichs-  Für den Ausbau des Straßennetzes war die 
verkehrsgruppen wurden  zusammengefaßt die  wichtigste Maßnahme das G. über die Errichtung 
Seeschiffahrt, die Binnenschiffahrt, das Kraft-  eines Unternehmens  Reichsautobahnen" v. 27. 6. 
fahrgewerbe, das Fuhrgewerbe, die nicht reichs-  1933 (RGBI. II S. 509), eines Zweigunternehmens 
eigenen Schienenbahnen, die Spedition und Lagerei  der Deutschen Reichsbahn. Von den zunächst 

de und die Hilfsgewerbe  s Verkehrs.  geplanten 7000 km Autobahnen waren Ende 1937 
Nach  dieser  Ordnung  der  innerstaatlichen  bereits 2000 km für den Verkehr freigegeben. 

Verhältnisse des Verkehrswesens ging die Reichs-  Inzwischen ist eine Erweiterung des Autobahn-
reggl1erung daran, die für die deutsche Binnen-  nettes auf rd. 10000 km in Aussicht genommen 
scliiffahrt und die Deutsche Reichsbahn noch  worden.  Die Bestimmung über Linienführung 
bestehenden internationalen politischen Bindungen  und  Aus gestaltun g der  Reichsautobahnen  und  
zu beseitigen und auch nach außen hin die Reichs-  die Planfeststellung liegen beim Generalinspektor 
verkehrshoheit herzustellen.  für das deutsche Straßenwesen, der durch den 

Erl. über den Generalinspektor für das deutsche 
Darüber hinaus wurde eine Reihe von Gesetzen  Straßenwesen v. 30. 11. 1933 (RGBI. I S. 1057) 

erlassen, die den allgemeinen Ausbau des Verkehrs-  zu einer obersten Reichsbehörde erklärt wurde 
Wesens zum Ziele haben. Im wesentlichen handelte  und dessen Geschäftsbereich — neben den durch 
es sich dabei um Maßnahmen zur Ausgestaltung  das Gesetz über die Errichtung eines Unter-
der Verkehrswege,  namentlich des deutschen  nehmens „Reichsautobahnen" und seinen Än-
Straßennetzes und zur Förderung der neuzeitlichen  derungsgesetzen und Durchführungsverordnungen 
Verkehrsmittel.  übertragenen Aufgaben — auch den Bau und die 

Unterhaltung der Landstraßen umfaßt, soweit 
ene Schienenbahnen  dies bisher zur Zuständigkeit des Reichsverkehrs-

C. Reichsbahn und nicht reichseigene ministers gehörte. Die außerordentliche Bedeu-
Durch das G. zur Neuregelung der Verhältnisse  mag, die die Durchführung des Gesetzes über 

der Reichsbank und, der Deutschen Reichsbahn v.  den Bau der Kraftfahrbahnen für die gesamte 
10. 2. 1937 (RGBI. II S. 47) wurde die Deutsche  Wirtschaft hat, geht daraus hervor, daß an den 
Reichsbahn restlos unter die Reichshoheit zurück-  Baustellen mehr als 100000 Volksgenossen be-
geführt; die Weglassung des Zusatzes „Gesell-  schäftigt sind, von den mittelbaren Auswirkungen 
schaft" ist ein äußeres Zeichen für die Abkehr  der Bauten auf die übrige Wirtschaft ganz ab-
von der zurückliegenden, durch Versailler Diktat  gesehen. Die bisherigen Ausgaben für den Bau 
und Reparationen belasteten Entwicklung. Die  der Reichsäutobahnen übersteigen die Summe 
Rückführung der Deutschen Reichsbahn unter  von 2 Mrd. 91,f1, die der Wirtschaft durch die 
die Reichshoheit bedeutet einen wesentlichen  Vergebung von Aufträgen zugeflossen ist.  Aber 
Schritt zur Verwirklichung einer einheitlichen  auch für die Erweiterung und Verbesserung des 
Verkehrspolitik. Nunmehr ist auch die Führung  schon vorhandenen Straßennetzes wurden durch 
des dritten und &eßten deutschen Verkehrs-  Aufwendungen in Höhe von fast 4 Mrd. A£ seit 
trägers neben Schiffahrt und Kraftverkehr in  1933 beachtliche Beiträge geleistet. 
die Hand des Reichsverkehrsministers gelegt.  Die Neuordnung des Straßentresens gründet sich auf das 0. über die 
Die Möglichkeit einer aufbauenden und aus-  einstweilige Neuregelung des Straßenwesens und der Straßenverwaltung v. 

geT großen Verkehrsträger leichenden Einflußnahme ist damit gesichert. auf die Entwicklung  26.3.  1934  (RGBI.  16.  243),   das  eine  Einteilun g der  dem  Durch gan gs-verkehr dienenden Straßen in Kraftfahrbahnen, Reichsstraßen, Land-
g  g  g  straßen L und Landstraßen II. Ordnung gebracht hat. Die 'Übernahme 
Für die Regelung der innerbetrieblichen Ver-  der Straßenbaulasten durch die neuen Wegeunterhaltungspflichtigen ist 

g  g  dann im einzelnen in einer Reihe von Bestimmungen neu geregelt worden, 
hältnisse der Deutschen Reichsbahn hat das  insbesondere in der V0. zur Regelung der finanziellen Auseinander-
G. zur Vereinfachung und Verbilligung der Ver-  setzun g zwischen  den  alten  und  neuen  Trä gern  der  Stra ßenbaulast  v.  
Waltang V.  27f 2. 1934 (RGBI. Ig S ö 130) eine  12. 2. 1935 (RGBI. I 6. 181) und der V0. über die Straßenverzeich-

nisse v. 27. 9. 1935 (RGBI. I S. 1193). Dadurch ist die Straßenbaulast 
neue Grundlage geschaffen. Mit der Beseitigung  auf stärkere Schaltern, bei den Reichsstraßen auf das Reich, gelegt und 
der noch bestehenden bundesstaatlichen Bindungen  für den Neubau und die Instandhaltung von Straßen eine einheitliche 

itel IV dieses  Linie aufgezeichnet worden, die gegenüber örtlichen Interessen die Ziele der Deutschen Reichsbahn im KeP  der volkswirtschaftlich notwendigen Straßenplanung und Straßen-
Gesetzes wurde der Weg für eine einheitliche  beschaffenheit in den Vordergrund stellt. 
und zweckmäßige Ausrichtung der Reichsbahn-  Einheitlich geregelt wurde auch der Straßenverkehr durch die Reichs-
anisation freigemacht.  straßenverkehrsordnung, die im Mal 1934 (RGBI. I S. 455) vom Reiche-Or g  g  verkehrsminister an die Stelle einer Unzahl von Polizeiverordnungen 
Im Bereich der nicht YCbChSei tuen Schienen-  gesetzt wurde. Sie sollte den Bedürfnissen der Verkehrsteilnehmer nach 

g  Schnelligkeit und Sicherheit Rechnung tragen und verfolgte zugleich die 
bahnen bieten die wirtschaftlichen Schwierigkeiten  Absicht, die immer noch hohe Zahl der Verkehrsunfälle herabzudrücken. 
der Kleinbahnen nicht nur ein privatwirtschaft-  Bei der Neufassung der Straßenverkehrsordnung wurde auf Grund einer 
liches Problem. Hier wurde zunächst, durch eine  Neuverteüung der Zuständigkeit für Anordnungen auf dem Gebiet des 

Straßenverkehrs zwischen den einzelnen Reichsbehörden (0. zur Ände-
Reihe von Gesetzen (v. 7. 3. 1934 [RGBI. II  rung des 0. über den Verkehr mit Kraftfahrzeugen vom 10. B. 1937 
S. 91], v. 26.9. 1934 [RGBI. II S. 811] u. 26.6.1936  [RGBI. I S. 901]) eine Zweiteilung in eine Straßenverkehrs-Ordnung und 
[RGBI. II S. 215]), die Anwendung des Gemein-  eine Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung vorgenommen. Die Straßen-

verkebrs-Ordnung des Reichsministers des Inneren (V0. über das Ver-
nutzprinzips beim Betrieb der nicht reichseigenen  halten im Straßenrerkchrv. 13.11.1937 [RGBI.I S. 12151) gibt die Vor-
Schienenbahnen sichergestellt: insbesondere kön-  schriften für das Verbalten der Verkehrsteilnehmer, während die Straßen-
neu solche Bahnen, wenn sie all emsige Verkehrs-  verkebrs-Zula_--sungs-Ordnnng des Reichsverkehrsministers (V0. über die g  Zulassung von Personen und Fahrzeugen arm Straßenverkehr v. 13. 11. 
wirtschaftliche Bedeutung haben, auch im Kon-  1937 [RGBI. I S. 11791) die In der Reiehsstraßenverkebrs-Ordnung 
kursfalle nicht stillgelegt werden.  1934 ebenfalls enthaltenen Bestimmungen Tiber den verkehrzmäi4igen 

Zustand der Fahrzeuge zusammenfaßt. Die zum Zuständigkeitsbereich 
des Generalinspektors fair das deutsche Straßenwesen gehörenden 
Anordnungen über Ortatafeln und Wegweiser sind in die Straßenver-

D. Straßenwesen und Straßenverkehr  kehrs-Ordnung mit aufgenommen worden. 

Die Entwicklung des Straßenverkehrswesens 
wurde, vielfach auf  Grund der persönlichen  E. Motorisierung 
Initiative des Führers, durch die nationalsozia-  Der stärkste Wandel in der deutschen Ver-
listische Gesetzgebung in vollkommen neue Bahnen  kehrswirtschaft seit 1933 wurde durch die weit-
gelenkt. Das Gesetzgebungswerk für das Straßen-  greifende Motorisierung des Straßenverkehrs her-
wesen umfaßt im weitesten Sinne drei Aufgaben:  beigeführt. Zu B9gi1m des wirtschaftlichen Wieder-
Den Ausbau des Straßennetzes und die Neu-  aufbaus war sie zugleich ein entscheidender 
ordnung des Straßenwesens, die verstärkte Moto- Ansatzpunkt für die Arbeitsbeschaffung: Über 
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die Kraftfahrzeugindustrie hinaus hat sie auf  stellers und von der Sicherheit und Leistungs-
viele Wirtschaftszweige belebend gewirkt.  fähigkeit des Betriebes abhängig gemacht. Diese 
Der Absatz von Kraftfahrzeugen wurde durch  Bereinigung und die Überwachung des Zustroms 

großzügige Steuererleichterungen, die sowohl die  neuer Unternehmer haben dazu beigetragen, die 
Anschaffung als auch die Haltung verbilligten,  Lagge dieses Verkehrszweiges günstiger zu ge-
gefördert. Für neuzugelassene Personenkraftwagen  stalten. 

Für die Genehmigung des Betriebes von Güter-
fernverkehr mit Kraftfahrzeugen (G. Tiber den Güter-
fernverkehr mit Kraftfahrzeugen v. 26. 6. 1935 
[RGBl. I S. 788], DVO. dazu v. 27. 3. 1936 
[RGB1. I S. 320]) ist sowohl die Leistungsfähigkeit 

Ablösung der Kraftfahrzeugsteuer v. 31. 5. 1933  des Unternehmens als auch das Verkehrsbedürfnis 
[RGB1. I S. 315]).  entscheidend; allerdings wurde bei Erteilung von 

Einen starken Anreiz zum Kauf von Kraftfahrzeugen, insbesondere  Genehmigungen an Altunternehmer unter be-
vonLast- und Lieferwagen, gab auch das 0. zur Verminderung der Arbeits-  sti m mten Voraussetzun en von der letztgenannten 
losigkeit v. 1. 6. 1933 (RGBI. 18. 323), das Steuervergünstigungen fUr  �r 
Ersatzbeschaffungen einführte. Sie wurden in das Einkommemteuer0.  Anforderung abgesehen (Anordn. über das Geneh-
e. 16. 10. 1934 (RGBI. I8.1005) übernommen, das allgemein bei buch-  migungsverfahren für Unternehmer von Giiterfern-
führenden Gewerbetreibenden, Land- und Forstwirten und Angehörigen  verkehr v. 15. 4. 1936 [RVBI. B S. 198 ] und V. 
freier Berufe die volle Abschreibung der gewerblich genutzten Kraft-
fahrzeuge im Jahr der Erwerbung zuläßt. Durch das 0, zur Änderung  30. 4. 1937 [RVBI. B S. 44]). 
des Einkommensteuer0. v. 1. 2 1938 (RGBI. I S. 99) ist diese Form der 
Abschreibung fUr kurzlebige WirtschaftagUter, die nach dem 1. Oktober  Die GUterfernverkehrunternehmer sind in einem öffentlich-recht-
1937 bestellt wurden, aufgehoben worden. Im Zuge der Förderungs-  lieben Verband, dem „Reichs-Kraftwagen-Betriebsverband" (KKB) zu-
maßnahmen fUr den Güterkraft- und Omnibusverkehr wurde sie jedoch  sammengeschlossen worden (Satzung v. 4. 5. 1936 [RVBI. B 8. 205]), 
durch die Richtlinien für die Abgabe der Einkommen- und Körperschaft-  dem ebenso wie der Reichsbahn eine selbständige Rolle Im Verkehrs-
steuererklärung 1937 weiterhin beibehalten fUr Lastkraftwagen mit  wesen zugedacht ist. Neben der Ausbildung und Ordnung des GUter-
mehr als 1 t Nutzlast, für Kraftomnibusse mit mehr als 16 Sitzplätze,  fernverkehrs, der Einrichtung von Laderaumvertellungsstellen, der 
für Zugmaschinen und für Schlepper (Deutsche Steuer-Zeitung 27, 6-7,  Abrechnung des Beförderungsentgelte usw. stellt der Reichs-Kraftwagen-
5.2.1958).  Betriebsverband im Einvernehmen mit der Reichsbahn auch die Tarife 

Zur Verbilligung der Kraftfahrzeughaltungskosten sind nach einer  für den GUterfernverkehr auf, die der Genehmigung des Reichsverkehrs-
im Februar 1937 durchgeführten Regelung der Verbraucherpreise und ministers unterliegen. Die seit 1933 bestehende Genehmigungssperre 
Verdienstspannen im Geschäftsverkehr mit Ersatzteilen und Zubehör  für Neuunternehmer von Güterfernverkehr ist aufrechterhalten worden 
für Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger (VO. v. 18. 2. 1937  (Anordn. v. 7. 7. 1936 [RVBI. B S. 2623). IIm die bei einem großen Teil 
[RGBI. I S. 2433) in letzter zeit vom Preiskommissar auch auf dem  des GUterfernverkehrsgewerbes bestehende Notlage zu beheben und 
Gebiete der Reparaturkosten und der Versicherungsprämien Maßnahmen  seine Entwicklung zu fördern, sind durch Anordn. des Reichsverkehre-
getroffen worden. Durch die Anordn. über die Arbeitspreise für Über- ministers v. 2. 2. 1938 (RVBI. B' B. 27) Maßnahmen ergriffen worden, 
holungs- und Instandsetzungsarbeiten an Kraftfahrzeugen v. 3. 2. 1938  durch die den Laderaumverteilungsstellen ein größerer Einfluß auf die 
(Dt. Reirhsan,eiger Nr. 29, 4. 2.1938) wurden Höchstpreise filr Repa-  Verteilung des Ladegutes eingeräumt wird und in den Kraftwagentarif 
raturen an einer Reihe von Kraftfahrzeugtypen festgesetzt, die vom  die Tarifklassen B bis G sowie alle Ausnahmetarife der Reichsbahn in 
15. 2. 1938 an verbindlich sind. Verträge über die Versicherung von  den Tarifklassen A bis G eingeführt werden. - Das Betätigungsfeld 
Kraftfahrzeugen dürfen nur noch nach dem neugeschaffenen Einheits-  des Oüternahrerkehrs ist begrenzt auf eine Zone von 50 ]an, gerechnet 
tarff fair Kraftfahrzeugversicherungen abgeschlossen bzw. bestehende  vom Ortsmittelpunkt des Standorts des Unternehmens, für den die 
Verträge müssen in bestimmten Fristen auf den Einheitstarif umge-  Fahrzeuge angemeldet werden müssen. - Dem Werkverkehr ist nach wie 
stellt werden (V0. über die Versicherung ron Kraftfahrzeugen v. 14.  vor die Beförderung von Gütern für fremde Rechnung untersagt, sonst 
2. 1938 [RGBI. I 8.200]).  ist er im Nah- wie im Fernverkehr keinen Beschränkungen unter-

Unter dem Einfluß dieser fördernden )yiaß-  würfen. 
nahmen ist seit 1932 die Zahl der im Inland 

und Krafträder wurde die Kraftfahrzeugsteuer 
mit Wirkung vom 1. April 1933 aufgehoben 
(G.  über  Äwderung  des Kra f t f ahrzeugsteuerG. 
v. 10. 4. 1933 [RGBI. I S. 192]), für Altwagen 
konnte sie pauschal abgelöst werden (G. über 

Im Sinne einer Angleichung der Wettbewerbsbedingungen von 

zu elasvenen Personenkraftwagen auf m ehr  als  Eisenbahn und Kraftwagen auf steuerlichem Gebiet ilegt die Einführung 
g    g  der Beförderungssteuer für den GUterfernverkehr und den Werkverkehr 

das fünffache gestiegen • die Neueinstellungen von  außerhalb der Nahzone von 50 km (seit 1. Oktober 1936) sowie seit 
Krafträdern haben sich seither mehr als verdrei- fah engen (ä � gewerbsmäßige ä�nngg ßdesBä jc►äe �ng von Personen ove 2  lIn  ä 36 
facht. Auch der Absatz von Lastkraftwagen hat  [RGBL I S. 531]; dazu vier DVOen.). 
stark zugenommen, doch sind noch sehr erhebliche 
Anstrengungen erforderlich, ehe der Vorsprung, den 
beispielsweise Großbritannien im Bereich des moto-  G. Binnenschiffahrt 
risierten Güterkraftverkehrs hat, aufgeholt sein 
wird. Die Zahl der in den Kraftfahrzeugfabriken  Die Regelung des Binnenschiffahrtswesens be-
beschäftigten Personen ist von 1932 bis 1937 auf  gann mit dem Ersatz des dritten Teils der so-
etwa das dreieinhalbfache angewachsen, dazu kom- genannten AnpassungsVO. v. 23. 12. 1931 durch 
men die günstigen Wirkungen, die von dem sprung- das G. zur Bekämpfung der Notlage der Binnen-
haft gestiegenen Absatz auf die übrige Wirtschaft  schif fahrt v. 16. 6. 1933 (RGB1. II S. 317), dem 
ausgingen.  eine Reihe von Durchführungsverordnungen ge-

folgt ist. Infolge der Auswirkungen der Wirt-
F. Gewerblicher Kraftverkehr  schaftskrise war die Notlage namentlich bei den 
Die zunehmende Motorisierung und die wachsen-  Kleinschiffern außerordentlich gewachsen.  Es 

denVerkehrsaufgaben, die dem Kraftwagen zufielen,  wurde deshalb für die Binnenschiffahrt ein weit-
machten eine Abgrenzung der Tätigkeitsbereiche  gehender Vollstreckungsschutz angeordnet (G. v. 
der einzelnen Verkehrsträger und auch eine Neu-  24. 5. 1933 [RGBI. I S. 2891); darüber hinaus 
regelung des Wettbewerbs erforderlich.  sind insbesondere auf den ostdeutschen Wasser-
Die einheitliche Ordnung des öffentlichen  straßen die Reedereien zu Kartellen zusammen-

Personenverkehrs  erfolgte durch das G. über die  gefaßt worden. Durch die Bildung von Schiffer-
Beförderung von Personen zu Lande v. 4. 12. 1934  betriebsverbändenundFraehtenausschüssenkonnte 
(RGB1. I S. 1217) - neue Fassung v. 6. 12. 1937  der  vorhandene Laderaum gleichmäßiger als 
(RGB1. I S. 1319) -, das auf alle Landverkehrs-  vorher beschäftigt werden.  Um ein Überange-
mittel Anwendung fand, mit grundsätzlicher Aus-  bot an Schiffsraum zu vermeiden, wurde die 
nahme der Eisenbahnen und der Landkraftposten  Vermehrung des Schiffspackes grundsätzlich ver-
der Deutschen Reichspost, für die Sonderbestim-  boten. In jüngster Zeit konnte jedoch unter dem 
mungen gelten. Alle wichtigen Fragen des Per-  Einfluß einer merklichen Verknappung des Kahn-
sonenverkehrs mit Landfahrzeugen,im wesentlichen  raums infolge des gestiegenen Verkehrsvolumens 
die Errichtung des Betriebes, die Linienführung  das Neubauverbot zugunsten der Förderung der 
und die Beförderungsbedingungen und -preise  gewerblichen Schiffahrt wieder  auf gehoben  werden ; 
wurden dadurch einer behördlichen Regelung  für die Werkschiffahrt bleiben gewisse Beschrän-
unterworfen. Die Zulassung von Unternehmungen  kungen zunächst noch in Kraft. Die Reichskre-
zur  gewerblichen  Personenbeförderung  durch  dite für die Binnenschiffahrt sind verlängert 
Kraftfahrzeuge im Linien- und Gelegenheits-  worden. 
verkehr wird, abgesehen vom Verkehrsbedürfnis,  Von hoher Bedeutung für die weitere Entwick-
namentlich auch von der Zuverlässigkeit des Antrag- lung der Binnenwasserstraßen war auch die 
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deutsche Note vom 14. November 1936, durch die  I. Fremdenverkehr 
für die deutsche Binnenschiffahrt die Loslösung  Zur Hebung des Fremdenverkehrs und ins-
von der Aufsicht internationaler Stromkommissio-  besondere  um Deutschlands internationalen Ruf 
nen erklärt wurde.  als Fremdenverkehrsland zu mehren, wurde eine 

Reihe von Maßnahmen eingeleitet, die auf Zu-
sammenfassung  des  Fremdenverkehrsgewerbes, 

H. Luftfahrt  Einheitlichkeit und  Preiswürdigkeit  der Be-
Die deutsche Luftfahrt genießt seitens der  herbergungsbedingungen und Ehrlichkeit der Wer-

nationalsozialistischen  Regierung  eine hervor- bung abzielen. Die gesetzlichen Grundlagen für 
ragende Förderung. Die Ernennung des General-  die Neuordnung des Fremdenverkehrswesens sind 
feldmarschalls Göring zum Luftfahrtminister durch  das G. über den Reichsausschuf3 für Fremdenverkehr 
VO. v. 5. 5. 1933 (RGBL I S. 241) und die Grün-  v. 23. 6.1933 (RGBL I S. 393) mit Er änzungsVO. 
dung einer Reichsluftfahrtverwaltung durch VO.  v. 25. 10. 1935 und 14. 11. 1936 und das G. über 
v. 18. 4. 1934 (RGBL I S. 310) sind dafür ein  den Reichsfremdenverkehrsverband v. 26. 3. 1936 
symbolischer Ausdruck.  Der sichtbare Erfolg  (RGBl. I S. 271), in dem die Erhebung des 
dieser Maßnahmen zur Förderung des Verkehrs-  Reichsfremdenverkehrsverb andes zu einer öffent-
flugwesens ist der geradezu sprunghafte Auf-  lieh-rechtlichen Körperschaft des Reichs ausge-
schwung des deutschen Luftverkehrs seit 1933.  sprochen wurde. 

7. Devisenbewirtsehaftung und Außenhandelsförderung 

A. Devisenbewirtschaftung  Als nun während der Weltwirtschaftskrise der 
Zustrom neuer Auslandskredite aufhörte und 

Die Grundlagen der Devisenbewirtschaftung  statt dessen ein plötzlicher und ungeregelter 
Abzug der vorwiegend kurzfristig gewährten 

—Der A��Qenhanb,l_ Die gesetzliche Rege-  Auslandskredite einsetzte, war man gezwungen, 
�P lung der Devisenbewirt-  den Devisenhandel und den gesamten Zahlungs-

mr�a-  �  schaftun seit 1933 geht  °eo _ _  g  g  verkehr mit dem Auslande unter behördliche 
in ihren wesentlichen  Kon tro lle zu stellen. Die im Inland befindlichen 

i  Zügen auf die Notmaß-  Gold- und Devisenbestände wurden zur Ab-
a.:: s.f* r  nahmen  zurück,  die  liefereng an die Reichsbank aufgerufen, für die 
,tu j :w:  'G0 während der Kredit-  Ver teilung der noch verfügbaren Devisen wurde 

11 '  Jahres 1931 des krise � � � �cNrunt  300  u  ein GenehnllgtlIlgsverfahren eingeführt und die 
und in der  unmittelbar  Behan dltmg  der nichttransferierbaren Guthaben 

.  darauf folgenden Zeit  gesetzlich geregelt. 
1[L°° 1934 1933 1934 1935 1936 1937  eingeführt  werden 

mußten. (Vgl. VO. über 
den Verkehr mit aus-  Das geltende Devisenrecht 

ländischen Zahlungsmitteln v. 15. 7. 1931 [RGBL I 
S. 366] und VO. des Reichspräsidenten über die  In den Jahren seit 1933 mußte die Devisen-
Devisenbewirtschaftung v. 1. B. 1931 [RGBL I  gesetzgebung —  entsprechend der Fülle der 
S 421].) Die VO. über die Devisenbewirtschaftung  Gegenstände, die sie zu behandeln, und dem 
vom 23. 5. 1932 (RGBL I S. 231) bildete bis in  schnellen Wechsel der Verhältnisse, denen sie 
das Jahr 1935 hinein die Grundlage für alle gesetz-  sich anzupassen hatte — oft geändert und vervoll-
lichen Maßnahmen der Devisenbewirtschaftung.  ständigt werden. Um die Übersicht über die jeweils 

Damit wird schon deutlich, daß die eigentliche  geltenden allgemeinen Bestimmungen zu erleich-
Ursache für die gegenwärtige totale Devisen- tern, sind diese von Zeit zu Zeit neu gefaßt und 
bewirtschaftung nicht etwa m dem stärkeren  neu bekanntgegeben worden. Das ist zuletzt in 
Devisenbedarf für den neuen deutschen Wirt-  dem G. über die Devisenbewirtschaftung v. 4. 2. 1935 
schaftsaufschwung zu suchen ist —hierdurch wurde  (RGBL I S. 106) geschehen, das heute in der 
lediglich ein beschleunigter Ausbau und eine  Fassung der VO. über die Einführung der Gesetz-
Verfeinerung dieser Methoden notwendig —  gebung über die Devisenbewirtschaftung und den 
sondern vielmehr in der beengten außenwirt-  Zahlungsverkehr mit dem Ausland im Saarland v. 
schaftlichen Lage, in die Deutschland durch das  23. 2. 1935 (RGBL I S. 278) und des G. zur 
Friedensdiktat von Versailles gebracht wurde.  Änderung des G. über die Devisenbewirtschaftung 
Die Beschlagnahme seiner Auslandsanlagen (in  v. 1. 12. 1936 (RGBL I S. 1000) gilt. 
der Vorkriegszeit 28 Mrd. K), der Verlust seiner 
Kolonien, die Abtrennung wichtiger Versorgungs-
gebiete für Rohstoffe und Nahrungsmittel, die  A. Allgemeine Bestimmungen 
weitgehende Auslieferung der Gold- und Devisen- I. Das Devlsendiesetz und seine Durchführungsverordnungen 

bestände der Reichsbank und der jahrelange  Das G. über die Devisenbewirtschaftung v. 
Transfer ungeheurer Reparationszahlungen hatten  4. 2. 1935 und die zehn bisher hierzu ergangenen 
nicht nur die Rohstoff- und Nahrungsmittel-  Durchführungsverordnungen sind heute in erster 
versorgung Deutschlands aus seinem eigenen  Linie  für die devisenrechtlichen Bestimmungen 
Währungsbereich in einerTuntragbaren Weise be-
schnitten, sondern darüber hinaus Deutschland 
auch noch seiner gesamten Zahlungsbilanzreserven 
beraubt.  a) Devisenbehörden und ihre Zuständigkeiten 

Diese Lage wurde allerdings in den Jahren  In dem Abschnitt 1 des Devisengesetzes werden 
1925 bis 1930 durch das Hereinströmen immer  zunächst die Befugnisse und Zuständigkeiten der 
neuer Auslandskredite verdeckt. (Bis Mitte 1930  Devisenbehörden geregelt.  Danach werden die 
waren es rd. 27 Mrd. AA.)  Aufgaben und Befugnisse des Reichswirtschafts-
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ministers auf dem Gebiet der Devisenbewirt-  Ul. Erlasse der Reichsstelle für Devisenbewirtschaftung 
schafteng durch die  Reichsstelle für Devisen-  Für die Durchführung der Devisenbewirt-
bewirtschaftung" ausgeübt [§ 1 (1)]. Der Reichs-  schaftung und die Handhabung der Ermessens-
wirtschaftsminister regelt die Rechtsverhältnisse  vorschriften durch die Devisenstellen sind die 
der Reichsstelle im Einvernehmen mit den dafür  Erlasse der Reichsstelle für Devisenbewirtschaf-
zuständigen Reichsministern [§ 1 (2)]. Die Durch-  tung an die Devisenstellen und an die Über-
führung der Devisenbewirtschaftung obliegt den  wachungsstellen bedeutsam, die regelmäßig in 
Devisenstellen" (Oberfinanz�räsidenten) [§ 2 (1)].  den Nachrichten für den Außenhandel („Eil-
Die Devisenstellen treffen ihre Maßnahmen und  dienst") veröffentlicht werden. 
Entscheidungen nach „Richtlinien" [§ 2 (2)]. 
Für die Aufgaben der Devisenbewirtschaftung, 

soweit sie den Warenverkehr betreffen, sind die  B. Neben dem Devisengesetz geltende Sonder-
Überwachungsstelkn  zuständig, die auf Grund  regelungen 
der VO. über den Warenverkehr v. 4. 9. 1934 
(RGBI. I S. 816) tätig werden(§ 3).  I. Kapitalverkehr 
Die Durchführung der  Stillhalteabkommen" 

überwacht die Reichsbank. Sie erteilt auch die  a) Stillhalteabkommen 
hierfür erforderlichen Genehmigungen (§ 4).  Um den weiteren ungeregelten Abfluß von 

Auslandskrediten zu verhindern, trat die Reichs-
b) Was wird durch daa Deüisengeaetz geregelt? bank schon im Jahre 1931 mit einer wichtigen 

Das Devisengesetz und seine Durchführungs-  Gruppe ausländischer Gläubiger, und zwar den 
verordnungen haben den Zweck, „den ungeregelten  ausländischen Banken, die kurzfristige Kredite 
Abfluß von Devisen aus der deutschen Wirtschaft  an private deutsche Banken, Industrie- und 
zu verhüten und die vorhandenen und anfallenden  Handelsfirmen gegeben hatten, in Verhandlungen. 
Devisen zweckmäßig zu bewirtschaften" (Recht-  Diese führten zu dem am 17. 9. 1931 in Kraft 
linien Abschnitt I 6 [1]).  getretenen „Baseler Abkommen", dem sich später 
Im einzelnen regeln das Devisengesetz und die  die „Deutschen Kreditabkommen" der Jahre 1933 

zehn bisher dazu ergangenen Durchführungs-  bis 1938 anschlossen. (Zuletzt das deutsche Kredit-
verordnungen den Verkehr mit folgenden Werten') : abkommen von 1938 v. 19. 2. 1938 [RA. Nr. 47]). 

mit  Devisen  (Noten,  Scheidemünzen,  In den Stillhalteabkommen verpflichten sich 
Schecks, Wechseln und Forderungen in fremder  die ausländischen Gläubiger, die Kredite grund-
Währung),  sätzlich aufrechtzuerhalten. Dafür hat Deutsch-
mit Reichsmarkforderungen an Ausländer, land die Zahlung der Zinsen in besonders verein-
mit Reichsmarknoten und Scheidemünzen, barter Höhe in Devisen zugesagt. Das Transfer-

moratorium findet auf die Stilllhhaltekredite also 
mit in- und ausländischen Wertpapieren und  keine Anwendung. 

mit Grundstücken. Ferner werden darin 
die Behandlung von Ausländerguthaben im  Seit dem deutschen Kreditabkommen von 1933 

w and,  besteht die Möglichkeit, Stillhaltekredite durch 
die Anbietungspflicht von Devisen an die  Reichsmarkzahlungen des Schuldners auf ein 

Reichsbank  und  die  bürgerlich-rechtlichen  inländisches Konto des Stillhaltegläubigers, der 
(Nichtigkeit) und die strafrechtlichen Folgen  ,registrierten Berechtigten" einzuzahlen („Re 
von Verstößen gegen das Devisengesetz geregelt.  gisterkonten") . Diese können von dem Gläubiger 

an ausländische Reisende verkauft, für Reisen 
von Ausländern nach Deutschland benutzt oder 

II. Richtlinien fair die Devisenbewirtschaftung  langfristig in deutschen Wertpapieren, Hypo-
Neben dem Devisengesetz sind die „Richtlinien  theken usw. angelegt werden. 

für die Devisenbewirtschaftung" grundlegend. Zur-
zeit gelten die Richtlinien für die Devisenbewirt-  Die kurzfristigen Auslandsschulden des Reichs, 
schaftung in der Fassung der VO. zur Devisen-  der Länder, der Gemeinden und sonstigen öffent-
bewirtschaftung v. 19. 12. 1936 (RGBI. I S. 1021).  ]ich-rechtlichen Körperschaften sind zuerst in dem 
In den Richtlinien werden einmal die einzelnen  Kreditabkommen für deutsche öffentliche Schuldner 
Bestimmungen und Begriffe des Devisengesetzes  für 1932 (RA. Nr. 106 v. 7. 5. 1932) geregelt 
erläutert und Auslegungsregeln dazu gegeben.  worden, zuletzt  in dem Kreditabkommen für 
Daneben enthalten sie für bestimmte Einzelfälle  deutsche öffentliche Schuldner von 1938 v. 21. 2.1938 
Ausnahmen von den allgemeinen Beschränkungen  (RA. Nr. 48). 
und Verboten des Devisengesetzes und weiter 
Anweisungen an die Devisenstellen und Über-
wachungsstellen, nach welchen Grundsätzen Geneh-  b) Moratoriumageaetz 
migungen zu erteilen sind.  Für die nicht unter die Stillhalteabkommen 
Im Abschnitt IV werden Richtlinien für be- fallenden Auslandsschulden galt bis 1933, daß 

sondere Gruppen von Geschäften gegeben, so  zwar Kapitalsummen nur durch Einzahlung auf 
1. für den Waren- und Dienstleistungsverkehr  inländische  Reichsmark-Sperrkonten  zurückee-
(Wareneinfuhr und Nebenkosten der Waren-  zahlt werden, daß aber Zinsen und regelmäßige 
einfuhr,  Rohstoffkreditgeschäfte,  Ausländer-  Tilgungsbeträge vorerst noch nach dem Ausland 
inkassokonten, private Verrechnungsgeschäfte,  transferiert werden konnten. 
Transithandel, Patentgebühren, Lizenzen usw.), 

Versicherungsverkehr,  Seit dem G. über Zahlungsverbindlichkeiten2. für den  Versicherungsverkehr, 
3. für den VeKapitalverkehr und  gegenüber dem Auslande („Moratori»*ngG." v. 9. 6. 

1933 [RGBI. I S. 349]) dürfen auch Zinsen, Til-
4. für sonstige Zahlungen (Renten, Unterstüt- gungsbeträge und sonstige regelmäßig Wieder-
zungen, Auswanderung, ausländische Vertre-  kehrende Leistungen aus Guthaben, Krediten, 
tungen und Diplomaten usw.).  Anleihen usw. bei Fälligkeit nur noch in Reichs-

mark zugunsten des ausländischen Gläubigers an 
1) Aua Raumgründen kann hier aus die sehr komplizierten Einzel-  die Konversionskasse für deutsche Auslandsschulden 

bestimmungen der Devieenbewirtschaftung nicht eingegangen werden.  gezahlt werden, die zur Aufnahme und Verwaltung 
Eine knappe und leicht verständliche Übersicht Uber diese Fragen gibt  dieser Zahlungen nach § 2 des Moratoriums-
Wilmanns, Werner: Devisenwirtschaft — Warum und Wie? (Verlag: 
Berger, Berlin W as). gesetzes errichtet wurde. 
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Ausgenommen von der durch das Moratoriums-  Die Dringlichkeit der Einfuhr wird von den 
gesetz getroffenen Regelung sind die „Echten Neu-  farhlieh aufgegliederten Überwachungsstellen ge-
kredite" d. s. Kredite, die nach dem 15. 7. 1931 prüft, die seit dem Neuen Plan an Stelle der 
(bei ausländischen Bankkrediten nach dem B. 10.  Devisenstellen für die gesamte Wareneinfuhr zu-
1931) in Devisen oder freier Reichsmark in  das  ständi g sind.  (V0. über den Warenverkehr v. 4. 9. 
Inland geflossen sind.  1934 jRGB1- I S. 811] und VO. über die Errichtung 
Die Konversionskasse hatte in der Zeit vom  von Überwachungsstellen v. 4. 9. 1934, 12. 7. 1935 

1. 7. 1933 bis zum 30. 6. 1934 einen Teil der aus  und 29. 10. 1935 [RA. Nr. 209/34, 164/35 und 
Erträgnissen usw. (nicht aber aus Tilgungsraten)  1/2635].) 
eingegangenen Zahlungen an die ausländischen  Aufgabe der Überwachungsstellen ist es vor 
Gläubiger bar transferiert. Für den Rest erhielten  allem, im Rahmen der ihnen zugeteilten Devisen-
dia Gläubiger unverzinsliche, auf Reichsmark  kontingente den einzelnen Importeuren Devisen-
lautende Schuldverschreibungen („Scrips"). Vom  Bescheinigungen auszustellen.  Dabei sollen sie 
1. 7. 1934 ab stellte die Konversionskasse grund-  besonders dafür sorgen, daß in erstes Linie die für 
sätzlich jede Barzahlung auf die Zinsguthaben ein.  Ausfuhraufträge erforderlichen Rohstoffe zur Ver-
An Stelle der unverzinslichen Scr ips traten ver-  fügung  ges tellt we rden. 
zinsliche Schuldverschreibungen („Fundierungs-  Für die Abwicklung des Warenverkehrs mit 
bonds") Diese lauten auf die Währung des ur-  den Ländern, die mit- Deutschland Verrechnungs-
sprünglichen Forderung des ausländischen Gläu-  abkommen abgeschlossen haben, ist die deutsche gesta und sind mit einer Reichsgarantie aus-  Verrechnun skasse errichtet worden. (G. über die 
gestattet.  (G. über die Gewährleistung für den  Errichtung geiner deutschen Verrechnungskasse v. 
Dienst der Schuldverschreibungen der K7. 6. 934;  16. 10. 134 [RGBI. I S. 997] ; Satzung der deut-
kasse für deutsche Auslandsschulden v. 27. 6. 1934;  scheu Verrechnungskasse v. 1. 11. 1934 [RA. 
26. 2. 1935; 3. 7. 1936; 4. 2. 1937; 20. 7. 1937  Nr.258/34].) 
[RGBI. 11934, S. 709, 1935, S. 286 -,1936,  S. 536 ; 
1937, S. 178 und 821; 1938, S. 1051.) 
An Stelle von Fundierungsbonds können ge-  M. Außenhendeleffirderung 

wisse Teilbeträge der bei der Konversionskasse für  Neben den die Einfuhr einschränkenden und 
Gläubiger bestimmter Vertragsstaaten eingezahlten  regelnden Maßnahmen wurden aber schon früh-
Guthaben auch im Verrechnungsverkehr über- zeitig Maßnahmen zur Förderung der deutschen 
wiesen werden („Transferabkommen")  Transfer-  Ausfuhr getroffen. 
abkommen hat Deutschland gegenwärtig mit fol-  Mit dem G. zum Schutz der deutschen Waren-
genden Staaten abgeschlossen.- England, Frank-  ausfuhr v. 22. 9. 1933 RGBI. 1 S. 667) und dem 
reich, Schweiz, Holland, Italien, Tschechoslowakei,  f  (  Schweden, Dänemark, Finnland und Belgien- G.  über  die  Anwendung wirtschaftlicher Vergeltungs-
Luxembiirg  maßnahmen gegenüber dem Ausland v. 3. 7. 1934  

(RGBI. I S. 565) sind Handhaben geschaffen wor-
den, um die Einfuhr von Erzeugnissen aus solchen 

il. Warenverkehr  Ländern, die die Einfuhr deutscher Erzeugnisse 
Die Regelung der Wareneinfuhr wurde in den  beschrfinken, ebenfalls beschränken zu können. 

ersten Jahren der Devisenbewirtschaftung ver-  Weiter wurden zur Förderung der deutschen 
hältnismäßig liberal gehandhabt.  Auf Antrag  Ausfuhr der Außenhandelsrat, die Reichsstelle für 
erhielten die Importeure allgemeine Genehmi-  den Außenhandel und die Außenhandelsstellen bei 
gongen, im Rahmen eines monatlichen Höchst-  den  In dus trie- un d Han delskammern ins Leben 
Betrages Devisen zu erwerben und ins Ausland zu  gerufen die den Behörden und den beteiligten 
überweisen.  Diese monatlichen Einfuhrdevisen-  Wirtschaftskreisen in Außenhandelsfragen be-
kontingente mußten allerdings von Anfang 1934 an  ratend und unterrichtend zur Seite stehen sollen 
in rascher Folge immer stärker gekürzt werden  (G. über Maßnahmen zur Förderung des Außen-
(im Juli 1934 schließlich auf 5 v. H. der Einfuhr  handels v. 18. 10. 1933 [RGBI. I S. 743] nebst 
von 1930/31). Zunächst konnten jedoch darüber  3 Durchführungsverordnungen) 
hinaus noch mehr Waren eingeführt werden, die 
in Reichsmark auf Sperr- oder Sonderkonten  Um die durch die Währungsabwertungen in 
bezahlt wurden.  Damit entstand die Gefahr  anderen Ländern beeinträchtigte Konkurrenz-
einer Neuverschuldung, für deren Abtragung das  fähigkeit der deutschen Warenausfuhr wenigstens 
an sich schon zu geringe laufende Devisenauf-  zum Teil wiederherzustellen, hat Deutschland eine 
kommen nicht ausgereicht hätte.  Exportförderung, das sog. Ztisatzausfuhrverfahreni) 
Deshalb werden seit dem Inkrafttreten des  eingeführt. Dieses Verfahren sieht eine Gewährung 

„Neuen Plans" am 24. 9. 1934 für Warenzahlungen  sog. Verlustausgleiche in den Fällen vor, in denen 
grundsätzlich nur noch Einzelgenehmigungen er-  durch den Wettbewerb von Ländern mit Währungs-
teilt, und zwar nur dann, wenn die Einfuhr volles-  entwertung nur geringe, den deutschen Selbst-
wirtschaftlich berechtigt und die Reichsbank in  kosten nicht entsprechende Preise erzielt werden. 
der Lage ist, die erforderlichen Devisen zur Ver-
fügung zu stellen.  1) Vgl. Eicfe, Rudolf: Warm Außenhandel? Berlin 1937. 

Übersicht über dle Überwachungsstellen für den Warenverkebr 

1.  Reichsstelle für Getreide, Futtermittel und sonstige landwirt-  12.  Überwachungsstelle fair unedle Metalle 
sehatülohe Frzeugnisse als Überwachungsstelle  13.  Überwachungsstelle flir Eisen und Stahl 

2.  Reiebsstelle fUr Tiere und tierische Erzeugnisse als Überwachungs-  14.  Überwachungsstelle für industrielle Fettversorgung 
stelle  15.  Überwachungsstelle für Lederwirtschaft 

3.  Reichsstelle fair Milcherzeugnisse, Öle und Fette als Überwachungs-  16.  Überwachungsstelle für Kautschuk und Asbest 
stelle  17.  Überwachungsstelle fUr Ruß 

4.  Relchsstelle flir Eier als Überwachungsstelle  18.  Überwachungsstelle fier Mineralöl 
5.  ttberwachungsstelle fair Holz  18.  Überwachungsstelle „Chemie" 
6.  Überwachungsstelle für Gartenbauerzeugnisse, Getränke und  20.  Überwachungsstelle fUr Tabak 

sonstige Lebensmittel  21.  Überwachungsstelle fUr Kohle und Salz 
7.  Überwnchungsstelle für Wolle und andere Tierhaare  22.  Überwachungsstelle fUr Rauchwaren 
B.  Überwachungsstelle für Baumwolle  23.  Überwachungsstelle fair Papier 
9.  Überwachungsstelle für Baumwollgarne und -gewebe  24.  Überwachungsstelle tUr technische Erzeugnisse 
108. Überwachungsstelle für Seide, Kunstseide und Zellwolle  25.  Überwachungsstelle für Waren verschiedener Art 
10b. Überwachungsstelle für Kleidung und verwandte Gebiete  26.  Überwachungsstele fier Edelmetalle 
11.  Überwachungsstele fUr Bastfasern  27.  Überwachungsstelle fier Kaffee 
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Die Mittel, die zur Durchführung der Export-  Forderungen gegeneinander auf und zahlen die 
förderung nötig sind, werden heute grundsätzlich  Exporteure ihres Landes für Rechnung der aus-
von der deutschen Wirtschaft im Wege einer  wärtigen Verrechnungsstelle und damit der aus-
Selbsthilfsaktion aufgebracht. Die Prüfungsstellen  wärtigen Importeure in Landeswährung aus. 
der gewerblichen Wirtschaft prüfen die Preis-  Bei den Zahlungsabkommen, wie sie zuerst mit 
gestaltung des zu fördernden Ausfuhrgeschäfts  England und Belgien-Luxemburg abgeschlossen 
in jedem einzelnen Fall und setzen, soweit es  worden sind, sind keine Verrechnungsstellen ein-
erforderlich ist, die Höhe der Exportzuschüsse  geschaltet. Exporteure und Importeure zahlen in 
fest. Diese Zuschüsse dürfen keinesfalls zu einer  Bardevisen. Jedoch sind die anfallenden Ausfuhr-
Verschleuderung deutschen Ausfuhrgutes und da-  devisen für Deutschland nicht in vollem Umfange 
mit zu einem unlauteren Wettbewerb auf den  frei verfügbar.  Deutschland ist viehnehr ver-
Auslandsmärkten führen.  pflichtet, von dem Devisenerlös der Ausfuhr nach 
Der Aufrechterhaltung des Außenhandels mit  dem Vertragsland einen bestimmten Teil für die 

Ländern, die ebenfalls zur Einführung einer  Bezahlung der Einfuhr aus dem Vertragsland und 
Devisenbewirtschaftung gezwungen waren, diente  gegebenenfalls auch für den Transfer von Zins-
der Abschluß von Verrechnungsabkommen. Je-  und Tilgungsbeträgen nach dem Vertragsland zu r 
doch sind derartige Abkommen Deu tsc hlan d auch  Verfügung zu stellen. In einigen Abkommen ist 
von solchen Ländern aufgenötigt worden, die  jedoch der Deutschen Reichsbank auch ein be-
selbst keine Devisenbewirtschaftung haben, die  stimmter Bruchteil des Ausfuhrerlöses als „freie 
aber glaubten, nur auf diese Weise zu einem  Spitze" zur beliebigen Verwendung überlassen. 
gewissen Zins- und Tilgungstransfer auf ihre  Kompensationsgeschäfte werden in der Weise 
Kapitalforderungen durch Heranziehung der deut-  abgewickelt, daß einem deutschen Importeur ge-
schen  Außenhandelsüberschüsse  gelangen  zu  stattet, wird, die Ausfuhrforderung eines deutschen 
können.  Allerdings ist es in einer Reihe von  Exporteurs zu erwerben und zur Bezahlung seiner 
Fällen bereits gelungen, im Verkehr mit Ländern  Einfuhr zu verwenden. Verfeinert wurde dieses 
ohne Devisenbewirtschaftung die in der tech- Verfahren durch die Errichtung der Ausländer-
nischen Abwicklung recht unbequemen Verrech-  sonderkonten für Inlandszahlungen (ASKI). Hier-
nungsverträge durch die wesentlich besser zu hand-  bei braucht der deutsche Importeur nicht schon 
habende Form des Zahlungsabkommens zu er-  vor dem Abschluß seines Einfuhrgeschäfts nach 
setzen. Soweit weder Verrechnungs- noch Zah-  einem entsprechenden Ausfuhrgeschäft zu suchen. 
lungsabkommen abgeschlossen worden sind, spielt  Der Kaufpreis wird vielmehr dem ausländischen 
sich der deutsche Außenhandel im Wege der  Lieferanten auf ASKI gutgeschrieben.  Dieses 
ASKI-Zahlungen, der privaten Kompensation-  Guthaben kann der ausländische Gläubiger zur 
geschäfte oder endlich der Zahlung in freien  Bezahlung von Einfuhren aus Deutschland ver-
Devisen ab.  wenden bzw. an solche Importeure seines Landes, 
Im Rahmen der Verrechnungsabkommen zahlt  die aus Deutschland beziehen wollen, verkaufen. 

der ausländische Abnehmer nicht in Devisen an  Private Kompensationsgeschäfte und Einfuhr über 
den deutschen Exporteur, sondern für dessen  ASKI sind in der Regel im Verkehr mit Ländern, 
Rechnung an eine zentrale Verrechnungsstelle  mit denen Verrechnungs- oder Zahlungsabkommen 
seines Landes. Ebenso zahlt der deutsche Impor-  bestehen, ausgeschlossen.  Die privaten Kom-
teur in Reichsmark an die deutsche Verrechnungs-  pensationsgeschäfte sind auch abgesehen hiervon  
kasse zu Gunsten des ausländisc hen  Expo rteurs.  im  Verlauf der letzten zwei Jahre allgemein sehr 
Die beiden Verrechnungsstellen rechnen ihre  stark eingeschränkt worden. 

B. Preise und Preispolitik 

A. Allgemeine Grundlagen der gegenwärtigen  VO. über das Verbot von Preiserhöhungen v. 26. 
Preisbindung  11. 1936 (RGBI. I S. 955; hierzu Erläuterung 

Die rechtliche Grund-  3m Runderl. v. 30. 1. 1937). Hiernach sind „Preis-
- ßQ3 Q�t= {+t'Qt�B—  erhöhungen für Güter und Leistungen jeder Art, 

lage für die Tätigkeit des  insbesondere für alle Bedürfnisse des täglichen 
ail�i$1Ot15Rltv![od  Reichskommissars fürdie  Lebens,  für  die  gesamte  landwirtschaftliche, 

Preisbildung ist das „G•  gewerbliche und industrielle Erzeugung und für 
799-•700  zur Durchführung des  den Verkehr mit Gütern und Waren jeder Art 

:ee .  3naun ie-  Vierjahresplans — Be- sowie für sonstige Ent elte" verboten.  Dieses 
�n . . . .► i0tobuht an  Stellung eines Reichskom-  Ver bot  galt  rückwirkend ab 18. 10. 1936.  Das 

inissars fürPreisbildung"  Neue dieser Regelung ist der umfassende Geltungs-
� . . . � ,  v. 29.10. 1936 (RGBI.I  bereich und die Bindung der Preise an einen 

Ö«R ub5bohn  S. 927). Das Gesetz er-  einmal gegebenen Stand.  Veränderungen der 
weitert erheblich  den  g 
Aufgaben- und Tätig-  Preise nach oben werden durch sie grundsätzlich 

3oht ber  g  g  zu Ausnahmen, die besonderer Genehmigung ,,��//� Bef�öftigten  keitsbereich des neuen  bedürfen. 
j bun i;noQpcet(e  Reic hskommissars;  es  Diese beiden grun dlegen den  Gese tze  der  gegen-

100 E ?  enthält eine General-  wärtigen Preisbindungen wurden durch eine Reihe 
,e @ ■ n LbenshnitungsboQee  vollmacht 

n rer  eleic  von Ausführungsverordnungen usw. ergänz t. Be-zeitiger sieru 
aller preisregelnden Stellt  sonders hier zu erwähnen ist der  Erl. des RWM 

  len  der Hand des  zur Reform der Organisation der gewerblichen  Wirt-
neuen Reichskommissars und ein Ordnun  sstr es  schaft v. 12. 11. 1936 (MB1Wi., S. 269), der die 
recht.  g  Aufgaben der Gruppen und Kammern, vor allem 

in bezug auf die Kartelle, regelt. Damit erhält 
Die erste entscheidende Maßnahme zur  Ver - die mar ktordnende  und preisbindende Tätigkeit der 

hinderung von Preissteigerungen und die Grund-  Verbände eine für die praktische Arbeit des Reichs-
lage der gegenwärtigen Preisbindungen ist die  kommissars für Preisbildung wichtige Unterlage. 
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B. Sonderregelungen  und forstwirtschaftlich  genutzte Grundstücke, 
Es war von vornherein klar, daß die „Preisstop-  bebaute und unbebaute Grundstücke der In-

verordnung"  auf Teilgebieten den sich ver-  dustrie- und Wohnungswirtschaft betrifft. 
ändernden allgemeinen wirtschaftlichen Bedin-  Unter den Sonderregelungen der Preisbildung 
gungen angepaßt werden mußte, so vor allem  einzelner Waren und Warengruppen sind noch 
bei den Auslandswaren und bei einigen, im  von Bedeutung: die Regelung der Wurstpreise 
Rahmen des Vierjahresplans besonders wichtigen  (einheitlicher Höchstpreis für alle Wurstsorten), 
Waren.  für Kautschuk (Einführung eines Einfuhrzolls), 

er Runderl. Nr. 65/37 (12. 3. 1937 , RA.  für die Verbraucherpreise und Handelsspannen D 
Nr. er  des Reichskommissars für Preisbildung  im Geschäftsverkehr mit Ersatzteilen und Zubehör 
über die Preise für Spinnstoffe und aus Spinn-  für Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger und 
sto f fen hergestellte Waren bestimmt, daß im Inlands-  für Zucker.  engeSrIlln ßzu sind noch eine Reihe 
verkehr die Preise den Stand vom 30. 11. 1936  anlaAgvon Preissenkungen ko  erwähnen, die auf Ver-

nur um den Betrag überschreiten dürfen, um  durchgeführt des wurden.  Die 
  für Preisbildung 

den sich der tatsächliche Einkaufspreis der  diesen sind: 
wurden.  Die wichtigeren unter 

Rohstoffe, Halb- und Fertigwaren, der Hilfs-  diesen sind: Tafel- und Bauglas  lli 1. 1. 1937, 
(nicht der Betriebs-)Stoffe oder der Verarbeitungs-  1. Durchschnitt rd. 10 ll H.) ; ab  1. nium (ab 
verlust durch nicht zu vermeidende Umstände  1 7. 1937, 7,6 v. H.)) i Zellwolle ab  5 11. 1937, 
erhöht hat.  Diese Regelung gilt entsprechend,  20  B. v. H.) . Rundfunkröhren (ab 15. 7. 1937, 
wenn sich der Anteil der einzelnen Rohstoffe  rd  bis 25 v. H.) ; Marke antik  (ab 1. B. 1937, 

unvermeidbarerweise geändert hat, verminderter  elektrotechnischen, 
5 bis 8 i H.) ; Markenartikel der chemischen, 

Kostenaufwand ist im Verkaufspreis zu berück-  elektrotechnischen, pharmazeutischen und kos-
sichti en.  metischen Industrie (ab 1. 11. 1937, rd. 5 bis 

g  10 v. H.) ; Uhren (ab 12. 12. 1937, rd. 5 v. H.) ; 
Eine umfassende Sonderregelung für die Bildung  Markenartikel der Lebensmittelindustrie (ab 15. 

von Preisen und Entgelten auf dem Gebiete_ der  12. 1937, 3 bis 8 v. H.); landwirtschaftliche Ma-
Lederwirtschaft schafft die VO. v. 29. 4. 1937  schinen und Geräte (ab 1. 3. 1938, rd. 5 v. H.); 
(RGBL I S. 553; hierzu 1., 2. und 3. AVO., RA.  Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung  (ab 1. 3. 
Nr. 101).  Die gesamte Preisbildung in der  1938, rd. 10 -20 v. H.). 
Lederwirtschaft wird vom Rohstoff bis zu den 
Fertigwaren unter Angabe besonderer Kalke-  Die Preisbewegung von April 1933 bis April 1937 
lationsvorschriften  (Festsetzung der absoluten  Veränderung in v. H. (April 1933 = 100) 
Handelsspanne), Mischpreisen, Regelung des Ab-
satzweges, der Lieferungs- und Zahlungsbedin-  April  Okt  Okt.  Okt.  Okt.  April 

geordnet.  1933  1934  1935  1936  1933 
geigen neu g  ö> bis  bis  bis  bis  bis 

1933  Okt  Okt.  Okt.  Okt.  Okt. 
1934  1935  1936  1937  1937 

Durch die VO. über die Preisbildung für aus-
ländische Waren v. 15. 7. 1937 (RGB1. I S. 881; 
hierzu 1. AVO. v. 10. B. 1937 [RGBL I S. 884]) 
wird die Bildung der Preise dieser Warengruppe 
für den Inlandsverkehr auf eine neue Grundlage 
gestellt. Ihr Kern ist neben einer genauen Be-
stimmung des Grundpreises (tatsäClhlicher Ein-
kaufspreis bzw. Wiederbeschaffungspreis)  eine 
vollständige Angabe der zulässigen „volkswirt-
schaftlich gerechtfertigten" Kosten- und Gewinn-
aufschläge. Diese können entsprechend der Ver-
gleichszeit 1936 berechnet und dürfen nur in 
einem absoluten und unveränderlichen Betrag 
dem jeweiligen Grundpreis zugeschlagen werden. 

Einen Sonderfall stellt die Neuregelung der  Lebeaashaltungskosim 
Preise für künstliche Düngemittel, für Roggen und  Lebensbalt  gskosten 
Fabrikkartoffeln dar (VO. über die Verbilligung  insgesam t '  + 3,0 + 2,2 + 0,7 +1,4 + 0,4 + 7,7 

von Stickstoff- und Kalidüngemitteln  [RNVBL  Ernährung   + 5,8 + 3,1 + 0,3 +1,9 — 0,4 +10,8 
S. 149; hierzu 1. AVO. v. 23. 5. 1937, RGBL I  Bekleidung   + 2,2 + 5,8 + 4,2 +3,6 + 4,7 +20,5 
S. 593, 2. AVO. v. 24. 5. 1937, RGB1. I S. 596 u.  Wohnung   f 0 f 0 t 0  fo  f 0 f 0 

3, AVO. v. 24. 9. 1937, RGBL I S. ; 1024 VO.  Heizung und Be-] leuchtung   + 0,3 — 0,3 — 0,3 —0,2 — 0,8 — 1,3 
zur Regelung der Getreidepreise im Wirtschafts-  „sonstiges',   — 1,1 + 0,1 + 0,5 +0,5 + 0,8 + 0,9 

fahr 1937/38 [RNVBl. S. 151] und VO. über    
Erzeugerpreise für Kartoffeln [R1 WB1. S. .150; 
hierzu 1. AVO. RNVB1. S. 151]; sämtliche v.  C. Ergänzende Maßnahmen 
23. 3. 1937).  Auf Grund dieser Verordnungen  Die Wirksamkeit der Preisbindungen wurde 
wurden die Syndikatspreise für stickstoffhaltige  an vielen Stellen durch ergänzende Maßnahmen 
Düngemittel ab 1. 1. 1937 um 30 v. H., die für  gesichert.  Hierher gehören zahlreiche Bestim-
Kalidüngesalze ab 24.5. 1937 um 25 v. H. gesenkt;  mungen zur Sicherung der Preiswahrheit und 
der Preis für Roggen wurde für das Wirtschaftsjahr  -klarheit,  zur Vereinheitlichung der Handels-
1937/38 bei unveränderten Preisen der anderen  bedingungen usw. 
Getreidearten um rd. 20 9lX je Tonne erhöht;  An manchen Stellen ergab sich die Not-
der Preis für Fabrikkartoffeln wurde im Rahmen  wendigkeit, Preisfestsetzungen und -bindungen 
einer Gesamtregelung der Preise für Speise-,  durch eine Regelung der Produktion und des 
Futter- und Fabrikkartoffeln für das Wirtschafts-  Ver brauc hs zu  erg änzen. Der Charakter dieser 
jahr 1937/38 erhöht.  Regelungen wurde hierbei in hohem Maße von 
Zur Verhinderung von Mieterhöhungen wurde  den besonderen Produktions- und Verbrauchs-

die „PreisstopVO." durch die 3. AVO. v. 27.9.1937,  bedingungen , bestimmt  Allerdings handelt es 
(RGB1. I 5.1127) verschärft. Sämtliche Mieterhöh-  sich zum Teil auch um allgemein wirtschafts-
ungen werden damit genau so wie die Preiserhöh-  regulierende Maßnahmen, die zur Durchführung 
engen anderer Waren genehmigungspflichtig Hier-  des zweiten Vierjahresplans getroffen wurden. 
an schließt sich eng eine Regelung der Preisbildung  Trotzdem stellen sie auch im Rahmen der Preis-
bei Grundstücken an (Runderl. 155/37 v. 6. 10. 1937  politik eine notwendige Ergänzung und Ver-
des Reichskommissars für Preisbildung), die land- vollständigung dar. 

Großhandelspreise rose  
Agrarstoffe   
Kolonialwaren   
lud. Rohstoffe u. Halb-
waren   
Auslandsbestimmte 
Rohstoffe   
Inlandsbestimmte 
Rohstoffe   
Baustoffe   
Ind. Fertigwaren   
Konsumgüter   
Produktionamittel   

Gro,ehandelspreise 

+ 5,5 + 5,8 + 2,0 +1,7 

+ 133 + 10,0 + 4,0 —0,5 
— 5:7,+ 7,4 + 7,4 +1,8 

+ 2,1 + 3,7 + 0,5 +2,5 

+ 5,1 +10,5 +  2,5 +7,4 

+ 1,4 + 1,3 — 0,3 +0,8 
+ 1,6 + 6,3 — 0,6 +4,3 
+ 2,2 + 3,7 + 1,2 +2,9 
+ 4,1 + 6,5, + 2,8 +5,0 
— o,l t 0 I— 0,9 +0,2 

+ 1,8 

+ 1,5 
+14,3 

+ 0,1 

— 2,9 

— 0,9 
+ 3,5 
+ 3,1 
+ 5,7 
— 0,1 

+16,8 

+28,3 
+25,2 

+ 9,0 

+22,7 

+ 2,2 
+15,1 
+1311 
+24,2 
— 0,9 
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9. Einkommens- und Kaufkraftpolitik 

 Einkommen   rangen 
und Lohnsteige-  die Lohnzahlung an Feiertagen v. 3. 12. 1937 

rangen hätten den Er-  (RABI. I S. 320), die allen Arbeitern für die Arbeits-
aus Lohn uns Gehalt folg der  Arbeitsbe-  zeit, die infolge des Neujahrstages, des Oster- und 

mr �m.>a b  schaffung geschmälert;  Pfingstmontages, und des 1. und 2. Weihnachts-
°  �.�•ve�ao�=n  'Ö sie hätten die Wirkung  feiertages ausfällt (soweit es sich beim Neujahrstag 
9 �'•'  :9 der eingesetzten Mittel  und bei den Weihnachtstagen nicht um einen 
■ ■ ■  .;  beeinträchtigt und die  Sonntag handelt), den normalen Arbeitsverdienst 
° ■ .:  ■ ■ ° an  sich schon  ange-  garantiert. 
b  � � � s spannte Außenhandels-  Wenn sich so auch, wie die Tariflohnstatistik 

lage noch weiter ver-  zeigt, die tariflichen Lohnsätze seit 1933 im Durch-
193219ä3 1934 1935 1936 1937  schärft. Aber auch nach-  schnitt kaum veränderten, so sind doch die Ver-

iw   dem die Arbeitslosigkeit  dienste der Arbeiter keineswegs überall gleich ge-
praktisch beseitigt wor-  blieben. Zunehmende Beschäftigung, Einlegen von 

den war, galt es, an einem stabilen Lohn- und  Überstunden, Aufrücken in höhere Lohn- und 
Preisstand  unbedingt  festzuhalten.  Da  der  Gehaltsstufen und hier und da nicht unwesent-
größte Teil desvolkswirtschaftlichen Produktions-  liches Überschreiten der tariflichen Lohnsätze 
zuwachses dem Wiederaufbau des Heeres und der  haben das Einkommen vieler Arbeiter und An-
Verwirklichung des Vierjahresplanes dienen muß,  gestellten erhöht. Die Zahl der Arbeiter, die sich 
und da das Einkommen aus Lohn und Gehalt in-  infolge neu einsetzender Kurzarbeit in einigen 
folge des Beschäfti&ungszuwachses auch bei stabilen  Gewerbezweigen eine Schmälerung ihres Ver-
Löhnen stark steigt, hätten größere Lohnerhö-  dienstes gefallen lassen mußten, konnte in engen 
hungen, die darüber hinaus eingetreten wären, nur  Grenzen gehalten werden. Im ganzen gesehen war 
zu Preissteigerungen geführt.  Preissteigerungen  das Einkommen aus Lohn und Gehalt, d. h. das 
hätten wiederum zu Lohnerhöhungen gezwungen,  Einkommen der Arbeiter und Angestellten, mit 
kurz, es wäre jenes fatale Zusammenppiel ent-  etwa 39,5 Milliarden .LG im Jahre 1937 um mehr 
standen, das aus den ersten Nachkriegs-:Ven nur  als die Hälfte höher als im Jahre 1932. 
zu gut bekannt ist und das die grUen gegen-  Darüber hinaus wurde das Einkommen be-
wärtigen Arbeiten behindert, wenn nicht un-  sonders bedürftiger Volksteile noch durch Zu-
möglich gemacht hätte.  wendungen erhöht, die vom übrigen Einkommen 

abgespalten wurden. So wurden durch die VO. 
A. Einkommenspolitik  über die Höhe der Arbeitslosenunterstützung v. 3. 6. 

1937 (RGBI. I S. 616) die Unterstützungssätze in 
Die Reichsregierung suchte daher, durch vor-  der Arbeitslosenversicherung erhöht. Die VO. über 

sichtigen Einsatz der Mittel und durch umfassende  die unterstützende Arbeitslosenhilfe v. 22. 12. 1937 
Preiskontrolle die jedem Aufschwung eigenen  (RGBI. I S. 1410) sieht vor, daß die versicherungs-
Preisbewegungen  aufzuhalten  und  dafür  die  mäßige Arbeitslosenunterstützung während der 
mengenmäßige Zunahme der Produktion und der  Dauer der Arbeitslosigkeit grundsätzlich unbe-
Umsätze um so stärker zu fördern. Damit stieg  grenzt zu gewähren ist.  Seit dem Erl. über die 
auch — von einigen  Sonderfällen abgesehen —  Prüfung der Hilfsbedürftigkeit bei der Arbeitslosen-
das durch selbständige Tätigkeit verdiente Ein-  unterstützung v. B. 1. 1938 (RGBI. I S. 14) sind 
kommen in den letzten Jahren weniger stark als  die Arbeitsämter nicht mehr an die Beurteilung 
in den Aufschwungsjahren früherer Leiten.  Wo  der Hilfsbedürftigkeit durch die Gemeinden ge-
größere Gewinne entstanden, sorgten die Steuer-  bunden. Bezeichnend für die nationalsozialistische 
gesetzgebung und das Anleihestockgesetz dafür,  Einkommenspolitik sind ferner die V0. über die 
daß der privatwirtschaftliche Nutzen einer vom  Gewährung von Kinderbeihilfen an kinderreiche 
Staate entfachten Wirtschaftsbelebung soweit wie  Familien v. 15. 9. 1935 (RGBI. I S. 1160) und die 
möglich dem Staate und damit dem gesamten Volke  VO. zur Änderung der V0. über die Gewährung 
zugute kam.  von Kinderbeihilfen an kinderreiche Familien v. 
Dieser dem Aufbau der gesamten Wirtschaft  24. 3. 1936 (RGBI. I S. 254), die laufende und 

und der Wehrhaftmachung des deutschen Volkes  einmalige Kinderbeihilfen für bedürftige, kinder-
dienenden Wirtschaftspolitik hatte sich auch die  reiche Familien  E eingeführt haben. Bis nde 1937 
Lohn- und Gehaltspolitik einzuordnen. Mit dem  wurden 185 AM. 91X einmalige Kinderbeihilfen 
G. zur Ordnung der nationalen Arbeit v. 20. 1. 1934  gewährt. Die Zahl der laufenden Beihilfen von 
(RGBI. I S. 45), das Frn 1. Mai 1934 in Kraft trat,  monatlich 10 A £ e Kind hat sich auf rd. 500000 
wurde die Konsequenz der nationalsozialistischen  erhöht. An dieser Stelle ist weiter das G. über den 
Wirtschafts- und Gesellschaftsauffassung auf dem  Ausbau der Rentenversicherung v. 21. 12. 1937 
Gebiete der Lohnpolitik gezogen. Wesentlich war  (RGBI. I S. 1393) zu erwähnen, das die ab-
es dabei, daß die neuen Tarifordnungen, die die  schließende Sanierung der sozialen Rentenver-
Reichstreuhänder erließen, nach der Anweisung  sicherung bringt und darüber hinaus die Leistungen 
der Reichsregierung die bestehenden Lohn- und  der Rentenversicherung bereits jetzt um etwa 
Gehaltssätze grundsätzlich unverändert ließen.  150 Mill. A£ erweitert. Nach diesem Gesetz hat 
Nur die Entgelte der Heimarbeiter, deren Ein-  die Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und 
kommen mitunter derart niedrig war, daß eine  Arbeitslosenversicherung außerdem jährlich 270 
Beibehaltung der Entgeltsätze nicht mehr ver-  bis 280 Mill. AM an ein Sondervermögen des Reichs 
antwortet werden konnte, wurden durch die  abzuführen, aus dem  die Kinderbeihilfen des 
auf Grund des G. über die Heimarbeit vom 23. 3.  Reichs an kinderreiche Familien vom 1. April 1938 
1934 (RGBI. I S. 214) erlassenen Tarifordnungen  an erheblich erweitert werden sollen. 
zum Teil aufgebessert. Auch die Tarife der Land-  Zu diesen Verbesserungen in der Einkommens-
arbeiter, vor allem aber die der Tiefbauarbeiter,  verteilung gehören nicht zuletzt auch die Leistungen 
bei denen die höhne vielfach unter 0,50 .9£ in der  des Winterhilfswerks, das 
Stunde lagen, wurden erhöht. Daß aber auch  1933/34   347 Mill. A£ 
ganz al emein das Tarifsystem verbessert wurde,  1934/35   357  „ 
ze�gen� e vielen Bestimmungen über bezahlten  1935/36   366  », „ 
Urlaub m den Tarifordnungen, zeigt besonders die  1936/37  401  „ 
Anordn. zur Durchführung des Vierjahresplans über  an Geld und Sachwerten verteilte. 
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B. Kaufkraftpolltik  Bergarbeiter um ungefähr 6 v. H. des Bruttolohns 

Die aus dem Einkommen fließende Kaufkraft  ge D en gleichen Zweck verfolgten alle Maßnahmen, 
ist natürlich in erster Linie von den Preisen ab-  die in dem G. zur Erhaltung und Hebung der Kauf-
hängig. Kaufkraftpolitik ist deshalb in der Haupt-  kraft v. 24. 3. 1934 (RGBI. I S. 235) zusammen-
sache Preispolitik (über die Preispolitik selbst  gefaßt sind. Das Gesetz hat vor allem die Abgabe 
wird an anderer Stelle berichtet). Die Kaufkraft  zur Arbeitslosenhilfe, die jeder Arbeitnehmer (ein-
der Einkommen auf den Konsumgütermärkten  schließlich der Beamten) zu leisten hatte, um ms-
hängt außerdem auch noch davon ab, wie groß  gesamt 300 Mill. JU, d. h. um mehr als die Hälfte, 
die Ausgaben sind, die vor dem eigentlichen  ermäßigt Die Ermäßigung ist ausschließlich den 
Verbrauch mehr oder minder zwangsweise vorweg  K inderreichen und niedrig bezahlten Arbeit-
erfolgen.  nehmern zugute gekommen. Außerdem hat das 
Schon im März 1933 wurde damit begonnen,  Gesetz bestimmt, daß die Beiträge für alle Ver-

die Ausgaben der Bevölkerung für die Kranken-  bände und Organisationen, soweit sie nicht der 
Versicherung (VO. des RPräs. über Kranken-  Finanzaufsicht  des  Reichsschatzmeisters  der 
versicherung v. 1. 3. 1933 [RGB1.I S.97]) zu  NSDAP. unterstehen, vom zuständigen Minister 
senken: die Kosten für den Krankenschein wurden  genehmigt werden müssen. Auch die Erhebung 
auf 0,25 A£ ermäßigt. Später (ab 1. Januar 1934)  von Spenden und die Veranstaltung von Samm-
wurden auch die Arzneikostenbeiträge der Ver-  lungere sind neu geregelt und eingeschränkt worden. 
sicherten auf 0,25 A £ gesenkt (VO. über den  Das neue Einkommensteuerg. v. 16. 10. 1934 
Arzneikostenanteil in der Krankenversicherung v.  (RGBI. I S. 1005), das Anfang 1935 in Kraft ge-
28. 12. 1933 [RGB1.I S.17]). Hand in Hand  treten ist, hat die Kaufkraft an entscheidenden 
damit ging eine fühlbare Verminderung der Bei-  Stellen dadurch verstärkt, daß die niedrigen Ein-
träge zur Krankenversicherung. Das G. über den  kommen und die Einkommen der kinderreichen 
Ausbau der Rentenversicherung v. 21. 12. 1937  Familien — ebenso wie bei der neugestalteten 
(RGBI. 18. 1393) hat dann die Sozialbeiträge der  Bürgersteuer — entlastet wurden. 

10. Neue Kredit- und Bankenpolitik 

A. Grundlegende Gesetze  den damaligen Nöten gewonnen hätte, um Grund-
sätzliches von ZufAlligem, historisch Einmaligem 

I. Das Reichsgesetz über das Kreditwesen  zu unterscheiden. So bildet das K WG. den ge-
Für  die  Kreditwirt-  setzlichen Niederschlag der vom Untersuchungs-31115bleme9ung — sc haft hat das  Reichsg . ausschuß für das Bankwesen niedergelegten Auf- 

za6 über das Kreditwesen (i m  fassung, daß eine elastische Staatsaufsicht den 
S , , , , , �a folgenden K WG.  ge-  programmatischen  Forderungen des  National-

sozialismus v. 5. 12. 1934  sozialismus auf dem Gebiet des Kreditwesens den 
°  ° (RGBI. I S. 1203) zen-  gegenwärtig vollkommensten Ausdruck zu geben 

b le°nDscepDtta  ,  trale Bedeutung.  Alle vermag 1) 
i d uiß.   ° anderen  gesetzgeberi-  Obgleich nun ein Eingriff in die bestehende 

l M WW 
n  sehen oder aclmtnigtra- Ordnung des Bankwesens durch das K WG. nicht 

4 tiven Maßnahmen er-  er folgt un d eine Entscheidung für oder gegen das 
' strecken sich nur auf  Privatbankwesen nicht gefällt ist, bedeutet das 

mwamtshe t  mehr oder weniger be- neue Gesetz doch ein Ende der Freiheit im gewerbe-
1  U M s  deutsame  Teilgebiete.  rechtlichen Sinne. An ihre Stelle tritt die Kon-
1932 9331934193919361937  Zusammen  mit  dem  zess ions pflicht für Kreditins titute (§ 3). 

uu   KWG. bilden sie freilich 
ein organisches System, das der finanziellen und  Die Erteilung der Erlaubnis steht dem Reicbskommissar fur das 

g   y  Kreditwesen zu. Außerdem hat der Reichskommissar die Befugnis, in 
kreditwirtschaftlichen Untermauerung der  vo m  bestimmten Fällen die Erlaubnis zur0ckzunehmen oder den Geschäfts-
Staat in Angriff genommenen nationalpolitischen  betrieb zu untersagen. Durch diese Bestimmungen kann den Tendenzen 
Vorhaben dient.  einer Übersetzung im Bankgewerbe, einer unrationellen Ausdehnung des 

Geschäftabereichs oder einer Verbreitung unsolider Elemente Einhalt 
Das KWG. ist nur ein Rahmengesetz. Das  geboten und außerdem auf einen Ausgleich im Kräfteverhältnis der 

einzelnen Bankgruppen untereinander hingewirkt werden; dadurch wird 
heißt, e9 verzichtet selbst auf eine ins Pin7Plne   zugleich ein Einfluß auf die Wettbewerbslage der Kreditinstitute Be-
gehende Neuordnung des Kreditsystems • dagegen  wonnen. Dem Schutz des PubfiLi mz dient eine Abgrenzung der Begriffe 
schafft eS  die  Möglichkeit, jene  Maßnahmen ,Bank" und „Sparkasse"; beide Bezeichnungen dürfen nur von den-
zu treffen —  sei es im Wege  der Selbst-  jenigen Kreditirstituten geführt werden, die bereits bei Inkrafttreten 

g  des Gesetzes bestanden haben oder denen nach dem Gesetz die Erlaubnis 
Verwaltung, sei es durch Ausübung der den  dazu erteilt wird. 
staatlichen Aufsichtsorganen übertragenen Be- Die Organe der Staatsaufsicht sind das Aufsichts-
fugnisse —, die in organisatorischer, allgemein- amt für das Kreditwesen und der Reichskommissar 
kreditpolitischer und geschäftspolitischer Hinsicht  für das Kreditwesen. Das Aufsichtsamt setzt sich 
erforderlich sind, um das Kreditwesen nach den  zusammen aus dem Präsidenten der Reichsbank 
Grundsätzen der allgemeinen Wirtschaftspolitik  als Vorsitzenden und dem Vizepräsidenten der 
auszurichten. Der Vorteil eines solchen Rahmen-  Reichsbank als stellvertretenden Vorsitzenden, 
gesetzes liegt darin, daß das historisch Über-  einem weiteren vom Führer ernannten Mitglied, 
kommene nicht schlagartig durch Neues, noch  und je einem Staatssekretär des Reichsfinanz-, 
wenig Erprobtes ersetzt wird, sondern daß das  Reichswirtschafts-, Reichsernährungs- und Reichs-
Neue Schritt für Schritt je nach dem Reifezustand  innenministeriums (§ 30). 
der Entwicklung aus ihm  hervorwächst.  Es 
kommt noch hinzu, daß eine konstruktive Neu-
regelung durch Gesetz unter dem Eindruck der  1) Der Bericht des Untersuchungsausschusses ist abgedruckt in 
Bankenkrise von 1931 allzu wenig Abstand von  der Deutschen Sparkassenzeitung.  11. Jg., Nr. 240 vom 29.11.1934. 
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Der Reichskommissar ist berechtigt, an allen  deckend) des gesamten Kreditgeschäfts gewähr-
Sitzungen und Beschlußfassungen des Aufsichts-  leistet ist. Das heißt: das Prinzip der Solidität 
rats mit beratender Stimme teilzunehmen. Der  muß die unbedingte Grundlage jeder einzelbank-
Reichskommissar wird vom Führer nach Anhörung lichen Geschäftspolitik bilden. Das K WG. geht 
des Reichsbankpräsidenten ernannt. In großen  daher über die Liquiditätsvorschriften — in denen 
Zügen gesehen, obliegt dem Aufsichtsamt die  eigentlich ein Liquiditätsrückhalt für das Bank-
konkrete Ausfüllung des vom KWG. aufgestellten system bei der Zentralbank zugesagt wird — 
Rahmens, während der Reichskomm sar für die  erheblich hinaus, indem es strenge Anforderungen 
Durchführung Sorge zu tragen hat.  an die einzelbanktiche Geschäftspolitik stellt. Der 
Kreditpolitisch haben die Liquiditätsbestimmungen  Zweck dieses Kreises von Vorschriften ist, die 

des § 16 höchste Bedeutung erlangt, weil das im  Häufung von Großkrediten — und damit die 
K WG. aufgezeigte Liquiditätsgefüge die Ordnung  Konzentrierung des Risikos auf wenige Kredite — 
des gesamten BonkSystt-mq und die Eingliederung  auszuschließen, Fehlinvestitionen zu verhindern 
der emzelnenKreditinstitute in das Banlr-,ystem ent-  und unerwünschte persönliche Einflüsse aus-
scheidend mitgestaltet. Darüber hinaus werden  zuschalten. 
durch die Liquiditätsauffassung des K WG. letzte  Nach § 9 müssen Namen und Firma derjenigen Kreditnehmer dem 
und grundlegende Fragen der Volkswirtschaft wie  Reichskommissrr angezeigt werden, deren Gesamtverschuldung bei dem 
die nach der Finanzierung des Produktionsprozesses  einzelnen Kreditinstitut im Laufe von 2 Monaten 1 Mill. 9LK übersteigt. 
angeschnitten.  Kredite an denselben Kreditnehmer sollen 10 v. H., bei Kredit-

instituten mit einer Bilanzsumme bis 500000 A£ 15 v. H. des haften-
Im KWG kommt die Wandlung in den herkömmlichen Liquiditäts-  den Eigenkapitals nicht überschreiten (§ 12 In Verbindung mit der 

anschauungen deutlich zum Ausdruck. Der Liquiditätsbegriff wird nicht  3. Bek. des Aufsichtsamts v. 24. 6. 1930 [RA. Nr. 149]). Kredite, 
mehr ausschließlich auf den „Grundsatz der Selbstliquidierbarkeit" ab-  welche die festgesetzte Grenze übersteigen, bedürfen unbeschadet der 
gestellt, sondern zu einer durch die Rechtsordnung festgelegten Kategorie  Rechtswirksamkeit des Kreditgeschäfts der Zustimmung sämtlicher 
gestaltet. Der § 16 des KWG bestimmt, daß die Kreditinstitute eine  Geschäftsleiter und sind dem ReichakomnA er anzuzeigen. 
Barreserve (Kassenbestand sowie Guthaben bei der Reichsbank und  Schließlich dürfen auch die Gesamtverpflichtungen abzüglich der 
den Postscheckämtern) unterhalten müssen, die vom Aufsichtsamt auf  greifbaren Mittel ein vom Aufsichtsamt zu bestimmendes Mehrfaches 
nicht mehr als 10 v. H. der Verbindlichkeiten (ohne Spareinlagen) fest-  des haftenden Eigenkapitals nicht überschreiten. 
gesetzt werden darf. Daneben — und das ist die entscheidende Wendung 
— ist eine Liquiditätsreserte zureiten Grades in Form von reichsbank-  Von größter Bedeutung für die Kreditkontrolle und die Offenlegung 
fähigen Handelswechseln und Wertpapieren, die nach § 21, Ziff.3 des  der Geschäftsgebarung ist die gesetzliche Verpflichtung zur Einreichung 
Bankgesetzes zum Lombardverkehr beider Reichsbank zugelassen werden  von Bilanzen beim Reiehsbankdirektorium (§ 20 In Verbindung mit der 
können, zu halten, die auf höchstens 30 v. IL der Verbindlichkeiten  10. Bekanntmachung des Reichskommissars v. 17. 3. 1937 [RA. Nr.67] 
fixiert werden darf. Damit sind also die lombardfähigen Wertpapiere  und dem Erl. des Reichs- und Preußischen Wirtschaftsministers betreffend 
liquiditätsmäßig den rediskontfähigen Werj,-In  gleichgestellt worden.  Vereinfachung der Sparkassenstatistik v.20.3.1937[I,1424f37 Ministerial-
Der Liquiditätsrang erstklassiger Wertpapiere ist aber noch dadurch  bl. f. Wirtschaft S. 97]). Dabei Ist die Verpflichtung je nach der Größe 
erhöht worden, daß die Reichsbank durch das G. zur Anderung des  und Art der Kreditinstitute abgestuft. Grundsäbiüch müssen alle Kredit-
Bankg. v. 27. 10. 1933 (BGBl. II 8.827) ermächtigt worden ist, fest- institute Jahresbilanzen einreichen; nur Genossenschaften, deren Bilanz-
verzinsliche Wertpapiere am offenen Markt zu kaufen und zu verkaufen  summe 0,5 Mill. AA nicht erreicht, sind befreit; Monatsausweise müssen 
und diese sowie ihre Lombardforderungen in die Notendeckung ein-  alle Kreditinstitute einreichen, deren Verpflichtungen 2 Mill. 7111 Über-
zubeziehen. Durch diese Ermächtigung der Reichsbank zur Offen-  schreiten, außerdem alle Sparkassen und Zeutralkassen. Bei Genossen-
Markt-Politil hat der Markt für festverzinsliche Wertpapiere wiederum  schaften erstreckt sich die Verpflichtung aui alle Institute, deren Bilanz-
eine solche Stärkung erfahren, daß der Liquiditätscbarakter der Wert-  summe über 10 Müll. AA liegt. Alle Kreditinstitute, die keine Monats-
papieranlage der Kreditinstitute auch marktmäßig gestützt wird.  ausweise einreichen, müssen Rohbilanzen zum 30. Juni des Jahres ab-

Während es sich bei den Liquiditätsvorschriften des KWG um eine  geben. Hiervon befreit sind wiederum nur Kreditinstitute mit einer 
allgemeine, alle Kreditinstitute angehende Regelung handelt, besteht  Bilanzsumme bis zu 0,5 Mill. AA, außerdem die Bodenkreditinstitute, 
daneben für die Sparyirogruppe eine unmittelbar im Anschluß an die  soweit sie Angaben über ihr Emissionsgeschäft im Reichsanzeiger ver-
Bankenkrise des Jahres 1931 durch NotVO. v. 6. 10. 1931 (RGBI. I  öffentlichen, die eingetragenen Genossenschaften und einige kleine 
S. 53'7 dekretierte Anweisung für die Haltung von Liquiditätsreserven  Sondergruppen' 
bei Sparkassen und Girozentralen. Danach sind die Sparkassen ver-
pflichtet, mindestens 10 v. H. der Spareinlagen und 20 v. H. der sonstigen 
Einlagen als Liquiditätsreserve bei der zuständigen Girozentrale an-
zulegen'). Die regionalen Girozentralen haben die Liquiditätsreserven 
der Sparkassen von ihrem übrigen Vermögen getrennt auszuweisen und  Dem Reichskolnm;ear für das Kreditwesen ist 
zur Hälfte bei der Deutschen Girozentrale — Deutsche Kommunalbank  durch den § 38 des K WG auch ein weitgehender 
und zur Hälfte in völlig flüssigen Werten, vornehmlich Privatdiskonten,  zinspolitischer Einfluß eingeräumt worden. Der 
anzulegen. Die Deutsche Girozentrale ihrerseits ist verpflichtet, die 
Einlagen der regionalen Girozentralen auf den sog. Liquiditätskonten  Reichskommissar kann Mehrheitsbeschlüsse der 
(U-Konten) zur Hälfte bei oder durch die Reichsbank und zur anderen  Spitzenverbände über die Geschäftsbedingungen 
Hälfte in völlig flüssigen Werten anzulegen.  und über den Wettbewerb für allgemein verbindlich 

Die Liquiditätsvorschriften für die Sparkassenorganisationen gehen  erklären. Falls ein Mehrheitsbeschluß nicht zu-
nicht etwa als spezielle Regelung den allgemeinen Richtlinien des KWG 
für die Liquidität vor; andererseits haben sie auch nicht durch das später  stande kommt, kann er entsprechende B estim-
erlassene KWG als überholt zu gelten. Die Anweisungen für die Haltung  mungen für die Kreditinstitute und deren Spitzen-
von Liquiditätsreserven bei der Spargirogruppe und die Lfquiditäts-  verbände erlassen. 
grundsätze des KWG haben gleichzeitig nebeneinander Geltung, weil 
sie auf ganz verschiedenen Ebenen liegen. Die Sparkassenvorsebriften  Die zInspolitische Einwirkungsmöglichkeit des Reichskommissars 
haben die Gesamtliquidität einer vertikal organisierten Bankgruppe und  bleibt freilich nur auf die Zinssätze der bankmäßigen, im Wege des Bonto-
den Anschluß einer bisher in vieler Hinsicht ein Eigendasein führenden  korrentkredits sich vollziehenden Finanzierungsformen und der bank-
Bankorgauisation an die Zentralbank — als letzte Liquiditätsreserve  mäßigen Formen der Geldkapitalbildung beschränkt. Die Zinssätze der 
der Volkswirtschaft — im Auge. Das KWG dagegen strebt nach Wahrung  marktmäßigen Finanzierungsformen bilden sich völlig unabhängig davon, 
der Einzelliquidität jedes Kreditinstitute im Rahmen des gesamten  sind aber ihrerseits das Ergebnis zinsbeeinflussender Manipulationen, die 
Kreditsystems. Außerdem liegt der Schwerpunkt der Liquiditätsvor-  infolge eines immer umfassender gestalteten Systems wirtechafte-
acbriften des KWG mehr in der grundsätzlichen Stellung zum Liquiditäte-  politischer Eiuwirkungsmöghichkeiten von verschiedenen Seiten her ein-
problem als in der Durchsetzung einer bestimmten LGluiditätsrate, die  greifen können, z. B. der Emissionssperre, der Offenmarktpolltik, des 
vom Aufsichtsrat vorläufig noch gar nicht festgesetzt worden ist. Der 
grundsätzlichen Haltung des KWG ist aber bereits auch in den Liquiditäts-  samten 

Zin en Einsatzes von Reichsbankkrediten. dedi Ba  I n Rahmen der ge-

vorschriften für die Sparkassenorganisationen Rechnung getragen worden,  §amten Zinspolitik erhält die Befugnis eine ela tische  nuniassu  noch 
indem in der 1. V0. zur Durchführung und Ergänzung des Reichs G. über  § 38 dadurch ihren Sinn, daß darob sie eine Glase marktmäßige Anpassung der 

das Ereditmesen v. 9. 2. 1935 (RGBI. I B. 205) bestimmt wurde: „Auf  von Haus aus starren Bankeukonditionen an die marktnuä03ge Line• 
die von den Spar- und Girokessen nach § 5 Aha. 2, Satz 2 des Art.1 im  gestaltarg gewährleistet wird. 

Kap. I des 5. Teils der VO. des Reichspräsidenten v. 6. 10. 1931 unter-  So wurde vor allem durch Initiative des Banken-
haltenen LiquidItätaguthaben können die Spar- und Girokassen bis zur 
Hälfte den Bestand an Wertpapieren anrechnen, die der Reichswirt-  kommi4sars ein Beschluß des Zentralen Kredit-
schaftaminister bestimmt". Als anrechnungsfähige Wertpapiere sind  ausschusses — dem auf Grund der Abkommen 
bisher die 411,% Reichsanleihen von 1935, 1937 und 1938 bestimmt  zwischen den Spitzenverbänden die Befugnis zu-
worden. 

liquide  steht, Höchst- und Normalsätze festzusetzen en 
Auf die Dauer kann kein Kreditinstitut li q  vom 28. Februar 1935 herbeigeführt, der — den 

bleiben, wenn nicht gleichzeitig die Sicherheit und  allgemeinen Zinssenkungstendenzen auf den Kredit-
Rentabilität (im Sinne von mindestens Kosten  märkten folgend — die Bankenzinsen mit Wirkung 

vom 1. März 1935 herabsetzte: im Spareinlagen-
') Den Sparkassrn ist außer der Haltung von Liquiditätsreserven  geschäft wurde allgemein der Zinssatz um 1/g % 

bei der Girozentrale noch vorgeschrieben, mindestens 30 v. H. der  gesenkt, die Belastung der kreditnehmenden Wirt-
Spareinlagen und 50 v. U. der sonstigen Einlagen in flüssigen Werten  Schaft wurde hauptsächlich durch die Herab-
überhaupt — dabei werden die Liquiditätsreserven mitgerechnet —  0  0 
ananzulegen. 1egen, setzung der Kreditprovision von /a /a auf 1 /a /o 
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pro Monat vermindert, was eine jährliche Ent- stelle des Anleihestricks selbst Werte anderer Art oder Geld verteilt 
werden. Die etwaige Verpflichtung der Gesellschaft zur gleichzeitigen 

lastung von 1/, 0/„  ausmacht.  Überweisung der „Übergewinne" aus dem der dreij ährlgen Ansammlungs-
Eine Neufassung der vielfach abgeänderten  periede folgenden Geschäftsjahr an den Anleihestock bleibt jedoch 

Abkommen zwischen den Spitzenverbänden ist  trotz gleichzeitiger Ausschüttung aus dem Stock unberührt. 
durch das Zins- und Wettbewerbsabkommen v. 22.12.  Nach der 3. VO. zur Durchführung und Er-
1936 (RA. Nr. 299) zustandegekommen und vom  gänzung des AnleihestockG. v. 9. 12. 1937 (RGB1. I 
Reichskommissar für verbindlich erklärt worden.  S. 1341) wird die Ausschüttung für die ersten 
Die zurzeit geltenden Zinssätze sind durch einen  3 Jahre in Form von Steuergutscheinen vor-
Beschluß des Zentralen Kreditausschusses vom  genommen. Diese werden vom Reich im Austausch 
gleichen Tage niedergelegt worden.  gegen den angesammelten Anleihestock zum Nenn-

Durch den § 10 des Habenzinsabkommens, das den II. Abschnitt  wert der Golddiskontbank übergeben. Die Steuer-
des Zins- und Wettbewerbsabkommens bildet, ist dem Bankenkommissar  gutscheine sind in den Rechnungsjahren 1941 bis 
die Befugnis übertragen worden, den Kreditgenossenschaften, Privat-  1945 auf die meisten Reichssteuern anrechnungs-
bankfirmen und kleineren und mittleren Banken eine Überschreitung  fähig. Bis zum Ende des Jahres 1937 können die 
der Höchstzinssätze — den sogenannten Zinsvoraus — zu bewilligen;   die Testsetzung der Sehe des Zinsvorsprungs steht ebenfalls dem Banken-  für den Anleihestock eingezahlten Beträge auf 
kommissar zu. Der Zinsvoraus ist ursprünglich auf 11,% für alle mit  etwa 100 Mill. AX beziffert werden; die Zahl der 
diesem Vorrecht ausgestatteten Kreditinstitute bemessen worden. In  vom Anleihestockgesetz betroffenen Gesellschaften 
seiner Bekanntmachung v. 4.1. 1937 (RA. Nr. l) hat der Reichskommissar 
dann den Zinsvoraus für Spareinlagen bei Kreditgenosseuschaften auf  beläuft sich auf nicht ganz 200. 
r1,% ermäßigt. Die Manipulation des Zinsvoraus überträgt dem Reichs-  Die Bedeutung des Anleihestockgesetzes er-
kommissar, abgesehen von ihrer zinspolftiseben Bedeutung, ohne Zweifel  SChÖ ft sich indes nicht darin, Mittel für öffentliche 
eine wichtige Handhabe bei der Regelung des Wettbewerbs; die all  P 
gemeinde 7rItIdsäue für den Wettbewerb unter den Kreditinstituten  Zwecke zu mobilisieren. Neben die l,nmittelbare 
sinn außerdem in dem mit dem Zinsabkommen verbundenen wett-  Wirksamkeit des Fonds  als  Nachfragefaktor 
bewerbsabkommen niedergelegt.  am Rentenmarkt tritt der Gesichtspunkt durch 

das Anleihestockgesetz den Anlagebedarf des 

II. Gesetz zur Änderung des Bankgesetzes vom  Publiknm5  von den Aktienmärkten auf die 
27. 10. 1988 (RGBI.11 S. 827)  Rentenmärkte hinzulenken  oder zumindest die 

bisher in Zeiten des Wirtschaftsaufschwungs 
Infolge des Wandels in den Liquiditäts-  übliche einseitige Bevorzugung der Aktienmärkte 

anschauungen ist die Reichsbank durch Ab-  hintan zu halten. Durch den Zwang, aus den 
änderung des BankG. v. 30. B. 1924 (RGB1. II Mitteln der „Überdividende" einen Anleihestock 
S. 235) ermächtigt worden, festverzinsliche, zum  bilden zu müssen, soll die Dividendenausschüttung 
Börsenhandel zugelassene Wertpapiere ans offenen  überhaufit in Grenzen gehalten und so einer auf 
Markt zu erwerben (§ 21, Ziffer 3 des Bankg.) und  übertriebenen Dividendenhoffnungen begründeten 
diese ebenso wie die Lombarddarlehn in die Noten-  Aktienhausse entgegengewirkt werden, die ihrer-
deckung einzubeziehen. (§ 28 des BankG.) Zwar  seits wieder zu einer Bevorzugung der Aktien-
hat die Reichsbank von dieser Befugnis zur Offen-  märkte führen würde. Denn jede Schwächung 
Markt-Politik nur in ganz geringem Umfang Ge-  des Rentenmarktes wäre bei der besonderen 
brauch gemacht, weil die Effektenmärkte infolge  Stellung, die der Rentenmarkt gerade gegenwärtig 
der Liquidisierung der Wirtschaft und der stei-  für die Finanzierung der staatlichen Aufgaben 
genden Sparkapitalbildung ganz von selbst ihre  einnimmt, wirtschaftspolitisch nicht zu verant-
Funktionsfähigkelt wiedererlangt haben. Es be- worten. 
steht aber kein Zweifel darüber, das die Fähigkeit 
und Bereitwilligkeit der Reichsbank zur Offen-
Markt-Politik  eine  nicht  zu unterschätzende  B. Sonstige auf die Lenkung des Geld- und 
psychologische Stütze des Rentenmarktes bildet.  Kapitalmarkts abgestellte Einzelmaßnahmen 

I. Emissionskontrolle 
M. G. über die Gewinnverteilung bei Kapitalgesell-
schaften (AnleihestockG.) v. 4. 12. 1934 (RGBI. I  Bei der tatsächlichen Machtfülle, über die die 
S. 1222)  Reit•hsregierung als autoritäre Regierung verfügt, 

hat sich eine ausdrückliche gesetzliche Dekretierung 
Nach diesem Gesetz haben die Kapitalgesell-  der für die Kapitalmarktpolitik und Investitions-

scha'ften mit einem Kapital von Tiber 100000 Al(  kontrolle so überaus wichtigen allgemeinen Emis-
den über 6 v. H. hinausgehenden Teil der Gewinn-  sionssperre erübrigt. Mehr und mehr treten neben 
ausschüttung an die Golddiskontbank für Rechnung  gesetzgeberische Maßnahmen rein administrative 
der gewinnberechtigten Aktionäre zu überweisen.  Regelungen, weil sie weit weniger grundsätzlich 
Ist im Vorjahr bereits eine über 6 v. H. hinaus-  gefaßt zu werden brauchen und den Gegenwarts-
gehende Dividende ausgeschüttet worden, so ist  bedüifnissen leichter angepaßt werden können. 
nur der über den Vorjahrssatz hinausgehende Teil  So hat die Reichsregierung durch einen Kabinetts-
zu überweisen; in keinem Fall darf die Bar-  beschlug vom 31. 5. 1933 eine unter Führung des 
ausschüttung 8 v. H. übersteigen. Die Golddiskont-  Reirbgbankpräsidenten stehende Kommission ein-
bank hat die überwiesenen Beträge in Anleihen  gesetzt, die „insbesondere allein und autoritativ 
des Reichs oder solchen Anleihen anzulegen, deren  bevollmächtigt sein soll, alle den Geld- und 
Verzinsung vom Reich gewährleistet ist oder bei  Kapitalmarkt betreffenden Angelegenheiten zu 
denen das Reich die zur Sicherung des Dienstes  regeln und zu überwachen, damit nicht Störungen 
der Anleihe erforderlichen Beträge dem Anleihe-  des Geld- und Kapitalmarkts durch falsche Dis-
schuldner im Falle eines Verzugs des Aufbringungs-  positionen oder Eingriffe nicht verantwortlicher 
pflichtigen überweist. Die Golddiskontbank ver-  Stellen eintreten". 
waltet den so gebildeten  ,Anleihestock" treu-  Dadurch wurde die Grundlage geschaffen für 
händerisch für die Gesellschafter. Die Geltungs-  eine zielbewußte, nach kapitalmarktpolitischen 
dauer des Gesetzes war ursprünglich auf 3 Jahre  Gesichtspunkten ausgerichtete Handhabung der 
festgesetzt worden, wurde aber später um weitere  bereits vorhandenen und später neugeschaffenen 
3 Jahre verlängert (G. zur Änderung des Anleihe-  gesetzlichen  Einwirkungsmöghrl,keiten  auf  die 
stockG. v. 9. 12. 1937 [RGB1. I S. 1340]); dabei  Emissionstätigkeit. 
wird vom ersten Jahresabschluß ab gerechnet, 
der dem Inkrafttreten des Gesetzes folgt.  Im einzelnen können °̀° sen gesetzlieben ünterlagen herangezogen 

werden: 
Der im verlauf von je drei Jahren angesammelte Anleihestock ist  1. § 795 des BGB. in Verbindung mit § 6, Abschnitt 1, Kap. III 

nach den für die Gewinnverteilung geltenden Grundsätzen der Gesell-  der 4. NotVO. des Reichspräsidenten v. S. 12. 1931, wonach Inhaber-
schaft nach weiterer Anordnung des Reichswirtschaftsministers auf-  schuldverschreibungen nur mit Genehmigung der Reichsregierung in den 
zuteilen. Der ReIchswirtsehaftsminister kann auch bestimmen, daß an  Verkehr gebracht werden dürfen. 
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2. Art.1 der 1. D70. zum G. Tiber die Durchführung einer Zins-  zahlende Entschädigung in Höhe von 2% des Nennwerte gewä  werden. 
ermdßigung bei Kreditanstalten v. 1. B. 1935 (BGBl. 18. 346), wonach  Den Banken und denjenigen Emittenten der öffentlichen Hand, die den 
der bei einer Kreditanstalt vorhandene Bestand an noch nicht begebenen  Erlös an Kreditanstalten zur Ausgabe von Hypotheken und Grund-
Schuldverschreibungen - nicht aber die bereits im 'Umlauf gewesenen  schulden und zum Erwerb von Forderungen gegen öffentlich-rechtliche 
und zurückgeflossenen Pfandbriefe - nur mit Zustimmung des Reichs-  Körperschaften verwendet hatten, wurde die Verpflichtung auferlegt 
wirtschaftsministers in Verkehr gebracht werden darf.  (§ 7 des G. über die Durchführung einer Zinsermäßigung und § 8 des 

3. § 78 der Deutschen Gemeindeordnung v. 80. 1. 1935 (BGBl. I  G. über Zinsermäßigung bei den öffentlichen Anleihen), die eich aus der 
S. 49) in Verbindung mit § 13 des Gemeindeumschuldurgs0. (in der Neu-  Annahme des Angebots ergebende Zinsersparnis an ihre Schuldner 
fassung des 3. 0. zur Änderung des Gemeindeu  ehtddtings0. v. 29. 3.  weiterzuleiten. m   

1935 [BGBl. I S. 4561). Nach § 78 der Deutschen Gemeindeordnung  Obgleich der Grundsatz der Freiwilligkeit ge-
bedarf die Gemeinde zur Aufnahme von Darlehn der Genehmigung der  g 
Aufsichtsbehörde; nach § 13 des Gemeindeumschuldungsgesetzes darf  wahrt blieb - im Gegensatz zu den Zinssenkungs-
die Genehmigung der Aufsichtsbehörde nur mit vorheriger Zustimmung  maßnahmen durch die Notverordnungen -, brach-
des Reichsministers des Innern und des Reichsministers der Finanzen ten die Konversionsgesetze einen vollen Erfolg. 
erteilt werden. 

4. § 1 der V0. über die Börsen-, Hypothekenbank- und schiffspland-  Weit weniger als 1 v. H. der Gläubiger lehnte das 
brielbankau/sticht v. 28. 9. 1934 (BGBl. 15.863), die die Aufsicbt Tiber  Angebot ab. Dieses Ergebnis ist ohne Zweifel 
die Pfandbriefanstalten von den Landesregierungen auf den Reichs-  dein Umstand zu verdanken, daß Zeitpunkt und 
wirtschaftsminfster überträgt.  Ausmaß der Zinssenkung den natürlichen Tenden-

5. § 1 und § 2 des 0. über Staatsbanken v. 18. 10. 1935 (BGBl. I  zen der Marktlage entsprochen haben und der 
S. 1247), wonach der Reichswirtschaftsminister ermächtigt wird, be-
stehende Staatabankgesetze und ihre Satzungen zu ändern, und die  Gesetzgeber den Emittenten die Handhabe dazu 
Aufsicht über die Staatsbanken übernehmen kann.  bot, die Aktion umfassend und schlagartig durch-

6. Art.4 der V0. zur Durchführung und Ergänzung des Anleihe-  zufiihren. 
stockß. v. 27. 2.1935 (BGBl. I S. 316), der für die Ausgabejunger Aktien 
die Genehmigung des Reichswlrtechaftsministers vorschreibt. 

7. Der Einfluß auf die Zulassungsstellen zum Börsenverkehr.  b) G. über Hypothekonzinsen 

Nichtbetroffen von der Emissionskontrolle sind grundsätzlich Reichs-  Mit dem G. über Hypothekenzinsen v. 2. 7. 1936 
anlefhen; Genehmigungen wurden - natürlich immer nach sorgfältiger  (RGB1. I S. 533) wurde auch die Zinssenkung am 
Prüfung der Marktreife - erteilt für einige Länderanleihen, für industrielle 
Emissionen, die der Finanzierung von Vierjahresplanprojekten dienten,  nicht organisierten Kapitalmarkt durch Hilfe-
rind mitunter für Pfandbriefemissionen.  Stellung des Gesetzgebers vorwärtsgetrieben. Auch 

hier wird auf einen 1,nmittelbaren gesetzlichen 

II. Zinssenkung  Zwang verzichtet.  Die Zinsbedingungen sollen 
g  vielmehr grundsätzlich durch freiwillige Verein-

a) G. über dieDurchführung einer zinsermäßig-ung hol Kreait-  barurig zwischen Gläubiger und Schuldner privater 
anstalten v. 24.1.1935 (RGB1.I 5.45) und G. über Zins.  Hypothekendarlehn neu geregelt werden. 
ermäsigung bei den öffentlichen Anleihen v. 27. 2. 1936 
(RGB1.I 5.286)  In den Fällen, In denen sich Schwierigkeiten ergeben, kann der 

Einleitende Maßnahmen Zu einer all emeirien  Richter auf Antrag') vermittelnd eingreifen (Institution der richterlichen g  Vertragshilfe). Erst wenn auch dies nicht zum Ziele führt, ist schließ-
Zinssenkung waren:  lieh dem Richter die 3föglichkeit gegeben, einen angemessenen 

Zinssatz festzusetzen. Als Richtschnur gilt nach der 1. D0. des 
1. die Emission von 4%igen Obligationen des  0. v. 2.7.1936 (BGBl. I 5.536) ein Zinssatz von 5% für erststellige 

Gemeindenm5chuldungsverbandes, die der Um-  und 511:%  bis 6% für zweitstellige Hypotheken. (Als zweitstellig gilt 
SGhuldu  und Fundierung von rund 3 Mrd.  fG die Hypothek, die ganz oder zum überwiegenden Teil über 50 v. H. g  des Grundstückswerte liegt, allerdings unter der Voraussetzung, daß 
Gemeindeschulden diente (vgl. G. über die Um-  dieser Nachteil nicht durch andere, zusätzliche Sicherheiten wettgemacht 
Wandlung kurzfristiger Inlandsschulden der Ge-  wird.) Vom Gesetz nicht berührt werden die Sicherungshypotheken, 
meinden [GemeindeumschuldungsG.] V. 21. 9. 1933  Forderungen, die zur Deckung von Auslandsanleihen dienen, und Forde-

rungen der Kreditanstalten, die den Hypothekenzins bereits auf Grund 
[RGB1. I S. 647]) ;  der Konversionsgesetze vom Felbjahr 1935 ermäßigt haben. Hypo-
2. die laufende Aus abe 41 ° 1  Osthilfe-  thekenkredite von Instituten, die staatlicher Aufsicht unterliegen, oder g  /o ger  von öffentlichen Gebietskörperschaften werden insofern einer Sonder-

Entschuldungsbriefe der DeutsAA Rentenbank  regelung unterworfen, als der Aufsichtsbehörde die Aufgabe obliegt, 
zur Ablösung der Gläubigerrechte an nmschuldungs-  die Zinssenkn n entsprechend den Vorschriften des Gesetzes voran-
bedürftigen landwirtschaftlichen Betrieben des  zutreiben. 
deutschen Ostens. (Später wurde dann auf Grund 
des G. zur Regelung landwirtschaftlicher Schuld-  Ul. Kündigungssehutz und gesetzliche Stundung für 
verhdltnisse v. 1. 6. 1933 [RGBL I S. 331] eine  HypothekenforderungenuntlAufwertungsfälligkeiten 
ntnfaeeende Sanierung der landwirtschaftlichen 
Betriebe durch Ausgabe 4 %iger Ablösungsschuld-  a) 3. G. über einige Maßnahmen auf dem Gebiete des Kapital-
verschreibungen eingeleitet);  verkehrs v. 13.12. 1935 (RGB1. I, 5.1467) 
3. die Umwandlung der im Inland umlaufenden  Bereits durch die 4. NotVo. v. 8.12. 1931 wurde zusammen mit 

(mit 6 0/,. und darüber verzinslichen Dolltlrbonds  der zwangsweisen Herabsetzung der Zinsen ein gesetzlicher Kündigunge-
 )  Schutz bis 31. Dezember 1933 für die betroffenen Hypothekenforderungen 

in vorwegend 41/27--5 %ige Reichsmarkschuld-  ausgesprochen. Durch die NotV0. v. 11. 11. 1932 wurde dann fur die 
verschreibungen;  fälligen oder fällig werdenden, vor dem 12. November 1932 begründeten 

Hypotheken eine gesetzliche Stundung bis 1. April 1934 ausgesprochen. 
4. die Ablösung der 7 %igen Reichsanleihen  Dabei erhielt der Gläubiger das -Recht, auf Antrag beim Amtsgericht 

von 1929 und des größten Teile der Reichs-  ganz oder teilweise eine vorzeitige Fälligkeit zu erwirken. Dem Amts-
gericht war für seine Entscheidung die Pflicht auferlegt, die wirtschaft-

neubesitzanleihe durch eine 4 °/o•g  liehe Lage des Gläubigers und Schuldners in Betracht zu ziehen und 
Deutschen Reichs von 1934 (mit Zusatzverzinsung).  einen billigen Ausgleich der widerstreitenden Belange herbeizuführen. 

Durch die sog. Konversionsgesetze wurde eine  Die Rückkehr zu einer normalen Verfassung 
nahezu totale Zinsherabsetzung aller festverzinslichen  des Kapitalmarkts erforderte einerseits gebieterisch 
Wertpapiere erreicht. (Ausgenommen blieben neben  eine Lösung des zwischen Gläubiger und Schuldner 
Aufwertungsschuldenverschreibungen fast nur die  bestehenden Zwangsverhältnisses.  Andererseits 
Industrieobligationen, deren Umlauf jedoch ge-  hätte aber eben diese plötzliche Liquidierung der 
messen am Gesamtumlauf festverzinslicher Wert-  Schuldverhältnisse zu den im Gesetz vorgesehenen 
papiere gering war, und die im Laufe des Jahres  Terminen und die sich daraus ergebende Zwangs-
1936 ebenfalls zum größten Teil infolge der gün-  lage der Schuldner - die vor der Alternative: 
stigen Marktverhältnisse durch individuelle Aktio-  Rückzahlen oder Umschulden gestanden hätten -
nen der Schuldner konvertiert werden konnten.)  ohne Zweifel die Verfassung des Kapitalmarkts 

Diese Großkonversion vollzog eich In der Form, daß die Kredit-  stark beeinträchtigt. Daher mußten durch die 
anstalten, die Schuldverschreibungen begeben hatten - also vor allem  drei Gesetze über eilige Maßnahmen auf dem 
die Bodenkreditinstitute - die gesetzliche Ermächtigung erhielten, ein  Gebiet des Kapitalverkehrs die gesetzlichen Stun-
Konversionsangebot für diejenigen Anleihestücke zu erlassen, die alt  dangen und Kündigungsverbote immer wieder 
6% oder höher verzinslich waren. Für öffentliche Schuldverschreibungen 
wurde das Konversionsangebot gleich im Gesetzestext formuliert. Das  erneuert werden. Durch das dritte Gesetz über 
gesetzliche oder bn Wege der Ermächtigung erlassene Konversions-
angebot galt als vom Gläubiger angenommen, wenn es nicht Innerhalb 
einer,Frist von 10 Tagen abgelehnt wurde. Der neue Zinssatz belief  1) Den Antrag kann der Eigentüaer des belasteten Grundstücks, 
sich auf 41f,%. Allerdings mußte dem Gläubiger eine einmalige bar zu  der persönliche Schuldner oder der Gläubiger stellen. 
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Einnahmen Das Reiths- Zu Beginn des Jahres  schaftsbelebung gesunden kann. Deshalb setzte 
ft 1933  waren  die Fi-  sie auf der einen Seite den öffentlichen Kredit ein, 

aas 5tgUtn u.3oüen nanzen der öffentlichen  um die Wirtschaft durch großzügige Arbeits-
i;oa _  ,5ou  Verwaltung in einem  beschaffung wieder in Gang zu bringen, und stellte 

Zustand katastrophaler  auf der anderen Seite auch die Steuerpolitik in 

E i 

Unordnung.  Die Ein-  den Dienst der Wirtschaftspolitik. Je mehr die 
nahmen waren in den  Beschäftigung zunahm, desto mehr verminderten 

tao  ,200  vorangegangenen Jahren  sich die Ausgaben für Arbeitslosenunterstützung; 
trotz der Einführung  die Steuereinnahmen wuchsen. Damit war der 

ocu  �•� o0o  neuer Steuern und trotz  Ansatzpunkt für die Neuordnung der öffentlichen 
,I  Erhöhung der Steuer-  Finanzwirtschaft gegeben. Die Verschuldung aus 

tarife immer weiter zu-  der Krisenzeit wurde abgebaut oder konsolidiert. 
�  rückgegangen. Das ge-  Die kurzfristigen Verpflichtungen, die für Arbeits-

samte Aufkommen an  beschaffung, für den Aufbau der neuen Wehrmacht 
soo �;;�tQ•,s•�r,9 � , 6, Reichs-, Landes- und  usw. eingegangen worden waren, wurden teilweise 

Gemeindesteuern,  das  durch langfristige Anleihen abgelöst; die Ge-
im Jahre 1930/31 13,5  meinden haben nach einheitlichen Gesichtspunkten 

einige Maßnahmen auf dem Gebiet des K apital-  Schon durch das sogenannte Fdiligkeits9. v. 18. 7. 1930 (BGBl. I 
verkehrs ist für Hypotheken und Grundschulden  S 300) ist dem Gläubiger grundsätzlich das Recht zur Kündigung seiner 

Aufwertungsforderungen zum 31. 12. 1931 zugebilligt worden. Dem 
das Kündigungsverbot grundsätzlich bis 31. De-  Schuldner stand jedoch die Möglichkeit offen, innerhalb einer Frist 
zember 1938 verlängert worden.  So weit H ypo- von 3 Monaten nach Zugang der Kündigung bei der Aufwertungsstelle 
theken und Grundschulden, die vor dem 12. 11.  eine Zahlungsfrist bis längstens 31. 12.1934 zu beantragen. Diese Frist 

wurde dann durch das 2. O. über einige Maßmuhmm au/ dem Gebiet 
1932 begründet worden sind, vor dem 1. Juli 1939  des Kapitalverkehrs v. 20.13.1934 (RGBI. I 8.1255) bis zum 31.12.1936 
fällig werden, gelten sie als bis zu diesem Termin  verlängert  Freilich mußte der Schuldner den Antrag erneut stellen; 
estundet. Dabei macht sich aber im Verlauf der  außerdem  durfte  die  Bewilligung  nur  erte ilt werden,  wenn  der  Schuldner  g  Tiber die zur Rückzahlung des Anfwertungsbetrages erforderlichen 
verschiedenen Stundungs- und Kündigungsschutz-  Mittel nicht verfügte und auch nicht in der Lage war, sie sich zu Be-
dekrete deutlich die 'Tendenz bemerkbar, den  Umgangen zu verschaffen, die ihm billigerweise zugemutet werden 
Grundsatz des Schuldnerschutzes zu lockern und  konnten. 
auch dem berechtigten Gläubigerinteresse mehr  Die VO. zur Regelung der dufwertungsfänigkeften v. 21. 12. 1936 
und mehr Rechnung zu tragen.  (RGBI. I S. 1121) strebt nun eine endgültige, aber keineswegs generelle, 

Nach der gegenwärtigen Rechtslage besteht sowohl für den vom  vielmehr immer den Bedürfnissen des Einzelfalls gerecht werdende 
%ündigungsschutzs-wie auch für den von der Rückzahlungssperre be- Lösung an. Die Fälligkeit der noch schwebenden Aufwertungsschulden 
troffenen Gläubiger die Möglichkeit,'von seiner Stillhaltepflicht frei-  tritt nicht automatisch mit dem 31. 12. en  ein, sondern l bedarf 
zukommen. Auch dem vom Kündigungsschutz betroffenen Gläubiger  noch einmal einer Inkrafttreten reten fckr er schriftlichen Kündigung des Gläubigers 

kann das Amtsgericht auf Antrag gestatten, die Forderung ganz oder  nach dem zum 
der Vierordnung. Die Kündigungsfrist beträgt 

teilweise vorzeitig zu kündigen. Dabei kommt das Bestreben nach  3 Monate ung  Schluß eines Kalendervierteljahrs.tzlich lig. Stehen Die Kündigung macht 

verstärktem Gläubigerschutz besonders dadurch deutlich zum Ausdruck,  die Forderung zunächst ng und 
fällig. Stehen jedoch dem Schuldner 

daß die Gerichte angewiesen werden, den Antrag in der Regel nur dann  keine Mittel zur Verfügung und kann er sie sich auch nicht zu rauch baren 
abzulehnen,v,venn der Schuldner nachweist, daß er auch bei Einsatz  Bedingungen verschaffen, so muß er dem Gläubiger einen brauchbaren 
aller Kräfte nicht in der Lage ist, das Kapital zurückzuzahlen oder  Gegenvorschlag  zur  endgültigen  Regelung  der  Fälligkeit  machen. Lehnt 
z¢ angemessenen Bedingungen umzuschulden auch ein beschränktes  der Gläubiger ab, so kann — wie bei der B:vpothekenzmssenkung — 
Zahlungsvermögen des Schuldners soll für die Schuldentilgung nutzbar  auf die ter zunächst 

Vertragshöfe zurückgegriffen werden. Dabei soll 
gemacht werden.  der Richter zunächst einmal rermittelnd auf beide Parteien einwirken. 

Mißlingt. dieser Versuch, so hat er das Recht, die mangelnde Vereinbarung 
der Beteiligten durch seine Anordnung zu ersetzen. DIe Entscheidung 
des Richters muß von dem Bestreben getragen sein, das Zahlungs-

b)VO. zur Regolung der Aulwertungsfillligkeltenv.21.18.1936  vermögen des Schuldners, auch wenn es nur beschränkt ist, für die 
(ROBI. I 6.1121)  Schuldentilgung m vollem Umhang nutzbar zu machen. Mit Zustimmung 
Der Gesetzgeber war bei dem Bestreben nach  des Gläubigers darf er Abschlaes- oder Teilzahlungen festsetzen und 

Liquidierung der noch vorhandenen Aufwertungs-  Fälligkeitshypotheken m Abzahlunm- oder Tilgungsbypotheken um-
wandeln. Ohne Zustimmung des Gläubigers kann er die ganze Summe 

schulden vor eine ähnliche kapitalmarktpolitische  oder einen Teilbetrag für die Dauer eines Jahres stunden. Scheitern 
Aufgabe gestellt wie bei der hypothekarischen  aber auch diese Lösungsmöglichkeiten an der Zahlungsunfähigkeit des 
Neuverschulden  Auch dieses Problem fand  Schuldners, so kann der Richter die Kündigung, die der Gläubiger 

g  ausgesprochen hat, für unwirksam erklären und die ordentliche Kiin-
daher eine ähnliche Lösung.  digung für den Gläubiger auf zwei Jahre ausschließen. 

11. Ordnung der öffentlichen Finanzwirtschaft 

Olö/lonrn " 

... 1937  ----••••-•-•�-��--� � ,00  Mrd.. � betragen hatte,  begonnen, Reserven anzusammehl und so ihre 1933 1934 1935 1936 1937 
I.tf.'   war im  Jahr 1932/33  Finanzlage für die Zukunft zu sichern. Beson-

auf 10,2 Mrd. Ait ge-  deren Nachdruck hat die Reichsregierung dar-
sunken. Auf der Ausgabeseite erforderte die zu-  auf gelegt, die gesamte Finanzverwaltung und 
nehmende Zahl der Arbeitslosen einen  ständig Steuerw irtsc haft in Reich, Ländern und Ge-
wachsenden Unterstützungsaufwand. Die früheren  meinden zu vereinheitlichen, zu vereinfachen und 
Regierungen hatten versucht, durch Drosselung  in ihrem Wirkungsgrad zu verbessern. Im Zuge 
der Ausgaben und durch Vermehrung der Ein-  der Reichsreform wurden die Länder von Auf-
nahmen die Haushalte ins Gleichgewicht zu  gaben entlastet und dementsprechend ihre Ein-
bringen. Dieser , rein fiskalische" Lösungsversuch  nahmen gekürzt. 
war jedoch  gescheitert und hatte durch seine de-  Die gesetzgeberischen Maßnahmen, die bei dem 
sch aonistische Wirkung den Niedergang der Wirt- Einsatz des öffentlichen Kredits für die Arbeits-

beschaffung, für öffentliche Anlagen, für den 
Die nationalsozialistische Reichsregierung hat  Aufbau der Wehrmacht usw. notwendig waren, 

den „rein fiskalischen" Weg verlassen und die  werden an anderer Stelle behandelt. Dieser Ab-
gesamten finanzpolitischen Maßnahmen zunächst  schnitt beschränkt sich vornehmlich auf die 
in den Dienst der Wirtschaftspolitik gestellt. Sie  Steuergesetzgebung.  Ziel der Steuergesetzgebung 
war sich von vornherein bewußt, daß die öffentliche  in den ersten Jahren der Wirtschaftsbelebung war 
Finanzwirtschaft nicht im leeren Raum, sondern  vor allem, die Steuerngabzubauen,t. die besonders 
nur auf der Grundlage einer allgemeinen Wirt-  produktionshemmend wirkten oder einer Aus-
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dehnung der Beschäftigung im Wege standen. Die  3. Zugunsten kinderreicher Famili e wurd e Steuer-
Steuer für neue Personen-Kraftfahrzeuge wurde be- ermäßigungen eingeführt: bessere Staffelung 
seitigt U msatzsteuer, Grundsteuer für die band-  der Tarife und Erhöhung der Einkommens-

wirtschaft,  Hauszinssteuer  und  Schlachtsteuer  grenzen (§§ 33 und 48) nach der Zahl der 
wurden teilweise gesenkt, kurzlebige Wirtschafts-  Kinder. 

Eguter des Anlagevermögens und Ersatzbeschaf-  In  der  Änderung  des F,inkommensteuerG. v. 1. 2. 1938 sind 
ungeen wurden steuerlich begünstigt, die Haltung  weitere Verbesserungen bevölkerungs-, sozial- und rassepolltischer 
von Hausgehilfinnen erleichtert.  Art eingeführt worden. Erleichterungen fUr ledige MUtter und für 

Gleichzeitig Steuergesetzgebung  wurden in der Steuer esetz eb nichtverheiratete Frauen, die das 50. Lebensjahr vollendet haben. 
g  g  g  Verwitwete oder geschiedene Männer werden bereits vom 50. (frUher 

Sozial- und bevölkerungspolitische Forderungen  vom 55.) Lebensjahr an nicht mehr als Ledige besteuert. Fur die 
und andere Ziele des Nationalsozialismus verwirk-  Gewährung von Kinderermäßigungen ist die unbeschränkte Steuer-
licht. Die Familienermäßigungen wurden bei der  pflicht nicht mehr Voraussetzung. Für Kinder, die Juden eIud 
Einkommen-, Bürger-, Ver mögen- und Erbschaft-  wird keine Kinderermäßigung mehr gewährt. 

steuer ausgebaut oder überhaupt erst neu ein-  4. Der Steuerabzug vom Kapitalertrag ist im 
geführt. Den gleichen Zielen dienten Maßnahmen  neuen Einkommensteuergesetz auf Gewinne aus 
außerhalb der Steuergesetzgebung: um die Ehe-  G. m.b. H.-Anteilen ausgedehnt worden (§ 43). 
schließungen zu fördern, hat man die Einrichtung  Außerdem ist die Steuerermäßigung, die nach 

von Ehestandsdarlehen geschaffen; neuerdings ist  § 57 Eink5tG.1925 bei eine m Gesamteinkommen 
mit der Gewährung von (laufenden und einmaligen)  bis zu 20000 A X für Gewinne aus Anteilen 
Kinderbeihilfen der erste Schritt zu einem groß-  einer G. m. b. H. gewährt wurde, weggefallen. 
Zügigen Syste m des Familienlastenausgleichs getan  Der Grund für diese Änderungen ist neben der steuerlichen 
worden.  Nach nationalsozialistischer Auffassung  Vereinfachung die Förderung des Gedankens der 'Umwandlung 
muß sich in der Wirtschaft in größte m U mfang  von Kapitalgesellschaften in Personalgesellseliaften. 

das Prinzip der persönlichen Verantwortung durch-

setzen. U m die W andlungen in diesem Sinne zu  Das IiörperschartsteuerG. v. 16.10.1934 (BGBl.1 S. 1081) 

von Kapitalgesellschaftenm  wurden  m a  steueglichd be ü stimg  Die wichtigsten Neuerungen gegenüber dem 
it' Kö  erschaftsteuerG.  v. 10. B.  1925  R GB1.I 

Zur Entlastung  der Verwaltung schließlich  S. 208) : 
wurden eine Reihe von Vereinfachungen steuer-
technischer Art eingeführt.  1. Die Steuerpflicht ist in vollem U mfang auf die 

Ein besonderes Kennzeichen der neuen Steuer-  öffentlichen  Versorgungsbetriebe  ausgedehnt 
politik ist es, daß sie sich rasch dem W andel der  worden (§ 1, Abs. 1 Ziff. 6). Hierdurch wurde 
wirtschaftspolitischen  Aufgaben  anpaßt.  Die  der Nachteil, den die privaten Unternehmungen 
Steuerbegünstigung für Ersatzbeschaffungen hat  hinsichtlich  ihrer  Rentabilitätsausweise  im 
heute in der hochbeschäftigten Wirtschaft ihren  Wettbewerb mit öffentlichen Unternehmungen 
Sinn verloren; die Bestim mung, daß Ehestands-  hatten, beseitigt. Allerdings werden die dadurch 
darlehen nur gewährt werden, wenn die Frau aus  anfallenden  Steuererträge  den  betreffenden 
dem Berufsleben ausscheidet, ist heute bei de m  Gebietskörperschaften im Wege des Finanz-
Mangel an Arbeitskräften zwecklos geworden. Die  ausgleichs  wieder  zurückerstattet  (§ 39 des 
Gesetzgebung wurde in jüngster Zeit dement- SteueranpassuugsG. v. 16. 10. 1934).  Sie be-
sprechend geändert.  trugen im Rechnungsjahr 1934/35: 0,2 Mill. 9,9, 

1935/36: 81,5 Mill. 9lll, 1936/37:98,5 Mill. AM. 

A. Die wichtigsten Reichsstenergesetze 
I. Einzelsteuergesetze 
Das EinkommensteuerG. vom 16. 10. 1984 (RGBL I S. 1000) 
unter Berficksichtlgung der Änderung vorn 1.2. 1938 (BGBl. I 
S.09) 

Das  Einkom mensteuerG  vom 16. 10. 1934 
enthält die grundlegenden Vorschriften über die 
veranlagte Einkommensteuer, die Lohnsteuer und die 
Kapitalertragsteuer. Die wichtigsten Änderu ngen 
gegenüber dem vorher  geltenden Einkommen-
steuerG. vo m 10. B. 1925 (RGBI. I S. 189) sind: 

1. Die Vorschriften über die Gewinnermittlung 
sind einfacher, klarer und der kaufmännischen 

2. Durch das G. zur Änderung des KSrperschaft-
steuerG. v. 27. B. 1936 (RGBI. I S. 701) ist der 
Steuersatz für 1936 um 25 v. H. und ab 1937 
um 50 v. H. erhöht worden. 

3. Nach früherem Recht waren Erwerbs- und Wirtschaftsgenossen-
schaften, Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit und öffentlich-
rechtliche Versicherungsanstalten teils steuerbegUnstigt und teils 
steuerfrei. Nach dem neuen Gesetz sind sie voll steuerpflichtig. 
Der Reichsminister der Finanzen kann jedoch Ausnahmen gestatten. 

Das Vermögensteuere. v. 16. 10. 1934 (BGBl. I S. 1009) 

Die wichtigsten Änderungen gegenüber dem vorher geltenden Vor-
nnögensteuerG. v. 22.5. 1931 (BGBl I S. 237): 

Übung besser angepaßt.  1. Das neue Gesetz kennt nicht mehr die starren Besteuerungs-
grenzen, wonach unbeschränkt Steuerpflichtige, die ein Vermögen 

Teils ist die frühere Starrheit bei der Bewertung gelockert  von mehr als 20000 AX hatten, in vollem Umfang steuerpflichtig 
worden Milderung der Bilanzkontinuität in § 6 Ziff. 2, Abschreibungs-  waren. Es hat für die unbeschränkt steuerpflichtigen natürlichen 
freiheit bei kurzlebigen Wirtschaftsgütern in § 6 Ziff. 1), teils sind  Personen Freibeträge (§ 5) eingeführt von je 10000 9x fUr den 
schärfere Grenzen gezogen worden (Wegfall der Vorschriften über  Steuerpflichtigen, fUr seine Ehefrau und für jedes minderjährige 
den Verlustvortrag und über die Steuerbegünstigung von Rücklagen,  Kind. Diese Freibeträge werden vom steuerpflichtigen Vermögen 
§ 58a Eink.StG. 1925; Erschwerung der Bilanzänderung, § 5  abgezogen. Für die Anzahl der Freibeträge und damit auch für 
Abs. 2).  die Voraussetzungen der Zusammenveranlagungen (§ 11) bleiben die 

Das G. zur Änderung des EinkominmeleuerG. v. 1. 2. 1938 hat  Verhältnisse im Hauptverrnlagungszeitpunkt fUr den Hauptveran-
die Abschreibungsfreiheit bei kurzlebigen Wirtschaftsgittern auf  lagungszeitraum maßgebend. 
Wirtscbaftsgüter beschränkt, die vor dem 1. 10. 1937 bestellt worden  z. Bei jurixischenPersonen wird grundsätzlich für Aktiengesellschaften ein 
sind. Ferner hat es einige Erleichterungen bezüglich der Gewinn-  Mindestvermögen von 50000 J9A und für Gesellschaften m. b. H. ein 
ermittlung gebracht: nachträgliche Bilanzänderung ohne Zn-  Mindestvermögen von 20000 A£ zugrundegelegt (§ 6 Abs. 1). 
Stimmung des Finanzamtes, Wiedereinführung des Verlustvortrages.  Körperschaften, die nicht Kapitalgesellechaften sind, z. B. Genossen-

2. In die Tarife der Lohnsteuer und der ver-  schalten, Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit, eingetragene Ver. 
anlagten Einkommensteuer sind die Ehestands-  eine usw. sind in vollem Umfang vermögensteuerpflichtig, wenn ihr 

Vermögen 10000 A£ übersteigt (§ 6 Abs. 2). 
hilfe und die Abgabe zur Arbeitslosenhilfe ein-   
gebaut worden.  Hierdurch wurde eine wesent-  3• Nach dem vorher geltenden Ver omma  ditges ellsc  waren sie offenen 
h HandelegeeeUschnften und Kommanditgesellschaften vormögon-
Che steuertechnische Vereinfachung und zli-  steuerpflichtig. Nach dem neuen Gesetz sind sie es nicht mehr 
gleich auch eine Steuerentlastung der sozial  (die Anteile werden zu. dem Vermögen der Gesellschafter und 

Kommanditisten gerechnet und hier unter Berücksichtigung der 
schwächeren Einkommensbezieher erreicht.  unter Ziffer 1 genannten Freibeträge versteuert). 

Das d. zur Änderung des EinkommensteuerG. v. 1. 2. 1938  4. Der Steuersatz, der früher von 3 bis 7,5 v. T. gestaffelt war, ist 
hat zwei Härten beseitigt, von denen  eine  die oberen  Stufen  der Ein-  einheitlich auf 5 v. T. festgesetzt worden (§ 8). 
kommensteuertabefle und die andere die unterste Stufe der Lohn-
steuertabelle betraf. Außerdem hat es die Abzugsfähigkeit der  5. Eine Neuveranlagung findet nur statt, wenn das Vermögen sich 
Kirchensteuern auf 2 v. H. des Gesamtbetrages der Einkünfte  um mehr als 20 v. H. (früher um mehr als 10 v. H. oder 25000 AA) 
besebrankt.  verändert hat (§ 18). 
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Das Umsatzsteuer0. v. 16.10.1984 (RQBI. I S. 942) 

Die wichtigsten Neuerungen gegenüber de m 

U msatzsteuer G. v. 30. 1. 1932 (R GBI. I S. 39) : 
1. Die Senkung der U msatzsteuer der Land wirt-

schaft von 2 auf 1 v. H., die bereits durch das 
Gesetz vo m 21. Septe mber 1933 mit W irkung 
ab 1. Oktober 1933 eingeführt worden war, 
wird  in  das  neue  U msatzsteuergesetz  über-

no m men. 

2. Für den Binnengroßhandel wird ein er mäßigter 
Steuersatz von 1/9 v. H. eingeführt. 

Nach dem vorher geltenden Recht waren Großhandelslieferungen 
mit 2 v. H. steuerpflichtig, wenn die Ware auf Lager genommen, 
und steuerfrei, wenn die Ware weitergeleitet wurde, ohne das 
Lager zu beriihren.  Diese Unterscheidung hatte in der Praxis 
zu mehrfachen Schwierigkeiten geführt. Einmal belastete sie die 
Verwaltung und die beteiligten Wirtschaftskreise in erheblichem 
Umfang. Sodann benachteiligte sie den lagerhaltenden Großhandel 
gegenüber dem Großhandel, der auf eigene Lager verzichtete, In 
einer Weise, die sachlich nicht gerechtfertigt war. Zum dritten 
hatte sie dazu geführt, daß der Großhandel nach Möglichkeit au f 
Lagerhaltung verzichtete, womit die ausgleichende Funktion, die 
die Lagerhaltung im Kreialauf der Wirtschaft hat, teilweise ausfiel. 

Volle Steuerfreiheit besteht für eine Reihe besonders wichtiger 
Rohstoffe (Baumwolle, Wolle, Metalle, Erdöl, Kohle usw.); (§ 4 UStG. 
und § 21 der Durchführungs-Bestimmung). 

3. Der Reichs minister der Finanzen ist er mächtigt 
worden,  M aßnah men zu m Ausgleich der ver-

schiedenen  U msatzsteuerbelastungen der ein-

stufigen und der mehrstufigen U nterneh mungen 
zu treffen (§ 8 U St G.). 

Neufassung des Kraftfahrzeugsteuer0. v. 28. B. 1985 
(BGBl. I 8.407) 

W egen der mehrfachen Änderungen der gesetz-

lichen Regelung der Kraftfahrzeugsteuer ist der 

W ortlaut des Gesetzes seit 1933 zwei mal neu ge-
faßt worden.  Die wichtigsten Neuerungen gegen-

über de m vor 1933 geltenden Recht sind: 
1. Die Steuerbefreiung der seit de m 1. 4. 1933 

erst malig zugelassenen Personenkraftfahrzeuge 

mit  Antrieb  durch  Verbrennungs maschinen 
(§ 2 Ziff. 1). 

2. Die Steuerbefreiung der seit de m 1. 4. 1935 
erst malig zugelassenen Personenkraftfahrzeuge, 
die  elektrisch  oder  mit  Da mpf  angetrieben 

werden (§ 2 Ziff. 2). 
3. Die Steuerbegünstigung von Kraftfahrzeugen 

mit  Antrieb  durch  nichtflüssige  Treibstoffe 
(§ 11) und von schweren Lastkraftwagen, die 
nach  de m  1. 4. 1935 erst malig  zugelassen 
worden sind (§ 11) . 

IL Allgemeine Steuergesetze 

Das Steueranpassungs0. v. 16.10.1934 (ROB1.I S. 025) 

Das Steueranpassungsgesetz verfolgt das Ziel, 
Besti m mungen  früherer  Gesetze,  die  vorläufig 

noch nicht durch neue ersetzt werden, inhaltlich 
de m Grundgedanken der Reichssteuerrefor m anzu-

Demgemäß ist tür die Textilindustrie eine Zusatzbesteuerung  passen.  Trotz seines vorläufigen Charakters hat 
eingeführt worden: soweit Spinnereien und Webereien oder We- es eine  große Bedeuten , weil es eine Reihe wich-
bereien und Einzelhandel in einem Unternehmen  vere inigt sind, 1  g 
werden sie bei der Bemessung der Umsatzsteuer etwa so behandelt, tiger Fragen auf den verschiedensten Gebieten des 
als ob jeder Betrieb ein selbständiges Unternehmen sei. Bei der  Finanz wesens regelt. 
Textilveredlungsindustrie ist der Ausgleich durch eine Entlastung 
der mehrstufigen Betriebe gefunden. (§§ 54 -57 der Durchfiihrnngs-  Abschnitt I enthält Bestimmungen über das Steuerrecht im allgemei-
Bestimmungen. v. 17. 10. 1934 [BGB]. I S. 947)).  ... Teils handelt es sich um neue gesetzliche Vorschriften, teils um Än-

4. Die Steuerfreiheit der ge meinnützigen und mil  derungen, Erweiterungen oder Vereinfachung en der  dies bez üglichen  
d-  Bestimmungen der Beichsabgabenorduung. 

tätigen Unte rneh mungen ist beseitigt worden.  Die Titel der Unterabschnitte lauten: Auslegung („Die Steuer-
gesetze sind nach nationalsozialistischer Weltan c•hauung auszulegen"); 
Ermessen; Steuerschuld; Steuerbefreiung; Angehörige; Zurechnung; 

Das Kapitalverkehrsteuer0, v. 16.10.1934 (RQBI. I S. 1058)  Wohnsitz; gewöhnlicher Aufenthalt; Geschäftsleitung; Sitz; Betriebs-

Das  K apitalverkehrsteuergesetz  enthält  die  Statte' gemr_nutzrge, mildtätige und kirc hliche Zwec ke;  Stenerz insen,  
Abi hnitt H ist zum gr ößten  Teil forme ll-rec htlicher  Natur.  Er  

gesetzlichen Besti m mungen über die Gesellschaft-  bezeichnet die Vorschriften der Reichsabgabenordnung, die nicht mehr 
steuer,  die  W ertpapiersteuer  und  die  Börsen-  gelten, und bringt neue Fassungen und Ergänzungen zum Text der 
u msatzsteuer.  Die wichtigsten sachlichen Ände-  Reichsabgabenordnung. 

Unter anderem werden Befugnisse des Reichsfinanzministers er-
rungen gegenüber de m vorher geltenden  G.  v.  we iter t (§ 12  AO.),  die Steuerau sschüsse bei den Finanzämtern durch 
22. 5. 1931 (R GBI. I S. 241) sind:  Beiräte ersetzt (§ 30 AO.), die Bestimmungen Tiber die örtliche 

Zuständigkeit der Finanznrnter geändert (§ 73a A0.), die Haftung 1. Von Personalgesellschaften wird keine G ese ll-  bei  Betriebstihemahme  wird  abgeschwächt  (§ 116  AO.), die* steuer-

schaftsteuer mehr erhoben.  liehen Meldepflichten und die Mitwirkungspflichten von Behörden 
werden erweitert (§§ 165c und d, 167 A0.), bei den  Stra frec hts-

zungen Die Ermäßigung  der  Steuer  bei  VerSCh mel-  normen wird ein allgemeines Fahrlässigkeitsdelikt neu  einge führt  (§ 395  
von K apitalgesellschaften fällt weg. AO.). 

3. Die Ausgabe von Gratisaktien ist voll Steuer-  Abschnitt III enthält Änderungen des Volksverratgesetzes, der 
g  Zweiten Steueramnestieverordnung und der Verordnung über die 

pflichtig.  Devisenbewirtschaftung. 

4. Die  vorher geltenden Be unsti un en  der  Die Abschnitte IV bis VIll regeln Fragen  des  Finanzausg leichs, 
g  g  g  der Vermögensbesteuerung im Rechnung sjahr 1935, der  Reichsflucht -

U nterneh mungen der öffentlichen H and werden  steuer, der Kraftfahrzeugsteuer und bestimmt die Aufhebung zahl-
eingeschränkt.  reicher steuerrechtlieber Bestimmungen. 

Fr üherwarenalleKapitalgesellschaften,derenErträgeausschließ-  Die Änderungen des Stenemnpassungsgesetzes vom 1. 12. 1936 
lieh dem Reich, einem Land oder einer Gemeinde (einem Gemeinde-  (sie sind als § 29 in das Einführungsg. zu den Realsteuergesetzen v. 
verband) zuflossen, von der Gesellschaftsteuer befreit. Außerdem  1. 12. 1936 [BGBl. 18. 961] eingefügt) beziehen sich nur auf §§ 3, 7, 12 
waren bestimmte  gemischtwirtschaitliche Unternehmungen mit  und 18 StAnpG. Sie betreffen das Entstehen der Steuerschuld bei der 
Versorgungscharakter befreit, wenn die öffentliche Hand mindestens  Vermögensteuer, Grundsteuer und Gewerbesteuer, die Regelung der 
mit einem Viertel des Kapitals daran beteiligt war. Nach dem  steuerrechtlichen Haftung von Gesamtschuldnern, die Frage der Zu-
neuen Gesetz beschränken sich die Befreiungen auf Rechtsvorgänge  rechnung bei der Erbschaftsteuer und die Begriffsbestimmung „mild-
bei Versorgungsbetrieben, wenn die Anteile an der Gesellschaft aus-  tätige Zwecke". 
schließlich der öffentlichen Hand gehören und die Erträge der 
Gesellschaft ausschließlich der öffentlichen Hand zufließen (§ 7  Das Reichsbewertungs0, v. 16. 10.1934 (ROB1. 1 S. 1085) 
Abe. 1 Ziff. 2). Die früher geltende Befreiung der Genossenschafts-
zentralen, der öffentlichen Sparkassen und der gemeinnützigen  Gegenüber  de m  vorher  geltenden  Reichs-
Kreditanstalten ist weggefallen.  bewertungsgesetz vo m 22.5. 1931 (B GBl. I S. 222) 

5. Die  Börsenu msatzsteuer  für Anschaffungsge-  ist  das neue Gesetz textlich übersichtlicher und 

schäfte  über börsen mäßig  gehandelte W aren  sprachlich  einfacher ge worden.  Die wichtigsten 
(die  auch  vorher  tatsächlich  nicht  erhoben  sachlichen Neueru ngen: 

wurde) ist endgültig gestrichen worden.  1. U m die Verwaltung zu entlasten, ist eine Neu-

feststellung innerhalb der 3 oder 6 Jahre, für 
Das Urkundensteuer0. v. 5.5.1936 (RGBI.1 S. 407)  die eine Be wertung in der Regel gilt, nur dann 

Das Urkundensteuergesetz hat die Landesstempelsteuern, die  vorzuneh men, wenn der W ert sich u m mehr als 
vorher in den meisten Ländern erhoben wurden, in eine einheitliche  20 v, H. (früher 5 v. H. oder u m ,mehr als 
Reichssteuer umgewandelt. Dem Gesetz liegt der Gedanke zugrunde, 
Beweisurkunden wegen des Vorteils, den ein verbrieftes Recht für seine  25 000 .AX), mindestens  aber  u m 1 000 .A£ 
Geltendmachung hat, zu einer Abgabe heranzuziehen. Die Steuer wird  verändert hat (§ 22). Bei Bestandsveränderun-
nach dem Wert des Gegenstandes der Beurkundung berechnet und wird  gen von Gru ndbesitz m uß die W ertab weichung 
unter Verwendung von Steuerzeichen oder durch „Erhebung zu den 
Gerichtskosten" (§ 3 UrkDB.) entrichtet. Das Urkundensteuergesetz  m ehr  als 5 v H., mindestens aber mehr als 
ist am 1.Juli 1986 in Kraft getreten.  250 .A£ aus mache m. 



der Hand des Aktionärs oder Gesellschafters.  Das Grundsteuergesetz hat ein einheitliches 
4. Grundsganz  al Betrcke, die teils einem gewerblichen Betrieb dienen, gelten  Grundsteuerrecht für das ganze Reich geschaffen. 
ganz als Betriebsvermögen, wenn mehr als die Hälfte ihres Wertes  g  g 
dem gewerblichen Betrieb dient. Dient nicht mehr als die Hälfte  Sein wesentlicher Inhalt: Nur die Gemeinden sind 
dem gewerblichen Betrieb, dann gelten sie ganz als Grundvermögen  zur Erhebung der Grundsteuer berechtigt (vorher 
(4 57 Abs. 2). Früher fanden Teilbewertungen statt, wodurch die 
Verwaltung stark belastet werde.  waren eS Länder,  Gemeinden und zum Teil 

5. Die Vorschrift über den 3-Monatsabzug ist in das neue Reichs-  Gemeindeverbände). Steuergegenstände sind die 
Bewertungsgesetz nicht übernommen worden. land- und forstwirtschaftlichen Betriebe und die 

6. Bei den Erwerbs- und wirtschaftsgenossenscbaften sind die Ge-  Grundstücke. Die Besteuerung erfolgt nach dem 
schiiftsguthaben der Genossen nicht mehr abzugsfähig. Allerdings  Einheitswert unter Anwendung einer Steuermeß-
ist zur Erleichterung des Übergangs der Abzug noch für eine   gewisse Zeit zugelassen. zahl und eines von den Gemeinden zu  bestim-

menden Hebesatzes. Besondere Vergünstigungen 
Das BodenschützungsG. v. 16. 19. 1934 (RGBI. I 8.1050)  galten für den sog. Neuhausbesitz, für Arbeiter-
Das Gesetz regelt das Verfahren der Boden-  wohnstätten und für den Grundbesitz abgefundener 

schätzeng für die landwirtschaftlich nutzbaren  Kriegsbeschädigter.  Das Gesetz wird erstmalig 
auf die Grundsteuer für das Rechnungsjahr 1938 Flächen des Reichsgebiets. Es dient einem  dre i-

fachen Zweck:  angewendet. Den Gemeinden ist durch j§ 8 des 
1. der gerechten Verteilung der Steue rn,  EmfuhrungsG. zu dem RealsteuerG. vorgeschrie-

ben, für das Rechnungsjahr 1938 die Hebesätze 
2. der planvollen Bodenbenutzu ng un d  so  zu  bemessen,  daß das Aufkommen nicht höher 
3. der Verbesserung der Beleihungsunterlagen (§ 1),  wird, als es bei Aufrechterhaltung des bisherigen 

Rechts sein würde. 
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2. band- oder forstwirtschaftlich genutzte Grund-  und vielfach in Form von Zuschlägen von den 
stücke, die zu einem Erbhof gehören, sollen  Gemeinden und zum Teil auch von den Gemeinde-
nur dann zu ihrem gemeinen Wert (d. h. zu  verbänden erhoben. 
ihrem Wert als Bauland, der wesentlich höher  Besteuerungsgrundlagen sind der Gewerbe-
ist als der land- oder forstwirtschaftliche  ertrag und das Gewerbekapital; in gewissen Fällen 
Ertragswert) bewertet werden, wenn mit Sicher-  kann die  Lohnsumme dazu kommen. Die Höhe 
heit anzunehmen ist, daß sie innerhalb von  der Steuer wird auf Grund des vom Reich ein-
2 Jahren anderen als land- oder forstwirt-  heitlich festzulegenden Steuermeßbetrages nach 
schaftlichen Zwecken dienen (§ 51 Abs. 3).  dem Hundertsatz (Hebesatz) der betreffenden 
Früher gab es für Erbhofgrundstücke noch  Gemeinde bestimmt Die freien Berufe sind nicht 
keine Ausnahmebestimmung.  gewerbesteuerpflichtig. Das Gesetz wird erstmalig 

3. Aktien, Kulte und sonstige Anteile und Genuß-  für das Rechnungsjahr 1937 angewendet. Den 
scheine an inländischen Kapitalgesellschaften  Gemeinden ist durch § 8 des EinführungsG. zu dem 
sind nicht mehr nur mit der Hälfte, sondern  RealsteuerG. vorgeschrieben, für die Rechnungs-
mit dem vollen Betrag des festgesetzten  jahre 1937 und 1938 die Hebesätze so zu bemessen, 
Steuerkurses oder des ermittelten Verkaufs-  daß das Aufkommen nicht höher wird, als es bei 
wertes anzusetzen. Daraus ergibt sich, daß die  Aufrechterhaltung  des bisherigen Rechts sein 
Vermögensteuer das Vermögen der Kapital-  wurde. 
gesellschaften zweimal erfaßt: einmal in der 
Hand der Gesellschaft und sodann wieder in  Dos grundeteuorq. v. 1.12.1888 (RABI.I 8.988) 

B. Die Finanzen der Länder und Gemeinden  D u Bnrgersteuerq. In der neuen Fassung v. 20. 11. 1987 
I. Gemeindesteuergesetze  (RGBI.I 8.1261) 
8.961)  ahrnngsq. zu den Realeteuerq. v. i. 12. 1956 (RgBl. I  Die mehrfachen Änderungen, die seit dem Erlaß 

Die Realsteuergesetze vom 1. 12. 1936 sind so-  des Bürgersteuergesetzes vom 16.10. 1934 (RGBl. I 
S. wohl für die Finanzen der Gemeinden  als auc h für eingetreten sind, haben eine Neufassung 

ge die Finanzen der Länder von entscheidender  der geltenden Bestimmungen notwendig gemac ht. 
Bedeutung. Während nach dem vorher geltenden  Der wesentliche Inhalt des auf das Kalen der jahr 
Recht die Grundsteuer und Gewerbesteuer von den  text1938 erstmalig anzuwendenden neuen Gesetzes-
Ländern und Gemeinden erhoben wurden, hat die  wird  wird un folgenden _kurz skizziert. Dabei 
Realsteuerreform diese beiden wichtigen Steuer-  wird auf die wichtigsten Änderungen h gegenüber 
quellen den Ländern entzogen und ausschließlich  dem früheren Recht jewPilS besonders hingewiesen. 
en Gemeinden zugewiesen.  Das Einführengs-  Die Bürgersteuer ist ausschließlich Gemeinde-
gesetz bestimmt, daß vom 1. April 1937 ab das  steuer (§ 1). Steuerpflichtig ist grun dsätzlich jede 
neue Gewerbesteuergesetz und vom 1. April 1938  natürliche Person, die 18 Jahre alt ist und im  In-
ab das neue Grundsteuergesetz in Kraft treten  Land ihren Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen 
(§ 1). Es enthält ferner Vorschriften über die  Aufenthalt hat (§ 2). 
Festsetzung der Hebesätze (§§ 2 bis 11), über den  Besteuerungsgrundlage Ist das Einkommen oder das Vermögen, 
Gewerbesteuerausgleich zwischen Wohn emeinden  und zwar kann das vermögen zugrundegelegt werden (früher mußte 

g  es zugrundegelegt werden), wenn die hierfür geltenden Steuermeßbeträge 
und Betriebsgemeinden (§§ 12 bis 21), über Ände-  höher sind als die nach dem Einkommen (44 6 u. 7). Maßgebend ist 
rung des Bürgersteuergesetzes (§§ 22, 23), des Ge-  das vermögensteuerpflichtige vermögen, d. h. das Reinvermögen, wie 
setzes über  Besteuerung des  es nach Abzug der schulden und unter Ber ücksichtigung  der Froi-

gegenseitige " g (§ 24  )+  beträge fUr den Steuerpflichtigen, seine Ehefrau und seine minder-
Finanzausgleichsgesetzes  (§ 27),  der  Reichs-  jährigen Eiinder der Vermögensteuer unterliegt (früher wurde das 
abgabenordnung und anderer Steuergesetze (§§ 28  Rohvermögen zugrundegelegt, allerdings nicht des Gesamtvermögen 
bis 31), d. h. über en, Bestimmun die mit den  schlechthin, sondern nur das land- und forstwlrtec haftliche sow ie das  Be stimmungen, 
Realsteuern in Zusammenhang stehen.  Betriebe- und Grundvermögen ohne des „sonstige" Verm ögen ). 

Die Höhe der Burggersteuer wird auf Grund 
Die Realsteuerreform hat eine beträchtliche Vereinheitlichung  von  ropressiv  estaffelten Steuermeßbeträgen 

und das 
ganze 
fache lc des et  gelten  Steuerwesens gebracht: Durch die  (früher hieß der Steuermeßbetrag „Steuergrund-

für das ganze Reichsgebiet geltende Neuregelun des Realsteuerwesens 
sind insgesamt 32 Landesgesetze abgelöst worden,  betrag" oder „Reichssatz") nach einem von der 

Gemeinde jeweils für ein Kalenderjahr festzu-
Das gewerbesteuerq. V. 1.12.1936 (ROBI.I s. 979)  setzenden Hebesatz berechnet (§ 12). 
Das Gewerbesteuergesetz gilt für das ganze  Die Freigrenze beträgt 150 v. H.  (früher 

Reichsgebiet. Sein wesentlicher Inhalt:  130 v. H.), bei ledigen 130 v. H. der Richtsätze 
„Die Gemeinden sind berechtigt, eine Gewerbe-  für Wohlfahrtsunterstützungen (§ 16).  Kinder-

steuer als Gemeindesteuer zu erheben" (§ 1).  ermäßigungen werden jeewährt, wenn mindestens 
Früher wurde die Gewerbesteuer von den Ländern  zwei minderjährige Kinder zum Haushalt des 
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Steuerpflichtigen gehören und das Hinkommen  verschreibungen zu 4 v. H. Jahreszinsen und mit 
nicht mehr als 25 000 A£ (früher 12 000 .Ball) be- einer Laufzeit von mindestens 20 Jahren auszu-
trägt (§ 9). Steuerermäßigungen sind auf Antrag  geben (§ 2). Jedes Verbandsmitglied ist berechtigt, 
in einer Reihe von Fällen zu gewähren (§ 17).  seinen Gläubigern die Umwandlung kurzfristiger 
Bei Personen, die 50 Jahre alt sind und deren  Forderungen gegen Schuldverschreibungen anzu-

Hinkommen im Bemessungsjahr nicht mehr als  bieten (§ 4). Lehnt ein Gläubiger die Umwandlung 
2 100 2X betragen hat, ermäßigt sich der Steuer-  ab, so gilt seine Forderung einschließlich aller 
mehbetrag um ein Drittel (§ 8 Absatz 3). Diese  rückständigen Zinsen auf 5 Jahre gestundet (§ 7). 
Ermäßigung gab es früher nicht.  Die Schuldverschreibungen werden vom 1. Oktober 
Für das Aufkommen der Bürgersteuer in länd-  1936 ab mit 3 v. H. zuzüglich ersparter Zinsen 

liehen Gemeinden ist die Neuregelung in § g  durch Auslosung getilgt (§ 3). 
Absatz 5 von besonderer Bedeutung. Danach ist  Auf Grund des Gemeindenmschuldungsgesetzes 
der Steuermeßbetrag auf mindestens 6 ✓tX fest-  sind etwa 3 Mrd. A.# hochverzinsliche kurzfristige 
zusetzen, wenn das Land- und forstwirtschaftliche  Forderungen in eine langfristige mit 4 v. H. ver-
Rohvermögen des  Steuerpflichtigen mehr als  zinsliche Anleihe umgewandelt worden.  Am 
20 000 .R£ beträgt.  31. März 1933 (vor der Umschuldungsaktion) waren 

die Gemeinden mit 656 Mill. A£ Zinsen im Jahr 

EI. Haushalt- und Schuldanwesen der Gemeinden  belastet. Der Zinssatz war im Durchschnitt aller 
Gemeindeschulden 5,8 v. H. Am 31. März 1935 

Das Gemeindeumechuldungs0. v. 21.9.1988 (ROB1.I 5.647)  war der durchsrt,nittliche Zinssatz nur mehr 
In den Jahren 1929 bis 1932 waren die Gemeinde-  4,6 v. H.,  und die  Gemeinden hatten rund 

finanzen infolge der ständigen Steigerung der  570 MM. .all Zinsen aufzubringen. 
Wohlfahrtslasten und der außerordentlich hohen 
Steuerausfälle vollständig in Unordnung geraten.  Die Rücklagenverordnung v. 6. 6. 1936 (BGBl. I 9.486) 
Die Haushalte der Gemeinden und Gemeinde-  Jede Gemeinde ist verpflichtet, eine Betriebs-
verbände hatten am Ende des Rechnungsjahres  mittehiicklage und eine allgemeine Ausgleichs-
1932/33 einschließlich der Fehlbeträge aus den  rücklageanzusammeln(§1).DieBetriebsmittelrück-
Vorjahren  einen  gesamten  Fehlbetrag  von  lage dient dazu, die Inanspruchnahme von Kassen-
1,2 Mrd. JI U. Die mittel- und kurzfristige Inlands-  krediten für Leistungen 1m Rahmen des ordent-
Verschuldung betrug am 31. 3. 1933 2 738 MM. AM,  liehen Haushalts überflüssig zu machen (§ 2). Die 
die  Zahlungsrückstände  beliefen  sich  auf  allgemeine Ausgleichsrücklage soll verhindern, daß 
747,7 Mill. JUt. Eine der wichtigsten Maßnahmen  Änderungen  der Wirtschaftslage  allzu große 
zur Wiederherstellung geordneter Verhältnisse war  Schwankungen in der Belastung der Einwohner 
das „G. über die Umwandlung kurzfristiger Inlands-  hervorrufen (§ 3).  Unter bestimmten Voraus-
schulden der Gemeinden (Gemeindenmschuldungs-  setzungen sind ferner Tilgungsrücklagen (§ 4), 
Besetz)", das am 21. September 1933 erlassen wurde.  Bürgschaftssicherungsrücklagen  (§ 5), Erneue-
Der wesentliche Inhalt des Gesetzes: Es wird  rungsrürklagen (§ 6), Erweiterungs- und Sonder-

ein Umschuldungsverband gegründet, dem alle  rücklagen zu bilden (§ 7). Solange die Betriebs-
Gemeinden (Gemeindeverbände und unter Um-  mittel- und die Ausgleichsrücklage nicht bis zu den 
ständen auch Länder) angehören, die zur Aufrecht-  gesetzlichen Mindestbeträgen angesammelt sind, 
erhaltung ihres Schuldendienstes nicht in der  darf eine Gemeinde ihre Steuern, Gebühren und 
Lage sind und ihren Beitritt erklären (§§ 1 und 3).  Beiträge nicht senken (§ 12). Die Verordnung ist 
Der Umschuldungsverband ist berechtigt, Schuld-  am 6. Mai 1936 in Kraft getreten (§ 23). 

Erläuterungen der wichtigsten Abkürzungen: 

Anordnung   Anordn.  Reichsgesetzblatt   BGBl. 

Ausführungsverordnung   AVO.  M ehsministerialblatt der landwirtsrhnftlichenVerwaltung LwRNBL 

Bekanntmachung   Bek•  Reichsverkehrsblatt   RVkBI. 

Büirgerliches Gesetzbuch   BGB.  Reichsversicherungsblatt   RVB1. 

Durchfiihrungsverordnung   DVO.  Reichs-Wirtschafts-winisterium   RWM. 
Einkommensteuergesetz   E stG. 
Ergänzungsverordnung   Erg. VO.  Steneranpassungsgesetz   StAnpG. 

Erlaß   Erl.  Umsatzsteuergesetz   UstG. 

Gesetz   G.  Überwachungsstelle   Üst. 

Reichsanzeiger   RA.  Verküündigungsbatt des Reichsnährstandes   NVbl. 

Reichsarbeitsblatt   RABü.  Verordnung   VO. 

Abgeschlossen am B. März 1938 
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Schriften des Instituts für Konjunkturforschung 
Herausgeber: Prof. Dr. Ernst Wagemann 

Wochenbericht 
Der Wochenbericht dient der raschen Unterrichtung über die aktuellen Wirtschaftsprobleme. 

Aus allen Arbeitsgebieten des Instituts werden die wichtigsten Ergebnisse in knapper Form mit-
geteilt. Neben den Aufsätzen im Umfang von 6 Seiten enthält der Wochenbericht in regel-
mäßiger Folge zahlreiche Beilagen, die getrennt gesammelt werden können, mit Zahlen-
angaben über 

Beschäftigung und Arbeitslosigkeit — Produktion und Verbrauch — Preise, Lebens-
haltung und Löhne — Banken und Kreditmärkte — Binnen- und Außenhandel — 
Wichtige Wirtschaftsvorgänge im Ausland u. a. 

Außerdem werden in freier Folge Beilagen über Sonderuntersuchungen veröffentlicht. 
Im letzten Jahre sind z. B. erschienen: 

Das Typenproblem in der Kraftfahrzeugwirtschaft  —  Das Angebot auf dem Nutz-
fahrzeugmarkt — Zur Frage der Motorisierungsmöglichkeiten des Verkehrs. 

Der Wochenbericht erscheint seit 1928 jeden Mittwoch im Umfang von etwa 10 Seiten 
(Zeitschriftenformat) und kostet einschl. Zustellung im Inland jährlich 30,— RM. bzw. (bei 
vierteljährlicher Zahlung) 7,75 RM. je Vierteljahr. 

Verlag: Hanseatische Verlagsanstalt Hamburg. 

Weekly Report 
Der „Weekly Report" ist für die Information des Auslands über die deutsche Wirtschafts-

lage bestimmt; er faßt 4 Seiten Text. Zahlenübersichten, die getrennt gesammelt werden 
können, bringen die wichtigsten deutschen Wirtschaftszahlen. Außerdem enthält jeder Bericht 
ein vierseitiges  Supplement", in dem über ein jeweils besonders interessierendes Problem 
der deutschen Wirtschaftspolitik ausführlich berichtet wird. 

Die Veröffentlichung erscheint seit März 1934, gegenwärtig in zweiwöchentlicher Ausgabe 
im Umfang von etwa 12 Seiten (Zeitschriftenformat); sie kostet jährlich 5,— S (oder 1,—£, oder 
12,50 RM.). 

Verlag: Institut für Konjunkturforschung, Berlin. 

Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung 
(Neue Folge der seit 1926 erscheinenden Vierteljahrshefte zur Konjunkturforschung, Teil A.) 

Sie enthalten neben einem allgemeinen Überblick über die Wirtschaftslage in Deutschland 
und im Ausland Untersuchungen einzelner Wirtschaftsprobleme, ferner eine Literaturrund-
schau, Buchbesprechungen und eine ausführliche Bibliographie. 

Die Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung erscheinen im März, Juni, September und 
Dezember im Umfang von je 120---130 Seiten (Buchformat) und kosten jährlich 12,— RM., im 
Einzelbezug 3,—RM. 

Verlag: Hanseatische Verlagsanstalt Hamburg. 

Halbjahrsberichte zur Wirtschaftslage 
(Neue Folge der seit 1926 erscheinenden Vierteljahrshefte zur Konjunkturforschung, Textteil B.) 

Die Hefte enthalten ausführliche Berichte über die Lage einzelner deutscher Wirtschafts-
zweige und über die Lage im Ausland, außerdem eine umfassende Diagnose über die Wirt-
schaft des In- und Auslands. 

Die Halbjahrsberichte zur Wirtschaftslage erscheinen jeweils Anfang Mai und November 
im Umfang von je 100-110 Seiten (Zeitschriftenformat); sie sind nur zusammen mit der 
Statistik des In- und Auslands zu beziehen. 

Statistik des In- und Auslands 
(Neue Folge der seit 1926 erscheinenden Vierteljahrshefte zur Konjunkturfcrschung, Zahlenteil B.) 

Diese Veröffentlichung bringt umfangreiches Zahlenmaterial über die deutschen und aus-
ländischen Volkswirtschaften (etwa 35 Länder) und ist als Ergänzung zu den Halbjahrsberichten 
zur Wirtschaftslage gedacht. 

Die Statistik des In- und Auslands erscheint vierteljährlich, jeweils Anfang Februar, Mai, 
August und November im Umfang von je 30 Seiten (Zeitschriftenformat). Bezugspreise: Halb-
jahrsberichte zur Wirtschaftslage einschl. Statistik des In- und Auslands jährlich 25,— RM. 
Einzelhefte (nur für Abonnenten) 4,50 RM. 

Verlag: Hanseatische Verlagsanstalt Hamburg. 

Da.s Jalcresabonnmm6nt dieser drei letzten Schriften kostet 32,  RM 

Probenummern stehen auf Wunsch kostenlos zur Verfügung 

Man wende sich an den Verlag, Hanseatische Verlagsanstalt, Hamburg- Wandsbek, Zoll-
straße 8 (nur betr. Weekly Report an das Institut für Konjunkturforschung, Berlin-Charlotten-
burg 2, Fasanenstr. 6). 

Hanseatische Verlagsanstalt Hamburg 



- 103 (35) - 

Schriften des Instituts für Konjunkturforschung 
Herausgeber: Prof. Dr. Ernst Wagemann 

Als Sonderhefte sind bisher erschienen: 
Energiequellen der Welt.  Betrachtungen und Statistiken zur Energiewirtschaft.  Von Rudolf Regul unter 
Mitwirkung von Dipl.-Vw. Karl Georg Mahnke.  (1937)   7,80 
Lebensversicherung und allgemeine Wirtschaftstätigkeit. Von Walter Fey. (1937)   5,80 
Leistungen und Aufgaben Im deutschen Wohnungs- und Siedlungsbau. Von Walter Fey. (1936)   9,80 
Die Bedeutung des Außenmarktes für die deutsche Industriewirtschaft.  Von Rolf Wagenführ. (1936)   6,80 
Die Elastizität der deutschen Getreide-Anbauflächen. Von Carl Boehm. (1936)   4,50 
*Die Versandgeschälte in Deutschland.  Ihre volkswirtschaftlichen Funktionen  und betriebswirtschaftlichen 

Gestaltungen. Von Robert Nieschlag (1936)   

Konjunkturschwankungen Im Reichsbahnverkehr. Bearbeitet in der Hauptverwaltung der Deutschen Reichs-
bahn in Verbindung mit dem Institut für Konjunkturforschung. (1936)   9,50 

Die Großhandelspreise in Deutschland von 1792 bis 1934. Von Alfred Jacobs u. Hans Richter. (1935)    15, -

Die Kursbildung am Aktienmarkt. Grundlagen zur Konjunkturbeobachtung an den Effektenmärkten.  Von 
Otto Donner. (1934)   13,50 

Die Getreidewirtschaft Preußens von 1800 bis 1930. Von Hans Wolfr. Graf Finck v. Finckenstein. (1934)  8,-
Die Wettbewerbslage der Steinkohle. Von Rudolf Regul.  (1933)   9,20 
Der Güterverkehr. Entwicklung und Aussichten. Von Werner Teubert. (1933)   4,-
Umsatz, Lagerhaltung und Kosten Im deutschen Einzelhandel 1924 bis 1932. Von Bernhard Benning und 
Robert Nieschlag. (1933)   7,60 

Die Industriewirtschaft. Entwicklungstendenzen der deutschen und internationalen Industrieproduktion 1860 
bis 1932. Von Rolf Wagenführ. (1933)   6,80 

Der Immobiliarkredit. Seine Lage und Aussichten. Von Gerhard Kokotkiewicz. Zweite, erweiterte und neu 
bearbeitete Auflage. (1932)   5,-

Verbrauchereinkommen und Landwirtschaft. Von Fritz Baade.  Einkommen und Fleischverbrauch.  Von 
Willy Bauer. (1932)   6,40 

Entwicklungstendenzen in der Eierwirtschaft. Von Hans v. d. Decken. (1932)   6,40 
Zur Frage der internationalen Arbeitsteilung. Eine statistische Studie auf Grund der Einfuhr der Vereinigten 
Staaten von Amerika. Von Alfred Rühl. (1932)   2,80 

Bestimmungsgründe der Häute- und Lederpreise. Von Rolf Wagenführ. (1931)   7,80 

Der Trend. Ein Beitrag zur Methode seiner Berechnung und seiner Auswertung für die Untersuchung von 
Wirtschaftskurven und sonstigen Zeitreihen. Von Paul Lorenz. Zweite, vollständig neu bearbeitete Auflage. 
(1931)   14,40 

Die Energiewirtschaft der Welt in Zahlen. Von Wilhelm Leiße. (1930)   5,85 
Die Prognose der Schweinepreise. Von Arthur Hanau. Dritte, vollständig neu bearbeitete Auflage. (1930)  4,50 

Die Dynamik des Baumarkts. Von Kurt Hunscha. (1930)   6,85 

Bestimmungsgründe der Baumwollpreise. Von Otto Donner. (1930)   6,10 
Umsatz und Lagerhaltung im deutschen Einzelhandel seit 1924. Von Günther Keiser und Carl Ruberg. (1930) 10,80 
Bestimmungsgründe der Preise für Schlachtrinder. Von Arthur Hanau. (1929)   5,40 
Zur Analyse des Eisenmarkts. Von Hans j. Schneider. (1927)   

Vergriffen sind: 
Stand und Ursachen der Arbeitslosigkeit in Deutschland. (1932)   
Der Immobiliarkredit. Seine Lage und Aussichten. (1932)   
Die Welttextilkrise. (1931)   

Kapitalbildung und Investitionen in der deutschen Volkswirtschaft 1924 bis 1928. (1931)   
Die Zukunft des Roggens.  (1930)   

Die neuzeitliche Umstellung der überseeischen Getreideproduktion und ihr Einfluß auf den Weltmarkt. (1930) 
Russische Arbeiten zur Wirtschaftsforschung.  (1929)   

Die Saisonschwankungen der wichtigsten Wirtschaftsvorgänge in Deutschland seit 1924. (1928)   
Die Umsatzschwankungen des Einzelhandels als Problem der Betriebspolitik.  (1928)   
Der Trend. Ein Beitrag zur Methode seiner Berechnung und seiner Auswertung für die Untersuchung von 
Wirtschaftskurven.  (1928)   

Der Stickstoffverbrauch der Landwirtschaft in den einzelnen Gebieten des Deutschen Reiches im Jahre 1926/27  
(1928)   

Die Prognose der Schweinepreise.  Zweite, erweiterte und nach dem neuesten Zahlenmaterial ergänzte 
Auflage.  (1928)   

Die Saisonschwankungen als Problem der Konjunkturforschung.  (1928)   
Der Güterverkehr und seine Veränderungen in der Nachkriegszeit.  (1928)   
Die Analyse von Wirtschaftskurven.  (1927)   
Die Agrarkredite.  (1927)   
Die Prognose der Schweinepreise.  (1927)   

Weitere Sonderveröffentlichungen: 
*Die Versandgeschäfte in Deutschland im Jahre 1935.  Nachtrag zu dem obenstehenden Sonderheft:  Die Ver-
sandgeschäfte in Deutschland   Von Robert Nieschlag.  (1937)   1,50 

Beiträge zur Konjunkturlehre. Festschrift zum zehnjährigen Bestehen des Instituts für Konjunkturforschung  
(1936)   10, -

Die Wirtschaftsgesetzgebung seit 1933. Sondernummer des Wochenberichts des I. f. K. vom 21. 3. 1936   1,50 
Konjunkturstatistisches Handbuch 1936   4,80 

Kurven und Zahlen zur Wirtschaftslage in Deutschland. Zweite Auflage. (1935)   2,-
Die deutschen Einzelhandelsumsätze in Kurven und Zahlen.  (1935)   1,50 
Konjunkturberichte der Abteilung „Westen", Essen, des Instituts für Konjunkturforschung, Berlin. Jahrgang 10, -

Hanseatische Verlagsanstalt Hamburg 
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Fünf Jahre nationalsozialistische Wirtschaftsgesetzgebung 

Gesetzliche Grundlagen 

Seite 
1. Lenkung des Arbeiteeinsatze8   1 

2. Wiederaufbau der Landwirtschaft   2 

3. Neue Forst- und Holzwirtschaftspolitik   4 

4. Sicherung der industriellen Roh8toffver8orgung   i 

5. Raumordnung, Landesplanung, Wohnung8- und Siedlwngewe8en, Städtebau   7 

6. Neuordnung des Nachrichten- und Verkehrswesens   7 

7. Devuenbewirtschaftung und Außenhandelsförderung   9 

B. Preise und Preispolitik.   10 

9. Einkomme n- und Kaufkraftpolitik   12 

10. Neue Kredit- und Bankenpolitik   12 

11. Ordnung der öffentlichen Finanzwirt8chafl   13 

1. Lenkung des Arbeitseinsatzes 

A. Der allgemeine Rahmen  G. über die Einführung eines Arbeitsbuches v. 26. 2. 1935 (RGBl. 

G. über Treuhänder der Arbeit v. 19. 5. 1933 B  S. 311). 
(BGBl. I S. 285).  1. DVO.   c- 16. 5. 1935 B GBL I S. 602). 

DVO.   v. 13. 6. 1933 B GBl.. 1 I S.. 388).68).  ? DVO.   v. 17. 1. 1936 (BGBl. I B. 24). 
G. über Änderung der Arbeitslosenbßfe v. 22.9.1933 (BGBl.1 S.656).  3. DVO,   c. 9. 5. 1936 (BGBl. I B. 444). 
G. zur Ordnung der nationalen Arbeit v. 20. 1. 1934 (BGBl. I S. 45).  4. DVO.   c. 9. 6. 1936 (BGBl. 1 S. 485). 

1. DVO.   v. 1. 3. 1934 (ILGBL I S. 174).  5. DVO.   c. 7. B. 1936 (RGBL I S. 237). 
2. DVO.   v. 10. 3. 1934 BGBL. I B. 187).  6. DVO.   c. B. 2. 1938 BGBl. 1 S. 181). 
3. DVO,   v. 28. 3. 1934 (BGBl. I s. 255).  G. über Arbeitsvermittlung.  Berufsberatung und  Lehtstüllenver-
4. DVO,   v. 9. 4. 1934 (BGBl. I B. 309).  �ttlung v 5. 11. 1935 BGBl. I S. 1281). 
5. DVO,   v. 13. -4. 1934 (BGBl. I S. 810).  1. DVO.   v. 26. Il. 1935 (BGBl. I S. 1361). 
6. DVO.   v. 27. 4. 1934 (BGBl. I S. 340).  3. DVO.   v. 19. 3. 1936 (BGBl. I S. 195). 
7. DVO.   v. 21. 6. 1934 B GBl. I S. 517).  3. DVO.   v. 23. 12. 1937 (BGBl.I S. 1281). 
B. DVO.   v. 28. 9. 1934 (BGB). I S. 863).  Vorschriften über die Durchführung der nicht gewerbsmäßigen Arbeit,-
9. DVO.   v. 15.  2. 193:1 (BGBl. I B. 46).  vermittlnng. Berufsberatuug 'und Lehrstellenvermittlung außerhalb 
10. DVO.   v. 4. 3. 1935 (BGBl. I S. 348).  der Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenveraiche-
11. DVO.   v. 28. 3. 1935 (BGBl. I s. 503). rung v. 30. 11. 1935 BABI. 1 S. 330). 
12. DVO.   v. B. 4. 1935 (BGBl. 1 S. 510).  orxhriften über die Durchführung der gewerbstäßigen Arbeitsver-
18. DVO.   v. 13. 4. 1935 (BGBl. 1 S. 512).  mittlang v 30. 11. 19'3.3 (RABI. I S. 333). 
14 DVO.   v. 15. 10. 1935 (BGBl. I s. 1240).  Vorschriften faber die Durchführung der gewerbsmäßigen Arbeitsver-
15. DVO.   v. 14. 12. 1935 BGBl. I S. 1509).  mittlang für Artisten c. 30. 11. 1935 (RGBI. I S. 335). 
16. DVO.   v. 20. 5. 1936 (BGBl. I S. 454).  G. über Arbeitslosennnterstütznng nach Wehr- und Arbeitsdienst v. 
17. DVO.   v. 5. 5. 1987 (BGBl. I S. 581).  30. 9. 1937 (BGBl. 1 S. 1049). 
18. DVO.   v. 23. B. 1937 (BGBl. I S. 914). 
19. DVO.   v. 24. 9. 1937 (BGBl. I S. 1024).  B. Bestimmungen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit 

G. zur Ordnung der Arbeit in öffentlichen Verwaltungen und Be- G. zur Befreiung d er Hausgehilfinnen von der Pflicht zur Arbeits-
trieben v. 23. 3. 1934 (BGBl. 1 S. 220). losenversiche  v. 1, o. 1933 (BGBl. I S. 265). 

G. zur Verminderung der Arbeitslosigkeit v. 1. 6. 1933 (BGBl. I S. 323). 
1. DVO.   v. 19. 4. 1934 (BGBl. 1 S. 310).  VO. zur  Durc hführu ng  der  Arbeitgbeschaffungsmaßnahmen auf Grund 
2. DVO.   v. 13. l[. 1934 BGBl. I s. 516).  des G. zur Verminderung der Arbeitslosigkeit v. 28. 6. 1933 (BGBl. I 
3. DVO.   v. 28. 9. 1934 (BGBl. I B. 867).  S..25), 

G. über Reimarbeit v. 23. 3. 1934 BGB[. 1 S. 214).  G. zur Änderung der VO. des Reichspräs. über finanzielle Maßnahmen 
auf dem Gebiet der Arbeitsbeschaffung v. 13. 7. 1933 BGBl. I B. 464). 

1, DVO.   v. 23. 3. 1934 BGBl. 1 S. 225).  G. über die Regelung der Zuständigkeit auf dem Gebiet der Arbeite-
2. DVO.   v. 20. 2. 1935 (BGBl. I S. 261).  beschaffung c. 13. 7. 1933 (BGBl. I S. 464). 
Bek. der Neufassung des ArbeitsgerichtsG. v. 10. 4. 1934 (BGBl. 1  DVO.überdieGewährungvonEhestandsdarlehenv.20.6.1933(RGBLI 
s. 319).  S. 377). 

G. zur Abänderung des ArbeitegerichtsG. v. ,20.3. 1935 (BGBl. 18. 386).  2.DVO.   v. 26. 7. 1933 (BGBl. I S. 540). 
G. zur Erweiterung des Sünd'  3. DVO.   v. 22. B. 1933 B GBl. I S. 596). 
B. 1193).   rgungsschutnzs v. 30. 11. 1934 BGBl. I  4. DVO.   v. 2. 12. 1933 BGBl. I S. 1019). 

5. DVO.   v. 24. 3. 1936 (BGBl. I 8.316). 
G. ilber die Unterkunft bei Bauten v. 13. 12. 1934 (RGBI. 1 S. 1234).  6. DVO.   v. 28. 7. 1936 (RGBL I S. 576). 

AVO.   v. 10. 1. 1995 (BGBl. I S. 10).  7. DVO.   v. 10. 3. 1937 (RGBI. I S. 292), 
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G. zur Änderung des G. zur Förderung der Eheschließungen v. 28. 3. 1934  7. Anordn zur Durchführung des Vierjahresplans über die Verhinderung 
(BGBl. I S. 253).  rechtswidriger Lösung von Arbeitsverhältnissen v. 22.12.1936 (RABI. 

2. G. Sur Änderung des G. zur Förderung der Eheschließungen v. 24. 1.  I S. 13). 
1935 (BGBl. 18. 47).   Anordn. zur Änderung der Anordn. über den Arbeitseinsatz von ge-

3. G. zur Änderung des G. über Förderung der Eheschließungen v.  lernten Metallarbeitern v. 27. 11. 1936 (RGBI. I S. 311). 
3. 11. 1937 (BGBl. I B. 1158).  Anordn. zur Aufhebung der Anordn. Uber die Beschränkung des Ein-

2. G. zur Verminderung der Arbeitslosigkeit v. 21. 9. 1935 (BGBl. I  satzes landwirtschaftlicher Arbeitskräfte In nicht landwirtschaftlichen 
S. 651).  Betrieben und Berufen, sowie der Anordn. zum G. zur Befriedigung 

des Bedarfs der Landwirtschaft an Arbeitskräften v. 27. 11. 1936 
C. Bestimmungen zur Deckung des notwendigen Bedarfs an  (RABI. I S. 312). 
Arbeitskräften  Anordn. zur Änderung der Anordn. Uber die Verteilung von Arbeits-
G. zur Regelung des Arbeitseinsatzes v. 15. 5. 1934 (BGBl. I S. 381).  knäften v 27. 11. 1936 (RABI. I S. 812). 
Anordn. über die Regelung des Arbeitseinsatzes in der Stadtgemeinde  Anordn. über den Arbeitseinsatz von Metallarbeitern v. 11. 2. 1937 
Berlin v. 17. 5. 1934 (RGBI. I S. 126).  (RGBI. 18. 38). 

Anordn. über die Regelung des Arbeitseinsatzes in den Stadtgemeinden  Anordn. zur Änderung der Anordn. über die Verteilung von Arbeite-
Hamburg, Altona, Wandsbek und Rarburg-Wilhehnsburg v. 30. B.  kräften v. 18. 3. 1937 (RGBI. I S. 84). 
1934 (RABI. 18. 205).   Anordn. Uber den Arbeitseinsatz von Arbeitern der chemischen Industrie 

1  und des Baugewerbes in den Bezirken der Arbeitsämter Bitterfeld, 
Anordn. Uber die Reg elung ung des Arbeitseinsatzes im Bremer Staatsgebiet,  Halle und Wittenberg v. 27. 4. 1937 (RA.BI. I S. 95). 
in den Städten Delmenhorst, Nordenham (Oldbg.) und Wesermünde  Anordn. zur Änderung der 4. Anordn. zur Durchführung des Vierjahres-
und in den umliegenden Gemeinden v. 30. B. 1934 (RABI. I S. 206). plans Uber die Sicherstellung der Arbeitskräfte und des Bedarfs an 

Anordn. über die Regelung des Arbeitseinsatzes im Saarland v. 1. 3.  Baustoffen für Staats- und wirtschaftspolitisch bedeutsame Bauvor-
1935 (RABI. 18. 64).  haben v. 23. 7. 1937 (RABI. I S. 175). 

Ermächtigungsanordn. Uber die Rückführung Angehöriger landwirt.  Anordn. Uber den Arbeitseinsatz von Maurern und Zimmerern v. 0. 10. 
schaftlicher Berufe in die Landwirtschaft v. 17. 5. 1934 (RABI. I  1937 (RGBI. I B. 248). 
S. 128).  Auordn. zur DurobfUbrung des Vierjahresplans Uber den verstärkten 

Anordn. Uber die Verteilung von Arbeitskräften v. 28. B. 1934 (RABI. I  Einsatz von weiblichen Arbeitskräften in der Land- und HauswirL-
S. 202).  schaft v. 15. 2. 1938 (RABI. I 8.46). 

Anordn. über den Arbeitseinsatz von gelernten Metallarbeitern v. 29. 12.  DVO.   v. 16.2. 1988 (RABI. I 8.46). 
1934 (RABI. I S. 12).  Anordn. zur Durchführung des Vierjahresplans über Beschränkungen 

G. zur Befriedigung des Bedarfs der Landwirtschaft an Arbeitskräften  in der Ausübung des Wandergewerbes und Stadthausiergewerbes 
v. 28. 2. 1935 (BGBl. I S. 310).  v 14. 12. 1937 (RABL I S. 6). 

Anordn. zum G. zur .1 B.Befriedigungdes Bedarfe der Landwirtschaft an  Anordn. über die Meldung Schulentlassener v. 1. 3. 1938 (RA. Nr. 51). 
Anordn. zur Regelung des Arbeitseinsatzes in einzelnen Betrieben v. 

Arbeitskräften v. 29. 3. 1935 (GABI. I S. 120).  1. 3. 1938 (RA. Nr. 51). 
VO. Tiber die Vermittlung, Anwerbung und Verpflichtung von Arbeit-
nehmern nach dem Ausland v. 28. 6. 1935 (BGBl. 1 S. 903).  D. Bestimmungen zur Regelung der Arbeitszelt 

Anordn. Uber die Regelung des Arbeitseinsatzes landwirtschaftlicher  FawmtoffVO. v. 19. 7. 1934 (BGBl. I S. 713). 
Wanderarbeiter v. 80. 12. 1935 (RABL. I B. 4).  VO. zur Ergänzung der FaserstoffVO. v. 17. B. 1934 (BGBl. I S. 788). 

Anordn. zur Durchführung der V0. über Vermittlung, Anwerbung und  2. V0. zur Ergänzung der FaserstoffVO. v. 6. 9. 1934 (BGBl. I 9. 818). 
Verpflichtung von Arbeitskräften nach dem Ausland v. B. 1. 1936  Bek. Uber die neue Fassung der FaserstpffVO. v. 6. 9. 1934 (RGBI. I 
(RGBI. 1 S. 15).  S. 819). 

Anordn. über Anzeigen des Bedarfs an Arbeitskräften bei Durchführung  3. V0. zur Ergänzung der FaserstoffVO. v. 28. 9.1934 (RGBI. 18. 867). 
öffentlicher Bauarbeiten v. 26. 6. 1936 (RABI. I S. 209).  V0. zur Änderung der FaseretoffVO. v. 21. 4. 1935 (RGBI. I S. 561). 

1. Anordn, zur Durchführung des Vierjahresplans über die Sicherstellung  SpinnstoffG. v. 6. 12. 1935 (RGBL I B. 1411). 
des Facharbeiternachwuchses v. 7. 11. 1936 (RGBI. 1 S. 292).  1. DVO. zum SpinnstoffG. v 6. 1. 1936 (RGBI. I B. 4). 

2. Anordn. zur Durchführung des Vierjahresplans zur Sicherstellung des  G. über die vorübergehende Änderung der VO. Uber die Arbeitszeit in 
Bedarfs an Metallarbeitern für staats- und wirtschaftspolitisch be- Bäckereien und Konditoreien v. 26. 3. 1934 (RGBI. S. 245). 
deutsame Aufträge der Eisen- und Metallwirtschaft v. 7. 11. 1936  G. zur Änderung der BäckereiVO. v. 26. 9. 1934 (RGBI. I S. 859). 
(RABL. 18. 293).  Bek. der neuen Fassung der BäckereiVO. v. 26. 9. 1934 (BGBl. I S. 864). 

3. Anordn, zur Durchführung des Vierjahresplans über die Rückführung  Ausführungsbestimmungen zur Bäckerei V0. v. 26. 9. 1934 (RGBI. I 
von Metallarbeitern und Baufacharbeitern in ihren Beruf v. 7. 11.  S. 861). 
1936 (RGBI. I 294).  G. über die Arbeitszeit in Bäckereien und Konditoreien v. 29. 6. 1936 

0. 

4. Anordn. zur Durchführung des Vierjahresplans Tiber die Sicherstellung  BGBl. I G. 521). 
der Arbeitskräfte und des Bedarfs an Baustoffen fUr staats- und wirf-  DVO. des G. über die Arbeitszea i¢ Bäckereien und Konditoreien v. 

schafts  VO. Uber die 
politisch bedeutsame Bauvorhaben v. 7.11.1936(RABI.IS.294).  30. 6. die  (RGBI. I S. 527). 

neue Fassung der ArbeitszeitVO. v. 26. 7. 1934 (RGBI. [ 
5. Anordn. zur Durchführung des Vierjahresplans über die Beschäftigung  B. 803). 
älterer Angestellter v. 7. 11. 1936 (RABI. I S. 296).  AusMhrungsbeetimmungen zur ArbeitszeitVO. v. 11. 9. 1934 (RGBI. I 

6. Anordn. zur Durchführung des Vierjahresplans über das Verbot von  B. 828). 
Kennwortanzeigen für die Anwerbung oder Vermittlung von Metall-  VO. Uber die Arbeitszeit der privaten Kraftomnibusunternehmer v. 
arbeitern und Baufacharbeitern v. 7. 11. 1936 (RABL. I S. 297).  17. 2. 1938 (RGBI. I S. 61). 

2. Wiederaufbau der Landwirtschaft 

Die Agrargesetzgebung') 

A. Gesetze zum Schutz des Bodens und der  U. Reiehserbhofgesetzgebung 
Menschen, die ihn bearbeiten  Reichserbhofg. v. 29. 9. 1983 (RGBI. 18. 685). 

1. DVO.   v. 19. 10. 1933 (BGBl. I S. 749). 
I. Schaffung des Relchsnährstandes  2. DVO.   v. 19. 12. 1985 (RGBI. I B. 1096). 
G. Uber die Zuständigkeit des Reichs für die Regelung des ständischen  3. DVO.   v. 27. 4. 1934 (RGBI. I B. 349). 
Aufbaus der Landwirtschaft v. 15. 7. 1933 (RGBI. I 6. 495).  ÄnderungsVO  zur 2. DVO.   v. 26. 6. 1934 (BGBl. I S. 594). 

ÄnderungsVO. zur 2. DVO.   v. 4. 1. 1935 (RGBI. 18. 9). 
G. über den vorläufigen Aufbau des Reichsnährstandes und Maßnahmen  ÄnderungsVO. zur 2. DVO.   v. 26. 7.1935 (RGBI. I8. 1060). 
zur Markt- und Preisregelung für landwirtschaftliche Erzeugnisse v.  VO. zur Einführung des Erbhofrechts im Saarland v. 16. 4. 1935. 
13. 9. 1933 (RGBI. I B. 626).  (RGBI. I B. 554). 
1. V0.   v. B. 12. 1933 (RGBI. I B. 1000).  VO. Uber die Führung von ErhofbUchern v. 4. 6. 1935 (BGBl. 1 
2. VO.   v. 15. 1. 1934 (BGBl. I B. 32).  B. 739). 
3. VO   v, 16. 2. 1934 (BGBl. I S. 100).  ErbhofrechtsVO. v. 21. 12. 1936 (RGBI. 18. 1069). 
4. VO.   v. 4. 2. 1985 (RGBI. I S. 170).  Brbbotverfahrensordnung v. 21. 12. 1936 (RGBI. I B. 1082). 
ÄnderungsVO. zur 1. VO.   v. 26. 4. 1935 (BGBl. I B. 582). 
ErgänzungsVO. zur 2. VO.   v. 28. 9. 1935 (BGBl. 18. 1219). III. Landwirtschaftlicher Vollstreckungsschutz 
ErgünzungsVO. zur 1. u. 3. VO   v. 28.6.1936(BGBl.I8. 510). 

VO. über die Anmeldung der Betriebe des Landhandels und der Be- V0. des Reicbspräs. Uber Maßnahmen auf dem Gebiete der Zwangs-
und Verarbeitung landwirtschaftl. Erzeugnisse zum Reiebsnührstund  voüstreckung v. 17. 1. 1933 (RGBL I S. 19). 
v. 6. 7. 1934 (RGBI. 18. 591).  VO. des Reichspräs. über landwirtschaftl. Vollstreckungsschutz v. 14. 2. 

2. VO.   v. 22. B. 1934 (RGBI. I S. 793).  1933 (BGBl. I S. 68). 
V0. Uber die Beltreibung von Ordnungsstrafen des Reichsnährstandes  AVG.   v. 14. 2. 1983 (RGBI. I S. 64). 
v. 21. 7. 1934 (BGBl. 18. 720).  2. AVG.   v. 14. 2. 1933 v. 14. 3. 1933 (RGBI. I B. 104). 

VO. Uber die Verkündigung von Anordnungen und Festsetzungen des  3. AVG.  v 14. 2. 1033 v. 27. 4. 1933 (RGBI. I B. 231). 
4. er  M.   v. 14. 2. 1038 e 26. 5. wan  (RGBI. I B. 309). 

Reichsnährstandes v. 19. 12. 1934 (RGBI. I B. 1272). VO. Uber Maßnahmen auf Vom Gebiete der Zwangsvollstreckung v. 26.5. 
V0. über die Bildung von Schiedsgerichten fUr die IandwIrtschaftitehe  1933 (RGBI. I B. 302). 
Marktregelung v. 26. 2. 1935 (RGBI. I B. 293).  G. überdenlandwirtschaftl.Vollatmokungwehutzv.25.10.1933(RGBI.I 

S. 779). 
1) Gesetze bzw. Verordnungen erscheinen nicht nur im Beichsgesetz-  2. G. Uber den   v. 29. 12. 1933 (RGBI. I B. 1115). 

blatt (BGBl.), sondern auch im Reiche-Anzeiger (RA.) sowie als Anord-  VO. Uber den Vollstreckungsschutz Im landwirtschaftl. Entschuldungs-
nungen des Reichsbauernführers bzw. der beauftragten Stellen im Ver-  verfahren v. 27. 12. 1933 (RGBI. I B. 1119). 
kUndungsblatt des Reichsnährstandes (RNVbl.) und als Runderlasse  VO. Uber den VolLstreckungsschutz im Verwaltungszwangaverfahren und 
des Reiebsernährungsminieters im Reichsministerialblatt der landwirt-  Uber die landwirtschaftl. Zwangsverwaltung v. 3. 2. 1934 (RGBI. 1 
sehaftlichen Verwaltung (LwRMBI.).  S. 84). 
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IV. Pächterschutzgesetzgebung 
G. Uber Pächterschutz v. 22. 4. 1933 (BGBl. 1 B. 221). 

ÄnderangsG.   v. 23. 6. 1933 (BGBl. I B. 392). 
2. ÄnderungsG.   v. 27. 10. 1933 (BGBl. I S. 780). 
3. ÄnderungeG.   v. 27. 6. 1934 (BGBl. I S. 523). 
4. ÄnderungsG.   v. 28. 6. 1935 (RGBI. I S. 810). 
DVO. Über   v. 26. 1. 1934 (RGBI. I S. 77). 

G. zur Verlängerung der Pachtschutzordnung v. 9. 10. 1934 (RGBI. I 
S. 913). 

PäehterentschuldungsVO. v. 12. 3. 1935 (BGBl. I B. 360). 
G. Uber Weitergeltung des Pachtnotrechts v. 30.9.1936 (RGBI. I S. 851). 
G. Uber Weitergeltung und Ergänzung des Pachtnotrechts v. 30. 9. 1937 
(RGBI. 18. 1051). 

VO. zur Vereinheitlichung der Zuständigkeit in Pachtschutzsachen T. 
22. 10. 1936 (RGBI. I S. 906). 

2. VO. Uber die Bildung gemeinschaftlicher Paehteinigungsämter v. 22. 3. 
1937 (RGBI. I S. 374). 

V, 0. zur beschleunigten Förderung des Baues von Heuerlings- und Werk. 
wohnungen sowie von Eigenheimen für ländliche Arbeiter und Hand-
werker v. 10. 3. 1937 (BGBl. I B. 292). 
1. DVO.   v. 7.4.1937 (RGBL I8.444). 
2. DVO.   v. 27.1.1938(BGBl.I8.107). 

VO. Uber eine Steuerermäßigung beim Bau von Heuerlings- und Werk-
wohnungen für ländliche Arbeiter v. B. 7. 1937 (RGBI. I B. 762). 

Anordn. zur Änderung der Anordn. über die Verteilung von Arbeits-
kräften v. 28. B. 1934 v. 18. 3. 1937 (RA. Nr. 67). 

Grundregel des Reichsnährstandes für die Ausbildung In den männ-
Heben praktischen Berufen der Landwirtschaft v. 1. 10. 1937 (RNVbl. 
S. 543). 

Grundregel des Reichsnäbrstandes für die Ausbildung in den weiblichen 
praktischen Berufen der Landwirtschaft v. 1. 10. 1937 (RNVbl. 
B. 549). 

Anordn. z. Durchfithrungd. Vierjahresplans über den verstärkten Einsatz 
von weiblichen Arbeitskräften in der Land- und Hauswirtschaft v. 
15.2. 1938 (RA. Nr. 43). 

V. Entschuldung der Landwirtschaft VII. Regelung des Siedlungswesens und Desetze über die Neu-
2. V0. zur Durchführg. der 2. EntechuldungsVO. v. 21. 10. 1932 v. 29.3.  blldung deutschen Bauerntums 
1983 (RGBI. I S. 155).  G. Uber die Nenbildung des deutschen Bauerntums v. 14.7. 1933 (RGBI. I 

G. zur Regelung der landwirtschaftl. Sebuldverhältnfase v. 1. 6. 1933  B. 517). 
(RGBI. 18. 331).  G. zur Änderung der VO. über die Dentscbe'Siedlungsbank v. 18. 9. 

U. zur Ergänzung des SehuldenregelungsG. v. 27.6.1984 (RGBI. I S. 524).  1933 (RGBI. 1 B. 047). 
2 G. zur Ergänzung   v. 17. 10. 1934 (BGBl. 18. 998).  Erl. Uber den Reichskommivsar für das Siedlungswesen v. 29. 3. 1934 
VO. über die Gewährung von Schuldbuchforderungen nach § 65 des  (RGBI. I S. 295). 
SchuldenregelungsG. v. B. 12. 1936 (BGBl. I S. 1012).  G. zur Ergänzung des ReichssiedlungsG. v. 4. 1. 1935 (RGBI. I S. 1). 
1. VO. zur Durchführg. der landwirtschaftl. Schuldenre.gelungv.  VO. Uber die Durchführung von Landverkäufen im Osthilfeentschuldungs-
15. 6. 1933 (RGBI. I S. 373).  verfahren v. 24. 9. 1935 (RGBI. I S. 1165). 

2. DVO.   v. 5. 7. 1933 (BGBl. I B. '459).  V0. über die erstmalige Ausstattung neuer Bauernsiedlungen mit land-
3. DVO.   v. 15. 9. 1933 (BGBl. I S. 641)•  wirtschaftl. Maschinen und Geräten v. 7. 5. 1936 (RGB). 18. 450). 
4. DVO.   v. 5. 10. 1933 (BGBl. I S. 719).  VO, über das Vorkaufsrecht nach dem ReichssiedlungsG. v. 15. 4. 1937 
5. DVO.   v. 27. 1. 1934 (RGBI. I S. 71).  (RGBI. I S. 546). 
6. DVO.   v. 7. 7. 1934 (BGBl. 18. 609). 
7. DVO.   v. 30. 4. 1935 (RGBI. I B. 572). VIII. Fldeikommfaauflösung 
B. DVO.   v. 20. 6. 1936 (RGBI. I B. 496).  G. zur Vereinheitlichung der Fideikommißauflösung v. 20.6.1935 (RGBI. 
9. DVO,   v. 24. 11. 1937 (RGBI. 18. 1805 u. 1346).  IS. 785), 

VO. zur Durchführg. der Entschuldung imOsthilfegebiet(6.OsthilfeDVO.)  DVO.   v. 24. B. 1935 (RGBL I S. 1103). 
v. 7. 7. 1933 (RGBI. I S. 464). 

V0. zur DurchfUhrg der EntschuldungsVO. v. 6.2. 1932 und der 2. Ent- IX. Schätzung des Kulturbodens 
schuldungsVO. v. 21. 10.1932 (7. OsthilfeDVO.) v. 12. B.1933 (RGBI. I  G. über die Schätzung des Kulturbodens (BodSchatzG) v. 16. 10. 1934 
S. 590).  (RGBL 18. 1050). 

DVO. zurSicherungsVO. v. 17. 11. 1931 und der EntschuldrwgsVO. v.  DBest. zum BodenschätzungsG.(BodSchätzDB)v.12.2.1935(BGBl. 
6. 2. 1932 (8. OsthilfeDVO.) v. 2. 2. 1934 (BGBl. I B. 87).  1 S. 198 u. 276). 

DVO. zum Entschuldungsverfahren im Ostbilfegebfet (9. OsthilfeDVO.)  VO. über die Offenlegung der Ergebnisse der Bodenschätzung 
v. 29. 3. 1934 (RGBI. 1. S. 297).  (BodSchätzOffVO)  v. 3l.  1. 1936  (BGBl.  I S. 120).  

VO. zur Abwicklung der Entschuldungsverfahren im Osthilfegebiet (Ost-
MUeabwicklungsVO.) v. 21. 12. 1934 (RGBI. 1 S. 1280).  X. Verkehr mit lendwirtsehaftlichen GrundstIleken 

VO. Uber die Beendigung und die finanzielle Abwicklung der Osthilfe  ÄnderungeG, zur Bek. über den Verkehr mit landwirtschaftl. Grund-
Ostbilfea.hlnBVO.) v. 20. 6. 1936 (BGBl. 18. 499).  stücken v. 26. 1. 1937 (BGBl. I S. 32). 

G. Uber Zinserleichterung für landwirtschaftl. Auslandskredit v. 20. 7.  ErgänzungsVO. zur   v. 26. 1. 1937 (BGBl. I S. 34 u. 102). 
1933 (BGBl. I S. 524).  Bek. des Wortlauts der Bek. über den Verkehr mit landwirtschaftl. 
DVO. über   v. 31. 10. 1933 (RGBI. I 5..794).  oder forstwirtschaftL Grundstücken (Grundstückverkehrsbek.) v. 

G. Uber die Umwandlung wertbeständiger Rechte und ihre Behandlung im landwirtschaftl. Entschuldungsverfahren (Roggenschuld  26. 1. 1937 (RGBI. I S. 35). 
eng.)v.lß. 5.  ABeat. zur Bek. über   v, 26. 1. 1937 (RGBI. I S. 38). 

1934 (BGBl. I S. 391).  AVO. zur Bek. über   v. 22. 4. 1937 (BGBl. I S. 534), 
DVO.   v. 25. 5. 1934 (BGBl. I S. 1934). 
2. DVO,   v. 5. 9. 1934 (BGBl. I S. 824).  XI. Sicherung der Landbewirtschaftung 

G. Uber die Zinserleichterung für den landwirtschaftl. Realkredit v. 28.9.  VO. zur Sicherung der Landbewirtschaftung v. 23. 3. 1937 (RGBI. I 
1934 (BGBl. 1 S. 860).  S. 422) 

O. über die Zinsen fair den landwirtschaftl. Realkredit v. 31. 7. 1935  DVO, zur   v. °2. 4. 1937 (RGBI. I S. 535). 
(RGBI. I B. 1057). 

V0. Uber die Ablösungsschuldverschreibungen nach dem G. zur Regelung  XII- Umlegungsgesetze 
der landwirtschaftl. Schuldverhältnisse v. 12.3. 1935 (RGBL IS- 366).  IImlegangsG. v. 26. 6. 1936 (RGBL 1 S. 5518). 

VO. Uber Entschuldungsämter und gemeinschaftliche Beschwerdegerichte  Reichsumlegungsordnung v 16. 6. 1937 (RGB). I S. 629 u. 652). 
im Entschuldungsverfahren v. 25. 6. 1935 (RGBI. I S. 793 u.1064). 

VO. Uber die Veräußerung von Entschuldungsbetrieben v. 6. 1. 1937 
(BGBl.I8. 5).  B. Gesetze zur Sicherung lind Steigerung der 
DVO.   v. 19. 4. 1937 (BGBl. I S. 466).  un landwirtschaftlichen  Erzeugung 
2. DVO.   v. 19. B. 1937 (RGBI. I S. 909).  g  g 

VO. über die Behandlung der Mitschuldner und Bürgen im Schulden-  I. Senkung der Gestehungskosten 
regelungsverfahren v. 16. 2. 1937 (BGBl. I S. 23S).  a) Zinssenkung 

VO. Uber die Ablösung mUndelsicherer Rechte im Schuldenregelungs-  (BGBl. I S. 524 (R G. über die Zinserleichterung fair landwirtschaftl. Auslandskredit v. 20. 7. 
und Ostbilfeverfahren und zur Ergänzung  der  VO. über  die Ablösungs-rei  1933 schuldverschbungen nach dem G. zur Regelung der lan dwirtsc haftl.  33  (BO.   v. 31. 10. 1933 (RGBI. I S. 794). 

Schuldverhältnisse v. 27. 2. 1937 (RGBI. I B. 266).  VO. über die Zinsen für den landwirtschaftl. Auslandskredit v. 30. 9. 

1936 (RGBI. I S. 859). 
VI. Schutz und Förderung der Landarbeiterschaft  2. VO.   v. 22. 3. 1937 (RGBI. I S. 4255). 
V0. über ausländische Arbeitnehmer v. 23. 1. 1933 ('RGBI. I S. 26).  G. über die Zinserleichterung fUr den landwirtschaftl. Realkredit v. 28.9. 
G. Uber Änderungen der Arbeitslosenhilfe v. 22. 9. 1933 (RGBI. 18. 656)  1934 (BGBl. I S. 860). 
[Befreiung der Landwirtschaft usw. von der  Arbeitslosenvers icherung].  G Uber die Zinsen für den landwirtaebaftl. Rea lkre dit v. 31. 7. 1935  

G. zur Regelung des Arbeitseinsatzes v. 15. 5. 1934 (RGBI. I S. 381).  (BGBl. I S. 1057). 
Anordn. Uber die Beschränkung des Einsatzes landwirtschattl. Arbeits-  Ergänzungs- u. DVO. Uber   v. 4. 6. 1936 (RGBI. I S. 480). 
kräfte in nichtlandwirtschaftl. Betrieben und Berufen v. 17. 5. 1934  2. VO. über   v 28. 9. 1936 (RGBI. I B. 852). 
(RA. Nr. 114). 

b) Ermächtigungsanordn. Uber die Rückführung Ange höriger  lan dwirt-
schaftl. Berufe in die Landwirtschaft v. 17. 5. 1934 (BA. Nr. 114).  G. zur Verminderung der Arbeitslosigkeit v. 21. 9. 1933 (BGBl. I S. 651) 

G. zur Befriedigung des Bedarfs der Landwirtschaft an Arbeitskräften  [Abschn. Il. Senkung der landwirtschaftl. Grundsteuer]. 
v. 26. 2. 1935 (RGBI. I S. 810).  c) IinrsatttteuersenlYnrg. 

Anordn, zum G. zur   v. 29. 3. 1935 (RA. Nr. 76).  G. zur Verminderung der Arbeitslosigkeit v. 21. 9. 1933 (RGBI. I S. 652) 
Auordn. Uber die Anwerbung, Vermittlung und Verpflichtung landwirt-  [Abschn. III: Senkung der Umsatzsteuer fair die Landwirtschaft]. 
schaftl. Wanderarbeiter v. 20. 12. 1934 (RA. Nr. 302).  ÄnderungsVO. der Durchführungsbest. zum IImsatzsteuerG. (Sen-Anordn. Uber die Regelung des Arbeitseinsatzes landwirtschaftl. Wander-
arbeiter v. 30. 12. 1935 (RA. 1936 Nr. 2).  der der Umsatzsteuer für die Landwirtschaft) v. 14. 10. 1933 

Anordn, zur Aufhebung der Anordn. Uber die Beschränkung (RGBI. I 8.741). 
sattes landwIrtechaftl• Arbeitskräfte in nichtlandwirtschaftl. Betrieben Be 
und Berufen v. 17.5. 1934 sowie der Anordn. zum G. zur Befriedigung  r Änderung am der Arbeltslosenhü fcherrrrrg. 
des Bedarfe der Landwirtschaft an Arbeitskräften v. 29. 3. 19  G. zur Änderung der Arbeitslosenhilfe c 22. 9. 1933 (RGBI. I S. Ren) 
27. 11. 1936 (RA. Nr. 278).  [l. Abschn.: Befreiung der Landwirtschaft usw. von der Arbeitslosen-

Bestimmung Uber die Förderur des Baues von E  versicherung]. g  Eigenheimen für länd-
liche Handwerker und Arbeiter sowie von Heuerlingswohnungen v.  c) Schlachtsteuerreformen. 
22. 11. 1935 (RGBI. 1 S. 338).  SchlachtsteuerG.  v. 24.  3. 1934  (RGBI.  18.  238  u. 258).  

Anordn, zur Änderung der Anordn. [aber die Verteilung von Arbeits-  VO. Uber Änderung von Steuersätzen des SchlachtsteuerG. v. 21. 3. 
kräften v. 1. 3. 19.38 M . Nr. 51).  1935 (RGBI. I S. 991). 
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)) Düngemittelwrbilligung.  Beihilfen zur Errichtung von GrUnfuttertrocknungsanlagen v. 31. 5. 
VO. -über die Verbilligung von Stickstoff- und Kalidüngemitteln v. 23. 3.  1937 (LwRMBI. Nr. 24). 
1A37 (BGBl. I S. 376).  Richtlinien f, d. Gewährung von Beihilfen zur Beschaffung von 
1. AVO.   v. 23. 5. 1937 (RGBI. I S. 593).  Rübenblattwäschen v. 9. 6. 1937 (LNvRMB1. Nr. 25). 

596).  Reichsbeihilfen für die Neupflanzung und IImpfmpfung von Obst-
2. AVO.   v. 24. 5. 1937 (BGBl. I S. 
-. AVO.   v. 24. 9. 1937 (BGBl. I B. 596).  bäumen und für die Neupflanzung von Beerenobst v. 24. 12. 1937 
4. AVO.   v. 25. 2. 1938 (BGBl. I S. 234).  (LwRM  2). Zinsverbilligte te Kredite zur Neuanschaffung von weiblichen Schafen 

g) Senkung der Preise für Landmaschinen.  v. 13.1. 1938 (LwRMBI. Nr. 6). 
VO. über die Regelung der Preise und Handelsspannen im Geschäfts- II. Leistungssteigerung 
verkehr mit Landmaschinen und landwirtschaftlichen Geräten v. 
10.2.1938 (BGBl. I S.188).  Förderung der Tierzucht und -haltung (RGBI. I, 1934, S. 1083; 1986, 

h Bürgschaften, Garantien, Refclubeihif en.  S. 175, 470; 1937, S. 100, 1159; 1938, S. 11, 37). 
Jfen,  Milchleistungsprüfungen (RGBI. I, 1985, S. 1354). 

VO. des Reichspräs. über die Übernahme von Reichsbürgschaften für  Pflanzenschutzg. (RGBI. 1, 1937, S. 271, 1143). 
Instandsetzungs- u. Umbauarbeiten von landwirtschaftl. Wirtsohafts-  Schädlingsbekämpfung (RGBI. I, 1933, S. 227, 230, 468, 679, 719, 969, 
gebäuden v. 22. 2. 1933 (RGBI. 1 B. 79).  1044; 1934, S. 178, 476, 827,1191; 1935, S. 571, 912, 1338, 1543.1549; 

G. zur Förderung der Viehwirtschaft und der inländischen Futtermittel-  1936, B. 360, 444, 479, 633; 1937, S. 467, 530, 532, 825, 1056, 1127). 
ereugang v. 9. B. 1934 (RGBI. I S. 770).  Saatgut (BGBl. 1, 1934, S. 248; 1935, B. 1143; RNVbl. 1936, B. 207; 

G. zur Förderung der ehafbaltung und Wollerzeugung v. 3. 11. 1937  1938, 8.83). 
(RGBI. I S. 1159).  Sicherung der Düngemittel- und Saatgutversorgang (BGBl. I, 1933, 

G. aber die Haushaltsführung im Reicher. 30. 3. 1933 (BGBl. II S. 141)  S. 1095; 1934, S. 1161; 1935, S. 1349; 1936, B. 939). 
[Art. 2 § 3b: Förderung der Getreidebewegung].  Gräserkredite (RGBI. 1, 1934, S. 2,j4; 1935, B. 553; 1936, S. 365; 1937, 

Reichshaushaltsg. fair das Rechnungsjahr 1934 v. 23. 3. 1934 (RGBI. 11  S, 443), 
S. 121) [§ 7: Ordnung des Marktes fair Milchenengnisse und Eier,  Wasser- und Bodenverbände (RGBI. I, 1937, B. 188, 455, 933). 
Vieh und Schlachterzeugnisse].  Forstliches Artg. (RGBI. I, 1934, B. 1236; 1935, S. 469; 1986. S. 906). 

G. über die Haushaltsführung im Reich v. 29. 3. 1935 (BGBl. II S. 339)  Jagdwesen (RGBI. I, 1934, 8 534, 549, 617; 1935, B. 70, 431, 1031; 1986, 
[§ 7: Ordnung des Marktes fair Vieh und Schlachterzeugnisse, Eier,  B. 259, 559, 578; 1937, S. 179, 184). 
Förderung der Schafhaltung, Regelung des Butter- und Fettmarktes;  Natur- und Tlerschutzg. (RGBI. I, 1933, B. 203, 212, 987; 1934, S. 37, 
Landeskultur).  516; 1935, B. 821, 1275; 1936, S. 181, 735, 941, 1001). 

G. über die Haushaltsführung im Reich im Rechnungsjahr 1936 v. 31. 3.  Bereitstellung von Arbeitskräften für die Eneugungsschlaeht 1937. 
1936 (BGBl. II S. 109) [§ 1: Ordnung des Marktes für Eier].  Erl. des Prns. der Reichaanetalt v. 6. 2. 1937 (RABI. I S. 55). 

G. über die Haushaltsführung im Reich im Rechnungsjahr 1937 v. 19. 3. 
1937 (BGBl. II S. 117) [§ 4: Ordnung des Marktes filz Eier, Vieh und  C.  Gesetze zur Ordnung des Absatzes und Ver-
Schlachterzeugmsse, Getreide und Hülsenfrüchte; Betriebskredite für 
Flachs- und Hanfröstanstalten; Landeskultur; Landarbelterwohnungs-  brauchs landwirtschaftlicher Erzeugnisse 
bau].  Getreide- und Futtermittelwirtschaft (BGBl. I, 1933. 3. 143, 313, 421, 

Runderlasse:  566,572,618,627,667,701,810, 986; 1934, S. 174, 1751194, 298, 465, 
Reichszuschüsse zur Errichtung von Futfereinsäuerungsbehältern v. 1.4.  510, 527, 599, 629, 719, 786, 795, 917, 921, 999, 1069; 1935, B. 881, 

1936 (LwRMBI. Nr. 1) u. v. 80. 4. 1936 (LwRMBI. Nr. 6).  553, 566, 602 :912, 915, 919, 1006, 1280; 19'36, S. 1, 13, 131, 544, 873, 
Reichsbeihilfe für Grünlandumsteüungsarbeiten v. 16. 4. 1936  952, 954; 1937, B. 7, 265, 380, 699, 700, 701, 702, 732, 829, 1410; 
(LWR.MBI. Nr. 3).  1938, S. 192;  RNVbl. 1935, S. '279, 388, 685; 1936, B. 680; 1937, 

Reichsbeihilfe fair Grönlandumbruch und Grünlandverbesserung v.  S. 71, 273, 297, 349). 
13. 3. 1937 (LwRMBI. Nr. 14).  Viehwirtschaft (BGBl. I, 1933, 3. 242, 1059; 1934. S. 198, 224, 228, 254, 

Änd. d. Richtlinien L d. Gewährung von Beihilfen für die Leistungs-  397, 481, 586, 770, 790, 800; 1935, S. 301, 570, 1045, 1122, 1285, 1353, 
Steigerung des Grünlandes und die Umstellung unwirtschaftlichen  1447, 1466; 1936, S. 366, 535, 570, 897, 1141; 1937, S. 28, 453, 621, 
Grünlandes auf Ackerland vom 13.3.1937 (LwRMBI.1937 Nr-31).  728, 968; R.A. 1934, Nr. 72; RNVbl. 1935, S. 113. 1936, S. 231, 594). 

Mehsheihilfe L Grünlandumsteüungsarbeiten in den mittleren  -Milch- und Fettwirtechaft BGBl. I, 1933, B. 81, 93, 97, 143, 145, 166, 
Höhenlagen v. z. B. 1937 (LWRMBI. Nr. 33).  167, 201, 206, 207, 259, 261, 288, 375, 376, 527, 595, 619, 653, 662, 

Reichszuschüsse zur Verbilligung von Bodenuntersuchungen v. 20.4.  065, 726, 737, 743, 971, 977, 1062, 1093, 1109, 1113; 1934, S. 79, 90, 
1936 (LwRMBI. Nr. 5).  112, 114, 117, 184, 198, 259, 299, 3(M, 374, 376, 415, 454, 720, 736, 

Zinsverbilligung des Reiches für Bodenverbesserungsdarlehen. Ver-  793, 867, 1066, 1104, 1264, 1267; 1935, S. 10, 570, 722 . 1936, S. 42, 
längerung v. 7. 7. 1936 (LwRMBI. Nr. 15).  374, 399, 565; 1937, S. 431, 1384; RNVbl. 1936, S. 305). 

Zinsverbilligung d. Reichs für   v. 22. 11. 1937 (LwRMBI.  Kartoffelwirtschaft (RGBL 1, 1933, B. 619, 653, 726, 971, 977; 1934, 
Nr. 49).  S. 90,111, 366, 376, 466, 517, 607, 743, 1073; 1985, S. 550, 905; 1936, 

Richtlinien für die Gewährung von Reichsbeihilfen zum Bau von  S. 372; 1937, B. 377, 428; RNThl. 193.5, S. '251; 1936, B. 427, 579). 
Dungstätten und Jauchegruben v. 21. 4. 1937 (LwR.MBL Nr. 19).  Eierwirtschaft (einschließlich Geflügel und Honig) ('RGBI. 1, 1933, S. 273, 

Beiebsbeihilfen zum   v. 21. 9. 1937 (LwRMBI. Nr. 41).  363, 1094, 1103, 1104. 1934, S. 79, 303, 355, 479; 1935, S. 1120, 1253, 
Reichsbeihilfen zum Bau von massiv überdeckten Jauchegruben und  1355;1936, S. 630,1007;1937,8.440,452,871; RNVbl. 1936,8.9,579). 
Güllegraben v. 18. 12. 1937 (LwRMBL Nr. 54).  Garten- und Weinbauwirtschaft (RGBI. I, 1933, S. 56, 463, 495, 796, 

Richtlinien für die Gewährung von Reicbsbeihilfen zur Beschaffung  801, 813, 973 . 1934, S. 90, 128, 200, 298, 518, 849, 976, 1225; 1935, 
von Kartoffel-Dämpfanlagen v. 29. 4. 1937 (LwRMBI. Nr. 20).  S. 1, 343, 905, 1121, 1123; 1936, S. 153, 196, 443, 506, 854, 857, 906, 

Richtlinien für die Gewährung von Beihilfen zur Förderung der  911, 915, 946; 1937, S. 4, 27, 277, 297, 446, 869, 900, 1138; RNVbI. 
Geflügel-, Bienen-, Kaninchen- und Ziegenzucht und -haltung v.  1935, S. 173; 1937, B. 63, 77). 
5. 5. 1937 (LWRMB1. Nr. 21).  Brauwirtschaft (RGBI. I, 1933, S. 24, 80, 453, 1059; 1934, S. 477, 594, 

Richtlinien L d. Gewährung von Beihilfen ans Mitteln des RuPrMfEuL  787;1935, S.180, 556; RNVbl. 1935, 5.969; 1936,8. 577; 1937, S. 163, 
zur Beratung der Geflügelkleinhaltungen (LwRMBI. 1937 Nr. 26).  1938, S. 67). 

Richtlinien f. d. Gewährung von Beihilfen aus Mitteln des  Zucker- einecldfeßlich Süßwarenwirtschaft ('RGBL I, 1933, B. 149; 1934. 
RuPr'%ffFuL für Zuchtprämien für Kaninehenwirtschaftsrvssen  S. 415, 1173;1935, S. 9, 742, 755; RNVbl. 1985, S. 427; 1936, S. 579, 
(LwRMBI. Nr. 26).  580, 613). 

Beschaffungsbeihilfen und Erhaltungsprämien für hochwertige Vater-  Fischwirtschaft (RGBL I, 1934, S. 64, 86, 353, 354, 773, 841, 1240; 
tiere v. 15. 5. 1937 (LwRMBI. Nr. 22).  1935, B. 542; 1936, S. 492; 1937, S. 580, 1097, 1099; RNVbl. 1935, 

Richtlinien L d. Gewährung von Beihilfen aus Reichsmitteln zur  B. 307; 1936, B. 580). 
Förderung des landwirtschaftl. Afasehinenwesens v. 24. 5. 1937  Wolle (RGBI. I, 1933, S. 359; 1934, S. 78; 1937• S. 970, 1159). 
(LwRMBI. Nr. 23).  Seidenban (BGBl. I, 1935, S. 909; RNVbl. 1935, S. 071). 

Richtlinien L d. Gewährung von Beihilfen zum Bau von Tabak-  Erzeugung und Vertrieb inländischerFaserpfianzen (RNVbl. 1938, 8.18). 
trockenschuppen (LwRMBI. 1937 Nr. 24).  Tabak (RGBI. I, 1935, S. 289). 

3. Neue Forst- und Holzwirtschaftspolitik 

A. Entwicklung der Zuständigkeiten und  VO. über die Lrriclitung, Gbernalmm und Lrweiterung frort- und holz-
Ermächtigungen  wirtschaftlicher Bearbeiter- und Verteilerbetriebe v. '28. 3. 1938 
G. zur Überleitung des Forst- und Jagdwesens auf das Reieh v. 3. 7.  (RGB). T 9.231). 
1934 (BGBl. I S. 534).  Marktverelnigung 
1. DV O.   v. 12. 7. 1934 (RGBI. I S. 617). 
2. DVO.   v. 28. 1. 1935 (BGBl. 1 S. 70).  VO. über den Zusammenschluß der Forst, und Holzwirtschaft v. 20. 10. 

VU. über den Warenverkehr v. 4. 9. 1934 (BGBl. I S. 816).  1936 (RUBI. 1 S. 909). 
VU. über die Errichtung von Überwachungsstellen v. 4. 9. 1934 (RA.  Anordn, des Reielsaforstaneisters über den Aufbau der Marktvereinigung 
. Nr. 209).  der deutschen Forst, und Holzwirtschaft v. 28. 10. 1936 (RMinBl. d. 
Erl. über den Übergang einzelner Aufgaben des Reichsministeriums für  landw. Verw. Nr. 32). 
Ernährung und Landwirtschaft auf das Reichsforstamt v. 12. 7. 1935  Satzung der Marktvereinigung der deutschen Forst- und Holzwirtschaft. 
(RGBI. I S. 1031).  v. 4. 5. 1937 (RA. Nr. 102). 
VO. zur Ergänzung der V0.überden Warenverkehrv.28.6.1987(RGB1.  Anordn. Nr. 3 der Marktvereinigung der deutschen Forst, und Holz-
t S. 761)824).  wirtsehaft (betr. Durchführung des § 4 Abs. 2 der VO, über den Zu-

G. über die Marktordnung auf dem Gebiete der Forst- und Holzwirt-  sammen̂:'hluß der Forst- und Holzwirtschaft v. 130. 10. 1936 [RGBI. 1 
Schaft v. 16. 10. 1935 (RGBI. I B. 1239).  S. 909]) t'. 14. 5. 1937 BMinBI. (i. Forstverw. Nr. 19). 

V0. zur Regelung der Erzeugung von Schnittholz und Holzhalbwaren  Anordn. zur Regelung des Absatzes von Papierholz v. 17. 12. 19313 
v. 6.5. 1936 (RGBI. I S. 438); aufgehoben durch die VO. v. 28. 2. 1938  (RA. Nr. 295). 
(RGBI. I S. 231).  Anordn. zur Regelung der Verteilung und des Absatzfes von Rundholz 
VO. zur Regelung des Absatzes von Rohholz, Schnittholz und Holz-  und 11olzhalbwaren v. 10. 4. 1937 (RA. Nr. 82). 
halbwaren v. 17. 6. 1930 (RGBI. I S. 495); aufgehoben durch die VO.  Anordn. Nr. 2 der Marktvereinigung der deutschen Forst- und Holz-
v. 28. 2. 19$8 (BGBl. 1 S. 231).  wirtschaft (betr. Regelung des Absatzes von Nadelrund- und Nadel-

VO. zur verstärkten Deckung des Rohstoffbedarfs an Holz v. 7. 12.  schnitthotz ausländischer Herkunft Innerhalb des Reichsgebiete) v. 
1936 (ROB). I S. 1011).  14. 5. 1937 (RMinBI, d. Forstverw. Nr. 19). 
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Vorprüfung von Anträgen auf Neuerrichtung. Wiederinbetriebnahme  VO. zur Regelung von selmittetärken bei der Erzeugung und dem Absatz 
und Erweiterung von Holzbearbeiter- und Verteilerbetrieben durch  von Schnittholz v. 4. 9. 1936 (RGBI. I S. 717). 
die Außenstellen der Marktvereinigung. Deutscher Holz-Anz. Nr. 26  a) Schnittholgwefae 
v. 2. 3: 1937. Anordn. Nr. 5 der Marktvereinigung der deutschen Forst- und Holz-  Anordn. über Preise fair Hiefernschnittholz v. 13. 2. 193.5 (RA. Nr. 43); 
wirtschaft (betr. Regelung des Absatzes von Nadelnutzholz) v. 28. 9.  aufgehoben. 
1937 (RMfnBI. d. Forstverw. Nr. 35).  2. Anordn. über Preise für Kfefernschnittholz v. 23. 3. 1935 (RA Nr. 72). 

II. AVO. zur Auslandewarenpreisverordnung v. 1. 12. 1937  (RGBL I  VO. über die Preise für Schnittholz  in  Rheinland  und  We stfalen  v. 
S. 1318).  23. 12. 1M5 (RA. Nr. 303); aufgehoben. 

VO. über die Marktregelung für nordisches Einfuhr-Nadelschnittholz 
B. Erhaltung und Steigerung der Leistungsfähig- und die daraus hergestellten Hobelwaren v. 3. 12.1936 (RA. Nr. 285). 

keit der deutschen Forst- und Holzwirtschaft  VO. über die Marktregelung für Nadel-Schnittholz der Herkünfte aus dem Gebiet westlich Weser-Werra und aus Süddeutschland beim 

G. gegen Waldverwüstung v. 18. 1. 1934  (BGBl. I S. 37).  Absatz  nach  Rheinland  und  Westfalen  v. 3. 12.  1936  (RA. Nr. 285); 
Forstliches Artgesetz v. 13. 12. 1934 (BGBl. I 5.1236).  aufgehoben. 
V0. zur Durchführung des Forstlichen Artgesetzes, v. 19. B. 193.5  VO. über die Marktregelung frir den gewerblichen Absatz von Nadel-
(RGB). I 8.469).  Grhnittholz In Rheinland und Westfalen v. 3. 12. 1936 (RA. Nr. 285); 

2. VO. zur Durchführung des Forstlichen Artgesetzes, v. 20. 10. 1936  aufgehoben. 
(RGBI. I S. 906).  V0. über die Marktregelung fair den Absatz von Nadel-CL  an 

VO. zur Verbiitung und Bekämpfung von Waldbränden in den nicht  den Holzhandel v. 4. 9. 1937 (RA. Nr. 207). 
im Eigentum des Reiche oder der Länder stehenden Waldungen  VO. über die Marktregelung für den gewerblichen Absatz von Nadel-
v. 18. H. 1937 (RGBL 18.721).  Schnittholz v. 4. 9. 1937 (RA. Nr. 207). 

VO. zur Regelung der Erzeugung von Sebnittholz und Holzhalbwaren 
v. 6. 5. 1986 (BGBl. I S. 438). 
V0. zur Regelung des Absatzes von Rohholz, Schnittholz und Holz-  b) RohhoLprWm 
balbwaren v. 17. 6. 1936 (BGBl. 18. 495).  p0. zur Begelung des Rundholzmarktes, des Absatzes, der Preise und 

V0. zur Förderung der Nutzholzgewinnung v. 30. 7. 1937  (RGBI.I  Pre isspannen  für Rundholz während des Forstwirtschaftsjahres 
S.876).  1935/36 (bis 30. 9. 1936) v. 23. 1. 1936 (RA. Nr. 27). 

V0. zur Regelung der Preise für Fichten- (Tannen-) und Rotbuchen-
Bundholz während des Forstwirtschaftsiahres 1937 (v. 1. 10. 1936 
bis 30. 9. 1937) v. 25. 9. 1936 (RA. Nr. 236); aufgehoben durch die 

C. Regelung von Einschlägen und Preisen 

im einzelnen 
I. Einschläge  VO. v. 4.5.1937. 

betr. Holzeinschlag und 1olzverwertung.  Der Pr. Minister-  VO. Eber die Preisbildung fair Fichten- (Tannen-) und Rotbuchen-
Er].präsident, Landesforstverwaltung. C. _1Tr. 15223 v. 30. 10. 1934.  Stammhdie  irei sildung ifür  Klefjm-Stammholz 

m holz . Ur  da s Fo rtwirt-

Holzeinschlag und Holzverwertung im Forstwirtschaftsjahr 1936. Der  VO. über die Preisbildung für Kiefern-Stammholz für das Forstwirt-
Beichsforstmeister und Pr. Landesforstmeister. III Nr. 17676 v.  schaftslahr 1937 v. 4. 5. 1937 ffl- Nr. 106)• 
30. 9. 1935.  VO. über die Preisbildung bei Fichten- (Tannen-) Papierholz (Zellstoff-

Holzeinschlag und Holzverwertung im Forstwirtschaftsjahr 1937.  holz) v. 24. 3. 1937 (RA. Nr. 74). 
Der Reichsforstmeister und Fr. Landesforstmeister. IH Nr. 6149  V0. zur Regelung des Marktes für Nadelgrubenholz bis zum 30. 9. 1936 
v. B. 9. 1936.  v. 29. 6. 1936 (BA- Nr. 150). 

VO. zur Verstärkung des Holzeinschlags v. 15. 12.1936 (BGBl. I 5.1018).  VO. zur Regelung des Marktes  für Nadel-Grubenholz im Forstwirt- 
2. VO. zur Verstärkung des Holzeinschlags v. 27. 1. 1937 (RA. Nr. 28).  schaftsiahr1937(1.10.1936 bis 30.9.1937)v.25.9.1936(RA. Nr. 226). 
3. VO. zur Verstärkung des Holzeinschlags v. 30. 4. 1937 (RA. Nr. 102).  VO. zur Verlängerung der Geltungsdauer verschiedener Verordnungen 
4. VO. zur Verstärkung des Holzeiwehlags v. 26. 6. 1937 (BGBl. I  auf dem Gebiete der Forst- und Holzwirtschaft v. 29. 9. 1937 (RA. 
S. 752). (Holzel -hlag 1938).  Nr. 225)' aufgehoben 

VO. über Änderung der 2• und 4. V0. zur Verstärkung des Holzeinschlags  F 1 über die Preisbildung für Nr. 26  tbenhalz im Forstwirtschaftsjahr 
v. 22. 9. 1937 (BGBl. I S. 1056). Diese und die vorangehenden vier  1938 r e eis  1937 für  Nr. 268). 
Verordnungen wurden ersetzt durch die VO. v. 4. 3. 1938 (RGBL 1  VO. über die Preisbildung für Rotbuchen- und 38,  N t '922)-  z im Forst 
Verordnungen �)  Wirtschaftsjahr 1938 v. B. 13. 1937 (BA. 1938, Nr. 22). 

VO. zur Verstärkung der Gewinnung von Fichten a ierholz v. 17. 12.  VO. über das Verbot von Brennholzverkäufen nach dem Meistgebot 
1938 (Bier. Verstärkung Nr. 295).  p p  und 'über die Preisbildung von Brennholz v. 21.1.1938 (RA. Nr. 21). 

V 1 zur Verstärkung der Gewinnung von Zellstoffholz v. 30. 9. 1937  V0. über die Preisbildung fair Fichten-(Tannen-) und Kie/ern-Zel4stojl-
(B A. Nr. Verstärkung holz (Faserholz) im Forstwirtschaftsjahr 1938 v. 5.2:1938 (RA. Nr. 41). 

V0. über die Abänderung der Ziffern 13 und 41 der Reichsholzmeß-
anweisung v. 1. 9. 1937 (RA. Nr. 217).  t) I'erkaufsarten 

VO. zur Förderung der Nutzbolzgewinnung v. 30. 7. 1937 (RGBL. I  VO. zur Beschränkung des Verkaufs von aufstehendem Holz v. 23. 12. 
S.876).  1936 (RGBL I S. 1144). 
V0. zur Verstärkung des Holzejnschlages v. 4. 3. 1938 (BGBl. I S.234).  VO. über das Verbot von Rundholzverkäufen nach dem Meistgebot v. 

II. $olzprelso  10. 2. 1937 (RGBL I S. 189). 
VO. über die Aushaltung. Messung und Sortenbildung des Holzes in  AVO. zur V0. über das Verbot von Rundholzverkäufen nach dem Meist-
den deutschen Forsten v. 1. 4. 1936 (RA. Nr. 89).  gebot v. 10. 2. 1937 (BGBl. I S. 190). 

VO. über die Abänderung der Ziffern 13 und 41 der Reichsbolzmeß-  VO. über das Verbot von Brennholzverkäufen nach dem Meistgebot und 
anweisung v. 1. 9. 1937 (RA. Nr. 217).  iiher die Preisbildung von Brennholz v. 21. 1. 1938 (RA. Nr. 21). 

4. Sicherung der industriellen Rohstoffversorgung 

A. Eisen und Stahl  IV. Herstellungs- und Verwendungsbeschränkungen 
Anordn. v. 3. 7. 1936 (HA. Nr. 153), Anordn. v. 13. 10. 1936 (RA. 

I. Organisation der Bewirtschaftung Nr. 2J0), Anordn. v. 24. 12. 1936 (RA. Nr. SO2). 
G. tiber den Verkehr mit industriellen Rohstoffen und industriellen  Anordn. 19 v. 16. 11. 1936 (RA- Nr. 268), 21 v. 31. 12. 1936 (RA. 
Erzeugnissen v. 22. 3. 1934 (BGBl. I S. 212) in der Fassung der VO.  Nr. 304), 23 v. B. 3. 1937 (RA. Nr. 5.5), 25 v. 28.4. 1937 (RA. Nr. 96), 
v. 13. 7. 1937 (RGBL. I S. 709), ersetzt durch VO. über den Waren-  27 v. 10. 7. 1937 (RA. Nr. 156) und 30 v. 16. 12. 1937 (RA.'-vr. 290). 
verkehr v. 4. 9. 1934 (BGBl. I S. 816).  Anordn. 4 zur Durchführung des Vierjahresplanes v. 7. 11. 1936 (RA. 

Nr. 262) in der Fassung v. 23. 7. 1937 (RA. Nr. 169); Anordn. 31 
v. 7. 3. 1938 (RA-  Nr. 55). 

V. Rohstoffeinsatz in der Eisenindustrie 
Anordn. 4 v. 4. 9. 1984 (RA. Nr. 207), 10 v. 26. 3. 1935 (RA. Nr. 72), 
13 v. 10. 7. 1936 (RA. Nr. 160) und 14 v. 18. 7. 1936 (RA. Nr. 168). 

VI. Förderung der heimischen Erzeugung 
V0. des Beauftragten für den Vierjahresplan über den Zusammenschluß 
von Bergbauberechtigten v. 23. 7. 1937 (Gründung der Reichswerke 
A.-G. fair Erzbergbau und Eisenhütten Hermann Göring) (RGBL. I 
5..883): Anordn. zur Sicherstellung des planmäßigen Ausbaues der 
deutschen Eisenindustrie v. 16. 9. 1937 (RA. Nr. 216). 

VO. über Eisen rund Stahl v. 13. B. 1934 (RA. Nr. 188). 
Anordn. 1 v. 21. B. 1934 (RA. Nr. 194), 2 v. 23. B. 1984 (RA. Nr. 196), 
5 v. 14. 9. 1934 (RA. Nr. 216), 7 vom 10. 10. 1934 (RA. Nr. 237), 
8 v. 5. 11. 1934 (RA. Nr. 259) und 11 v.  B. 7. 1935 (BA. Nr. 156): 
Erfassung der am Verkehr mit Eisen und Stahl beteiligten Personen 
und Betriebe. 

II. Überwachung der Ein- und Ausfuhr 

Anordn. 3v. 25.8. 1934 (RA. Vr. 198) und (i v. 13.9. 1934 (RA. Nr. 216). 
VO. vom 5. (i. 1935 (RA. Nr. 142), 9.11. 1935 (RA. Nr. 265), 3. 12. 1985 
(RA. Nr. 284), 2. 3. 1936 (RA. Nr. 54), 13. 11. 1936, (RA. Nr. 267) 
betr, das Verbot der Ausfuhr von Waren. 

G. v. 6. 11. 198.5 betr. Aus- und Einfuhr von Kriegsgerät (BGBl. I 
B. 1337) und Bek. v. 16. 11. 1935 (RA. Nr. 270) (Liste der Kriegs-
geräte). 

B. Nichteisen metalle 

I. Organisation der Überwachung 

111. Marktordnung  V0. über den Warenverkehr v. 4. 9. 1934 (BGBl. 1 S. 8166). 
1. und 2. VO. über unedle Metalle v. 26. 3. bzw. 28. 4. 1934 (RA. 

Anordn. 12 v. B. 7. 1936 (RA. Nr. 156), 15 v. 26. 9. 1936 (RA. Nr. 225),  Nr. 73 bzw. 100/1934). 
18 v. 14. 11. 1936 (RA. Nr. 268), 22 v. 23. 2. 1937 (RA. Nr. 44) und 
24 v. 19. 4. 1937 (RA• Nr. 88).  U. Marktregelung 

Anordn. 5 v. 14.9.1934 (RA. Nr. 216),16 vom 28.9.1936 (RA. Nr. 226),  VO. betr. das Verbot der Ausfuhr von Waren v. 22. 6. 1934 (B.'1. 
26 v. 30. 6. 1937 (RA. Nr. 148), 28 v. 31. 7. 1937 (RA. Nr. 174) und  Nr. 145), v. 9. 11. 1935 (RA. Nr. 265), v. 3. 12. 1935 (RA. Nr. 284), 
29 v. 6. B. 1937 (RA. Nr. 179).  v. 2. 3. 1936 (RA. Nr. 54), v. 25. 11. 1936 (RA. Nr. 277), v. 13. 11. 

Anordn. v. 80. 12. 1935 (RA. Nr. 1) über Marktregelnng auf dem Ge-  1936 (RA- Nr. 267). 
biete der Herstellung von Gmuguß und VO. v. 29. 7.86 111. Nr. 176)  Anordn. 29 v. 27. 4. 1935 betr. Bedarfsbescheinigungen für unedle 

lN Eber Marktregelung für Rasierklingen.  Metalle (RA. Nr. 102). 

I 



Anordn. 37 v. 27. 2. 1936 betr. Einkauf und Verkauf von unedlen 
Metallen (RA. Nr. 55). 

Anordn. 27 v. 26. 4. 1935 betr. Lagerbuchführung und Bestands-
meldung fUr unedle Metalle (RA. Nr. 102). 

Anordn. 36 v. 26. 2. 1936 betr. Regelung der Lagerhaltung für unedle 
Metalle (RA. Nr. 55)• 

Anordn. 41 v. 27. 11. 1936 betr. Regelung der Erzeugung und des 
Absatzes von unedlen Metallen (RA. Nr. 290). 

III. Beteiligung am Metallverkehr, Herstellungs- und Verwen-
dungsb es chrftnkungen 
G. Uber den Verkehr mit unedlen Metallen v. 23. 7. 1926 (BGBl. I 
S.415). 

Anordn. 5 v. 3. 7. 1934 (RA. Nr. 156) und 
Anordn. 85 v. 25. 2. 1936 (RA. Nr. 55) betr. Verkehr mit unedlen 
Metallen. 

Anordn. 30 v. 29. 4. 1935 (RA. Nr. 104) betr. Verbrauchsregelung 
für unedle Metalle. 

Bek. 6 v. So. 4.1935 (RA.. Nr. 108) betr. Ausführungsbestimmungen 
zur Anord. 80. 

Anordn. 31 v. 24. 6. 1935 (RA. Nr. 149) betr. Verbrauchsregelung 
für unedle Metalle ab 1. 7. 1985. 

Anordn. 10 v. 15. 8.1934 (RA. Nr. 190) betr. Verwendung von Kupfer, 
Nickel, Zinn und Quecksilber und 

Anordn. 17 v. 12. 10. 1934 (RA. Nr. 240). 
Anordn. 26 v. 24.4. 1985 (R.A. Nr. 101) betr. Verwendung von Kupfer, 
Nickel, Blei, Zinn und Quecksilber. 

Anordn. 82 v. 25. 6.1935 (RA. Nr. 165) betr. Verwendung von unedlen 
Metallen in der Elektrotechnik. 

Allgem. Anordn. v. 12. B. 1936 (RA.. Nr. 187) betr. Herstellung und 
Verwendung von Bleifarben. 

Anordn. 88 v. 23. 10. 1936 (RA. Nr. 255) betr. Verwendung von un-
edlen Metallen im Bauwesen. 
Anordn. 89 v. 23. 10. 1936 (BA. Nr. 255) betr. Verwendung von un-
edlen Metallen im Maschinenbau und auf verwandten Gebieten. 

Anordn. 40 v. 19. 11. 1936 (RA. Nr. 274) betr. Verbundschichten 
aus unedlen Metallen, insbesondere ÜberzUge aus Nickel, Chrom 
und Kobalt. 

IV. Preisregelung 
VO. über Preise für unedle Metalle v. 31. 7. 1934 (BGBl. I B. 766). 
:VO. über das Verbot von Preiserhöhungen (Preisstoppverordnung) 
v. 26. 11. 1936 (BGBl- I S. 1955). 

Anordn. 34 v. 24. 7. 1935 (RA. Nr. 171) betr. Richtpreise für unedle 
Metalle. 

VO. über Preisbildung für ausländische Waren (Auslandsw•arenpreis-
verordnung) v. 15. 7. 37 (BGBl. I B. 881). 
1. AVG. zur Auslandspreisvemrdnung v. 10. S. 1937 (BGBl. I S. 884). 
1. Bek. zur Auslara spreisverordnung v. 23. B. 1937 (RA. Nr. 193). 

C. Textilien 
I. Gesamte Textilwirtschaft 

G. über den Verkehr mit industriellen Rohstoffen und Halbfabrikaten 
v. 22. 3. 1934 (BGBl. I S. 212). 
1. DVO.   v. 24. 3. 1934 (BGBl. I S. 228). 
2. DVO.   v. 26. 3. 1934 (BGBl. I S. 248). 
3. DVO.   v. 26. 3. 1934 (BGBl. I S. 249). 
4. DVO.   v. 9. 4. 1934 (RGBl. I B. 303). 
V0. zur Änderung der 4. DVO. v. 27. 4. 1934 (BGBl. I S. 340). 
6. DVO.   v. 3. 5. 1934 (BGBl. I B. 372). 
7. DVO.   v. 18. 5. 1934 (BGBl. I S. 396). 
B. DVO.   v. 30. 5. 1934 (BGBl. 16. 469). 
9. DVO.   v. 29. 6. 1934 (RGBI. I S. 528). 
VO. zur Änderung des G. über den Verkehr mit   v. 13. 7. 
1934 (BGBl. I S. 709). 

G. über wirtschaftliche Maßnahmen v. 3. 7. 1934 (RGBI. I S. 565). 
VO. über die Errichtung von Überwachungsstellen v. 4. 9. 1934 (RA. 
Nr. 209). 
FaserstoffVO. v. 19. 7. 1934 (BGBl. I S. 713). 
Neufassung der FaserstoffVO. v. 6. 9. 1934 (RGBl. I S. 819). 
DVO. zur FaserstoffVO. v. 13. 10. 1984 (BGBl. 18. 983). 
VG. zur Änderung der FaserstoftVO. v. 4. 1. 1935 (BGBl. 18. 10). 
VO. zur Änderung der FaserstoffVO. v. 21. 4. 1935 (BGBl. 18. 561). 
V0. Uber öffentliche Aufträge auf den Gebieten der Spinnstoff- und der 
Felle- und Häutewirtechaft v. 26. 10. 1985 (RGBI. 18. 1416). 

SpinnstoffG. v. 6. 12. 1935 (BGBl. I S. 1411). 
1. DVO. v. 6. 1. 1936 (BGBl. I S. 4). 
2. DVO. v. 14. 7. 1936 (BGBl. I B. 553). 
3. DVO. v. 29. 9. 1936 (BGBl. I 8..852). 

Bek. Uber Zuständigkeiten der Überwachungsstellen für Wolle u. a. 
Tierhaare, Baumwolle, Baumwollgarne und -gewebe, Seide, Kunst-
aeide und Zellwolle, Kleidung und verwandte Gebiete und Bastfaeern 
v. 24. 7. 1937 (RA. Nr. 173). 

II. Wolle 
G. zur Förderung der Verwendung inländischer Schafwolle v. 12. 6. 193'3 
(BGBl. I S. 359). 

DVO. zum G. zur Förderung der Verwendung inländischer Schafwolle 
v. 13. 6. 1933 (RA. Nr. 136). 

2. DVO. zur Förderung der Verwendung inländischer Schafwolle v. 3. 1. 
1984 (RA. Nr. 3). 

V0. Uber die Erfassung und den Absatz inländischer Wolle v. 80. 1. 
1934 (BGBl. 18. 78). 

Bek. auf Grund des § 4 der VO. über die Erfassung und den.Abeatc 
inländischer Schafwolle v. 30. 1. 1034 (RA. Nr. 29). 

VO. zur Änderung der VO. über die Erfassung und den Absatz inländi-
scher Wolle v. B. 9. 1937 (BGBl. I S. 969). 

VO. über Wolle u. a. Tierhaare v. 26. 3. 1934 (RA. Nr. 73). 
(Errichtung einer Überwachungsstelle für Wolle u. a. Tierhuare, diu 
bis Ende 1037 25 Anordn. [Wl-W25] erlassen hat). 

Anordn. über die Verwendung deutscher Wolle bei öffentlichen Auf-
trugen v. 23. 6. 1937 (RA. Nr. 146). 

IH. Baumwolle 

VO. über Baumwolle v. 29. 3. 1934 (RA. Nr. 73). 
(Errichtung einer Überwachungsstelle fUr Baumwolle, Sitz Bremen, 
die bis Ende 1937 15 Anordn. [Bl-B15] herausgegeben hat). 

VO. über Baumwollggaarrnne und -gewebe v. 17. B. 1934 (RA. Nr. 194). 
(Errichtung einer überwachungsstelle fUr Baumwollgarne und -gewebe, 
die bis Ende 1937 15 Anordn. [BGl -BG15] erlassen hat). 

IV. Bastfasorn 

0. ütber den l:iuzelhaudel n-dtLeineuzwirn v. 12.0. 1933 (RGBI, 18. 917). 
Anordn. (aber Beschränkung der Erzeugung voi,Jutcgarnen und Jute-
geweben v. 13. 10. 1933 (RA. Nr. 241). 

VO. Uber Bastfasern v. 26. 3. 1934 (RA. Nr. 73). 
(Errichtung einer Überwachungsstelle für Bastfasern, die bis Lnde 
1937 33 Anordn. [Anordn. Nr. 1- Anordn. Nr. 33] herausgegeben hat). 
(Errichtung einer dutewirtschaftsstelle durch Anordn. Nr. 3 v. 2. 10. 
1934 (RA. Nr. 231). 

V. Beide, Kunstseide, Zellwolle 

V0. Uber die Errichtung von Überwachungsstellen v. 4. 9. 1984 (RA.. 
Nr. 209), begründet die Überwachungsstelle für Seide, Kunstseide, 
Kleidung und verwandte Gebiete. 

VO. über die Errichtung einer Überwachungsstelle fUr Seide, Kunst, 
seide, Zellwolle v. 29. 10. 1935 (RA. Nr. 261). 
(Diese Überwachungsstelle hat bis Ende 1937 4 Anordn. über Seide 
[S1-S4], und 17 Anordn. über Kunstseide und Zellwolle [ZV2-ZV12; 
Zl-Z5] herausgegeben. 

V0. über den deutschen Seidenbau T. B. 7. 1935 (BGBl. I S. 909). 

D. Leder 

Verordnungen. des Beichswirtschafts ministers 
Errichtung einer Überwachungsstelle   VO. v. 9. 4. 1934 
(RA. Nr. 83) ergangen auf Grund des G  über den Verkehr mit 
industriellen Rohstoffen und IIalbfabrikaten v. '22. 3. 1934 
(BGBl. I B. 212). 

Änderung des Namens der Überwachungsstelle, §:., funkt 7 der 
VO. v. 4. 9. 1934 (RA. Nr.  

I. Ausfuhrverbot für lederwirtschaftliche Rohstoffe 
Häute und Felle  VO. v. 9. 11. 1935 (RA. Nr. 2(15). 
Lederabfälle   V0. v. 21. 12. 1936 (1LA. Nr. 299). 

Wichtige Anordnungen und Bekanntmachun-
gen der Überwachungsstelle: 
II. Festsetzung von Einarbeitungskontingenten 

Definition des „Normalbedarfes" u. a..... Anordn. l v. 28.5.1934°) 
Betr. Einkaufsgenehmigungen u. a. ....Anordn. 13 v. 28. 3. 1935 
(RA. Nr. 76); 

Sammelanordnung   Anordn. 34 v. 7. 6. 1937 (RA. Nr. 128). 
Kontingentierung für die 'Zeit vom: 
1.4. 1934 bis zum 30.9.1934 Anordn. 1 v. 28.5.1934 °) 
1. 10. 1934 bis zum 31. 3. 1935 Anordn. 6 v. 22. 10. 1.934 
(B.A. Nr. 248). 

1. 4. 1935 bis zum 30. 9. 1935 Anordn. 14 v. 28. 3. 1935 
(RA. Nr. 76). 

1. 10. 1935 bis zum 31. 3. 1936 Anordn. 18 v. 28. 9. 1935 
(RA. Nr. 228). 

1. 4. 1936 bis zum 30. 6. 1936 Anordn. 24 v. 30. 3. 1936 
(RA. Nr. 77). 

1. 7. 1936 bis zum 31. 12. 1936 Anordn. 26 v. 30. 6. 1936 
(RA. Nr. 150). 

1. 1. 1937 bis zum 30. 6. 1937 Anordn. 25) v. 22. 12. 1986 
(RA. Nr. 298). 

1.7.1937 bis zum 30. 12. 1937 Anordn. 85 v. 16.6.1937 
(RA. Nr. 136). 

1. 1. 1938 bis zum 80.6.1038 Bek. v. 20. 12. 1987 (RA. Nr. 294). 

III. Regelung der Robstoffbezugswege 
Funktion der Händler u. a   Anordn. 1 v. 28. 5. 1034 » 
Sammelanordnung.... Anordn. 34 v. 7. 6. 1937 (RA. Nr. 128). 

IV. Verarbeitungsvorschriften 
Verbot des Crouponierens  Arnordn. 17 v. 1. B. 193.) 
(RA. Nr. 179). 

Verbot des Scherens von Schaffellen ....Auordn. 22 v. 13.3. 1936 
(RA. Nr. 62). 

Verwendung neuer Werkstoffe für Schuhsohlen Anordn. 31 v. 
80. 12. 1936 (RA. Nr. 303). 

Verwendung von Leder als Werkstoff und als Hauptwerk-
stoff   Anordn. 33 v. 14. 5. 1937 (RA. Nr. 108). 

Sammelanordnung  Anordn. 34 v. 7. 6. 1937 (RA. Nr. 128). 
Verwendung von Spaltleder u. a.  Anordn. 36 v. 10. B. 1937 
(RA. Nr. 182). 

6) Nicht im RA. veröffentlicht, siehe dagegen die Tageszeitung 
„Die Lederindustrie", Berlin, Nr. 131, v. 1. 0. 1034. 



5. Raumordnung, Landesplanung, Wohnungs- und Siedlungswesen, Städtebau 

A. Rau mordnung, Landesplanung  VO. Uber die Übernahme von Reichsbürgschaften für den Kleinwohuunge-
bau v. 26. 2. 19',',4 (BGBl. I S. 128)• 

Erl. iiber die Reichsstelle für Raumordnung v. 25. 6. 1035 (BGBl. I  Hierzu Bestimmungen v. 28. 2. 1934 (RA. Nr. 52); Bek. v. 3. 11. 1934 
S. 793).  (B.A. Nr. 260). 

2. Er]. Uber die Reicbsstelle für Raumordnung v. 18. 1̀L. 1935 (EGBI. I  VO. Uber die weitere Förderung der Kleinsiedlung, insbesondere durch 
S. 1515).  Übernahme von Reichsbürgschaften v. 19. 2. 1935 (BGBl. 16. 341). 

1. Anordn. zur Durchführung der Reichs- und Landesplanung v.  Hierzu Bestimmungen fair die Übernahme von Reichsbürgschaften für 
15. 2. 1936 (RGBI. I S. 104).  Kleinsiedlungen v. 22. 3. 1935 (RA. Nr. 71). 

Erl. zur Ergänzung der Bestimmung für die Übernahme von Reichs-
bürgschaften für den Kleinwohnungsbau v. 28. 5. 1935 (RA. Nr. 126). 

B. Wohnungs- und Siedlungswesen, Städtebau  Hierzu Erl. über die Bildung von LandesbUrgschaftsanseshüssen v. 

I. Grundlegende  Gesetze zur Ordnung und Lenkur  des  Preußische 5. 1935 (RA. Nr. 126). g  g  g  Preußische PolizeiVO. Über die Errichtung von Kleinsiedlungen v. 4. 12. 
Wohnungs- und Sledlungewesens und des Städtebaus  1931,18.7. 1934, 7.5. 1935,22. 12. 1936 (GS. 1931 6.255, 1934 S. 339, 

G. (iber die Aufschließung von Wohnsiedlungsgebieten v. 22. 9. 1933  1935 B. 71, 1937 S. 1). 
(RGBI. I S. 659).  G. zur Förderung des Wohnungsbaus v. 30. 3. 1935 (BGBl. I S. 469). 

Hierzu AVO. v. 25. 2. 1935 (RGBI. I S. 292).  G. zur Übernahme von Reichsbürgschaften fair den Kleinwohnungsbau 
Preußische AusfUbiungsbestimmung v. 18. 10. 1933 (r1BIWiA. S. 500).  v. 4. 2. 1936 (RGBI. 1 S. 56). 
3. Notverordnung des Reichspriisidenten b. G• 10. 1931. 4. Teil  VO. über den Höchstbetrag für Reichsbürgschaften für den Klein-
(Wohnungs- und Siedlungswesen) Kap. II (Landwirtschaftl. Siedlung,  wohnnnÄnde  v. 15. 7. 1936 (RGBI. I icS. 578). 
vorstädtische Kleinsiedlung, Bereitstellung von Kleingurten fUr  VO. über Änderung und Ergänzung der Reichsgrundsätze für den Klein-
Erwerbslose) (RGBI. I S. 537).  wohnengee G ü 6. 2.b 1riu  (RGBI. I S. 98). 

Erl. iiber den Reichskommissar fUr das Siedlungswesen v. 29. 3. 1934  VO. über die Gebührenbefreiung beim Kleinwohnungsbau v. 27. B. 1936 
(RGBI I S. 702). 

(RGBI. I S. 295). 
G. Uber einstweilige Maßnahmen zur Ordnung des deutschen Siedlungs-  G. Über die Zahlung und Sicherung von Anliegerbeiträgen v. 30. 9. 1936 
Wesens v. 3. 7. 1984 (RGBI. 18. 568).  (RGBI. I S. 854). 

Hierzu DVO. v. 5. 7. 1934 (RGBI. I S. 582).  VO.über 96).  Landbeschaffungfür Kleinsiedlungen v.17.10.1936(BGB1.I 

VO. zur Ergänzung der DVO. v. 23. 10. 1935 (RGBI. I S. 1253).  S. �E7• G. zur Änderung des ReichsmietenG. und des DSietexschutzG. v. 18. 4. 
Er]. über das Siedlungs- und Wohnungswesen v. 4. 12. 1934 (RGB). 1  1936 (RGBL I S. 371). 
S. 1225).  Ilierzu VO. über die Änderung des ReichsmietenG. und des Mieter-

G. zur Sicherung der Gemeinnützigkeit im Wohnungswesen v. 14. 7. 1933  schutzG. v. 20. 4. 1936 (BGBl. I S. 378). 
(RGBI. I S. 484).  AVO. zum ReichsmietenG. v. 20. 4. 1936 (RGBI. I 6. 383). 

Hierzu AVO v. 6. 2. 1934 (RGBL I S. 89).  V0. über Kündigungsschutz für Miet- und Pachträume v. 28. B. 1937 
G. über Beaufsichtigung und Anerkennung gemeinnütziger Wohnungs-  (RGBI. I S. 917). 
unternehmen v. 26. 3. 1934 (RGBI. I B. 246).  Hierzu 1. AVO. v. 4. 12. 1937 (RGBI. I S. 1325). 

G. über Anerkennung und Beaufsichtigung von Vereinigungen  von  VO. über die Änderung der VO. zur vorstädtischen Kleinsiedlung und 
Hausbesitzern und Mietern v. 7. 3. 1935 (RGBI. I B. 352).  Bereitstellung von Kleingärten für Erwerbslose v. 15. 1. 1937 (RGBI. I 

1. V0. über die Regelung der Bebauung v. 15. 2. 1936 (BGBl. I S. 104).  S. 15). 
VO. Uber die Zulässigkeit befristeter Bausperren v. 29.10.1936 (BGBl. I  Bek. des Wortlauts der VO. zur Kleinsiedlung und Bereitstellung von 
S. 933).  Kleingärten v. 15. 1. 1937 (RGBI. I S. 17). 

V0. über Baugestaltung v. 10. 11. 1936 (RGBI. I S. 938).  Runderl. des Reichs- und Preußischen Arbeitsministers betr. Förderung 
G. über die Neugestaltung deutscher Städte v. 4. 10. 1937 (RGBI. I  des Baus von Volkswohnungen v. 4. 8.1937 (RGBI. I Nr. 23, S. 186). 
S. 1054).  Bestimmungen über die Förderung der Kletnstedlung v. 14. 9. 1937 (RA. 

V0. über die Neugestaltung der Reiebshauptetadt Berlin v. 5. 11. 1937  Nr. 214). 

(RGBI. I S. 1162).  VO. zur beschleunigten Förderung des Baus von Heuerlings- und Werk-
G. zur Änderung des ReichsheimstättenG. v. 24.11.1936 (RGBI. I8.1289).  wohnengen sowie von Eigenheimen für ländliche Arbeiter und Hand-
VO. über die allgemeine baupolizeiliche Zulassung neuer Baustoffe  werker v. 10. 3. 1937 (RGBL I S. 292). 
und Bauarten v. B. 11. 1937 (RGBI. I S. 1177)  Hierzu 1. DVO. v. 7. 4. 1937 (RGBL I S. 444), 2. DVO. v. 27. 1. 1938 

G. zur Änderung des ReichsheimstättenG. v. 24. 11. 1937 (RGBI. I  (RGBL I S. 107); ferner Runderl. des Reichs- und Preußischen Arbeits-
S. 1289) nebst Bek. der neuen Fassung des ReichsheimstättenG. ministers v. 9. 9. 1937 (RABI. I Nr. 27, S. 217f.). 
v. 25. 11. 1937 (RGBI. I S. 1291).  2. VO. über den Höchstbetrag für Reichsbürgschaften für den Klein-

wohnungsbau v. 24. 3. 1937 (RGBL I B. 446). 
Il. Einzelmaßnahmen zur Förderung des Siedlungs-  3. VO. über den Höchstbetrag für Reichsbürgscbaften für den Klein-
und Wohnungsbaus  wohnungsban v. 4. 10. 1937 (RGBI. I B. 1131). 
Bestimmungen über Reichszuschüsse für Iustandsetzunge- und 'Umbau-  VO. Über die Förderarg von Arbeiterwohnstätten v. 1. 4. 1937 (RGBI. 

I S. 437). 
arbeiten v. 15. 7. 1933 (RA. Nr. 183).  VO. über den Abbruch von Gebäuden v. 3. 4. 1937 (RGBI. I S. 440). 

2. G. zur Verminderung der Arbeitslosigkeit (Gebäudeinstandsetzrngs-
gesetz) v. 21. 9. 1933 (RGBI. I S. 651). 

Hierzu DVO. v. 2. 10. 1933 (RGBI. I S. 717).  111. Bau- und Wohnungswirtschaft und Vierjahresplan 
Bestimmungen über Reichszuschüsse für Instandsetzungs-, Ergänzungs-  4, Anordn. zur Durchführ ung  des Vierjahresplans über die Sicherstellung 
und Umbauarbeiten v. 9. 10. 1933 (RABI. I Nr. 29, S. 262).  der Arbeitskräfte und des Bedarfs an Baustoffen für staats- und wirt-
DVO. Über die Steuerbefreiung für neu errichtete Kleinwohnungen und  scbaftspolitisch bedeutsame Bauvorhaben v. 7. 11. 1936 (RA. Nr. 262). 
Eigenheime v. 26. 10. 1933 (RGBI. I S. 773).  Anordn. zur Änderung der 4. Anordn. zur Durchführung des Vierjahres-

Hierzu Ändenmg9VO. v. 14. 3. 1935 (RGBI. I S. 368). plans v. 23. 7. 1937 (RA. Nr. 169). 
Bestimmungen über Reichsbaudarlehen fUr Eigenheime v. 22. 9. 1933  VO. über baupolizeiliche Maßnahmen zur Einsparung von Baustoffen 
(RA. Nr. 225).  v. 80. 6. 1937 (RGBI. I S. 728). 

6. Neuordnung des Nachrichten- und Verkehrswesens 

V0. Uber die allgemeinen Rechte- und Verwaltungsvorschriften für die 
Haushaltsgebarung und Vermögensverwaltung der Deutschen Reichs-  G. zur Vereinfachung und Verbilligung der Verwaltung v. 27. 2. 1934 

post v. 6.re 4. 1034 (RGBI. I  305).  Zuständigkeit des Reichsverkehrsministers in Preußen, Erl. v. 28. 12. 
G. zur Vereinfachung des Planverfahrens stterfahrens für Fernmeldelinien v. 24. 9.  1934 (RVBI. 1935 S. 1). 

1985 (RGBI.. I S. 1177).  Unmittelbare Eingaben an das Verkehrsministerium, Erl. v. 24. 4. 1935 
Hierzu: DVO. v. 10. 10. 1935 (RGBI. I S. 1236).  (RVBL S. 55). 

Linienverkehr der Deutschen Reicbspost und der Deutschen Reichsbahn,  VO. Uber den organischen Aufbau des Verkehrs v. 25. 9: 1935 (RGBI. I 

Erl. v. 23. 3. 1935 (RVBI. S. 28).  S. 1169)•  Aufträgen an Angehörige der Reichsver-
Per  Personenbeförderung durch die Deutsche Reichspost v. 25. 6.1935 (RVBI.  Vergebung von öffentlichen A kehrsgruppen, Erl. v. 2. 1. 1936 (RVBI. S. 6). 

B.. 8 87). 7).  Anordn. auf Grund der ff 7, 37 der VO. Uber den organischen Aufbau 
G. Uber die Änderung der Satzungen der Krankenkassen fUr Beamte der  des Verkehrs v. 9. 6. 1936 (RA. Nr. 136). 
Deutschen Reichapost v. 11. 5. 1937 (RGBI. I S. 579).  Gliederung der Reichsverkehrsgruppen, Erl. v. 10. 6.1936 (RVBI. 8.241). 

G. über Postkleiderkassen v. 27. 5. 1937 (RGBI. I S. 601).  Preisregelnde Maßnahmen der Reicbsverkehregruppen, Erl. v. B. 7. 1936 
(RVBI. S. 267). 

G. gegen die Schwarzsender v. 24. 11. 1937 (RGBI. I S. 1298).  G. Uber die Beförderung der im unmittelbaren Retchsdienst stehenden 
VO. zur Durchführung des G. gegen die Schwarzsender v. 26. 11. 1937  Polizeivollzugsbeamten auf den öffentlichen regelmäßig verkehrenden 
(BGBl. I S. 1303).  Beförderungsmitteln v. 11. 5. 1937 (RGBL I S. 577). 

A. Deutsche Reichspost  Begründung zum G. gegen die Schwarzsender (Amtsblatt des Reichs-
q. über die Postabfindung v. 15. 7. 1933 (RGBI. 18. 486).  pos � � �ums  1937  B. 729 ). 
6. VO. zur Änderung der VO. über die Entschädigung der Mitglieder  GSü 35oer en Beisst der Deutschen Reichspost v. 10. 12. 1937 (RGBI. I 

des Verwaltungsrats der Deutschen Reichspost für ihre Geschäftsführung 

v. 29. B. 1933 (RMBI. B. 455).  $. Allgemeine Verkehrspolitik 
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C. Reichsbahn und nicht reichseigene 
Schienenbahnen 

G. über Maßnahmen zur Aufrechterbaltung der Betriebs von Bahnunter-
nehmen des öffentlichen Verkehrs v. 7. 3. 1934 (BGBl. II S. 91). 

G. betr. die Anwendung landesgesetzlicher Vorschriften über Bahnein-
heiten v. 26. 9. 1934 (BGBl. II S. 811). 

Hierzu: VO. über die Anwendung landesgesetzlicher Vorschriften Uber 
Bahneinheiten v. 7. 1. 1935 (BGBl. II S. 5). 

VO. über die Anwendung landesgesetzlicher Vorschriften über Bahn-
einheiten v. 12. 1. 1935 (BGBl. II S. 25). 

VO. über die Anwendung landesgesetzlicher Vorschriften über Bahn-
einheiten v. 29. 5. 1935 (BGBl. 11 8. 438). 

PolizefVO. für Kleinbahnen mit Maschinenbetrieb v. 20. 4. 1938 (GS. 
S. 158). 
Techniarhe Aufsicht über Straßenbahnen, Erl. v. 6.4. 1935 (RVBI. S. 51). 
VO. zur Abwicklung des Staatsvertrags Uber den Übergang der Staats-
eisenbahnen auf das Reich v. 14. 5. 1935 (RGBI. II S. 437). 

VO. Uber die Kennzeichnung von Eisenbahnübergängen v. 24. 9. 1935 
(RGBI. 16. 1181). 

Fahrpreisvergünstigungen der gemeindlichen ßtrgßenbahnen und Klein-
bahnen, Erl. v. 11. 11. 1935 (MBI. i. V. S. 1386). 
G. über die Verlängerung zeitlich begrenzter Genehmigungen  von Eisen-
bahnen des öffentlichen Verkehrs v. 26. 6. 1936 (BGBl. 118.  215). 

G. zur Neuregelung der Verhältnisse der Reichsbank und der Deutschen 
Reiebsbahn v. 10. 2. 1937 (BGBl. II S. 47). 

Erl. Uber die Geschäftsordnung der Deutschen Reichsbahn v. 12. 2. 1937 
(RMBL S. 58). 

VO. über den Beint der Deutschen Reichsbahn v. 4. 3. 1937 (RGBI. 77 
S. 103). 

D. Straßenwesen und Straßenverkehr 

1. Reichsautobahnen 

G. über die Errichtung eines Unternehmens „Reichsautobahnen" v-
27. 6. 1933 (RGBI. II S. 509). 
1. DVO.   v. 7. B. 1933 (BGBl. 11 S. 521). 
2. DVO.   v. B. S. 1935  (RGBI. II S. 177). 

ÄnderangsG. dazu v. 18. 12. 1933 (RGBI. II B. 1081). 
2. ÄnderungsG. dazu v. 14. 5. 1936 (RGBI. 11 8. 440). 
Bek. betr. Errichtnngsnrknnde fifr des Untemehmen „Beiehsautobahnen" 
v. 25. B. 1933 (RMBL B. 438). 

Erl. über die Übertragung von Aufsichtsrechten über das Unternahmen 
„Reichsautobahnen" v. 23. 1. 1935 (RGBI. II B. 37). 

Vorläufige Autobahn-Betriebs- und Verkebreordnung v. 14.5.1935 (RGBI. 
II S. 421). 

2. Straßenwesen 

G. über die einstweilige Neuregelung des Straßenwesens und der Straßen-
verwaltung v. 26. 3. 1934 (RGBI. I S. 243). 

DVO. hierzu v. 7. 12. 1934 (BGB]. I S. 1237). 
Erl. über den Generalinspektor fUr das deutsche Straßenwesen v. 30. 11. 
1933 (BGBl. I S. 1057). 

VO. zur Regelung der finanzfeilen Auseinandersetzung zwischen den 
alten und neuen Trägern der Straßenbaulast v. 12. 2. 1935 (RGBI. I 

2. VO. hierzu v. 25. 2. 1936 (RGBI. I S. 132). 

B. Straßenverkehr 
Reichs-Straßen-Verkehrsordnung v. 28. 5. 1934 (RGBI. I S. 455). 
EinführungsVO. hierzu v. 28. 5. 1934 (RGBI. I B. 455). 
Ausführungsanweisung hierzu v. 29. 9. 1934 (BGBl. I B. 869). 
2. EinführunegsVO. hierzu v. 1. 10. 1934 (BGBl. I S. 912). 
DVO. hierzu v. 7. 12. 1934 (RGBI. I B. 1237). 
VO. zur Änderung der Ausführungsanweisung zur Reiche-Straßen.Ver-
kehrsordnung v. 16. 5. 1936 (RVBI. B B. 455). 

V0. über die Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Straßenver-
kehr (Straßenverkehre-Zulassungs-Ordnung) v. 13. 11. 1937 (RGBI. I 
S. 1179). 

VO. über das Verhalten im Straßenverkehr (Straßenverkehrs-Ordnung) 
v. 13. 11. 1937 (RGBI. I B. 1'315). 

E. Motorisierung 
1. Kraftfabrzeugverkehr hn aUgemelnen 

V0. über Kraftfahrzeugverkehr v. 11. 4.1934 (BGBl. I B. 103). 
Ausfühmngsanwefsung hierzu v. 11. 4. 1934 (RGBI. I B. 803). 
Hierzu zahlreiche Erl. über den Kraftfahrzeugbrief im RVBI. 
Gebfhrenordnung für den Kraftfahrzeugverkehr v. 29. 9. 1934 (BGBl. 1 
B. 909). 

G. zur Änderung des G. über den Verkehr mit Kraftfahrzeugen v. 10. B. 
1937 (RGBI. I B. 901). 

Anordn. über das Genehmigungsverfahren für Unternehmer von Güter-
fernverkehr v. 30. 4. 1937 (RVBI. B S. 44). 

Verschiedene Runderl. zum G. über den GUterfernverkehr mit Kraft-
fahrzeugen im RVBI. B. 

b) Reichs-Kraftmagen-Betriebsverband. 

V0. über den vorläufigen Aufbau des Reiebs-Kraftwagen-Betriebever-
bandes v. 21. 9. 1935 (RVBI. B S. 142). 

VO. über die Satzung des Reiche-Kraftwagen-Betriebsverbandes v. 4. 5. 
1936 (RVBI. B 8.205). 

2. VO. hierzu v. 20. 10. 1936 (RVBI. B S. 326). 

e) RetchskraftmagnUaril. 

Befchskraftwagentarif v. 30. 3. 1936 (RVBI. B S. 71). 
Hierzu eine große Zahl von Runderl., die Verlängerung, Änderung und 
Erweiterung des Reichskraftwegentarifs betreffen im Reichs-Verkehrs-
Blatt B. 

d) Möbelfernverkehr. 

VO. über den Möbelfernverkehr v. 17. 9. 1936 (BGBl. I S. 786). 
Anordn. Uber die Anwendung der VO. Uber den Möbelfernverkehr v. 
7. 10. 1936 (RVBI. B B. 313). 

Tarif für den Möbelfernverkehr v. 30. 9. 1986 (RVBI. B 6. 312). 
Zahlreiche Runderl. Uber den Möbelfernverkehr im Reichs-Verkehrs-
Blatt B. 

S. Güternahverkehr 
Runder]. über die Anmelduug der Kraftfahrzeuge im Güternahverkehr 
v. 19. 5. 1936 (RVBI. B 8. 219). 

Runderl, aber die Bestimmung der Nahzone v. 14. 11. 1936 (RVBI. B 
S.364). 

Weitere Runderl. fiber die Bestimmung der Nahzone im Reichs-Verkehre-
Blatt B. 

Runderl. fiber die Standortanmeldung der im GUternuhverkehr ver-
wendeten Kraftfahrzeuge v. 11. 6. 1937 (RVBI. B S. 66). 

3. Gewerblicher Penonenkraftverkehr 
G. über die Beförderung von Personen zu Lande v. 4. 12.1934 (R(;BI. I 
B. 1217). 

DVO. hierzu v. 26. 3. 1935 (BGBl. 1 S. 473). 
Runderl. über Genehmigungsurkundeu für Linienverkehr v. 9. 4. 1935 
(RVBI. B B. 52). 

Runderl. Ober die Versicherung nach dem PereonenbeförderungsO. v. 
20. 6. 1935 (RVBI. B S. 83). 

V0. Uber die Vorläufige Gebührenordnung für den Gelegenheitsverkehr 
v. 20. 9. 1935 (RGBI. I B. 1164). 

VO. über die Vorläufige Gebührenordnung fUr den Gelegenheitsverkehr 
v. 27. 11. 1936 (RGBI. I S. 996). 

Runderl, über die Richtlinien fUr die Genehmigung des Gelegenheitsver-
kehrs v. 13. 7. 1936 (RVBI. B B. 100). 

Runderl. über das Genehmigungsverfahren nach dem Personen-Beförde-
rungs-G. v. 27. 8. 1937 (RVBI. B S. 92). 

Weitere zahlreiche Runderl. im Reichs-Verkehrs-Blatt B. 

4. Beförderungsteuer hn gewerblichen Kraftverkehr 
G. zur Änderung der Beförderungsteuer v. 2. 7. 1936 (RGBI. 18. 531). 
VO. zur Einführung der Beförderungsteuer im Werkfernverkehr v. 
21. 9. 1936 (BGBl. I B. 737). 

Vorläufige  Durchführungsbestimmungen  (Beförderungsteuer  beim 
Güter- und Werkfernverkehr) v. 21. 9. 1936 (BGBl. I S. 738). 

VO. zur Einführung der Beförderungsteuer im Personenverkehr mit 
Kraftfahrzeugen v. 28. 12. 1936 (RGBI. I S. 1181). 

2. vorläufige Durchführungsbestimmungen (Beförderungsteuer beim 
Personenverkehr mit Kraftfahrzeugen) v. 18. 12. 1936 (RGBI. I 
S. 1131). 

G. Binnenschiffahrt 
G. über Vollstreckungsschutz für die Binnenschiffahrt v. 24. 5. 1933 
(RGBI. I S. 289). 

G. Uber die weitere Verlängerung des Vollstreekungescbutzes für die 
Binnenschiffahrt v. 30. 10. 1934 (RGBI. I B. 1082). 

G. zur Bekämpfung der Notlage der Binneumhiffahrt v. 16. 6. 1936 
(RGBI. II B. 317). 

Illerzu: 26 DVOen. 
Bek. über die deutschen W asseratraßen v. 28. 11. 1931; (RGBI. U 8.361). 
Bek. Uber Festsetzung von Entgelten in der Binnensehiffahrt v. 23. 2. 
1934 (RMBI. B. 99). 

G. und DVO, über das Verfahren in Binnenschiffahrtsenoben v. 30. 1. 
1937 (RGBI. I B. 97). 

G. Uber den Stichkanal noch Bleckenstedt-Haüendorf v. 16. 12. 1937 
(RGBI. 11 8. 693). 

2. Kraftfahrzeugsteuer 

G. über Änderung des KmftfahmeugeteuerG. v. 10. 4. 1939 (BGBl. I  H. Luftfahrt 
S. 192). 

G. über Ablösung der Kraftfahrzeugsteuer v. 31. 5. 1033 (RGBI. I  VO. Uber das Reichsluftfahrtminfsterium v. 5. 5. 1933 (BGBl. 18. 241). 
S. 315).  LuftfahrtflaggenVO. v. 6. 7. 1938 (RGBI. I B. 456). 

KraftfahrzeugsteuerG. (Neufegeung) v. 28. 3. 1935 (RGBI. 18. 407).  G. Uber die Relehsluftfahrtverwaltung v. 15. 12. 1938 (ROBI. 18. 1077). 
Durchführungsbestimmungen hierzu v. 5. 7. 1935 (BGBl. I B. 875).  1. VO.   v. 18. 4. 1934 (BGBl. I B. 810). 

2. VO   v. 26. 3.1985 (RGBI. I S. 479). 

F. Gewerblicher Kraftverkehr  3. TO.   v. 21. 4.1936 (RGBI. 1 s. 883). 
4. VO.   v. 27. 8.1986 (RGBI. I 8.703). 

1. Güterfernverkehr  5. VO.   v. B. 9.1936 (BGBl. I S. 729). 
a) dllgerne[nes  6. VO.   v. B. 10. 1987 (RGBI. I B. 1115). 

1. VO. zur Änderung der VO. Eber Luftverkehr v. 20. 3. 1934 (RGBI. I 
G. über den Güterfernverkehr mit Kraftfahrzeugen v. 26.6.19M (BGBl.1  B. 204). 
S. 7:,!).  1. G. zur Änderung des LuftverkelusG. v. 19. 12. 1935 (RGBI. 18. 1516). 

VO. zur Durchführung des G. über den Güterfernverkehr mit Kraft-  2. G. zur Änderung und Ergänzung des LuftverkehreG. v. 29. 7. 1936 
fehrzeugen v. 27. 3. 1936 (BGBl. I B. 320).  (RGBI. I B. 582). 

Gebtibrenordnung für den Güterfernverkehr milt Kraftfahrzeugen v.  Neufassung des Li i ftverkehmG. und VO. Uber Luftverkehr v. 21. B. 1986 
28. 12. 1936 (RGBL I S. 1153).  (RGBI. 18. 658). 
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1.VO. zur Änderung der V0. über Luftverkehr v. 31. 3. 1937 (BGBl. I  ErgänzungsVO. zum (> Uber den Reichsausschuß für Fremdenverkehr 
B. 482).  v. 25. 10. 1935 (RGBI. I S. 1257). 

2. VO. zur Änderung der VO. über Luftverkehr v. 12. 7. 1937 (BGBl. I  G. über den Reichafremdenverkehrsverband v. 26. 3. 1')36 (BGBl. I 
S. 815).  S. 271). 

G. über die Unzulässigkeit der Sicherungsbeschlagnahme von Luftfahr-  hierzu: VO. Uber das Inkrafttreten des G. faber den Reichafremdenver-
zeugen v. 17. 3. 1985 (BGBl. I B. 385).  kehrsverband v. 1. 4. 1936 (BGBl. I B. 342). 

VO. über das Inkrafttreten des G. über die Unzulässigkeit der Siehe-  V0. zur Durchführung 
rungsbeschlagnabme von Luftfahrzeugen v. B. 1. 1937 (BGBl. 18. 7).   und Ergänzung des G. über den Reichsnrtsschuß 

Erl. des Führers und Reichskanzlers über das Nationalsozialistische  für Fremdenverkehr v. 27. 4. 1936 (BGBl. I S. 404). 
Fliegerkorps v. 17. 4. 1937 (BGBl. I S. 529).  2. ErgänzungsVO. zum G. über den Reichasussehnß fUr Fremdenverkehr 

Hierzu: Ausführungsbestimmungen v. 19. 4. 1937 (BGBl. I S. 533).  v 14. 11. 1936 (BGBl. I S. 944). 
Reisebüros als Unternehmer von Gelegenheitsverkehr, Erl. v. 16. 11. 193:i 

I. Fre mdenverkehr  (RVBI. S. 176). 

G. über den ReichsausechuD fUr Fremdenverkehr c. 23. G. 1933 (BGBl. I 
Anforderungen an Reiseunternehmer, Erl. v. 21. 1. 1936 (RVBI. B. 16). 

s. 393),  G. Uber die Ausübung der Reisevermittlung v. 26. 1. 1937 (RGB). I8.31). 
Hierzu: Erl. betr. Aufbau der Landesverkehrsverbände und Förderung  VO. über den Reiseverkehr mit Frankreich während der Pariser Welt-
des Fremdenverkehrs v. 12. 11. 1933 (lfBI. 1. V. I B. 1379).  ansstellung 1937 v. 25. 5. 1937 (RGBI. I S. 592). 

7. Devisenbewirtschaftung und Außenhandelsförderung 

A. Devisenbewirtschaftung 

L Allge meine Besti m mtcngert 

1. Devisengesetz 
G. über die Devisenbewirtschaflung v. 4. 2. 1935 (BGBl. I S. 106) in der 
Fassung der V0. zur Einführung der Gesetzgebung über die Devisen-
bewirtschaftung und den Zahlungsverkehr mit dem Ausland im Saar-
land v. 23. 2. 1935 (RGBI. I S. 278) und des 0. zur Andeneng des 0. 
über die Devisenbewirfschaltung v. 1. 12. 1936 (BGBl. 18. 1000). 

und Durchführungsverordnungen 
1. DVO. v. 4. 2. 1935 (RGBI. I B. 114) In der Fassung der V0. Uber 
die Einführung der Devisengesetzgebung usw. im Saarland v. 23.2.1935, 
der 2. DVO. v. 24. 7. 1935 und der 6. DVO. v. 28. 10. 1936. 

2. DVO. v. 24. 7. 1935 (RGBI. I S. 1046) in der Fassung der 6. DVO. 
v. 28. 10. 1936, des ÄnderungeG. v. 1. 12.1936 und der 9. DVO. v. 
20. 2. 1987. 

S. DVO. v. 1. 12. 1935 (BGBl. I B. 1408) in der Fassung der 4. DVO. 
v. 23. 12. 1985. 

4. DVO. v. 23. 12. 1935 (BGB). I S. 1543). 
5. DVO. v. 25. 5. 1936 (BGBl. I S. 467). 
6. DVO. v. 28. 10. 1936 (RGBI. I S. 930) in der Fassang des Ände-
rungsG. v. 1. 12. 1936. 

7. DVO, v. 19. 11. 1986 (BGBl. I B. 946). 
B. DVO. v. 17. 2. 1937 (RGBI. I S. 242). 
9. DVO. v. 20. 2.1937 (BGBl. I 8.255). 
10. DVO. v. 16.9. 1987 (RGBI. I S. 1018). 

Durch das G. über die Dev: Bew. v. 4. 2. 1935 in der heute gelten-
den Fassung und die 10 angegebenen DVO. sind ersetzt worden: 
Die VO. über die Dev: Bew. v. 23. 5. 1932 (RGBI. I S. 231). 
Das G. zur Änderung der VO. über die Dev: Bew. v. 16. 2. 1934 
(BGBl.I S. 92). 

Die 1. VO. zur Änderung der VO. über die Dev: Bew. v. 11. 9. 1934 
(RGBI. I S. 829). 

Die 2. VO. zur Änderung der V0. über die Dev: Bew, v. 29. 9. 1984 
(BGBl. I 5.864). 

Die 2. VO. Uber die Dev: Bew. v. 9. 6. 1933 (RGBI. I S. 363). 
Die 3. V0. Uber die Dev: Bew. v. 7. 12. 1933 (RGBI. I B. 1045). 
Die 4. VO. Uber die Dev: Bew. v. 17. 4.1984 (RGBI. I S. 315). 
Die 5. VO. Uber die Dev: Bew. v. 15. 6.1934 (RGBI. I S. 511). 

1. DVO. zur VO. Uber die Dev: Bew. v. 23.5.1932 (RGBI. I S. 238). 
2. DVO.   v. 17. 3.1933 (BGBl. I B. 107). 
3. DVO.   v. 12. 4. 1988 (RGBI. I B. 201). 
4. DVO.   v. 9. 5. 1983 (RGBI. I B. 278). 
5. DVO.   v. 20. 7.1933 (RGBI. I 8.531). 
6. DVO.   v. 19. 9.1938 (BGBl. I 8.678). 
7. DVO.   v. 22. 12. 1933 (RGBI. I S. 1112). 
B. DVO.   v. 17. 4.1984 (RGBI. I 8.313). 
9. DVO.   v. 15. 6. 1934 (RGBI. I B. 510). 
10. DVO.   v. 22. 12. 1934 (RGBL I B. 1290). 

B. Richtlinien 

VO. zur Dev: Bew. (Richtlinien für die Dev: Bew.) v.19.12.1936 (BGBl.I 
B. 1021). 
Hierdurch sind ersetzt worden die Richtlinien fUr die Dev: Bew. 

v. 4. 2. 1935 (BGBl. I S. 119) nebst folgenden ÄnderungsVO.: 

1. V0.   v. 25. 2.1935 (BGBl. I B. 282).  Deutsche Auslandsschuldverschreibungen 
2. �O.   V. 15. 5. 1935 (RGBI. I S. 605).  1. Bek.  v. 17.  5. 1933  (RA.  Nr.  117).  
rg nzungsVO. zur 2. VO.   v. 21. 5. 1935 (RGBI. I S. 682).  ? Bek, v. 31. 1. 1935 (RA. Nr. 27). 
3. vO.   v. 12. 9.1985 (RGBI. I B. 1149). 

4. V0,   v. 2. 12. 1935 (BGBl. 18. 1410).  Fremdwährungsschuldverschreibungen 
5. VO.   v. 26. 5.1986 (RGBI. I B. 468).  G. über Fremdwährangsschuldverschreibungen v. 26. 6. 1936 (BGBl. I 

II. Neben de m Devisengesetz geltende  VO. über Fremdwähtu ngaschnlden v. 5. 12. 1936 (BGBl. I S. 1010). 
Sonderregelungen   

Y. Kapitalverkehr 

a) St Malteabkommen 

Deutsches Kreditabkommen von 1932 v. 18. 2. 1982 (RA. Nr. 41). 
Deutsches Kreditabkommen von 1933 v. 7. 3. 1988 (RA. Nr. 56). 
Deutsches Kreditabkommen von 1984 v. 28. 2. 1934 (RA. Nr. 50). 
Deutsches Kreditabkommen von 1935 v. B. 3. 1935 (RA. Nr. 57). 
Deutsches Kreditabkommen von 1936 v. 12. 3. 1936 (RA. Nr. 61). 
Deutsches Kreditabkommen von 1937 v. 16. 3. 1937 (RA. Nr. 62). 
Deutscher Xreditabfiommen voll 1938 v. 19. 2. 1938 (BA. Nr-47). 

DVO. über das Deutsche Kreditabkommen von 1932 v. 27. 2.1982 (BGBl.I 

2. DVO.   von 1932  v. 17. 5.1932 (RGBI. I S. 229). 
3. DVO.   von 1932 v. 3. 11. 1932 (RGBI. I S. 524). 
DVO.   von 1933 v. 20. 3. 1933 (BGBl. I 8. 138} 
DVO.   von 1934 T. 6. 3. 1934 (RGBI. I 8. 186). 
DVO.   von 1935 v. 4. 3. 1935 (RGBL I 5.401). 
DVO.   von 1936 v. 3. 3.1986 (RGBI. I S. 194). 
DVO.   von 1937 v. 21. 7.1937 (RGBI. I 8. 855). 

Kreditabkommen für Deutsche Öffentliche Schuldner von 1932 v. 27. 5.1932 
(B A. Nr. 106). 

Kreditabkommen   von 1933  v.  15.3. 1933 (RA- Nr. 63). 
Kreditabkommen   von 1933  v.  1. 8. 19M (RA. Nr. 177). 
Kreditabkommen   von 1934 v. 4.4. 1934 (RA. Nr. 78). 
Kreditabkommen   von 1935 v. 6. 3. 1935 (RA. Nr. 55). 
Kreditabkommen   von 1936 v. 5. 3. 1936 (RA. Nr. 55). 
Kreditabkommen   von 1937  v. 15. 3. 1937 (RA. Nr. 61). 
Kreditabkommen   von 1938 v. 21.2.1938 (RA. Nr. 48). 

DVO. über das Kreditabkommen für Deutsche Öffentliche Schuldner v. 1932 
v. 25. 5. 1932 (RGBL I 8.247). 

DVO.   von 1933  v.  27. 3. 1933 (RGBI. I S. 149). 
DVO.   von 1934 v. 11.4. 1934 (BGB). I S. 307). 
DVO.   von 1935 v. 4.3. 19M (RGBI. I S. 401). 
DVO.   von 1936 v. 2. 3. 1936 (RGBI. Ia. 251). 
DVO.   von 1937 v. 21.4. 1937 (RGBL I 8.576). 

b) Moratorlumsgesetz 
G. über Zahlungarerbindlichkeiten gegenüber dem Ausland (MoratorinmsG.) 
v. 9. 6. 1933 (RGBL I S. 349). In der Fassung der VO. über die 
Einführung der Devisengesetzgebung usw. im Saarland v. 23. 2. 1935. 

%onrersionakasse für deutsche Auslandsschulden: Satzung v. 3. 7.1933 f. d. 
Fass. der Bek. v. 11.8.,18. 9. und 9. 11. 1933 v. 9.6. 1934, 6. 2. 1935 
lind 23. 10. 1937 (RA. Nr. 152/33, 187133, 219/33, 264/33, 135134, 
31135 und 248137). 

G. über die Gewährleistung für den Dienst der Schuldverschreibungen der 
Xonversionskame für deutsche Auslandsschulden v. 27. 6. 1934 (RGBI. I 
8.709). 

G.   v. 26. 2. 1935 (RGBL I S. 286). 
2. G.   v. 3.7. 1936 (RGBL I S. 536). 
3. G.   c. 4. 2.1937 (BGBl. I S. 178). 
4. G.   v. 20. 7. 1937 (BGBl. I B. ei). 
5. G.   v. 1.2. 1938 (BGBl. I B. 105). 

2. Wertpapierverkehr 

Bek. über den Handel mit ausländische& Wcrtpapiere•n v. 27. 2. 1937 
(RA. Nr. 48). 

Bek. über den Tausch ran Wertpapieren im Ausland r. 6.5. 193.5 (RA. 
Nr. 112). 

z. Bek.   v. 21. 8.1935 (BA. Nr. 196). 
3. Bek.   v. 14. 12. 1935 (RA. Nr. 296). 
4. Bek.   v. 23. 3.1936 (RA. Nr. 71). 
5. Bek.   v. 11. 1. 1937 (RA. Nr. 8). 
1. Bek. über die Verwahrung ausländischer Ireripapkre v. 20. 11. 1936 
(RA. Nr. 271). 

3. Bek.   v. 30. 11. 1936 (RA. Nr. 279). 
3. Bek.   v. 14. 6.1937 (BA.  Nr. 133). 

3. Warenverkehr 
G. Tiber wirtschaftliche Maßnahmen v. 3.7. 1934 (RGBI. I S.,565). 
VO. Uber den Warenverkehr v. 4. 9. 1934 (RGBI. I S. 816). 
VO. über die Errichtung von tl. St. v. 4. 9. 1934 (BA. Nr. 209). 
VO. zur Ergänzung der VO. über den Warenverkehr v. 28. 6. 1937 
(RGBL I S. 761). 

1. DVO. über den Warenverkehr v. 20. 10. 1937 (RGBI. I S. 1133). 
Ersetzt wurde dadurch das G. über den Verkehr mit industriellen 
Rohstoffen und Halbfabrikaten v. 22. 3. 1934 (BGBl. I B. 212) 
nebst 10 DVO. und zahlreichen V0. 
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Deutsche_ Verrechnungskasse  G. gegen Wirtschaltssabotage v. 1. 12. 1936 (BGBl. I8.999). 

G. über die Errichtung einer deutschen Verrechnungskesse v.16.10.1934  G. über die Gewährung von Straffreiheit bei Devisonzuwiderhaudlungen 
(BGBl. I S. 997).  v. 15. 12. 1936 (BGBl. I S. 1015)• 

Satzung der deutschen Verrechnungskasse v. 1.11.1934 (RA. Nr. 258).  1, DVO. v. 16. 12. 1936 (BGBl. I S. 1018). 

2. DVO. v. 29. 12. 1936 (BGBl. I S. 1). 
4. Abwertungagewinne  3. DVO. v. 14. 1. 1937 (BGBl. 18. 10). 
G. über Abwertungsgewinne v.  23. 12. 1936 (BGBl. I S. 1126). 
1. DVO. (Richtlinien I für die Erfassung von Abwertungsgewinnen) 
v. 28. 12. 1936 (BGBl. I B. 1151).  6. Sonstige Bestimmungen 

2. DVO. (Richtlinien II  ) v. 20. 3. 1937 (BGBl. I S. 421).  G. über die Schaffung einer Reichsstelle für Det*mbewirtschaltung v. 
3. DVO. (Richtlinien 111 ) v. 23. 4. 1987 (BGBl. I S. 547).  18. 12. 1933 (BGBl. I S. 1079). 
4. DVO. (Richtlinien IV  ) v. 11. 5. 1937 (BGBl. I B. 587)• 
Bek. über die Kosten des Beschwerdeverfahrens   v. z. B. 1937  DVO.   v. 19. 12. 1933 (RGBI. 18. 1088). 
(RA. Nr. 52).  VO. über die geschäftsmäßige Hilfeleistung in Devisensachen v. 20.6. 1936 

(RGBI. I B. 524). 
5. Stmibestinin+ttngen und Amnestie  Bek. über den Verkehr mit ausländischen Zahlungsmitteln v. 15. 10. 1935 
G. gegen den Verrat der deutschen Volkswirtschaft v. 12. 6. 1933 (RGBI. I  (RA. Nr. 243). 
S. 360).  Bek. über   v. 31. 10. 1936 (RA. Nr. 355). 
1. DVO.   v. 28. G. 1933 (RGBI. I S. 413).  1. Änderung der Bek. über den Verkehr   v. 30.6. 1937 (RA. Nr. 147). 
2. DVO.   v. 30. 9. 1933 (BGBl. I S. 69'7• 
3. DVO.   v. 21. 11. 1933 (RGBI. I S. 984). 
VO. über die Verlängerung der Anzeigepflicht v. 26. B. 1933 (RGBI. I  B. Außenhandelsförderung 

Änderung des VolksverratsG. durch SteuemnpnasungsG. Abschnitt IIl  G. zum Schatz der deutschen Warerwus/ul+r v. 22.9. 1933 (RGBI. I 8.667). 
v. 16. 10. 1934 (RGBI. I S. 937).  G. über die Anwendung wirtschaftlicher Vergeltungsmaßnahmen gegen-

G. Uber Änderungen der Vorschriften Uber die Reichsfluchtsteuer v.  über dem Ausland v. 3. 7. 1934 (RGBI. I S. 565). 
18. 5. 1934 (RGBI. I S. 392).  G. Tiber Maßnahmen zur Forderung des Außenhandels v. 18. 10. 1933 
verlängert durch SteueranpaesungsG., Vl. Abschnitt, v 16. 10. 1934  (RGBI. I S. 743). 
(RGBI. I S. 941).,  1. DVO. v. 18. 10. 1933 (RGBI. I S. 744). 
geändert durch 3. G. zur Änderung von Vorschriften des Strafver-
fabrens und des GerichtaverfamungsG. v. 28. 6. 1935 (RGBI. 18. 844  2• DVO. v. 20. 11. 1933 (RGBI. I S. 984). 
(Artikel 9, Ziffer 6).  3. DVO. v. 10. 1. 1935 (RGBI. I S. 10). 

B. Preise und Preispolitik 

1. Organisation der Behörden und Ihro Befugnisse  VO. über die äußere Kennzeichnung von Lebensmitteln v. B. 5. 1935 

G. Tiber die Übertragung der Aufgaben und Befugnisse des Reichs- (RGBI. 18. b 8).  . 
kommissars für Preisüberwachung v. 15. 7. 1933 (RGBI. I S. 490).  VO. über Wettbewerewerb v. 21. 12. 1934 (RGBI. I B. 1280)• 

G. über die Bestellung eines Reicbskommissars für Preisüberwachung v.  VO. zur Ergänzung der VO. Uber Preisbindungen und gegen Verteuerung 
5. 11. 1934 (RGBI. I S. 1085).  der Bedarfsdeckung v. 29. 3. 1935 (RGBI. 18. 488). 

G. über die Erweiterung der Befugnisse des Reichskommissars für Preis-  VO. Uber Werbebesebränkungen v. 19. 6. 1935 (RA. Nr. 141). 
Überwachung v. 4. 12. 1934 (BGBl. I S. 1201).  Rindschreiben des Reichskommissare fUr PreisUberwachung A Nr. 112 

VO. zur Durchführung des Vierjahresplans v. 18. 10. 1936 (RGBI. I  betr. Export-Umlage v. 31. 7. 1935. 
S. 887).  VO. gegen Preissteigerungen aus Anlaß der Erhöhung von Eisenbahn-

G. zur Durchführung des Vierjahresplans - Bestellung eines Reichs-  gUtertarifen v. 20. 1. 1936 (RA. Nr. 18)• 
kommissars für Preisbildung v. 29. 10. 1936 (RGBI. I S. 927).  VO. gegen Preissteigerungen aus Anlaß der Einschränkung des Eisen-

ÜberleitungsVO. zum G. zur Durchführung des Vierjahresplans - Be- bahnverkehrs mit Ostpreußen v. 6. 2. 1936 (RGBI. I S. 61). 
stellung eines Reichskommissars fUr Preisbildung - v. 26. 11. 1936  VO. Uber das Verbot von Preiserhöhungen v. 26. 11. 1936 (RGBI. I 
(BGBl. I S. 955).  S. 955). Hierzu: 

1. Anordn. über die Wahrnehmung der Aufgaben und Befugnisse des  1. AVO.   v. 30. 11. 1936 (RGBI. 18. 956). 
Reichskommissars für Preisbildung v. 12. 12. 1936 (RA. Nr. 291).  Runderl.   v. 30. 1. 1937. 

2. Anordn.   v. 27. 2.1937 (RA. Nr. 50).  Runderl.   v. 23. 2. 1937. 
5. Anordn.   v. 6. 10. 1937 (RA- Nr. 238)•  2. AVO.   v. 3. 5. 1937 (RGBI. I S. 576). 
Allgemeine Verfügung des RMJ betr. Preistreibereien v. 14. 10. 1936  3. AVO.   v. 27. 9. 1937. 
(7004 - IIIa 28 193) (Deutsche Justiz S. 1151). 

Allgemeine Verfügung des RMJ betr. Zuwiderhandlungen gegen Preis-  Bestimmun en für das Saarland 
bildungsvorschriftenv.16.2.1937(7020/11 -II a' 66) (Deutsche Justiz  g 
S. 264).  Pressemitteilung des Reichskommissars für Preisüberwachung anläßlich 

VO. über Ordnungsstrafen bei Zuwiderhandlungen gegen Preisschilder-  - der Rückgliederung des Saarlandes. 
vorschriften und Preiafestsetzungen v. B. 1. 1935 (RGBI. I S. 10).  VO. zur Einführung von Vorschriften und Anordn. des Reichskommissars 

VO. Uber Ordnungsstrafen bei Überschreitungen von Preisfestsetzungen  fair Preisüberwachung im Saarlande v. 18. 2. 1935. 
für Lebensmittel v. 4. 9. 1935 (RGBI. I S. 1135). Hierzu:  VO. Uber Kleinhandelspreise von Lebensmitteln und Tabakwaren im 

2. VO. v. 5. 12. 1935 (RGBI. I S. 1418)' 3. VO. v. 18. 3. 1936  Saarland v. 18. 2. 1935. 
(RGBI. I S. 195); 4. VO. v. 31. B. 1936 (RGBI. 18. 715); 5. V0. v.  2 VO. über Kleinhandelspreise von Lebensmitteln und Tabakwaren im 
25. 3. 1937 (RGBI. I S. 428).  Saarland v. 17. 6. 1935. 

VO. über Ordnungsstrafen bei Über- und Unterschreitungen der Preis-
festsetzungen auf dem Gebiete der Forst- und Holzwirtschaft v. 4. 5.  VO.  zur  Verhinderun g von  Mieterhöhungen  im  Saarland  v. 18.  2. 193u  
1936 (RGBI. I S. 435).  VO. Uber Maßnahmen zur wirtschaftlichen Rückgliederung dos Saar-

Runderl. 97/37 des Reichskommissars fUr Preisbildung betr. 'Unter-  landen v. 26. 2. 1935. 
richtung über die Preislage und Uber die Preisentwicklung wichtiger  Richtlinien über die Preiserrechnung und den Beschwerdeweg innerhalb 
Verbrauchsgüter v. 22. 5. 1937.  der Textilwirtschaft des Saargebietes v. B. 4. 1935. 

2. VO. zur Verhinderung von Mieterhöhungen im Saarland v.'11.4. 1935. 
B. Allgemeine Bestimmungen  2. VO. zur Einführung von Vorschriften und Anordn. des R.B. (Reichs-
VO. über PreisUberwachung v. 11. 12. 1934 (RGBI. I S. 1245).  kommissar für Preisüberwachung) im Saarland v. 28. 4. 1935. 
VO. Uber Preise für unedle Metalle v. 31. 7. 1934 (RGBI. I B. 766 ).  VO. zur Regelung des Mietwesens im Saarland v. 17. B. 1935 (RGBI. I 

VO. über Preise für ausländische Waren v. 22. 9. 1934 (RGBI. 18 . 843 ).  B. 761)' V0. über die Änderung der VO. zur Regelung des Mietwesens Im Ennr-
G. über den Verkehr mit industriellen Rohstoffen und Halbfabrikaten land v. 18. B. 1936 (RGBI. I S. 195). 
v. 22. 3. 1934/13. 7. 1934 (RGBI. I B. 2121709).  2. VO. über die Änderung der VO. zur Regelung des Mietwesens lm 

VO. über den Warenverkehr v. 4. 9. 1934 (RGBI. 18. 8161818).  Saarland v. 23. 6. 1936 (RGBI. I B. 529). 
Neue Fassung: 28. 6. 1037 (RGBI. I S. 761).  V0. Uber die Einfübrung des ReichsmietenG. und des MieterschutzG. im 

VO. Uber Preisbindungen und gegen Verteuerung der Bedarfadeckung  Saarland v. 22. 3. 1937 (RGBI. I S. 372). 
v. 12. 11. 1934111: 12. 1934 (RGBI. 18. 111011 0•  AVO. zum ReichsmietenG. fUr das Saarland v. 22. 3. 1937 (RGBI. I 

VO. gegen Preiasteigerungen v. 16. 5. 193410.6. 193417.8. 1934 (RGBI. I  S. 372)• 
S. 389/6071771).  AVO. zum MieterschnbzG. für daKSaarland v. 22.3. 1937 (RGBI. I S. 373). 

VO. über das Verbot der Festsetzung von Mindestpreisen, Mindest  C. Vorschritten und Anordnungen für Preise einzelner Waren 
handelzspannen und Mindestzuschlägen im Handel mit Lebensmitteln  und Leistungen 
durch Verbände oder Vereinigungen v. 13.6.1933112.11.1983 (RGBI. I 
S. 370/1064).  Rundschreiben des Reichskommissars für Preisüberwachung über die 

VO. über Verdingungskartelle v. 9. 5. 1934 (RGBI. I B. 376).  Beschilderung und Auszeichnung von Preisen v. 7. 11. 1934. 
VO. zur Förderung selbständiger Kostenberechnungen in der Wirt-  VO. zur Ergänzung der VO. liber Preisschilder und Preisverzeichnisse v. 
schalt v. 15. 11. 1934 (RGBI. I B. 1186).  20. 7. 1936 (RGBI. I S. 629). 

VO. über die Anmeldepflicht von Preisbindungen v. 19. 11. 1934111. 12.  VO. Uber Preisverzeichnisse und Preisschilder im Kleinhandel mit Wild, 
1934 (RGBI. I S. 118611249).  Wildgeflügel und Geflügel v. 25. 11. 1936 (RGBI. I B. 1007). 

VO. über Meldepflicht, Mengen- und Gewichtsangabe bei Markenwaren  2. VO. Uber Preisverzeichnisse fUr Schuhausbesserungen und Ausschnitt-
v. 29. 2. 193211. 7. 1932128. 9. 1932 (RGBI. I, S. 1201347/492).  leder v. 25. 2. 1933 (RGBI. I B. 99). 



\'0. iiber die Preisauszeichnung beim Kleinverkauf von Kaffee in vor-  VO. über die Regelung der Handelsspannen für Rundfunkemplangs-
bereiteten Packungen v. 3. 5. 1933 (BGBl. I S. 259).  geräteundLautspreeberv.17.10.1936/29.7.1937(BGB].I 8.885/870) 

V0. (iber den Kleinverkauf von Bienenhonig v. B. 6. 1933 (BGBl. I  SpinnstoffG. v. 6. 12. 193.5 (RGBI. I S. 1411). Hierzu: 
S. 363).  1. DVO.   v. 6. 1. 1936 (BGBl. I B. 4). 

V0. iiber den Handel mit Bienenhonig v. 22. 10. 193.5 (BGBl. I S. 1253).  2. DVO.   v. 14.7.1936 (RGBI. I S. 553). 
Anordn. über Senkung der Bierpreise v. 22.3./4.2./6.2. 1932/9.11. 1934.  3. DVO.   v. 29.9. 1936 (BGBl. I S. 852). 
Anordn. über den Ausschank von Spirituosen v. 26. 5. 1932/12. 4. 1933/  Runderl. des Reichskommissars für die Preisbildung Über Preise für 
12. 2. 1935.  Spinnstoffe und aus Spinnstoffen hergestellte Waren v. 12. 3. 1937 
3. und 4. VO. über den Handel mit Papiertapeten v. 13. 11. 1934/7. 3.  (RA. Nr. 60). 
1936 (RGBI. I B. 1190'n. 152).  Runderl. 164/37 des Reichskommissars für die Preisbildung betr. Spinn-
VO. über den Verkauf von Brennstoffen v.14.11.1984 (RGBI. I S.1185).  stoffG. und AuslandswarenpreisT0. v. 10. 11. 1937. 
VO. über den Handel mit Runstbonig v. 4. 1. 1935 (BGBl. I S. 9).  VO. zur Preisbildung in der Spinnstoffwirtschaft v. 9. 12. 1937 (BGBl. I 
Anordn. der Fachgruppe Beherbergungsgewerbe zu den Leistungsarten  S. 1351). 
im Beherbergungsgewerbe v. 7. 4. 1937 (RA. Nr. 138).  Anordn. WH 2 der Überwachungsstelle für Wolle und andere Tierhaare 

Anordn. des Reichskommissars für die Vieh-, Milch- und Fettwirtsobaft  (Preise für Roßhaare, Kuh- und Ochsenschweifhaare, sowie deren Ab-
Ilber die Festaetzung von Butterpreisen v. 17. 11. 1934 (RA. Nr. 72).  fälle) v. 4. 1. 1937 (RA. Nr. 4). 

V0. zur Vereinfachung und Verbilligung des Warenverkehrs im Handel  Bek. HP 2 der Überwachungestelle für Wolle und andere Tierlhaare v. 
mit Ölen und Fetten v. 1. 6. 193.5 (RGBI. I S. 722).  4. 1. 1937. 

1'O. über Fleisch- und «Wurstpreise v. 81. B. 1935 (RGB). I S. 1122).  Anordn. - WL 2 - der Überwachungsstelle für Wolle und andere Tier-
VO. über die Abgabe von Lebens- und Futtermitteln v. 30. 12. 1935  haare über die Lumpenwirtschaft (Auszug)v.27. 2.1937 (RA. Nr. 51). 
(BGBl. I S. 1).  Anordn. des Reichskommissars für Preisüberwachung zur Ordnung für 

V0. über Kleinhandelshöchstpreise für Gefrierfleisch v. 7.1.1936 (RGBI. I  das graphische Gewerbe v. 21. 5. 1935, Neufassung der Anordn. durch 
8 5)  den Reichswirtschaftsminister v. 17. 7. 1936 und 19. 4. 1937 (RA. 

Nr. 167, 89). 
V0. über Fleisch- und Wurstpreise v. 22. 10. 1936 (RGBI. I S. 897/1141).  1. Anordn. über die Marktregelung für das graphische Gewerbe v. 7. 6. 
VO, über Höchstpreise für Wild und Wildgeflügel v. 25.11.1936 (RGBI. I  1935 (RA. Nr. 131). 

S. 1008f.).  2. Anordn. über Marktregelungdie   für das 
Runderl. der beteiligten Minister über die Aussteilun von Haushalts-   graphische Gewerbe v. 28. 2. 

ß  g  1936 (BA Nr. 50). 
und Betriebsnachweisen zur Regelung des Fettbezugs v. 30. 11. 1936  3 V0. über den Handel mit Papiertapeten v. ]3. 11. 1934 (RGBI. I 
dErl. d. RuPr�ifEuL, d. RuPrDidJ, d. BFM. u. d. RuPrAM c. 3p. 11.  B. 1190). 
1936. 11 B 5a 8567 11, VW  3602/30.11.1936, E 3200-327 I C u. IIb 
Nr. 7482136.  4. VO. über den Handel mit Papiertapeten v. 7. 3. 1936 (RGBI. I S. 152; 
V0. über Verbraucherhöchstpreise für Hühner- und Enteneier v. 29. 7.  RA. Nr. 59). 
1937 (RGBI. I S. 871).  VO. über die Bildung von Preisen und Entgelten auf dem Gebiete der 

2. VO. über Fleisch- und Wurstpreise v. 2. 7. 1937 (RGBI I S. 728).  Lederwirtschaft (LederpreisVO.)v.29.4.1937(RGBI.IS.553). Hierzu: 

Auordn. über die Preisgestaltung für Tabakrippen v. 27. 10. 1937 (RA.  1. AVO.   v. 29.4. 1937 (BA. Nr. 101). 
Nr. 252).  2. AVO.   v. 29.4. 1937 (RA- Nr. 101). 

Runderl. 138/37 des Reichskommissars betr. Kleinhandelshöchstpreise  3. AVO.   v. 29.4. 1937 (RA. Nr. 101). 
für Wild und Wildgeflügel v. 25. B. 1937.  Anordn. PV I,1 über höcbstzulässige Preise für rohe Felle und Häute 

Runder]. 149/37 betr. Höchstpreisfestsetzung für Wild und Wildgeflügel  der Nr. 153 des deutschen Zolltarifs v. 2. 7. 1937 (RA. Nr. 151). 

v. 7. 10. 1937.  Anordn. des Reichskommissars für Preisüberwachung über die Fest-
Runderl.140/37 des Reichskommissars über Preise für Öle im Monat  Setzung von Richtpreisen für T imleder v. 17. 4. 1935 (RA_ Nr. 92). 
September v. 30. B. 1937. Hierzu:  VO. über die Marktregelung für Nadelschniuholz der Herkünfte aus 

Runderl. 159/37 betr. Preise für Öle im Monat November 1937 
v. 25. 10. 1937; Runderl. 172137 betr. Preise fair Öle im Monat De-
zember 1937 v. 30. 11. 1937. 

Runderl. 143/37 des Reichskommissars betr. Preisgestaltung für lager-
fähiges Obst und Gemüse v. 24. 9. 1937. 

Runderl. ]61/37 des Reicbskommissars betr. Preisgestaltung für Kern-
chat v. 1. 11. 1937. 

dem Gebiet westlich Weser/Werra und ans Süddeutschland beim Ahsatz 
nach Rheinland und Westfalen v. 3. 12. 1936 (RA. Nr. 285). 

VO. über die Marktregelung für den gewerblichen Absatz von Nadel-
sebnittholz in Rheinland und Westfalen v. 3. 12. 1936 (RA. Nr. 285). 

VO. über die 'Marktregelung für nordisches Einfuhr-Nadelschnittholz 
und die daraus hergestellten Hobelwaren (RA. Nr. 285). 

VO. über das verbot von Rundholzverkäufen nach dem Meislgebot v. 
Runderl. 147137 des Reichskommissars betr. Zuckerwirtschaft v. 29. 9.  10. 2. 1937 (RGBI. I S. 189). Hierzu.-

1937.  AVO.   v. 10. 2. 1937 (BGBl. I S. 190). 
Runderl. 146/37 des Reichskommissars betr. Weinversteigerungen v.  VO. über die Festsetzen  der Preise für  g 
30. 0. 1937.  ß  geschälte und ungeschälte 

Runderl. 152137 des Reichskommissars betr. Ausnahmegenehmigung  Weiden v. 10. 3. 1937 (BGBl. I S. 295). 
für Jagdpachtverträge v. 9. 10. 1937.  VO. über die Preisbildung bei Fichten-(Tannen-)Papierholz (Zellstoff-

Runderl. 0. 193  des Rcichskomrnissms betr. Rauhfutterpreise 1937138  V0. über diePreisbildun für Fichten 
v. 11. 10. 1937.  ß  {Tannen-) und Rotbuchen-Stam m 

holz für das Forstwirtschaftsjahr 1937 v. 4. 5. 1937 (RA. Nr. 106). 
Runderl. ] 63/37 des Reichskommissars betr. Preisregelung für Seefische 
v. 4. 11. 1937.  V0. über die Preisbildung für Kiefern-Stammholz für das Forstwirt-
Runderl. 167/37 des Reichskommissars betr. Preisgestaltung für Faß-  schaftsjahr 1937 v. 4. 5. 1937 (RA. Nr. 106). 
und Dosengurken v. 15. 11. 1937.  VO. zur Regelung des Marktes für Nadel-Grubenholz im Forstwirt-
VO. über Preise für Silber v. 6. 10. 1936 (RGBI. I S. 881).  schaftsjahr 1937 v. 25. 9. 1936 (RA. Nr. 226). 
VO. über Höchstpreise fair Altgummi und Gummiabfälle v. 3. 4. 1935  VO. über die Verbilligung von Stickstoff- und Kalidüngemitteln v. 23. 3. 
(RA. Nr. 80).  1937 (RGBI. I S. 376). Hierzu: 

V0. über höchstzulässige Preise für Hasen- und Kaninchenfelle der  1. AVO.   v. 23. 5. 1937 (BGBl. I S. 593). 
Nr. 154 des Deutschen Zolltarifs v. 29. 4. 1937 (RGBI. I S. 556).  2. AVO.   v. 24. 5. 1937 (RGBI. I S. 596). 

V0. zur Abänderung der VO. über höchstzulässige Preise für Hasen-  VO. über Erzeugerpreise für Kartoffeln v. 23. 3. 1937 (RGB1.I S. 377). 
und Kaninchenfelle der Nr. 154 des Deutschen Zolltarifs v. 9. 12. 1937  Hierzu: 
(RGBI. I S. 1351).  1. AVO.   v. 25. 3. 1937 (RGBI. I S. 428). 

V0: über Preise für Eisen-, Stahlschrott- und Gußbruch v. 23. 10. 1936  VO. zur Regelung der Getreidere  I  / 
(RGBI. I S. 917).  23. 3. Reg  (RGBI. I S. GetreSW)idepreise Wirtschafte'ahr 1937 38 v. 

Anordn. 18 der Überwachungsstelle für Eisen und Stahl (Schrotthandels-
güederung und Schrotthöchstpreise für das westliche Entfailgebiet) v,  DVO.   v. 28. 6. 1937 (RGBI. I S. 702). 
14. 11. 1936 (RA. Nr. 268).  Anordn. über die Preisgestaltung für Kümmel v. 15. 7. 1937 (RNVBI. 

Anordn. 20 der Überwachungsstelle für Eisen und Stahl (Gußbruch-  Nr. 48). 
höchstpreise) v. 7. 12. 1936 (RA. Nr. 285).  VO. des Reichskommissars für Preisbildung für ausländische Waren v. 

VO. über Höchstpreise für Papierspäne und Altpapier v. 26. 12. 1936  15. 7.1937 (RGBI. I S. 881). Hierzu: 

(RGBI. 18. 1150).  Runderl. 135/37  betr. Erläuterung der VO. v. 10. B. 1937; Anordn. Nr. 4 der Überwachungsstelle für Papier (Papierspäne und Alt-
papier) v. 5. 2. 1937 in der Fassung der Anordn, v. 23. 3. 1937 (RA.  1. AVO. v. 10. 8.1937 (BGBl. I S. 884); 
Nr. 30 u. 68).  2. APO. v. 1.12.1937 (RGBI. I S.1318). 

VO. über die Festsetzung von Höchstpreisen für gebrauchte Schmieröle  Runderl. 154/37 des Reichskommissars für Preisbildung betr. UiMnr 
aus Verbrennungsmotoren v. 11. 3. 1937 (RA. Nr. 59).  v. 9. 10.  1937.  

VO. iiber die erstmalige Ausstattung neuer Bauernsiedhmgen mit land-
wirtschaftlichen  Runderl. 155137 des Reichskommissars für Preisbildung  betr. Preis-
RA. Nr. 108).  Maschinen und Geräten v. 7. 5. 1936 (RGBI. I S. 450;  bildung und Preisüberwachung bei Grundstücken v. 6.10.1937. Hierzu:  

V0. über die Regelung der Verbraucberpreise und Handelsspannen im  5. Anordn, über die Wahrnehmung der Aufgaben und Befugnisse des 
Geschäfteverkebr mit Ersatzteilen und Zubehör für Kraftfahrzeuge  Reichskommissare fair Preisbildung v. 6. 10. 1937. 
und Kraftfahrzeuganhänger v. 18. 2. 1937 (BGBl. I S. 243/466; RA.  Runderl. 148/37 des Reichskommicaa c für Preisbildnnß betr. Wohvu Nr. 41, 88).  ngs- 

Anordn. über die Arbeits reise für Überhol  vermietunßen v 7. 10. 1937. 
P  ungs- N.  7nstandsetzungs-  Runderl. 153 37 des Reichskommissars für Preisbildung betr. Miet-arbeiten an Kraftfahrzeugen v. 3. 3. 1938 (RA. N. 29).  /  B 

VO. über die Vorführung von Kraftfahrzeugen v. 14. 2. 1938 (RGBI. I  Preise V. 9. 10. 1937. Hierzu: 
8• 200) •  3. AVO. zur VO. über das Verbot von Preiserhöhungen v. 27. 9. 1937, 
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9. Einkommens- und Kaufkraftpolitik 

G. über die Bildung eines Anlethestocks bei Kapitalgesellschaften(Kapital-  VO. zur Änderung der VO. Uber die Gewährung von Kinderbeihilfen 
anlageG.) v. 29. 3:1934 (BGBl. I S. 295).  an kinderreiche Familien v. 24. 3. 1936 (BGBl. I S. 252). 

G. Uber die Gewinnverteilung bei Kapitalgesellschaften (AnleihestockG.)  G. Uber den Ausbau der Rentenversicherung v. 21. 12. 1937 (BGBl. I 
v. 4. 12. 1934 (RGBL I S. 1222).  S. 1393). 

G. zur Änderung der AnleihestockG. v. 9. 12. 1937 (BGBl. I S. 1340).  G. über das Winterhilfswerk des Deutschen Volkes v.1. 12.1936 (BGBl. I 
G. zur Änderung des KörperschaftsteuerG. v. 27. B. 1936 (BGBl. I  S. 995). 
S. 701).  Die Verfassung fUr das Winterhilfswerk des Deutschen Volkes v. 24. 3. 

G. tiber Aktiengesellschaften und Kommanditgesellschaften auf Aktien  1937 (RGB). I S. 423). 
(AktienG.) v. 30. 1. 1937 (BGBl. 18. 107).  G. über die Gewährung von Entschädigungen bei der Einziehung oder 

G. zur Ordnung der nationalen Arbeit v. 20. 1. 1934 (RGBI. I B. 45).  dem Übergang von Vermögen v. 9. 12. 1937 (RGBI. I S. 1333). 
G. Uber die Heimarbeit v. 23. 3. 1934 (BGBl. I S. 214).  VO. des Reichspräs. über Krankenventicherung v.1.3.1933 (RGBI.I 5.97). 
Anordn. zur Durchführung des Vierjahresplans über die Lohn7atdung  V0. über den Arzneikostenantell In der Krankenversicherung v. 28. 12. 
an Feiertagen v. 3. 12. 1937 (RABI. I S. 320).  1933 (BGBl. I S. 17). 

VO. Uber die Höhe der Arbeitslosenunterstützung v. 3. 6. 1937 (BGBl. I  G. zur Erhaltung und Hebung der Kaufkraft v. 24. 3. 1934 (RGBI. I 
S.616).  S. 235). 

VO. über die unterstützende Arbeitslosenhilfe v. 22. 12. 1937 (BGBl. I  G. Tiber das Verbot von öffentlichen Sammlungen v. 3. 7. 1934 (ROBI. I 
S.1410).  S. 531). 

Erl. über die Prüfung der Hilfsbedürftigkeit bei der Arbeitslosen-  G. zur Regelung der öffentlichen Sammlungen und samcnluugälinlicben 
unterstützung v. B. 1. 1938 (RABI. I S. 14).  Veranstaltungen v. 5. 11. 1934 (RGBL I B. 1086). 
VO. über die Gewährung von Kinderbeihilfen an kinderreiche Familien  EinkommerrsteuerG. v. 16. 10. 1934 (RGBI. 18. 1005). 
v. 15. 9. 1935 (RGBI. I S. 1160).  BUrgersteuerG. v. 16. 10. 1934 (BGBl. I S. 985). 

10. Neue Kredit- und Bankenpolitik 

A. Grundlegende Gesetze und Ergänzungen hierzu 
Allgemeines 
VO. zur Durchfuhrurig der Bankenaufsicht v. 21.4.1933 (RGBI. I S. 228). 
G. über die Befugnisse des Reichskommissars fUr das Bankgewerbe v. 
7. B. 1933 (RGBI. 18. 577). 

G. gegen den 'Mißbrauch des bargeldlosen Zahlungsverkehrs v. 3. 7. 
1934 (RGBI. I S. 593), 

V0. Tiber eine Gründungssperre für Kreditinstitute v. 4.9.1934 (RGBI. I 
S. 815). 

ReichsG. über das Kreditwesen v. 5. 12. 1934 (RGBI. I S. 1203). 
ÄnderungsG. v. 13. 12. 1935 (RGBI. 18. 1456). 
1. DVO. zur Ergänzung des ReichsG. Tiber das Kreditwesen v. 9. 2. 
1935 (RGBI. I S. 205). 

2. DVO.   v. 27. 7. 1935 (RGBI. 1 S. 1050). 
3. DVO,   v. 30. 6. 1936 (RGBL I S. 540). 
4. DVO.   - Werksparkussen -v.31.5.1937(BGBI.IS.608). 
L Bek. des Aufsichtsamts für das Kreditwesen v. 13. 3. 1935 (RA. 
Nr. 63). 

z. Bek,   v. 13. 3.1935 (RA. Nr. 63). 
3. Bek.   v. 24. 6.1936 (RA. Nr. 149). 
4. Bek.   v. 18. 12.1936 (RA. Nr. 297). 
5. Bek.   v. 7. 10.1937 (RA. Nr. 233). 
1. Bek. des Reichskommissars firdas Kreditwesen v.26.'3.1935 (RA. 
Nr. 49). 

z. Bek.   v. 13. 3. 1935 (BA. Nr. 63). 
3. Bek.   v. 6. 4.1935 (BA. Nr. 82). 
4. Bek.   v. 10. 7.1935 (RA. NCr. 159). 
5. Bek.   v. 1. B. 1935 (RA. Nr. 179). 
6. Bek.   v. 19. 12. 1935 (RA. Nr. 297). 
7. Bek.   v. 25. 1.1936 (RA. Nr. 63). 
B. Bek.   v. 25. 6.1936 (RA. Nr. 146). 
9. Bek.   v. 19. 12. 1936 (RA. Nr. 297). 
10. Bek.   v. 17. 3. 1937 (RA. Nr. 67). 
11. Bek.   v. 13. 12.1937 (RA. Nr. 289). 
12. Bek.   v. 31. 12. 1937 (BA. 1938 Nr. 2). 
Grundsätze fair die Gewährung des Zinsvoraus (Bek-. des Reichs-
kommissars für das Kreditwesen v. 4.-1. 1937 [RA. Nr. 1]). 

Einzelne Banken, Bankgruppen und das Borsenwesen 
betreitend 

G. zur Änderung des BankG. v. 27. 10. 1933 (RGBI. II S. 827). 
G. über die Verwendung des Anteils des Reichs am Reingewinn der 
Reichsbank v. 7. 3. 1934 (RGBI. I S. 177). 

G. zur Änderung des PrivatnotenbankG. v. 18. 12. 1933 (RGBI. II 
S. 1034). 

2. G. zur Änderung des PrivatnotenbankG. v. 29. 12. 1934 (BGBl. II 
S. 1399). 

VO. über den Aufruf, die Einziehung und die Vernichtung von Noten 
der Privatnotenbanken v. 21. 12. 35 (RA. Nr. 298). 

G. über Schiffspfandbriefbanken (SebiffsbankG.) v. 14. B. 1933 (RGBI. 1 
S. 583). 

VO. über die Börsen-, Hypothekenbank- und Sebiffspfandbrlefbankanf-
sieht v. 28. 9. 1934 (RGBI. 16. 863). 

Geb0hrenordnung für die Genehmigung zur Ausgabe von Inhaberschuld-
verschreibungen und in Angelegenheiten der Aufsicht über Börsen. 
Hypothekenbanken und Schiffspfandbriefbanken v. 21.1.1936 (RO I31.1 
S.40). 

G. zur Änderung des Bö mnG. v. 5. 3. 1934 (RGB). 18. 169). 
G. Uber den Wertpapierbandel v. 4. 12. 1934 (RGBI. I B. 1202). 
VO. betr. die Zulassung von Wertpapieren zum Börsenhandel v. 
4. 12. 19'34 (BGBl. I S. 1215). 

5. G. zur Abänderung des G. über die Errichtung der Deutschen Renten-
bank-Kreditanstalt v. 31. 10. 1933 (BGBl. I S. 793). 

G. über Staatsbanken v. 18. 10. 1935 (RGBI. I S. 1247). 
VO. zur Änderung der Satzung der Preußischen Staatsbank v. 22.9. 1933. 
Preuß. G. zur Änderung des Preuß. LandesrentenbankG. und des Aus-
führungsG, zu dem ZwangsversteigerungsG. v. 9. B. 1935. 

Preuß. Bek. Uber die Änderung der Satzung der Preuß. Landesrentenbank 
v. 12. 7. 1935 (GS. S. 106). 

1. VO. des Reichspräsidenten über Spar- und Girokassen, kommunale 
Kreditinstitute und Giroverbände sowie Girozentralen v. 13. 3. 1933 
(RGBI. I S. 103 

G. über Spar- und Girokeesen; kommunale Kreditinstitute und Giro-
verbände sowie Girozentralen v. 18. 12. 1933 (RGBI. 18. 10 SO)'. 

G. über Spar- und Girokassen v. 13. 12. 1934 (RGBI. I S. 124'12). 
G. zur Änderung des G. über Spar- und Girokassen, komrnuuale Kredit 
Institute und Giroverbände sowie Girozentralen v. 13. 12. 1935 
(BGBl. I S. 1456). 

G. zur Änderung des G. über Spar- und Girokassen v. 22. 12. 1936 
(RGBI. 18. 1126). 

G. zur Änderung des G. über Spar- und Girokassen v. 9. 12. 1037 

(RGBI. I B. 1339).  Preuß. VO. zur Änderung der VO. Uber dis Sparkessen sowie die 
kommunalen Giroverbände und kommunalen Kredtiustitute T. 

20. 7./4. B. 1932 (GS. S. 241, 275). 
2. Preuß. VO.   v. 2. 7.1934 (GS. S. 336). 
8. Preuß. V0.   v. 19. 11. 1934 (GS. B. 434). 
4. Preuß. VO.   v. 30. 10. 1937 (GS. S. 105). 

G. über den Deutschen Sparkassen- und Giroverband v. 6.4. 1933 (RGBI. 
I S. 166). 

G. über Zwecksparanternehmungen v. 17. 5. 1933 (RGBI. I B. 269). 
Durchflihrungs- und ErgänzungsVO...... v. 2. 10. 1933 (RGBI. T 
B. 351). 

2.Dnmhführung& und ErgänzungsVO.  v  10. 10. 1033 (BGBl. I 
S. 725). 

3. DurchfUhrnnga. und ErgänzungsVO.  v  28. 5.1934(BGBI.I 
S. 465). 

G. über die Auflösung der Zwecksparunternehmungen v. 13. 12. 1935 
(RGBL I S. 1457). 
VO. zur Durchführung und Ergänzung des G.   v. 12. B. 1936 
(RGBI. I S. 162). 

Durchführungs- und ErgänzungsVO. zum G.   v. 18. 12. 1936 
(RGBI. I S. 1121). 

Dividendenbegrenzung 
G. Uber die Bildung einem Anleihestocks bei Kapitalgesellschaften (Kapi-
talanlsgeG) v. 29. 3. 1934 (RGBI. I S. 295). 

G. Uber die GewInnvertellung bei Kapitalgesellschaften (AuleihestockG.) 
v. 4. 12. 1934 (RGBI. I S. 1222). 
VO. zur Durchführung und Ergänzung des AnleihestockG. v. 27.2. 
1935 (RGBI. 18. 316). 

2. V0. zur Durchführung und Ergänzung des AnleihestwkG. v. 18.4. 
1935 (RGBI. I S. 558). 

3. VO. zur Durchführung und Ergänzung des Auleihestoa- G. v. 9.12. 
1937 (RGBI. I S. 1341). 

G. zur Änderung des AnleihestockG. v. 9. 12. 1937 (BGBl. 18. 1340). 

B. Sonstige auf die Lenkung des Geld- und 
Kapitalmarkts abgestellte Einzelmaßnahmen 

Zinssenkung 
G. Uber die DurcbfWrrung einer Zinsermäßigung bei Kreditanstalten v. 
24. 1. 1935 (RGB). 18. 45). 
1. DVO.   v. 1. 3. 1935 (BGBl. I S. 346). 
2. DVO.   v. 26. 3. 1935 (BGBl. I S. 470). 
3. DVO.   v. 25. 6. 1935 (RGBL I S. 808). 
4. DVO.   v. 22. 9. 1935 (BGBl. I 8. 1179). 
5. DVO.   v. 13. 9. 1936 (BGBl. 1 S. 734). 
6. DVO.   v. 13. 4. 1937 (RGBI. I 8. 455). 

G. liber 'Zinserruüißigung bei den öffentlichen Anleihen v. 27. 2. 1935 
(RGBI. 18. 286). 
1. DVO.   v. 26. 3. 1935 (RGBI. I S. 470). 
2. DVO.   v. 15. 7. 1935 (RGBI. I S. 1081). 
3. DVO.   v. 29. 8. 1935 (RGBI. I S. 1118). 
4. DVO.   v. 22. 9. 1935 (BGBl. I 8. 1179). 
5. DVO.   v. 7. 2. 1936 (RGBI. I S. 62). 
6. DVO.   v. 11. 8. 1936 (RGBI. I 8. 632). 
7. DVO.   v. 13. 9. 1936 (BGBl. I 8. 734). 
8. DVO.   v. 29. 1. 1937 (BGBI. I S. 101). 
9. DVO.   v. 18. 4. 1937 (RGBI. I S. 45:i). 

G. Uber Hypothekenzinsen v. 2. 7. 1936 (BGBl. I S. 538)-
1. DVO.   v. 2. 7. 1936 (BGBl. I S. 536). 
2. DVO.   v. 2. 7. 1936 (RGBI. I 8. 587). 
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Richtlinien des Reichskommissars für das Kreditwesen über die vor-  12. Preuß. VO.   v. 23. 2. 1935 (GS. S. 25). 
läufige Regelung der Kosten fair Kleinkredite mit Verpflichtung zur  VO. zur Regelung der Aufwertungsfälligkeiten v. 21. 12. 1931; (RGBI. 1 
regelmäßigen Tilgung v. 2. 7. 1936 (Tgb. Nr. 16193136V).  S. 1121). 

Bekanntmachungen der Schuldner von Anieiheablösungsschuldver-
Klindigungesehutz und gesetzliche Stundung für Hypotheken-  schreibungen ohne Auslosungsrechte v. 1.5. 2. 1938 in den Tages-
forderungen  zeitengen (Festsetzung des Rückzahlungstermins auf 2. 1. 1970 oder 

G. über einige Maßnahmen auf dem Gebiete nies Kapitalverkehrs v.  Barzahlung zum Kurs vniu 28';,%). 
20. 12. 1933 (BGBl. I B. 1092). 

2.G. über einige Maßnahmen auf den Gebiete des Kapitalverkehrs v.  Neufassungen von Gesetzen 
20. 12. 1934 (RGBI. I S. 1255).  Bekanntmachungen  der  Schuldner von Auleiheablösungsschuldver-
VO. zur Ergänzung des 2. G.   v. 21. 2. 1935 (RGBI. I S. 214).  sehreibungen ohne Auslosungsrechte v. 15. 2. 1938 in den Tages-
VO. über die Verfahrenskosten bei Anträgen auf Grund des 2. G.  zeitengen (Festsetzung des Rückzahlungstermins auf 2.1. 1970 oder 
  v. 13. 3. 1935 (RGBI. I S. 368).  Barzahlung zum Kurs von 2811401.). 

3. G. über einige Maßnahmen auf dem Gebiete rles Kapitalverkehrs v.  Wechsele. v. 21. ('.. 1933 (RGB). I S. 399). 
1.3. 12. 1935 (RGBI. I S. 1467).  EinfiihnuigsG. zum WechselG. v. 21. 6. 1933 (RGBI. I S. 409). 

VO. über das Inkrafttreten des WechselG. v.28. 11.1933 (RGBI. IS. 1019). 
Regelung von Aufwertungsfälligkeiten  Schecke, v. 14. B. 1933 (RGBI. I S. 397). 
G. über die Zahlungsfrist in Aufwertungssachen v. 12. 6. 1933 (RGBI. I  EinfdhrungsG. zum ScheckG. v. 14. B. 1933 (RGBL I S. W5). 
S. 359).  VO. über das Inkrafttreten des ScheckG. v.28. 11. 1933 (RGBI. 18. 1019). 

Bek. iiberAufwertung von Schuldverschreibungen v. 22. 12.1933 (RGBL I  G. zur Änderung des ScheckG. v. 28. 3. 1934 (RGBI. 16. 251). 
S. 1113).  VO. über benachbarte Orte im Wechsel- und Scheckverkehr v. 26. 2. 

V0. über die Genußreebte aufgewerteter Industrieobligationen und ver-  1934 (RGBI. I S. 161). 
wandter Schuldverschreibungen v. 25. 9. 1934 (RGBI. 18. 848).  ErgänzungsVO. v. 7. 12. 1935 (RGBI. I S 1432). 

G. über die Genußrechte aufgewerteter Industrieobligationen und ver-  G. über Proteste von Wechseln und Schecks v. 5.7.1934 (RGBI. ]:8.571). 
wandter Schuldverschreibungen v. 18. 12. 1935 (BGBl. I B. 1508).  VO. über Proteste von Wechseln und Schecks v. 16. 9. 1934 (RGBI. I 

9. Preuß. VO. über die Aufwertung der Ansprüche aus Pfandbriefen und  B. 840). 
Schuldverschreibungen landschaftlicher (ritterschaftlicher) Kredit-  VO. über Abrechnungsstellen im Wechsel- und Scheckverkelr v. 14.  
anstalten v. 29. 3. 1933 (G6. S. 91).  1935 (RGBI. I S. 747). 

10. Preuß. VO. über die Aufwertung der Ansprüche aus Pfandbriefen  V0. zur Ergänzung der VO. über Abrechnungssteilen im Wechsel- und 
und Schuldverschreibungen landschaftlicher (ritterschaftlicher) Kredit-  Scheckverkehr v. 17. 12. 1936 (RGBL I 6. 1121). 
anstalten, von Stadtschaften, Pfandbriefämtern und gleichartigen  3. VO. zur Ergänzung der VO. über Abrechnungsstellen im %Vecbsel- und 
öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten für den städtischen Grundkredit  Scheckverkehr v. 29. 11. 1937 (RGBI. I S. 1318). 
und von Landeskulturrentenbanken v. 19. 3. 1934 (GS. S. 166).  G. über die Verwahrung und Anschaffung con Wertpapieren v. 4. 2.1937 

11. Preuß. VO. über die Aufwertung der Ansprüche aus Pfandbriefen  (RGBI. I S. 171). 
und Schuldverschreibungen landschaftlicher Kreditanstalten v. B. 1.  Bek.vonBezeichuungen als Wertpapiersammelbankv. 1.5.1937(RGBI. 1 
1935 (G6. S. 7).  S. 558). 

11. Ordnung der öffentlichen Finanzwirtschaft 

Reichsrechtliche  Bestimmungen  über  die  öffentlichen  Vermögensteuer 

Finanzen seit 1933 VermögensteuerG. v. 16. 10. 1934 (BGBl. I S. 1052). 
Dumhfiihrange-Bestimmung v. 2. 2. 1935 (RGBI. I S. 100). 

A. Die Finanzen des Reichs  Aufbringungsumlage 
1. Steuerrecht  G. über die Höhe der Aufbringungsumlagen v. 30. 5.1933 (RGBI. I S. 315). 

DVO. zu der Aufbringungsumlage 19W v. 6. 7. 1933 (RGBI. I S. 460). 
1. Die einzelnen Reichssteuern  DVO. zu der Anfbringungsumlage 1934 v. 2. 7. 1934 (BGBl. 18. 536). 
a) Besitz- und Verkehrsteuern  DVO. zu der Aufbringangsa �e°° 1935 v. 5. 7. 1935 (BGBl. I S. 852). 

G. über die Weitererhebung der Aufbringungaumlage v. 17. 6. 1936 
Einkommensteuer  (RGBL I S. 511). 
Durchführungs-Bestimmung über den Steuerabzug vom Arbeitslohn  DVO, zu der Anfbringu ngsu nalage 1936 v. 23. 6. 1936 (RGBI. I S. 511). 

VO. zum G. über die Weitererhebung der Aufbringuugsumlage v. 3. 7. 
v. 9. 6. 1933 (RGBI. I S. 310).  1937 (RGBL I S. 76.5). 

Steuerermäßigungen für Instandsetzungen und Ergänzungen an Be-
triebsgebäuden, G. v. 15. 7. 1933 (RGBI. I B. 491).  Erbschaftsteuer 
ErgänzmngsVO. v. 20. 4. 1934 (RGBI. I S. 318).  VO. zur Senkung des Zinssatzes bei Tilgungsrenten der Erbschaftsteuer 
ErgänzungsVO. v. 28. 3. 1935 (BGBl. I S. 487).  v. 25. 7. 1933 (BGBl. I S. 538). 

VO. zur Änderung der DurebfUhmngs-Bestimmung über den Steuer-  Steuerbefreiung beim Übergang des Erbhofs, DVO. v. 19. 10. 1933 
abzug von beschränkt steuerpflichtigen Einkünften  v. 12. B. 1933  (RGBL I S. 749). 
(BGBl.1 S. 595).  Außerkrufttreten und neue Vorschrift: V0. v. 21. 12. 1936, § 42 

Steuerbefreiung für neuerrichtete Kleinwohnungen und Eigenheime, Ab-  (RGBI. I S. 1069, 1078). 
schnitt IV des G. v. 21. 9. 1933 (BGBl. I S. 652).  G. zur Änderung des ErbschaftsteuerG. v. 16. 10.1934 (RGBI. I S. 1056). 
Änderungen (G. v. 2. 4. 1936 § 4, Aha. 2) (RGBI. I S. 344) und 
(G. v. 1. 12. 1936, § 31) (RGBI. 18. 961, 978).  Umsatzsteuer 

DVO. v. 26. 10. 1933 (RGBI. I B. 733).  Änderung der Umsatzsteuer v. 21. 9. 1933 (RGBI. I B. 651). 
(G. v. 2. 4. 1936, § 4, Abs. 2) (RGBI. I S. 344).  DVO. v. 21. 9. 1933 (RMBI. S. 497). 

VO. über die Ausschreibung und Einsendung der Lohnsteuerbelege fair  Änderung der Durchfdhrungs-Bestimmung v. 14. 10. 1933 (RGBI. I 
das Kalenderjahr 1933 v. 2. 12. 1933 (RGBL I B. 679).  S. 741). 

(i. über die Ehikommenbesteuerung für 1933 v. 21. 12. 1933 (RGBI. I  7. VO. über Durchschnittswerte fair die Umsatzausgleichsteuer v. 23. 10. 
s. 1).  1933 (RA. Nr. 251). 

EinkommenateuerG. v. 16. 10. 1934 (RGBI. I S. 1005).  G. über die Erhöhung der Umsatzausgleichsteuer v. 5. 7. 1934 (RGBI. I 
LohnsteuerDVO. v. 29. 11. 1934 (BMBI. S. 713).  B. 572). 
DVO. des Steuerabzugs v. Kapitalertrag v. 22. 12. 1934 (RGB). I  CmsatzsteuerG. v. 16. 10. 1934 (RGBI. I B. 942). 
S. 1517).  Dnrebführangs-Bestimmungen v. 17. 10. 1934 (RGBI. I S. 947). 

ErgiinzangaVO. zum G. iiberSteuerfreibeit für Ersatzbeschaffungen  Änderung der Dnmhftihrungs-Bestimmung(Ausgleichsteuer)v.17.10. 
v. 16. 1. 1935 (RGBI. I S. 14).  1934 (RGBI. I S. 970). 

DVO. zum EinkommenateuerG. v. 6. 2. 1935 (RGBI. I S. 153).  VO. zur Änderung der Durchführungs-Bestimmungen zum Um-
VO. über den Steuerabzug von Einkünften bei beschränkt Steuer-  satzsteuerG. v. 21. B. 1936 (RGBI. I S. 643). 
pflichtigen v. 6. 2. 1935 (RGBI. 18. 160).  VO. über Änderung der Durchführungs-Bestimmungen zum Um-

G. zur Änderung des Einkommensteuere. v. L2.1938  (RGBI. I S. 99).  satzstenerG. (Ausgleichsteuer) v. 9. 4. 1936 (RGBI. 1 S. 368). 
Bek. der neuen Fw?sung des EinkommensteuerG. v. 6. 2. 1998 (BGBl. I  VO. über Änderung der Durchflhrungs-Bestimmungen zum IIm-
S. 121).  satzsteuerG. (Ausgleichsteuer) v. 18. 9. 1936 (RGBI. I S. 737). 

2. Lohnsteuer DVO. v. 6. 2. 1938 (RGBI. I S. 149).  VO. über die Umsatzsteuer bei Geschäftsveräußerungen v. 1. B. 
1937 (RGBI. 18. 276). 

Abgaben der Aufsichtsratsmitglieder  B. VO. über Durchschnittswerte für die Umsatzausgleiebsteuer 
V0. über den Steuerabzug von Aufsichtsratsvergütungen v. 30. 3. 1933  v. 18. 3. 1937 (RA. Nr. 66). 
(RGB). 18. 155).  VO. über Änderung der Dnrebführungs-Bestimmungen zum Um-

G. über die Erhebung einer Abgabe der Aufsichtsratsmitglieder v. 28. 3.  satzsteuerG. (Ausgleichsteuer) v. 30. 4. 1937 (RGBI. 18. 576). 
1934 (RGBI. 18. 253).  2. VO. zur Änderung der Durchführungs-Bestimmungen zum 

VO. über den Steuerabzug von Aufnichtsmfavergiitungen v. 6. 2. 1935  UmsatzsteuerG. v. 29. 9. 1937 (RGBI. I B. 1025). 
(RGBI. I S. 161).  Grunderwerbsteuer 

Wohnteuer  VO. über Wertermittlung bei der Grunderwerbsteuer v. 10.4. 1933 (RGBI. 

WebrsteuerG. v. 20. 7. 1937 (RGBI. I S. 821). I S. 193). Steuerbefreiung beim Übergang nies Erbhofs, DVO. v. 19. 10. 1933 
1. DVO.   v. 20. 7. 1937 (RGBI. I S. 822).  (RGBI. I S. 749). 
2. DVO.   v. 16. 12. 1937 (RGBI. I S. 1383).  Außerkrafttreten und nette VorschriftVO. v. 21. 12. 1936, § 42 

Körporechaftateuer  (BGBl. I S. 1069, 1078). 
G. über Hi nur,-hiebeng der Besteuerung der toten Hanrl v. 22. 2. 1934 

KörPemoheltsteuerG. v. 16. 10. 1934 (RGBI. I S. 1031).  (RGBI. I S. 123). 
1. DVO.   v. 6. 2. 1935 (RGBI. I S. 163).  Durchfdhrungs-Bestimmaagen zum GrnnderwerbsteuerG. v. 22. 1. 1935 

G. zur Änderung des Körpersc haftsteuer G. v. 27. B. 1936 (RGBI. 1  (RMBI. B. 38). 
S. 701).  ErgänzungsVO. v. 14. 6. 1985 (RI B1. S. 577). 



- 14 - 

Kapitalverkehrsteuer  Zfindwareumonopol 
KapitalvarkebrsteuerG. v. 16. 10. 1934 (RGBI. I S. 1058). 

Dnrehfithrunw -Bestimmungen v. 17. 12. 1934 (RMBI.). 
G. zur Eingliederung der Genossenschaftsfabriken in das Zündwaren-

monopol v. 10. 1. 1936 (BGBl. 18. 3). 

'Urkundentoner  Branntweinmonopol 
UrkundensteuerG. v. 5. 5. 1936 (BGBl. 18. 407). 

Durcbfübrungs-Bestimmung v. 6. 5. 1936 (RGBI. I S. 424). 
Durchführunge-Verf6gung des Reichsjustizministers v. 13. 6. 1936 
(Deutsche Justiz 1936, S. 917). 

Steuerbefreiung beim Übergaug des Erbhofs, VO. v. 21. 12. 1936, f.42 
(RGBI. I S. 1069, 1078). 

Kraftfahrzeugsteuer 

G. über vorübergehende Verlängerung der Geltung des Kraftfahrzeug-
steuerG. v. 29. 3. 1933 (RGBI. I S. 147). 

G. über Änderung des KraftfahrzeugeteuerG. v. 10.4. 1933 (BGBl. I 
S. 192). 

Neufassung des KraftfahrzeugsteuerG. v. 11. 4. 1933 (RGBI. I S. 195). 
V0. zur Durchführung der Befreiung neuer Personenkraftfahrzeuge 
von der Kraftfahrzeugsteuer v. 10. 5. 1933 (RGBI. I S. 265). 

V0. über die Gewährung von Beihilfen an Kraftdroschkenunternehmer 
v. 17. 5. 1933 (RMBI. S. 291). 

G. über die Ablösung der Kraftfahrzeugsteuer v. 31. 5. 1938 (BGBl. I 
S. 315). 

G. zur Änderung des KraftfahrzeugsteuerG. v. 28. 3. 1934 (BGBl. I 
S. 253). 

VO. zur Änderung des Kraftf.duzeugsteueiG. v. 14. 11. 1934 (RGBI. I 
S. 1163). 

2. G. zur Änderung des KraftfahmeugG. v. 28. 2. 1935 (UGBI.I S. 313). 
Neufassung des KraftfalimeugsteuerG. v. 23. B. 1935 (RGBI. I 5.407). 

Durchführungs-Bestimmungen zum KraftfahrzeugsteuerG. v. 5. 7. 
1935 (BGBl. I S. 875). 

VO. über Ablösung der Kraftfahr zeugsteuer für saarländische Personen-
kraftfahrzeuge v. 7. 10. 1935 (BGBl. 18. 1221). 

VO. Ober die Befreiung von Arbeitsmaschinen von der Kraftfahrzeug-
stener v. 21. 12. 1936 (RGBI. I S. 1140). 

Versicherungsteuer 

VO. über die Umrechnung fremder Währungen bei Berechnung der 
Versicherungsteuer v. 22. 9. 1933 (RGBI. I B. 665). 

Neufassung des VersicherangsteuerG. v. 9. 7. 1937 (RGBI. I S. 793). 
Durchführangs-Bestimmungen v. 13. 7. 1937 (RGBI. I S. 797). 

V0. des Reiebspräs. v. 18.3.1933 (Kap. III, Art. l) (BGBl. 18. 109,  112). 
G. zur Änderung des G. Ober das Branntweinmonopol v. 18. 5. 1933 
(BGBl. I B. 273). 

G. zur Änderung des G. über das Branntweinmonopol v. 13. 9. 1933 
(RGBI. I S. 620). 

G. zur Änderung des G. über das Branntweinmonopol v. 26. 9. 1934 
(BGBl. I S. 847) 

G. zur Änderung des G. über das Branntweinmonopol v. 24. 9. 1935 
(RGBI. I S. 1177). 

Mineral- und Schaumwelnsteuer 
G. Ober Außerkraftsetzung des MineralwassersteuerG. und des Schaum-
w•einsteuerG. v. 15. 11. 1933 (RGBI. I S. 978). 

0. Tiber Außerkraftsetzung des MineralwassersteuerG. und des Schaum-
weinsteuerG. v. 4. 2. 1936 (RGBI. I S. 55). 

Mineralölsteuer 

V0. über Mineralölsteuer v. 23. 3. 1935 (RGBI. 18. 406). 
VO. zur Änderung der Ausgleichsteuer auf Mineralöle v. 24. 11. 19311 
(BGBl. 1 B. '960). 

G. zur Änderung des ä flneralölsteuerO. v. 10. B. 1937 (1i0 ß1. I S. 881;1. 
V0. über Mineralülsteuer v. 22. 0. 1987 (RGBI. I S. 1019). 

Fettsteuer 

VO. über die Erhebung einer Ausgleichsabgabe auf Fette v. 13. 4. 1933 
(RGBI. I B. 206). 
1. ÄnderungsVO, v. 20. 0. 1983 (RGBI. I S. 375). 
2. ÄnderungsVO. v. 18. B. 1933 (RGBI. I B. 595). 
3. ÄnderuugsVO. v. 16. 10. 1933 (BGBl. I B. 743). 
4. ÄnderungsVO. v.  1. 11. 1934 (BGBl. I B. 1104). 

FettnachsteuerVO. v. 19. 4. 1933 (RGBI. I B. 207). 
DVO. v. 24. 3. 1933 (RMBI. S. 234). 
VO. über Änderung der DVO. v. 24. 5. 1933 (RMBI. S. 298). 
2. VO. Ober Änderung der DVO. v. 20. 6. 1933 (RGBI.1 S. 375). 
1.VO. über Änderung der DVO. v. 22. B. 1933 (BGB). 18. 595). 
4. VO. Eber Änderung der DVO. v. 17. 10. 1933 (BGBl. I S. 743). 

Rennwett- und Lotteriesteuer  Schlachtsteuer 
G. über Erhöhung der Rennwettsteuer v. 10. 4. 1933 (RGBI. I S. 191).'  SchlachtsteuerG. v. 24. 3. 1934 (RGBI. I S. 288). 

DVO. v. 29. 3. 1934 (RMBI. S. 301). 
Wechselsteuer  VO. über Änderung von Steuersätzen des ScldachtsteuerG. v. 21. 3. 
Neufassung des WechselsteuerG. v. 2. 9 1935 (BGBl. I S. 1127).  1935 (BGBl. I S. 391). 

Durebführu  -Bestimmung v. 2. 9. 1935 (BGBl. I S. 1130). 
VO. über die 'Umrechnung fremder Währungen bei der Berechnung der  2. Allgemeine steuerrechtliche Bestimmungen 
Weeb-1  teuer v. 11. 5. 1935 (RMBI. S. 495).  VO. über die Aufhebung der 8teuervercn zusc  e v. 1. 3. 1933 Änderung in § 49 'UrkStG. v. 5. 5. 1936 (RGBI. I S. 407, 421):  g  �ß 
Durchf hrunpas-Bestimmung v. 6. 5. 1936 (RGBI. I S. 424).  (BGBl. I S. 100). 

VO. übet Maßnahmen auf dem Gebiete der Finanzen, der Wirtschaft 
Beförderungsteuer  und der Rechtspflege v. 18. 3. 1933 (BGBl. I S: 109). 
G. zur Änderung des BeförderungsteuerG. v. 2. 7.1936 (RGBI. I S. 531).  VO. zur Durchführung der Abgabe zur Arbeitslosenhilfe im Rechnungs-
VO. zur Einführung der Befürderungsteuer im Werkfernverkehr v.  1ahr 1933 v. 22. 3. 19.33 (BGBl. I S. 148). 
21. 9. 1936 (RGBI. I B. 737).  VO. zur Änderung der VO. zur Durchführung der Abgabe zur Arbeits-
Vorläufige Dmnhführungs-Bestimmungen (Beförderungsteuer beim  lospnhilfe v. 12. 6. 1933 (RGBI. I S. 368).  r 
Güter- und Werkfernverkehr) v. 21. 9. 1936 (RGBI. I S. 738).  Arbeftaln .hilfeabgabeG. v. 24. 3. 1934 (BGBl. I S. 285). 

VO. zur Einführung der Beförderungsteuer im Personenverkehr  Durchfuhrungs-Bestimmung v 26. 3. 1934 (UMBI. S. 278). 
mit Kraftfahrzeugen v. 18. 12. 1936 (RGBI. 18. 1131).  VO. zur Aufhebung der VO. über die Vergütung der Krankenkassen 

2. Vorläufige Durchführungs-Bestimmungen (Beförderungsteuer  usw. v. 14. 4. 1934 (RGBI. I S. 310). 
beim Personenverkehr mit Kraftfahrzeugen) v. 18. 12. 1936  G. über die Zulassung von Steuerberatern v. 6. 5. 1933 (BGBl. I S. 257). 

(RGBI. I S. 1131).  G. zur Verminderung der Arbeitslosigkeit v. 1. 6. 1933: 
Abschnitt I:  Arbeitsbesebaffung"  („1. Reinhardt-Prograrrun") 

Relchsfluchtsteuer  (RGBI.I B. 323). 
G. über Änderung der Vorschriften über die Reichsfluchtsteuer v.  DVO. v. 28. 6. 1933 (RGBI. 18. 425). 
18. 5. 1934 (RGBI. I S. 392).  At«hnittll:„SteuerhefheftfürErsatabeschaffungen"(RGBI.IS.3'24). 

Verlängerung der Geltungsdauer der Vorschriften v. B. 12. 1931 (Steuer-  DVO. v. 13. 12. 1933 (RGBI. I B. 1071). 
anpassungsG. § 43) v. 16. 10. 1934 (BGB 1. I S. 941).  ErgänzungsVO. v. B. 11. 1934 (RGBI. I S. 1106). 

Änderung der VO. v. B. 12. 1931 (G. v. 28. 6. 1935, Art. 9, Ziff. 2b)  2. ErgänzangsVO. v. 16. 1. 1935 (RGBI. I B. 14). 
(RGBI. I S. 850).  Abschnitt IV: „Überführung weiblicher Arbeitskräfte in die Haus-

G. zur Verlängerung der Vorschriften Ober die Reichsfluchtstener v.  wirtschaft" (BGBl. I S. 326). 
19. 12. 1937 (RGBI. I S. 1385).  G. gegen Verrat der Deutschen Volkswirtschaft v. 12. 6. 1933 (BGBl. I 

Wandergewerbesteuer  S.860). 
über G. über die Besteuerung des Wandergewerbes v. 10. 12. 1937 (RGBI. I  VO. S. 596).die Verlängerung der Anzeigehist v. 26. ß. 1933 (RGBI. I 

S.1348).  1. DVO. v. 28. 6. 1983 (RGBI. I B. 413). 
b) Verbrauchsteuern  2. DVO. v. 30. 9. 1933 (BGBl. I B. 697). 

3. DVO. v. 21. 11. 1933 (RGBI. I S. 984). 
Tabaksteuer  G. über Steuererleichterungen v. 15. 7. 1933 (BGBl. I S. 491). 
G. über das Verbot des Verkaufs von Tabakerzeugnisseu unter Steuer-  ErgänzungsVO. v. 20. 4. 1934 (RGBI. I B. 818). 
•reichenpreis v. 21. 9. 1933 (RGBI. 18. 653).  ErgänzungsVO. v. 28. 3. 1935 (BGBl. I S. 487). 
ÄnderungsG. v. 15. B. 1935 (RGBI. I S. 1095).  2. G. zur Verminderung der Arbeitslosigkeit v. 21. 9. 1933: 
G. zur Änderung des Tabaks;euerG. v. 13.12. 1b34 (BGBl. 18. 1229).  Abschnitt I: j. Reinhardt-Programm" (RGBI. I S. 651). 
VO. zur Änderung des TabaksteuerG. v. 17.3.1936 (RGBI. I8.316).  DVO. v. 2. 10. 1933 (RGBI. I S. 717). 

Zuckersteuer  Abschnitt II: Senkung der landwirtschaftlichen Grundsteuer 

G. zur Änderung einiger VerbrauchsteuerG. v. 5. 7. 1934 (Art. 1) (RGBI. I  (RGBI. I S. 651). ge  Abschnitt Tu: Senkring der Umsntzstener für die Landw•irtschnft. 
S. 573).  (RGBI. I S. 652). 

Salzsteuer  Abschnitt IV: Stenerbefrelungen flir neuerrichtete Kleinwohnungen 
und Eigenheime (RGBI. I B. 652). 

Änderung des SalzsteueiG. (v. 22. 6. 1932) durch VO. des Reichspräs.  DVO. v. 26. 10. 1933 (RGBI. 18. 773). 
v. 18. 3. 1933 (Kap. IH, Art. 2) (BGBl. 18. 109, 113).  V0. zur Änderung der DVO. v. 14. 3. 1935 (BGBl. I S. 368). zur 
r Änderung einiger VerbrauchsteuerG. v. 5. 7. 1934 (Art. 2)  G. zur Änderung der Vorschriften über die Steuerbefreiung des Neu-

(RGBI. I S. 573).  hausbesitzes v. 2. 4. 1936 (RGBI. I B. 344). 
Blereteuer  Änderung durch § 31 EfnfGRealStG. v. 3. 12.1936 (RGBI. 18. 9ßl,  J78). 

VO. Ober die Hinanssohiebung,der nächsten Hauptfeststellung für die 
G. über die steuerliche Behandlung neuerrichteter Brauereien v. 20. L.  Efnheitawerte des Betriebsvermögens v. 4. 1. 1934 (RGBI. I S. 26). 
1985 (RGBI. I S. 386).  VO, zur Einheitsbewertung der gewerblichen Betriebe und zur Ver-

G. über die steuerliche Behandlung neuerrichteter Brauereien v. 26. 1.  anlagung der Vermögensteuer und der Aufbringungsmnlage v. 27. 12. 
1937 (RGBI. I S. 96).  1937 (RGBI. I S. 1421). 
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erwerbsteuer an die seit dem 1. 1. 1931 eingetretenen Wertrückgänge 
v. 13. 1. 1934 (BGBl. 18. 25). 

G. zur Erhaltung und Hebung der Kaufkraft v. 24. 3. 1934 (BGBl. I 
B. 235). 

V0. über das Verwaltungsstrafverfahren bei Steuerzuwiderhandlungen 
v. 5. 5. 1934 (RGBI. I S. 373). 

G. über Steuererleichterungen bei der Umwandlung und Auflösung 
von Kapitalgesellschaften v. 5. 7. 1934 (BGBl. I S. 572). 
1. DVO. v. 7. 7. 1934 (BGBl.I 8.595). 
2. DVO. v. B. 3. 1935 (BGBl.I 8.354). 
3. DVO. v. 7. 6. 1935 (BGBl.18. 744). 
4. DVO. v. 2. 12. 1936 (RGBL I S. 1006). 
5. DVO. v. 24. 6. 1937 (RGBI. I 8.662). 

RelchebewertungsG. v. 16. 10. 1934 (RGBI. I S. 1035). 
V0. über die Bewertung bebauter Grundstücke v. 10. 11. 1934 
(RGBI. I B. 1106). 

Durchführungs-Bestimmung zum ReichebewertungsG. v. 2. 2. 1935 
(RGBI. I B. 81). 

VO. über die Bewertung des Vermögens von Genossenschaften 
nach dem Stande vom 1. 1. 1935 v. 5. 7. 1935 (BGBl. I B. 907). 

BodenschätzungsG. v. 16. 10. 1934 (RGBI. I B. 1050). 
DurehtUhrungs-Bestimmungen v. 12. 2. 1935 (BGBl. I B. 198). 

VO. über die Offenlegung der Ergebnisse der Bodenschätzung v. 31. 1. 
1986 (RGBI. I S. 120). 

SteueranpauungsG. v. 16. 10. 1934 (RGBI. I S. 925). 
Änderung des SteuemnpassungsG. v. 1. 12. 1936 (BGBl. I S. 977). 
SteaersäumnisG, v. 24. 12. 1934 (RGBI. I B. 1271). 
VO. über die Führung eines Wareneingangsbuchs v. 20.6.1935 (RGBI. I 
S. 752). 

G. zur Anpassung einiger Steuere. an die SteuerG. v. 16.10. 1934 v. 
28. 6. 1935 (BGBl. I S. 810). 

V0. über landwirtschaftliche Buchführung v. 5.7. 1935 (RGBL I S. 908). 
VO. über die Festsetzung von Mindestbeträgen für den Aufschub von 
Zöllen und Verbruuchstenern v. 30. 7. 1935 (BGBl. I S. 1052). 

V0. zur Durchführung des § 107a der ReiebsabgabenO. v. 11. 1. 1936 
(RGBL I B. 11). 

VO. zur Durchführung des § 107 der ReichsabgabenO. v. 18. 2. 1937 
(RGBI. 18. 245). 

V0. über die Verbuchung des Warenausgangs (WarenausgangsVO.) 
v. 20. 6. 1936 (RGBI. I B. 507). 

VO, über die Aufstellung von Durchschnittssätzen für die Ermittlung 
dea Gewinne aus Land- und Forstwirtschaft v. 31.12.1936 (RGB1.I S.1). 

VO. über die Bemessung des Nutzungswerts der Wohnung im eigenen 
Einfamilienhaus v. 26. 1. 1937 (RGBI. I S. 99). 

VO. über eine Steuerermäßigung beim Bau von Heuerlings- und Werk-
wohnungen für ländliche Arbeiter v. 3. 7. 1937 (BGBl. 18. 762). 

V0. über gesonderte Feststellung von Besteuerungsgrundlagen v. 
27. 11. 1937 (BGBl. 18. 1317). 

G. über die Anpassung der Vermögensteuer, Erschaftsteuer und Grund-  VO. zur Ergänzung des G. Fiber Kleinrentnerhilfe v. 24. 12. 1937 
(BGBl. 15.1415). 

VO. über die Höhe der Arbeitslosenunterstützung v. 3. 6. 1937 (BGBl. I 
S. 616). 

VO. zur Ergänzung der VO. über die Höhe der Arbeitslosenunterstützung 
v. 25. 9. 1937 (RGBL 18. 1024). 

VO. über die unterstützende Arbeitslosenbilfe v. 22. 12. 1937 (BGBl. I 
S. 1410). 
Anordn. zur Regelung der Höchstdauer der Arbeitalosenunter-
stützung v. 27. 12. 1937 (RABI. 1938, I Nr. 1). 

Erl. über die Höchstdauer der Arbeitslosenunterstützung von 
Ansländern v. 28. 12. 1937 (RGBI. 1938, I Nr. 1). 

Erl. zur Aufhebung von Vorschriften über die Krisenfürsorge für 
Arbeitslose v. 31. 12. 1937 (RABI. 1938, I Nr. 1). 

Erl. über die Prüfung der Hiüsbedürftigkeit bei der Arbeitslosen-
unterstützung v. B. 1. 1938 (RABI. I Nr. 2). 

Anordn. über die Höchstdauer der Arbeitslosenunterstützung v. 
14. 1. 1938 (RABI. I Nr. 4). 

G. über den Ausbau der Rentenversicherung v. 21. 12.1937 (BGBl. I 
S. 1393). 

G. über die Übernahme von Garantien für Kredite an das Kleingewerbe 
v. 31. 10. 1933 (BGBl. I B. 793). 

Übernah von Garantien zur Förderung der Viehwirtschaft und der 
Futtermittelerzeugung, G. v. 9. B. 1934 (BGBl. I S. 770). 

G. über die Übernahme von Garantien zum Ausbau der Robstoffwirt-
schaft v. 13. 12. 1934 (RGBI. I S. 1253). 

G. über Erteilung einer Kreditermächtigung v.19.2.1935 (RGBI. I 5.198). 
G. über die Übernahme von Garantien für Kredite an die Saarwirtschaft 
v. 21. 5. 1935 (RGBI. I S. 685). 

G. über die Aufwertung der Bürgschaftsschuld des Deutschen Reichs 
für die deutschen Schutzgebfetsanleiben v. 23.6. 1933 (RGBI. I S. 391). 

1. VO. über die Umlagen nach dem WirtschaftsgarantieG. v. 2. 7. 1934 
(RGBL I S. 538). 

G. zur Änderung der Reiebaschulden O. v. 5. 7. 1934 (RGBL I S. 574) 
G. Uber Zinaormäßigung bei den öffentlichen Anleihen v. 27. 2. 1935 
(RGBL I S. 286). 
1. DVO. v. 26. 3. 1935 (BBGBl.I 5.470). 
2. DVO. v. 15. 7. 1935 (RGBL I B. 1031). 
3. DVO. v. 29. B. 1935 (BGBl.I S. 1118). 
4. DVO. v. 22. 9. 1935 (BGB1.I B. 1179). 
5. DVO. v. 7. 2. 1936 (BGBl. I 8.62). 
6. DVO. v. 11. B. 1936 (RGBL I 8.632). 
7. DVO. v. 13. 9. 1936 (RGBL I 6.734). 
B. DVO. v. 29. 1. 1937 (BGBl.I S. 101). 
9. DVO. v. 13. 4. 1937 (BGBl.I 5.455). 

III. Haushaltswesen und Finanzverwaltung 
1. Haushauswesen 

II. Reichskredite und Reichsschulden  G. über die Haushaltsführung im Reich v. 30.3.1933 (RGBI. II S. 141). 
G. über die 2. Änderung der ReücbshaushaltsO. und die 10. Änderung 

VO. des Reichspräs. über finanvielle Maßnahmen auf dem Gebiet der  des BesoldungsG. v. 13. 12. 1933 (BGBl. II S. 1001). 
Arbeitsbeschaffung („Sofort Programm") v. 28. 1. 1933 (RGBI. I  ReichshaushaltsG. für das Rechnungsjahr 1934 v. 23.3. 1934 (RGBI. II 
S. 31).  S. 121). 

V0. des Reichspräs. über die Übernahme von Reichsbürgschaften für In-  ÄnderungsG. v. 5. 7. 1934 (RGBL II S. 371). 
standsetzungs- und Umbauarbeiten und über die Instandsetzung von  G. zur Änderung und Ergänzung von Vorschriften auf dem Gebiete des 
landwirtschaftlichen Wirtschaftsgebäuden v. 22.2.1933 (RGBI. I S. 79).  Finanzwesens v. 23. 3. 1934 (BGBl. I B. 232). 

DVO. betr. subventionierte Betriebe v. 27. 2. 1933 (RGBI. I B. 89).  3. G. zur Überleitung der Rechtspflege auf das Reich v. 24. 1. 1935 
Erl, des Präsidenten der Reichsanstalt: Förderung des Eigenheimbaus  (RGBI. I S. 68). 
durch Mittel der Reichsanstalt f. A. V. A. V. v. 10. 3. 1933 (RGBI. I  VO. zur Durchführung  des § 3 v. B. 3. 1935 (BGBl. I S. 358). 
Nr. 9).  VO. über die Einführung der ReichshaushaltsO. in der Justiz-

G. über Erteilung von Kreditermächtigungen v. 30. 3. 1933 (RGBI. I  verwaltung v. 20. 3. 1935 (BGBl. I S. 406). 
B. 151).  G. zur Änderung des Finanzausgleichs v. 26. 2. 1935 (BGBl. I S. 285). 

G. zur Anderung der StenergutscheinVO. v. 7. 4. 1933 (RGBL I S. 187).  G. !über die Haushaltsf ührung im Reich v. 29. 3. 1935 (RGBL II S. 339). 
VO. zur Ergänzung der SteuergutscheinVO. v. 28.8.1933 (RGBL I S. 611).  2. G. zur Änderung des Finanzausgleichs v. 30.3.1936 (RGBI. I S. 315). 
G. zur Verminderung der Arbeitslosigkeit v. 1. 6. 1953:  G. über die Haushaltsführung im Reich im Rechnungsjahr 1936 v. 

Abschnitt I:  Arbeitsbeschaffung  („1. Reinhardt-Programm")  31. 3. 1936 (RGBI. II S. 109). 
(RGBI. I S. 323).  G. Uber die Haushahafdhrung, Rechnungslegung und Rechnungsprüfung 
DVO. v. 28. 6. 1933 (RGBI. I S. 425).  der Länder und über die 4. Änderung der ReichshausbaltsO. v. 
(Berichtigung BGBl. I 1933, S. 454.)  17. 6. 1936 (BGBl. II S. 209). 

Abschnitt III: ArbeftspendenG. (RGBI. I B. 324).  VO. über die Bildung von Außenabteilungen des Rechnungshofs 
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